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I. 

Die schweizerischen Eisenbahnen yon 184~ bis 18 72. 

Eisenbahngesetz von 1 852. 

Die Bundesverfassung von 18-!8 hat nicht nur die politische 
Entwicklung der schweizerischen Eidgenossenschaft im Innern und 
ihre Stellung nach außen wesentlich gehoben, indem sie den lockern 
Staatenbund der zweiundzwanzig Kantone in einen festgefügten 
Bundesstaat umwandelte; aueh für die volkswirtsehaftliehe Erstarkung 
des Landes war eine siehere Grundlage gewonnen, da die Einführung 
der Niederlassungsfreiheit im ganzen Gebiete der Sehweiz, die Ver
legung der Zölle an die Landesgrenze, die Vereinheitliehung von 
)lall und Gewieht, die Durehführung der Münzeinheit und die Über
tragung der Postverwaltung an den Bund die Sehranken niederlegten, 
die bisher die freie Entfaltung von Handel und Verkeht• gehemmt hatten. 
D11her war jetzt aueh der Zeitpunkt eingetreten, der Einführung des 
nt~uen Verkehrsmittels, der Eisenbahnen, ernstlich näher zu treten, nach
dem früher außer der am 9. August 1847 eröffneten Bahnlinie Zürich
Baden (23,Jii7 km) auf Schweizergebiet nur die Schlußstrecke einer 
ansländischen Bahn erbaut worden war, die am 15. Juni 1844 dem 
Betriebe übergebene Linie St. Ludwig-Basel (l,RtiO km) der Base1-
St mßburger Bahn. Allerdings hatte es an vielfachen anderen Eisen
bahnbestrebungen nicht gefehlt; angeregt waren Verbindungen von 
Basel nach Zürich, von Basel nach Luzern und Aarau, von Zürich 
nach Aarau einerseits und über Wintertbur naeh Romanshorn ander
~uits, von Wyl über St. Gallen nach Rorschach, von Rarschach und 
Rapperswil nach Chur und über den Lukmanier nach Locarno und 
Lugano, von Lausanne über Freiburg nach Bern, von }forges und 
Lausanne nach Yverdon, von Biel über Solothurn nach Olten. Alle 
diese Versuche waren aber nicht nur an den Schwierigkeiten, die 
<'rforderlichen Geldmittel aufzubringen, gescheitert, sondern auch an 
der Haltung der Kantonsregiemngen, zwischen denen eine Ver
>'tändigung herbeizuführen unmiiglich war. Der Eisenbahnbau war 
eben damals noch keineswegs populär; er hatte vielmehr mit großen 
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Vorurteilen zu kämpfen, nicht nur beim Volke, sondern auch bei 
manchem Mitgliede der Behörden; dazu kam eine noch niedrigere 
Stufe der technischen Ausbildung, die den schwierigen Aufgaben 
der Überwindung starker Steigungen und scharfer Krümmungen, 
wie sie die schweizerische Terrainformation stellte, nicht in so hohem 
Maße wie heute gewachsen war. 

Von dem einsichtigeren Teile des Schweizervolkes und seinet' 
politischen Führer war allerdings die Notwendigkeit, durch Erstellung· 
von Eisenbahnen die wirtschaftliche Zukunft des Landes zu sichern, 
längst anerkannt worden. Daher wurde auch bei den Verhandlungen 
der Kommission der Tagsatzung, die die neue Bundesverfassung 
vorzuberaten hatte, sowie in der Tagsatzung selbst die Aufgabe des 
Staates, das Zustandekommen von Eisenbahnen zu fördern, aus· 
drücklieh erwähnt. Als die Eidgenossenschaft ermächtigt werden 
sollte, auf ihre Kosten öffentliche Werke zu errichten oder ihre Er
richtung zu unterstützen und zu diesem Zwecke das Recht der Ex
propriation geltend zu machen, wurde besonders auf die Erstellung 
von Eisenbahnen hingewiesen. ,,Die Schweiz werde sich auch in 
Beziehung auf die Eisenbahnen künftig nicht mehr passiv verhalten 
können, wie bisher; sie werde durch die Verhältnisse getrieben, 
diesem wichtigen Verkehrsmittel größere Aufmerksamkeit zu leihen, 
wenn sie nicht Gefahr laufen wolle, ihren Transithandel, sowie teil
weise auch den Absatz ihrer Waren zu verlieren." 

Schon mit Beschluß der Bundesversammlung vom 18. Dezem
ber 1849 wurde der Bundesrat beauftragt, folgende Vorlagen zu 
machen: 

1. den Plan zu einem allgemeinen schweizerischen Eisenbahn
netze unter Zuziehung unbeteiligter Experten zur Vornahme 
der technischen Vorarbeiten; 

2. den Entwurf zu einem Bundesgesetze betreffend Expro
priation für Eisenbahnbauten; 

3. Gutachten und Anträge, die Beteiligung des Bundes bei der 
Ausführung des schweizerischen Eisenbahnnetzes, die Kon
zessionsbedingungen für den Fall der Erstellung der Eisen
bahnen durch Privatgesellschaften usw. betreffend. 

Der zweite Auftrag ist durch Erlaß des mit Botschaft des 
Bundesrates vom 25. Februar 1850 vorgeschlagenen Bundesgesetzes, 
betreffend die Verbindlichkeit zur Abtretung von Privatrechten, vom 
1. Mai 1850, das heute noch gilt, erledigt worden. 

Zur Vorbereitung der andern geforderten Vorlagen wurde durch 
das Post- und Baudepartement im Jahre 1850 ein besonderes Eiseu
bahnbureau unter Leitung des Ingenieurs G. Koller, des späteren 
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Gotthardbahninspektors, zur Sammlung der erforderlichen Materialien 
eingerichtet und ein technisches Gutachten von dem bekannten 
englischen Ingenieur Robert Stephenson, sowie ein finanzieller Be
richt von Ratsherr Geigy in Basel, Ingenieur Ziegler in Wintertbur 
und Dr. W. Schmicllin in Basel eingeholt. Das technische Gutachten 
kam zum Schlusse, daß es sich empfehle, folgende Bahnlinien aus
zuführen: 

1. Basel-Olten zur Verbindung der deutschen und französi
schen Bahnen mit dem Innern der Schweiz; 

2. Morges-Yverdon-Murten- Lyß-Solothurn -Olten-Aaran
Baden- Zürich- Winterthur-Romanshorn-Rarschach als 
Transitlinien durch die ganze Schweiz von Südwesten nach 
Nordosten; 

3. Olten- Luzern zur Verbindung dieser Stammlinie mit Luzern, 
den innern Kantonen, dem Gotthardpaß und Italien; 

4. Rorschach- und Wallenstadt-Chur zur Verbindung der am 
Bodensee ausmündenden deutschen Bahnen mit den bünd
nerischen Alpenpässen und Italien; 

5. Lyß-Bern-Thun zur Verbindung von Bern und vom Berner 
Oberland mit der Stammlinie; 

6. Winterthur-Schaffhausen zur Verbindung der Stammlinie 
mit Schaffhausen und den dort allfällig einmündenden deut
schen Bahnen; 

7. Biasca-Locarno für größeren Lokalverkehr. 

Dieses Bahnnetz sollte eine Länge von 650 km umfassen und 
war ohne Bauzinsen mit einspuriger Anlage auf 102 123 000 Frcs. 
a. W., mit zweispuriger Anlage auf 114 243 000 Frcs. a. W. veran
schlagt. 

Der finanzielle Bericht vom 31. Oktober 1850 war der Ansicht, 
daß dieses Bahnnetz ohne Beteiligung des Staates nicht ausgeführt 
werden könne, daß der Staat aber für Herstellung der Eisenbahnen 
so viel leisten solle, als ihm überhaupt möglich sei; die hierfür ver
fügbaren Kräfte lägen beim Bund und bei den Kantonen und beide 
müßten herbeigezogen werden, wenn nicht große finanzielle Gefahren 
eintreten sollten. Die staatliche Beteiligung hätte stattzufinden in 
Form einer Zinsengarantie; sei es, daß die Ausführung der Bahnen 
durch Gesellschaften unter Kontrolle des Staates oder durch einen 
vom Bundesrate und von den Kantonsregierungen ernannten Ver
waltungsrat als gemeinschaftliches Unternehmen des Bundes und 
der Kantone übemommen würde. Für die Ausführung durch Ge
sellschaften mit Zinsengarantie seitens des Staates trat Herr Ziegler 
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ein; Herr Geigy dagegen empfahl die Staatsgarantie in der Meinung, 
daß der Bund das Eisenbahnnetz in Unterabteilungen zerlege; die 
selbständig durch von Bund und Kantonen gewählte Verwaltungen 
administriert werden sollten; diese hätten das erforderliche Kapital 
namens des Bundes gegen Eisenbahnpartialen aufzubringen, welche 
Partialen außer einem garantierten Zins von 31/2 °/0 auch einen Anteil 
am Gewinn erhalten und die der Staat nach 50 Jahren zum Nenn
werte einzulösen berechtigt wäre. Es spräche nichts dafür, daß eine 
vom Staate abhängige Verwaltungsbehörde weniger sorgfältig zu 
Werke g·ehe, als die Leiter einer Privatgesellschaft; die bessern 
Resultate der Privateisenbahnen bewiesen nichts, wenn diese sich 
die ertragsreicheren Linien zum voraus auszusuchen verstanden 
hätten. Die Gründe für Leitung durch den Staat lägen im Wesen 
der Eisenbahnen, da sie Straßen höherer Ordnung wären, die so gut 
als möglich dem Publikum zugänglich gemacht werden müßten. 
Die Eisenbahnen würden als Mittelglieder eines großen internatio
nalen Verkehrs hinsichtlich der Konkurrenz der verschiedenen 
Länder um den Transit nur in der Hanct des Staates ihre volle Be
deutung und Nützlichkeit entfalten können. "Wir sind nun bald von 
allen Seiten von Staatsbahnen umgeben; würden wir wohl in allen 
Verhältnissen durch das Mittel der Privatgesellschaften das Gleich
gewicht halten können?" Das Bedürfnis der weiteren Entwicklung 
und Vervollkommnung des Eisenbahnwesens würde alsbald bereuen 
lassen, wenn der Staat das neue Verkehrsmittel für längere Zeit aus 
der Hand gegeben hiitte. Herr Geigy erinnerte ferner an das 
Monopol, das dem Inhaber einer Konzession tatsächlich gewährt 
wäre, an die Gefahren einer engherzigen Tarifpolitik, an die Kolli
sionen, die z~ischen den Gesellschaften und den Organen des Staates 
notwendig entstehen müßten, wenn die eine Partei ihre Interessen 
und die andere ihre Pflicht verträte. Die Forderung der Mitbeteili
gung der Kantone wurde speziell mit dem Hinweise begründet, daß 
dem Bunde die Mittel fehlten, um ein Betriebsdefizit zu übernehmen, 
das eintreten würde, falls die Rendite der schweizerischen Bahnen 
im Durchschnitt nur 2 Oj0 betragen sollte. Eventuell machte Herr 
Geigy die Anregung, die Mittel zum Bahnbau durch ein Staats
anleihen zu beschaffen, das seine Schrecken verlöre, wenn es bloß 
zu produktiven Zwecken aufgenommen würde. 

Der Bundesrat schloß sich in seiner Botschaft vom 7. April 1861 
den Anschauungen des Herrn Geigy an; die alleinige Übernahme 
des Bahnbaues durch den Bund sei nicht möglich, da diesem für 
außerordentliche Zwecke jährlich nur 330 000 Frcs. zur Verfügung 
ständen, während bei nur 2 °/0 Reinertrag auf dem verwendeten 
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Kapital ein jährliches Defizit von l 526 152 Frcs. bei einer Zinsen· 
garantie von 31/ 2 °/0 und ein solches von 2 034 736 Frcs. oder von 
2 543 420 Frcs. bei einer Verzinsung des aufzunehmenden Kapitab 
zu 4 Oj0 oder 41/2 Oj0 sich ergeben würde. Den Bau durch Privat
gesellschaften beantragte der Bundesrat abzulehnen: eine zureichende 
Kontrolle sei kaum möglich; ein reiner Privatbau könne an der 
Schwierigkeit der Geldbesclwlfung scheitern und der Staat müsse 
schließlich doch mit seiner llilfe eingreifen; die Gesellschaften mit 
ihren Sonderinteressen seien geeignet, einen Staat im Staate zu 
schaffen und damit eine Gefahr seihst in politischer Hinsicht zu 
bilden; Herr Stephenson, der die Nachteile des Privatbaues in der 
Nähe gesehen habe, rate entschieden davon ab; die Behauptung, dall 
die Privatbahnen wohlfeiler und solider als der Staat bauten und 
besser administrierten, sei nur in sehr beschränktem Umfange richtig, 
nämlich für Untemehmungen einzelner, wo das eigene Interesse der 
mächtigste Hebel sei, das Geschäft tleißig, g·ewissenhaft und intelligent 
zu betreiben; durch Gewährung frPierer Gebarung könne eine Privat
gesellschaft eher hervorragende Leiter gewinnen, damit werde aber 
auch die Kontrolle laxer, woraus schon bittere Erfahrungen für die 
Aktionäre entstanden seien; dem schweizerischen Verkehr sei mit 
Privatgesellschaften nicht gedient; weil diese sich voraussichtlich 
auf die Linien beschränken würden, die eine größere Rentabilität 
versprächen, und die vernachlässigen, die für die Post· und Zoll
verwaltung, sowie für die Landesverteidigung sehr wichtig wären: 
wenn der Staat sich nachträglich doch zu Beiträgen verstehen müßte, 
wäre er nicht mehr in der gleich günstigen Lage, wie wenn er rlie 
Angelegenheit von Anfang an in der Hand gehabt hätte. Das ein
fachste und anderwärts bereits bewährte System sei der Bau durch 
den Staat; dieser solle das Eisenbahnnetz von sich aus bestimmen, 
das erforderliche Geld durch Anleihen beschaffen und dann mit dem 
Bau der Abteilungen beginnen, die die meiste Rentabilität Yer
sprächen; den Bedenken gegen die Leitung der Eisenhalmen durch 
eine politische Behörde könne durch eine zweckmäßige Organisation 
begegnet werden; die Mitbeteiligung der Kantone an der Verwaltung 
und am finanziellen Erfolg entspreche dem Charakter des Bundes
staates und werde die Begehrlichkeit nach Erstellung neuer Linien 
zurückhalten, da die Kantone mit zu prüfen hätten, ob die Inter
essen groß genug seien, um die auch sie treffenden Opfer zu bringen; 
wo Kantone und Kapitalisten sich scheuten, Gelder in Bahnen an
zulegen, werde auch für den Bund keine Veranlassung· zu großen 
Leistungen vorhanden sein. 

Auch die Kommission des Kationalrates, für die Peyer-Imhot 
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von Schaffhausen referierte, sprach sich in ausführliebem Berichte 
vom Mai 1852 mit Mehrheit (ß gegen 5 Stimmen) für den Vorschlag 
des Bundesrates aus, indem sie mit den patriotisehen Worten schloß: 
"Das Eisenbahnwesen der Schweiz soll eine nationale Schöpfung 
sein, ein kräftiges Bindemittel für alle unsere Stämme, eine neue 
Tat der lebenskräftigen Demokratie, ein großes Denkmal unseres 
neuen Bundes." Die Minderheit der nationalrätlichen Kommission, 
an deren Spitze Dr. Alfred Escher von Zürich, später Direktions
präsident der schweizerischen Nordostbahn und der Gotthardbahn, 
stand, war dagegen der Ansicht, die mit dem Privatbahnsystem ver
bundenen Gefahren könnten an Hand der anderwärts gemachten 
Erfahrungen vermieden werden; wo der Staatsbau bisher durch
geführt wäre, seien ganz besondere Verhältnisse maßgebend gewesen; 
Privatgesellschaften würden rascher und wohlfeiler bauen und öko
nomischer und besser betreiben, g-egen willkürliche Transportpreise 
könne durch Konzessionsbestimmungen Vorsorge getroffen werden. 
auch schütze das eigene Interesse der Gesellschaften gegen Miß
brauch; Papierspekulationen könnten auch mit Staatspapieren ge
trieben werden; gegen Vergewaltigung des Verkehrs gewähre die 
Oberaufsicht des Bundes besseren Schutz als direktes Eingreifen des 
Staates; man würde vom Bund ein Eisenbahnnetz erhalten, das viel
leicht allen Ab- und Aussiebten, nur nicht den wahren wohl ver
standenen Rücksichten des Bundes und der Kantone und dem Zweck 
des neuen Transportsystems entsprechen würde; der Bund sei nicht 
befugt, zu andern Zwecken Schulden zu kontrahieren, als zur V er
teidigung der Freiheit und Integrität des Landes, er würde auch 
nur zu schweren Bedingungen Geld finden; in der Zinsengarantie 
liege indirekt auch eine Staatsschuld, diese sei aber noch bedenk
licher, da unter ihrem Schatten die rechte Tatkraft sich nicht ent
wickele; die Beihilfe des Bundes durch Übernahme von Aktien rufe 
einen Markt der verschiedenen Interessengruppen; Bundessubven
tionen seien schädlich, wenn sie Unternehmungen geleistet würden, 
die nicht genügenden Ertrag abwürfen und daher nicht existenz
berechtigt seien. 

Diesen Anschauungen stimmte die Bundesversammlung im 
.Juli 1852 mit Mehrheit bei und lehnte Bau und Betrieb der Eisen· 
bahnen durch den Bund oder unter seiner ~Iitwirkung ab. Nicht 
einmal das Recht der Konzessionsm·teilung wmde dem Bunde vor
behalten, sondern den Kantonen überlassen, ohne daß nur eine all
gemeine Reg·el für den Inhalt der Konzessionen aufgestellt worden 
wäre. Das Rundesgesetz über den Bau und Betrieb von 
Bisenbahnen im Gebiete der Eidg-enossenschaft vom 28 . .Juli 1852 
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hegnügte sich vielmehr mit Aufstellung folgender Grundsätze: Der 
Bau und Betrieb von Eisenbahnen wird den Kantonen sowie der 
Privattätigkeit überlassen. Die Konzessionen gehen zunächst von 
den Kantonen aus, unterliegen jedoch der Genehmigung des Bundes. 
Diese muß aber erteilt werden, falls nicht durch die Erstellung der 
betreffenden Eisenbahn die militärischen Interessen der Eidgenossen
schaft verletzt werden. Vorbehalten bleiben die heute noch in Kraft 
stehenden Verpflichtungen der Bahnen gegenüber Post-, 'relegraphen
und Militärverwaltung. Sie sind zur unentgeltlichen Beförderung 
der postregalpflichtig·en Gegenstände und des den Posttransport be
gleitenden Kondukteurs, sowie von Bahnpostwagen mit den zuge
hörigen Postangestellten gehalten. Sie haben unentgeltlich die Er
stellung von Telegraphenlinien längs der Eisenbahn zu gestatten, die 
Arbeiten bei deren Erstellung und bei größeren Reparaturen zu 
leiten, sowie kleinere Reparaturen und die Überwachung der Tele
graphenlinien durch das Bahnpersonal besorgen zu lassen, wobei die 
Telegraphenverwaltung das erforderliche Material zu liefern hat. Im 
Dienst stehende 1\filitä:rpersonen und Kriegsmatel'ial sind zur halben 
Taxe, wenn nötig mit Extrazügen, zu befördern; die Eidgenossen
schaft hat dagegen die Kosten für außerordentliche Sicherheitsmal~
regeln für den Transport von Pulver und Kriegsfeuerwerk zu tragen 
und für Schaden zu haften, der durch Beförderung solcher Gegen
stände ohne Verschulden der Eisenbahnverwaltung oder ihrer An
gestellten verursacht werden sollte. Den Bahnen wird für zehn Jahre 
Zollbefreiung für ihre Bezüge von Oberbau- und Rollmaterial ge
währt; sie haben dagegen Einrichtungen für ungehinderte Erhebung 
der Ziille auf den Stationen zu treffen. Den Bahnen wird das Ex
propriationsrecht gemäß Bundesgesetz vom 1. Mai 1850 verliehen. 
Für den Beginn der Erdarbeiten und die Leistung des Finanzaus
weises sind in den Konzessionen Fristen anzusetzen, bei deren Nicht
einhaltung die Konzession erlöscht. Der Bund wird Bestimmungen 
aufstellen zur Sicherung der technischen Einheit. Die Eisenbahnen 
sind verpflichtet, den Anschluß anderer Bahnunternehmungen in 
schicklicher Weise zu gestatten, ohne daß die Tarifsätze zu Un
gunsten der einmündenden Bahnlinien ungleich gehalten werden 
dürfen. Jede Konzession hat die Zeitfristen zu bestimmen, nach 
deren Ablauf dem Bunde das Recht zustehen soll, die Eisenbahn 
samt Material, Gebäulichkeiten und Vorräten gegen Entschädigung 
an sich zu ziehen, und die Bedingungen des Rückkaufes festzu
setzen; über deren Inhalt fehlt aber im Gesetz jede Vorschrift. Bei 
den Verlwndlungen der Kantone mit den Interessenten über die 
Konzessionserteilung· kann sich der Bundesrat vertreten lassen. 



- 10 --

Wenn ein Kanton die Bewilligung zu Erstellung einer im Interesse 
der Eidgenossenschaft oder eines großen Teiles derselben liegenden 
Eisenbahn auf seinem Gebiete verweigert, ohne selbst ihre Erstellung 
zu unternehmen, oder wenn er sonst den Bau oder den Betrieb 
einer solch~n Bahn irgendwie in erheblichem Maße erschweren sollte, 
steht der Bundesversammlung das Recht zu, nach Prüfung aller hier
bei in Betracht kommenden Verhältnisse maßgebend einzuschreiten 
und von sich ans das Erforderliche zu verfügen. 

Durch dieses Gesetz war nicht nur das Privatbahnsystem 
angenommen, sondern auch der Haupteinfluß im Eisenbahnwesen 
den Kantonen gewahrt. Damit war von vornherein das Über
wiegen lokaler Einflüsse in den Vordergrund gestellt. Von Bildung 
einer einheitlichen Gesellschaft für die ganze Schweiz konnte nicht 
die Rede sein; die Anlage des Eisenbahnnetzes durch verschiedene 
kleinere Gesellschaften lehnte sich an die Interessen der vielen 
kleineren Mittelpunkte für Handel und Verkehr an und jede Landes
gegend war für ihre engeren Bedürfnisse besorgt. Immerhin hatte 
das Programm Stephensons einige Wegleitung gegeben und es 
wurden in der ersten Zeit des Eisenbahnbaues mehrere der von ihm 
angeregten Linien ins Leben gerufen.)( Bis Ende des Jahres 1862 
waren dem Betriebe übergeben die Linien Genf-Lausanne-Sitten, 
Lausanne-Freiburg·-Bern, Lausanne-Yverdo n-N euen burg-Bie I, 
Neuenburg-Verriteres, K euenburg-Chaux-de-l<'onds-Locle, Basel
Olten-Luzern, Olten- Bern -Thun -Scherzligen, Herzogenbuchsee
Solothurn-Biel, Olten-Aarau-Zürich, Turgi-Waldshut, Zürich
Winterthur-Romanshorn, '\Vinterthur- Schaffhausen, Winterthur
St Gallen-Rorschach, Rorschach-Rheineck- Chur, Wallisellen
Uster- Rapperswyl- Wesen- Glarus, Wesen- Sargans, dazu die 
Grenzstrecken La Plaine - Genf der Paris - Lyon - Mittelmeerbahn, 
Basel-Leopoldshöhe und Basel-Grenzach der Badischen Staatsbahn, 
Basel-Rieben der Wiesenthaibahn und Basel-Ostbahnhof-Zentral
bahnhof der französischen Ostbahn, im ganzen eine Baulänge von 
1155,~22 km umfassend. In diese Linien teilten sich folgende Bahn
gesellschaften: Westbahn (Ouest-Suisse), Walliserbahn (Ligne d'Italie), 
Freiburger Bahn, französische Schweizerbahn (Franco-Suisse), Jura
bahn (Jura industriel), Berner Staatsbahn, Zentralbahn, Nordostbahn, 
St. Gallen-Appenzellerbahn und Glattthalbahn, die zwei letztge
nannten bald zusammengelegt als Vereinigte Schweizerbahnen. 

Die Erbauung dieser Bahnen hatte vielfache Konkurrenzkämpfe 
veranlaßt; hervorzuheben ist namentlich der Konflikt zwischen den 
Kantonen W aadt und Freiburg über die Konzessionserteilung für 
die sogenannte Oronbalm, der Bahnlinie von der Bcrner Grenze 
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übet· Freiburg und Oron nach Lausanne; entgegen der Weigerung 
Waadts, die Konzession auf seinem Gebiet zu erteilen, wurde durch 
Beschluß der Bundesversammlung vom 23. September 1856 nach 
heftigen Debatten eine Zwangskonzession für die stt·eitige Linie be
willigt. Nicht weniger groß waren die Schwierigkeiten, welchen die 
Beschaft'ung der erforderlichen Geldmittel bei den meisten Gesell
schaften begegnete; nur mit Beihilfe von Kantonen und Gemeinden 
und unter großen finanziellen Einbußen der Beteiligten war die 
Fertigstellung der erwähnten Bahnlinien erreicht worden. Es ist 
allerdings anzunehmen, daß auch bei Übernahme des Eisenbahnbanes 
durch den Bund unter Mitwirkung der Kantone es an großen Kon
flikten und finanziellen Verlegenheiten nicht gefehlt hätte; denn der 
neue Bund war damals sowohl politisch wie finanziell im Anfang 
seiner Entwicklung begriffen und es darf bezweifelt werden, ob er 
schon damals der schwierigen Aufgabe gewachsen gewesen wäre, 
eine einheitliche Eisenbahnpolitik im Interesse des ganzen Landes 
zu führen. Auch die entschiedenen Anhänger des Staatsbaues dachten 
sich ihn nur in gemeinsamer Betätigung und Beteiligung von Bund 
und Kantonen und es wäre nach dem damaligen Stande der politi
schen Angelegenheiten unzweifelhaft den Kantonen der größere Ein
fluß zugefallen, somit ein Element der Zersplitterung auch bei An
nahme des Staatshalmsystems zum voraus vorhanden gewesen. 

Trotz der Schwierigkeiten, die sich der Ausführung der e1·sten 
Bahnlinien entgegen gestellt hatten, machten sich bald die Begehren 
nach neuen Verbindungen geltend; mit den Wünschen der nicht 

genügend berücksichtigten Landesgegenden vereinigten sich eisen
bahnpolitische Bestrebungen, die sich die Bekämpfung der einfluß
reichen größeren Bahngesellschaften durch Konkurrenzlinien zum 
Ziel setzten, vorerst allerdings ohne Erfolg; das sogenannte Zwei
liniensystem, die Erstellung einer innern Konkurrenzlinie von Bern 
über Luzern und Zug nach Zül'ich, dessen Hauptförderer Bundesrat 
Stämpfli von Bern war, scheiterte mit dem Zusammenbruch der Ost
westhahn 1860 vollständig. Nur die kleinen Strecken der bernischen 
Staatsbahn Zollikofen-Biel (26,~52 km) und Gümlingen- Langnau 
(29,849 km) wurden 1864 noch der 1860 eröfl'neten Strecke Biel
Neuenstadt (15,oss km) beigefügt; die Linie Zürich-Zug - Luzern 
(60,f>31 km) wurde 1864 von der bekämpften Nordostbahn selbst 
ausgeführt, wobei sich die Kantone Zürich, Zug und Luzern mit 
einer Beihilfe von 6 Millionen beteiligten. 

Die nach und nach eintretende Erstarkung der schweizerischen 
Bahnen wies deren Leiter auf die Erreichung höherer Ziele hin. Es 
stand außer Zweifel, daß sie erst dann sich richtig entwickeln könn-
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ten, wenn ihnen ein erheblicher Anteil am internationalen Transit
verkehr von Nord nach Süd gesichert werde; das war aber nur 
möglich durch den Bau einer schweizerischen Alpenbahn. Die ver
schiedenen Landesteile suchten sich diesen Ausgang in Verbindung 
mit den betreffenden Bahnverwaltungen zu sichern. Lukmanier, 
Gotthard und Simplon standen im Vordergrund der Diskussion. Die 
Gründung der Gotthardvereinigung, der 1863 unter der Führung 
Dr. Alfred Eschers Zürich beitrat, das sich früher mehr dem Luk
manier zugeneigt hatte, verband die Interessen der Zentralbahn und 
Nordostbahn mit denen der Kantone Basel, Solothurn, Bern, Aargau, 
Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Unterwalden, Tessin, Zürich, Glarus, 
Schaffhausen und Thurgau, und es gelang deren Anstrengungen, die 
vom schweizerischen Bundesrate, namentlich vom Bundespräsidenten 
Dr. Emil Welti tatkräftig unterstützt wurden, die Konkurrenzprojekte 
des Lukmanier und Simplon zurückzudrängen. 

Durch Übereinkunft vom 20. Juni 1870 erklärte de,r Nord
deutsche Bund den Beitritt zu dem am 15. Oktober 1869 zwischen 
Italien und der Schweiz für Erbauung einer Eisenbahn durch den 
St. Gotthard abgeschlossenen V m·trage, nach dem die deutschen 
Eisenbahnen mit den italienischen verbunden werden sollten, und 
durch Übereinkunft vom 28. Oktober 1871 trat das Deutsche Reich 
an die Stelle des Norddeutschen Bundes. Die im Staatsvertrage 
vorgesehenen Subventionen, die für Deutschland auf 20 Millionen, 
für Italien auf 45 und für die Schweiz auf 20 Millionen Franken 
bemessen waren, wurden zugesichert und 1872 mit dem Bau des 
g1·oßen Gotthardtunnels begonnen. 

Die Verhandlungen über den Staatsvertrag betreffend die Gott
hardbahn hatten dargetan, wie unrichtig es gewesen wäre, die Eiseu
bahnhoheit zum wesentlichen Teil den Kantonen zu belassen, wäh
rend gerade das volkswirtschaftlich so wichtige Verkehrswesen eine 
Regelung nach einheitlichen Grundsätzen verlangte. Schon 1869 
war daher der Bundesrat von der Bundesversammlung eingeladen 
worden zu berichten, in welcher Weise dem Bunde in Bezug auf 
den Bau und Betrieb der schweizerischen Eisenbahnen weitere Be
fugnisse eingeräumt werden können. 

Das Bedürfnis einer grundsätzlichen Änderung war nun noch 
dringender nachgewiesen. Der Staatsvertrag legte eine größere Zahl 
von Kompetenzen, die laut der bestehenden Gesetzgebung den Kan
tonen zustanden, in die Hand des Bundes. Bei dessen Behandlung 
in der Bundesversammlung drang daher die Ansicht durch, daß es 
nicht angehe, ein doppeltes Eisen bahnrecht festzuhalten, daß bei der 
Revision der Eisenbahngesetzgebung vielmehr darauf Bedacht ge-
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nommen werdEm müsse, die Kompetenzen des Bundes gleichmäßig 
gegenüber sämtlichen Eisenbahnen zu erweitern. Beim Erlaß des 
Bundesgesetzes von 1852 war vor der wichtigen Frage, ob der Bund 
oder die Privatindustrie die Bahnen zu hauen habe, das nicht weniger 
bedeutsame Verhältnis zwischen Bund nnd Kantonen fast ganz un
beachtet geblieben. Man glaubte sich vor der gefürchteten Tendenz 
des Bundes, das Eisenbahnwesen zu seiner Domäne zu machen, nicht 
besser schützen zu können, als durch Reduktion des Eintinsses des 
Bundes im Eisenbahnwesen auf das denkhar geringste Malt Daß 
das Gesetz von 1852 in der Regulierung dieses Verhältnisses von 
Bund und Kantonen fehlgegriffen hatte, war nach den gemachten 
Erfahrungen eine allgemein anerkannte Sache. 

Die bestehenden Bahngesellschaften hatten nämlich durch das 
Mittel von Ausschluß-, Prioritäts- und Vorzugsrechten, die die Kan
tone in der ersten Feeude über das neue Verkehrsmittel ohne Be
denken einräumten, die möglichen Konkurrenzen ausgeschlossen und 
sich ein dauerndes Monopol gesichert. Nachdem sie sich einmal 
fest eingerichtet hatten, kamen sie in Konflikte aller Art, sowohl 
unter sich selbst, als mit den Kantonsbehörden und mit den öffent
lichen Verkehrsbedürfnissen. Dieselben betrafen die Erstellung neuer 
Linien oder ihre Vergebung an andere Gesellschaften, die Regulie
rung der Anschlußverhältnisse, das Ineinandergreifen der Fahrpläne, 
die Einrichtung von Schnellzügen, die Tariffragen usw. Da die Netze 
der größern Gesellschaften eine Mehrzahl von Kantonen umfaßten, 
so war der einzelne Kanton nicht imstande, seine Autorität geltend 
zu machen, und einer Verständigung unter den einzelnen Kantonen 
zu gemeinsamer Aktion boten in der Regel ihre verschiedenen 
Interessen und Dispositionen große Schwierigkeiten. Da bei dieser 
Sachlage die Kantonalgewalt ohnmächtig war, die Bundesgewalt aber 
eingreifender Kompetenzen entbehrte, so bildete sich allmählich eine 
gewisse Souveränität der Eisenbahngesellschaften aus, die unter der 
Angabe, daß die Verkehrs- und Eisenb11hninteressen zusammenfielen, 
den Verkehr so ziemlich nach ihrem Gutdünken beherrschten. 

Dieser Zustand erregte in det· öffentlichen Meinung immer 
stärkernAnstoß und der Ruf nach Abhilfe wurde immer dringender. 
Als Mittel wurde von der einen Seite wieder die Idee der Übernahme 
der Bahnen durch den Bund verfochten, Yon der andern mit den 
bekannten Gründen abgelehnt. Dagegen drang in immer größern 
Kreisen die Ansicht durch, daß die Eisenbahngesellschaften in allen 
Beziehungen dem öffentlichen und bürgerlichen Recht des Landes 
gleich allen andern industriellen Gesellschaften zu unterwerfen und 
die Staatsaufsicht über sie in viel kräftigeret· Weise zu organisieren 
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sei. Da, gestützt auf diese öffentliche 1\Ieinung, auch einige Kanton
regierungen anfingen, ihre Hoheitsrechte wenigstens auf ihrem be
schränkten Gebiete schärfer auszuüben und namentlich bei Kon
zessionserteilungen die Gelegenheit benutzten, um möglichst viele 
V orteile für die kantonalen Interessen zu erreichen, suchten nun 
nuch die Eisenbahngesellschaften selbst den Schutz des Bundes nach 
und verlangten, daß der Einfh1ß der Kantone im Eisenbahnwesen 
verschwinden solle. 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates von 1871 hielt an dem 
Gmndsatze fest, daß in einem Zusammenwirken von Bund und Kan
tonen die nationalen und die lokalen Interessen ihre richtigste Be
ft·iedigung fänden, daß dagegen in vielen Fällen das Verhältnis, in 
die diese beiden Gewalten zu einander ständen, geändert werden 
müßte, indem das Entscheidungsrecht über alie größern Bau- und 
Betriebsfragen in die Hand des Bundes gelegt würde. Bei der Neu
beordnung dieser Verhältnisse gingen die Bundesbehörden, entgegen 
den Forderungen der Bahngesellschaften, von der Ansicht aus, daß 
der Bund berechtigt sei, das bestehende Eisenbahnrecht frei umzu
gestalten, und daß er durch die erteilten Konzessionen, die nicht 
etwa zweiseitige Verträge, sondern einseitige Akte der Staatshoheit 
seien, in der freien Ausübung seines Gesetzgebungsrechtes in keiner 
Weise beschränkt werde. Die Bahnen hatten nämlich den Stand
punkt eingenommen, daß nicht nur die Konzession ein unabänder
licher Privatvertrag sei, sondern daß auch das Eisenbahngesetz von 
1862 einen Bestandteil dieses Vertrages bilde und daher vom Staate 
nur mit Zustimmung des Konzessionsinhabers abgeändert werden 
dürfe. Auch eine Entschädigungspflicht wegen etwaiger Eingriffe in 
die gewährte Konzession wurde vom Bunde nur in der dreifachen 
Beschränkung anerkannt, daß ein wirkliches Privatrecht verletzt 
werde, daß ein Schaden nachgewiesen sei und daß die Staats
behörden nicht innerhalb der anerkannten Grenzen ihrer Kom
petenzen gehandelt hätten; Forderung auf Schadenersatz wegen Be
einträchtigung konzessionsgemäßer Rechte seien sodann vor dem 
ordentlichen Richter des Landes anzubringen und zu entscheiden, 
und es müsse notwendig mit der Übung gebrochen werden, 
Srt·eitpunkte zwischen Staat und Gesellschaft schiedsgerichtlich aus
zutragen. 

Die Bundesversammlung schlot~ sich in starker Illehrheit der 
Auffassung des Bundesrates an und es wurde am 23. Dezember 1872 
das heute noch geltende Bundesgesetz über den Bau und 
Betrieb der Eisenbahnen auf dem Gebiete der schweizeri
schen Eidgenossenschaft erlassen. 
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Während bisher der Bund bloß das Recht det· Genehmigung 
der von den Kantonen ausgehenden Konzessionen hatte und das 
Hecht der Nichtgenehmigung auf den Entscheid der Frage be
schränkt war, ob durch die Erstellung der betreffenden Eis.enbahn 
die militärischen Interessen der Eidgenossenschaft verletzt würden, 
wurde nun die Konzessionserteilung einheitlich dem Bunde über
n·agen und den beteiligten Kantonen nur das Recht gewahrt, bei 
clen vorbereitenden Verhandlungen mitzuwirken und etwa nicht be
J'ücksichtigte Einwendungen und Begehren in letzter Instanz bei der 
Bundesversammlung geltend zu machen. Diese ist aber berechtigt, 
eine Konzession auch dann zu erteilen, wenn gegen sie von einem 
Kanton Einsprache erhoben wird; nur bleibt in diesem Falle dem 
betreffenden Kantone das Recht gewahrt, den Bau und Betrieb der 
Linie auf dem eigenen Kantonsgebiete selbst zu übernehmen. Dem 
Bunde wird im allgemeinen zur Pflicht gemacht, die Eisenbahnver
bindungen zu entwickeln und zu vermehren und insbesondere die 
Bestrebungen im Osten, im Zentrum und im Westen der schweizeri
schen Alpen, die Verkehrsverbindungen der Schweiz mit Italien und 
dem mittelländischen Meere zu verbessern, möglichst zu fördem und 
dabei namentlich keine Ausschlußbestimmungen gegenüber der einen 
oder auelern dieser Bestrebungen eintreten zu lassen. 

Das Gesetz enthält sodann ausführliche Bestimmungen über den 
I1~hnlt der Konzessionen und die Rechtsstellung der Konzessionär<'. 
Von grundsätzlicher Bedeutung ist das Verbot der Ausschluß- und 
Vorzugsrechte; bezüglich solcher von den Kantonen in den bis
herigen Konzessionen bereits zugestandener Rechte bleibt der Bund 
in der Rechtslage, die er sich bei Genehmigung der betreffenden 
Konzessionen gewahrt hat. Soweit die staatshoheitliehen Rechte 
von den Kantonen an den Bund übergehen, sind die Bestimmungen 
des neuen Gesetzes auch für die bisher von den Kantonen erteilten 
1\:onzessionen maßgebend. Das Recht der Genehmigung der Statuten 
der Bahngesellschaften steht dem Bunde zu und es ist nur die 
Ansicht der Kantonsregierungen hierüber einzuholen. Ohne aus
drückliche Genehmigung des Bundes darf weder eine Konzession in 
ihrer Gesamtheit, noch dürfen einzelne in ihr enthaltene Rechte und 
Pflichten in irgend welcher Form an einen dritten übertrn.gen werden; 
auch bezüglich solcher Übertragungen sind die beteiligten Kn.ntons
rcgierungen anzuhören. 

Es folgen Vorschriften über den Baubeginn, die Leistung eines 
genügenden finanziellen Ausweises über gehörige Fortführung der 
Bauarbeiten, die Vollenclungsfristen, die Planvorlagen und deren 
Genehmigung nn.ch Anhörung der Kn.ntonsregierungen, den Ausbau 



16 -

der ersten Anlagen im Interesse der Sicherheit des Bahnbetriebes, 
der Verkehrsbedürfnisse oder der Landesverteidigung, die Kreuzung 
der Bahn durch Straßen, ·wege, Wasser- und Gasleitungen, Trans
missionen usw., die Vorkehren zur Sicherung des Straßenverkehres 
während des Bahnbaues und dergleichen. Sodann werden die Be
ziehungen der Bahnen zur Post- und Telegraphenverwaltung, sowie 
zur Militärverwaltung geordnet und die Konzessionsgebühr für den 
regelmäßigen periodischen Personentransport im Sinne einer Er
höhung der bisherigen Gebühren neu festgesetzt. Die Bahngesell
schaften werden endlich verpflichtet, ihre Jahresberichte und Jahres
rechnungen, sowie das für Erstellung einer einheitlichen Eisenbahn
statistik erforderliche Material dem Bundesrate einzureichen. 

Wenn eine Bahngesellschaft während des Bahnbaues die ihr 
vom Bunde gestellten Baufristen nicht einhält und die Bundesver
sammlung deren Erstreckung verweigert, so wird die vorhandene 
Anlage für Rechnung der Gesellschaft öffentlich versteigert. Falls 
nach der Betriebseröffnung eine Gesellschaft die Verpflichtungen, die 
ihr laut Konzession und Gesetz obliegen, nicht erfüllt und einer 
Aufforderung des Bundesrates nicht nachkommt, so hat der Bundesrat 
bei der Bundesversammlung die Ansetzung einer letzten Frist zu 
beantragen und kann inzwischen zur Forterhaltung des Bahnbetriebes 
und zur Sicherung anderer beteiligter Interessen die nötigen Maß
nahmen treffen. Bleibt auch die Fristansetzung der Bundesver
sammlung ohne Erfolg, so erklärt diese die Konzession als verwirkt 
und es wird alsdann die Bahn für Rechnung der Gesellschaft ver
steigert. Die Erfahrung hat gezeigt, daß diese Art, die Bahnen zur 
Beachtung bestehender Gesetze und Konzessionen anzuhalten, wenig 
Erfolg haben konnte; das Verfahren ist einerseits zu schleppend, 
um die in Eisenbahnsachen erforderliche rasche Wirkung zu sichern 
und andererseits sind die angedrohten Straffolgen zu groß, um in 
den gewöhnlichen I<'ällen des Ungehorsams angewendet zu werden. 

Das Gesetz enthält in einem weitern Abschnitt eingehende Be· 
stimmungen über Einheit des Baues und Betriebes des schweizeri
schen Bahnnetzes, insbesondere über die Einheit in technischer Be
ziehung, Einriehtung des Wagenmaterials usw., Betriebsführung nach 
einheitlichen Grundsätzen, Erhaltung der Bahnanlagen und des Bahn
materials in betriebssicherm Zustand, Ausrüstung der Bahnen mit 
ausreichendem Betriebsmaterial, Handhabung der Bahnpolizei, Ge
nehmigung der Fahrpläne. Die Verpflichtung der Bahnverwaltungen, 
andern schweizerischen Bahnunternehmungen den technischen und 
Betriebsanschluß in schicklicher Weise ohne Zuschlagstaxe oder 
Reexpeditionsgebühr und ohne Erschwerung des durchgehenden 
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Verkehrs zu gestatten, wurde ausdrücklich auf die Eilll'äumung der 
Mitbenutzung bestehender Bahnhofanlagen und Bahnstrecken bis zu1· 
Einmündungsstation ausgedehnt. Dem Bunde wurde eine eingehend(' 
Kontrolle über das Tarifwesen eingeräumt und es wurden einige 
leitende Grundsätze für gleichmäßige Behandlung aller Transportante:1 
innerhalb der Schranken dei· konzessionsgemäßen Taxen aufgestellt. 
Alle privatrechtliehen Streitigkeiten zwischen dem Bunde und den 
Bahngesellschaften werden der Entscheidung des Bundesgerichts 
unterstellt und damit die in den Konzessionen vorbehaltenen Schieds
gerichte aufg·ehoben. 

Die Tendenz des Gesetzes wurde vom Bundesrat mit folgenden 
Sätzen bezeichnet: "In höherm Maße (als gegenüber den Kantonen) 
vermehren sich die Kompetenzen des Bundes gegenüber den Eisen
bahngesellschaften. Die Kantone verlieren aber dabei nichts, sondern 
es wird lediglich die gelegentlich berührte Souveränität der Eisen
bahngesellschaften beseitigt und das allgemeine Landesrecht auch 
ihnen gegenüber zur Geltung gebracht. Dagegen wurde sorgfältig 
vermieden, den ökonomischen Interessen dieser Unternehmungen zu 
nahe zu treten. Die Schweiz bedarf für den Ausbau ihres Eisen
bahnnetzes noch in hohem Maße des Kredites und dieser bean
sprucht vor allem Achtung der erworbenen Rechte. Ein willkürliches 
Eingreifen in diese Verhältnisse würde nicht sowohl die bestehenden 
Unternehmungen berühren, sonelern in viel höherem Maße die zu 
künftigen. Gerechtigkeit ist auch in dieser Beziehung· die beste 
Politik. Wir machen uns keine Illusionen darüber, daß mit diesem 
Gesetze sich weder alle vorhandenen Beschwerden erledig·en, noch 
alle gehegten Wünsche verwirklichen werden. Von unsern Eisen
bahnen krankt ein Teil an ökonomischen Leiden, die sich mit den 
besten Gesetzen nicht heilen lassen. Indes hat sich auch darin in 
den letzten Jahren viel gebessert und der wachsende Verkehr hilft 
einen Teil der Wunden heilen, während ein anderer vernarbt ist. 
Sind einmal die internationalen Anschlüsse, welche uns leider nach 
mehreren Seiten immer noch fehlen, erstellt, so darf unseres Er
achtens das schweizerische Eisenbahnwesen einer hoffnungsvollen 
Zukunft entgegen sehen. Inzwischen wird man mit den ökonomisch 
schwächern Gesellschaften etwas Geduld haben müssen und dies 
wohl mit allgemeiner Zustimmung gerne tun, sobald man nur den 
guten Willen sieht. Die bisherigen Zustände im Eisenbahnwesen 
haben bewiesen, daß die Kantonalgewalt für sich allein nicht die 
nötige Kraft besitzt, um diesen mächtigen Gesellschaften gegenüber 
die Rechte des Staates und die Interessen des Publikums vollkräftig 
zu wahren. Ob die Bundesgewalt in Verbindung mit der Kantons-

Weißen !J ac h. 2 
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gewalt diese Aufgabe besser erfüllen kann und wird, muß erst die 
Zukunft lehren. Gelingt der Versuch, so wird die Schweiz das ihren 
Institutionen sonst konforme System der Überlassung auch dieser 
wichtigen Industrie an die Privattätigkeit aller Wahrscheinlichkeit 
nach festhalten. Mißlingt dagegen der Versuch, so wird ein 
nächstes Gesetz in dem einzigen Artikel bestehen: Der Bund 
übernimmt den Bau und Betrieb der schweizerischen 
Eisen bahnen." 

II. 

Die schweizerischen Eisenbahnen von 1873 bis 1884. 

Eisenbahngesetz von 1 872. 

Unter der Herrschaft des neuen Gesetzes, das das Prinzip der 
freien Konkurrenz im Eisenbahnwesen unter der Hoheit des Bundes 
:mfgestellt hatte, wurden die bereits vorhandenen Bestrebungen nach 
Erstellung neuer Bahnvcrbindungen, die durch die Gründung des 
Gotthardunternehmens neu belebt worden waren, kräftig gefördert. 
Eine große Zahl neuer Konzessionen wurde verlangt und die be
stehenden Bahngesellschaften bemühten sich, zum Teil mit Erfolg, 
die sie bedrohenden Konkurrenzlinien selbst auszuführen. 

Die Gesellschaft der westschweizerischen Bahnen, in die 
dmch Fusion auf den 1. Januar 1872 die Westbahn, die Freiburger 
Bahn und der Franco-Suisse aufgegangen waren, führte bis 1877 die 
Linien (Lausanne- )Palezieux- Murten--Lyß und Freiburg-Payerne
Yverdon aus; übernahm die Strecke Cossonay-Vallorbes von der 
Linie Jougne-Eclepens, vereinigte sich am 1. Juli 1881 mit der 
Simplonbahn, verband sie durch die Strecke Bouveret-St. Gingolph 
ltl66 mit der französischen Linie südlich des Genfer Sees und über
nahm den Betrieb der Nebenbahnen Bulle-Romont und Pont
Vallorbes so daß nun sämtliche Linien der Westschweiz unter der 
Firma Westschweizerische und Simplonbahn (Suisse Occidentale 
et Simplon) in einer Hand vet·einigt waren. 

Unabhängig von den alten größern Gesellschaften hat der 
Kanton Bern eine selbständige Eisenbahnpolitik verfolgt und ein 
eigenes Bahnnetz ausgebaut. Die von ihm ins Leben gerufenen 
Hernischen Jurabahnen übernahmen unter der Leitung des Direktions
präsidenten Marti am 1. Mai 1874 den Betrieb der Staatsbahnstrecken 
N euenstadt-Biel-Zollikofen (-Bern), (Bern-) Gümligen- Langnau 
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und bauten bis 1877 ßiel-Delsberg-Basel und Dclsberg-Pruntrut
Delle. Die 1875 von Langnau bis Luzern fortgesetzte Bern-Luzern
Bahn konnte sich nicht aufrecht erhalten; der Kanton Bern erwarb 
sie am I. Februar 1877 bei dee Liquidationssteigerung gegenüber 
ei11em Finanzkonsortium, das sie dct· Zentralbahn sichern wollte. 
Deren Betrieb wurde den Hernischen Jurabahnen übertragen, die 
schon auf 1. Mai 1875 sich in den Besitz des Jura Industrie! gesetzt 
hatten und unter der Firma Jura-Bern-Luzern-Bahn die 
Bahnen im Nordwesten der Schweiz unter einer Betriebsleitung ver
einigten. 

Die Schweizerische Zentralbahn hatte am 1. Mai 1872 die 
Strecke Basel-deuts~he Grenze von der französischen Ostbahn er
worben, eröffnete am 28. Okto bee 1872 die Zweigbahn Pmtteln
Schweizerhalle, am 3. November 1873 die Verbindungsbahn mit dem 
badischen Bahnhofe in Basel und am -l. Dezember 1876 die Gäu
hahn (Olten-Neu-Solothurn-Lyß). Die Bauten für die Wasser
t'allenbahn, die Linie Solothurn- Schönbühl und Langenthal-Wauwyl, 
deren Konzessionen sie ebenfalls übernommen hatte, um die 
drohende Konkurrenz auszuschließen, hatte sie dagegen einstellen 
müssen, weil die :Mittel füe deren Vollendung nicht aufzubringen 
W;tren. 

Ferner wueden als Gemeinschaftsbahnen der Zentral- und 
:\T ordostbahn von ersterer vollendet und in Betrieb gesetzt auf den 
23.Junl 1874 die Strecke Aarau--Wahlen der Aargauischen Süd
bahn, auf 1. Juni 1875 und 1. Dezember 1881 deren Teilstrecken 
Wohlen-.Muri uucll\Iuri-Rothkreuz und auf 1. Juni 1882 Wohlen-
Brugg und Rothkreuz-- Immensee; von der N arelostbahn auf den 
2. August 1875 die Bötzbergbahn (Basci-Brugg) und auf den 
I. August 1892 die Linie Koblenz- Stein. Für beide Bahnen und 
die Einwohnergemeinde Bremgarten betreibt die Zentralbahn seit 
I. September 1876 die Zweigbahn Wohlen-Bremgarten. 

Das Netz der Schweizerischen Nordostbahn vergrößerte 
~ich am 20. September 1875 durch Zürich- Ziegelbrücke-Näfels
Glaeus, am 1. August 1876 durch Winterthur-Koblenz, am 1. Januar 
1 H77 durch Bülach-Regensberg und am 1. Juni 1879 durch Glarns
Lintthal. Am 5. Juli 1876 übernahm sie den Betrieb von Sulgen
Goßau und am 17. August 1876 von Effretikon-Hinweil, deren 
Eigentum 1885 an sie überging. - Eine Reihe anderer übernom
mener Bauverpflichtungen konnte die Nordostbahn dagegen mit 
Rücksicht auf ihre finanzielle Lage vorerst nicht erfüllen, die soge
nannten Moratoriumslinien, worüber spütcr zu sprechen ist . 

. Als Konkurrenzlinie nicht nur gegenüber der ~ ordostbahn, 

2* 
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sondern auch gegenüber der Zentralbahn und den Westschweizeri
schen Bahnen war das Unternehmen der schweizel'ischen National
bahn geplant. Es sollte eine zweite durchgehende Transitlinie vom 
Genfersee zum Bodensee bilden und ungefähr die Linie Lausanne
Murten -- Lyß- Solothurn - Olten - Aarau- Mellingen- Baden
Wintertbur- Singen und Etzweilen- Konstanz verfolgen. Durch 
Übernahme einzelner Sektionen dieser Linie durch die West
schweizerischen Bahnen und die Zentralbahn gelang es den letztern. 
die Nationalbahn von ihrer ursprünglichen Richtung abzudrängen 
und sie auf den im Verkehrsgebiete der Nordostbahn liegenden öst 
liehen Teil zu beschränken. So gelangten in veränderter Projek
tierung nur die Strecken Zofingen-Suhr-(Aarau) -Mellingen -
Baden-Winterthur-Singen und Etzweilen-Konstanz als besondere 
Unternehmung zur Ausführung, nachdem die beteiligten Gemeinden 
große Summen in Aktien übernommen hatten und dazu schwer 
lastende Bürgschaften für Verzinsung und Rückzahlung von Darlehen 
eingegangen waren. Die Gesellschaft brach finanziell zusammen und 
die 1873 und 1877 dem Betrie~e übergebenen Linien wurden schon 
1880 aus der Liquidation der Nationalbahn von der Nordostbahn 
ersteigert. 

Neben diesen größeren Linien waren zur Vervollständigung des 
Bahnnetzes nach und nach verschiedene kleinere Unternehmungeil 
ausgeführt worden, die Seitenthäler an die Hauptbahnen anschlossen: 
die Emmenthalbahn (Solothurn-Burgdorf-Langnau), die schweize
rische Seethaibahn (Lenzburg-Emmenbrücke), die Bahn Wädens
weil - Einsiedeln, später als schweizerische Südostbahn verlängert 
bis Pfäffikon einerseits und Arth-Goldau anderseits, die Tößthal
bahn Winterthur-Wald, die von den Vereinigten Schweizerbahneil 
zum Betriebe übernommene Toggenburgerbahn und Wald-Rüti 
sowie die Bahn Val de Travers (Travers-St. Sulpice). 

Eine neue Epoche begann sodann für das schweizerische 
Eisenbahnwesen, als am 1. Juni 1882 das Hauptnetz der Gotthard
b ahn (Luzern-)Immensee-Bellinzona-Lugano-Chiasso)-Mailand) 
und Bellinzona-Pino(-Luino) mit Bellinzona-Locarno vollständig· 
dem Betriebe Übergeben war. Diese Bahn rechtfertigte alle auf sie 
gesetzten Hoffnungen und eine ganz wesentliche Steigerung des 
Verkehrs aller schweizerischen Bahnen war die Folge der _I,jröffnung 
der wichtigen internationalen Linie. Auch der Gotthardbahn war 
eine schwere finanzielle Krisis nicht erspart geblieben, als sich 1875 
zeigte, daß die ursprünglichen Kostenvoranschläge zu niedrig be
rechnet worden waren; nach langen Verhandlungen entschlossen sich 
die Subventionsstaaten zu neuen Subsidien, die im Staatsvertrag 
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vom 12. ~Iärz 1878 für Deutschland auf 10 .Millionen, für Italien auf 
10 Millionen und für die Schweiz auf 8 Millionen bemessen wurden, 
sodaß das gesamte Subventionskapital nunmehr sich auf 113 Mil
lionen Franken belief. Dazu kamen noch 6 Millionen für die 
Cenerelinie Bellinzona-Lugano, die laut Staatsvertrag zwischen der 
Schweiz und Italien vom 16. Juni 1879 je zur Hälfte von jedem 
Lande zu übernehmen waren, um die gleichzeitige Vollendung dieser 
Bahnlinie mit der Hauptlinie Immensee-Pino zu sichern. 

Auch die Eröffnung der Arlbergbahn mn 20. September 1884 
übte einen belebenden Einfluß auf den Verkehr der schweizerischen 
Bahnen aus, indem sie mehr als bisher am internationalen Transit
verkehr von Ost nach West beteiligt wurden. 

Ende des Jahres 1884 hatten die schweizerischenNormalbahnen 
eine Baulänge von 2 667,359 km erreicht, somit gegenüber 1862 eine 
Vermehrung um 1 512,037 km oder um mehr als das Doppelte. 

Laut der mit dem Jahre 1868 beginnenden amtlichen Eiseu
bahnstatistik betr11g das Anlagekapital (die Gesamtsumme der Bau
kosten) der schweizerischen Normalbahnen Ende 1868 .J-39 710 717 
Francs oder für das Kilometer 339 494 Frcs. und Ende 1884 
880 504 887 Frcs. oder für das Kilometer 320 020 Frcs.; deren Be
triebsergebnisse erzeigen in Franken: 

Betriebseinnahmen fktrif'bsausg·aben Überschuß 

1868: 31 358 078 15 121 146 16 236 932 
für das Kilometer: 23 916 11 53.J. 12 382 

1884: 70 558 669 37 113 390 32 785 219 
für das Kilometer: 25 240 13 512 11 128. 

Dazu kommen die Spezialbahnen (Appenzellerbahn, Arth
Rigibahn, Lausanne-Echallens, Rigibahn, Rigi- Scheideggbahn, 
Rorschach--Heiden, Tramelan-Tavannes, Uetlibergbahn und Walden
hurgerbahn) mit 90,G99 km Baulänge und 95 km Betriebslänge und 
mit einem Anlagekapital von 11 425 789 km oder 191 342 Frcs. für 
das Kilometer, deren Betriebsüberschuß 188.J. 325 036 Frcs. oder 
3 636 Frcs. für das Kilometer hetrng. 

Für sämtliche schweizerische Bahnen ergaben sich somit im 
Jahre 188.J.: 

Baulängc. 
Betriebslänge 
Anlagekapital 

für das Kilometer 
Betriebseinnahmen . 

für das Kilometer 

2 758 km 

2 890 " 
897 930 676 Frcs. 

323 536 " 
11 G.J-5 230 

24 834 
1l 

" 
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Betriebsausgaben 
für das Kilometer 

Betriebsüberschuß 
für das Kilometer 

38 534 915 
13 357 

33110 315 
11 447 

Ft·cs. 

" 
" 
" Wie schon oben angedeutet wurde, war die Erbauung dieses 

Bahnnetzes mit schweren eisenbahnpolitischen Kämpfen und großen 
finanziellen Opfern für die Aktienbesitzer und die interessierten 
Landesgegenden, Kantone und Gemeinden verbunden. Gemäß einer 
offiziellen Zusammenstellung haben die bei der Liquidation schweizeri
scher Bahnen eingetretenen Kapitalverluste betragen bei: 

Ostwestbahn . 5 004 953 Frcs. 
Ligne d'Italie 25 450 790 " 
Jura Industrie! 13 424 495 " 
Jougne-Eclepens 6 813 014 " 
Bern-Luzern-Bahn 9 555 260 " 
Nationalbahn. 28 838 212 " 

zusammen 89 086 724 Frcs. 

Dabei sind nicht gerechnet die großen Kursverluste, die die 
bestehenden Gesellschaften, die eine Liquidation vermeiden konnten, 
bei Emission ihrer Aktien und Obligationen erlitten haben; diese 
Kursverluste betrugen nur bei clen sechs Hauptbahnen (Westbahnen, 
Bernische Jurabahnen, Zentralbahn, Nordostbahn,VereinigteSchweizer
bahnen und Gotthardbahn) auf Ende 1886 mehr als 110 Millionen, 
bildeten somit eine schwere Belastung dieser Gesellschaften. 

Gleichwohl arbeiteten diese energisch an fortwährender Kon
solidierung und suchten durch Verbesserung ihrer Betriebsein
richtungen den Anforderungen des Verkehrs nach Möglichkeit ge
recht zu werden. Anzuerkennen sind namentlich die Bestrebungen 
des schweizerischen Eisenbahnverbandes, tunlichste Einheit 
in den technischen Eisenbahnbetrieb wie in das Tarifwesen zu 
bringen. Daß nicht alles Wünschbare erreicht wurde, kann bei 
einem freiwilligen Verbande nicht verwundern, dessen Beschlüsse 
nur bei Einstimmigkeit aller Beteiligten in Kraft treten. Neben 
dieser anerkennenswerten Tätigkeit der Bahnverwaltungen war die 
günstige Einwirkung der vermehrten Bundesaufsicht nicht zu ver
kennen, bei der die Bestrebungen nach Einführung von Verbesse
rungen eine kräftige Unterstützung fanden. Nicht zu vermeiden war 
allerdings, daß aus der entschiedeneren Einmischung der Aufsichts
behörde auch viele Konflikte entstanden, die von den Bahnen als 
Hemmungen und von der Behörde als ungerechtfertigter Widerstand 
empfunden wurden. 
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Seit dem Inkrafttreten des neuen Eisenbahngesetzes war auch 
die Gesetzgebung in Eisenbahnsachen nach verschiedenen 
Richtungen ausgebaut worden. Das Bundesgesetz vom 24. Juni 181-f 
stellte einheitliche Normen auf für Verpfändung und Zwangsliqui
dation der Eisenbahnen, wäln·end vot·her für jedes Kantonsgebiet 
die besondern Regeln der jeweiligen KonkUl'sgesetzgebung maß
gebend waren. Ein Gesetz ,-om 19. Dezember 1874 ordnete die 
Rechtsverhältnisse der Anschlußgleise industrieller Wet·ke. Am 
20. März 1875 wurde ein einheitliches Transportgesetz für die ganze 
Schweiz erlassen, der erste Schritt zur Zentralisation der Zivilgesetz
gebung in der Eidgenossenschaft; durch das neue Transportgesetz 
vom 29. März 1893 wurde tunlichste Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen des internationalen Übereinkommens über den Eisen
bahnfrachtverkehr vom 14. Oktober 1890 erzielt und die Befugnis 
der Aufsichtsbehörde im Tarifwesen durch Einführung der voraus
gehenden Tarifgenehmigung verstärkt. Das Bundesgesetz vom 
1. Juli 1875 normierte die Haftpflicht der Eisenbahn- und Dampf
schiffunternehmungen bei Tötungen und Verletzungen, das vom 
18. Februar 1878 die Handhabung der Bahnpolizei. .I<'ür die Inter
essen des Bahnpersonals sorgten die Gesetze betreffend: die Frei
gebring des dritten Sonntags (vom 14. Februar 1878), die Sicher
stellung der Kranken-, Unterstützungs-, Pensions-, Depositen- und 
Ersparniskassen der Eisenbahnangestellten und der von ihnen ge
leisteten Kautionen (vom 20. Dezember 1878), die HUfskassen der 
Eisenbahn- und Dampfschiffgesellschaften (vom 28. Juni 1889l, welche:; 
Gesetz die Bahngesellschaften zur Deckung der versicherungs
technischen Defizite dieser Kassen verpflichtete, die Arbeitszeit beim 
Betriebe der Eisenbahnen und anderen Transportanstalten (vom 
27. Juni 1890). Gegenseitige Ansprüche der Eisenbahngesellschaften 
unter sich schützte als Correlat zut· Verptlichtung der Einrichtung· 
des direkten Verkehrs das Gesetz üher Sicherstellung der Ver
gütungen aus diesem Verkehr vom 2 .• Juli 1880. 

Als zum ersten Mal seit dem Erlaß des neucn Eisenbahngesetzes 
die Eidgenossem;chaft sich bis zum l. l\Iai 1883 schlüssig zu machen 
hatte, ob sie vom Rechte des konzessionsgemäf~en Rückkaufes einer 
größern Anzahl schweizerischer Eisenbahnen auf den 1. Mai 1888 
Gebrauch machau wollte oder nicht, sah sich der Bundesrat ver
anlaßt, die Frage des Rückkaufes zu prüfen und gab der Bundes
versammlung vom Resultate der Untersuchung mit Botschaft vom 
6. März 1883 Kenntnis. Diese führte aus, d::dl dns Anlagekapital der 
sämtlichen Bahnen zu hoch berechnet sei, und dilß der Bund w~

nötigt werde, im Falle des }{ückkaufes eine Herabsetzung von an-
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nähernd 85 Millionen Franken zu verlange1i; daß die von den 
Bahnen im Durchschnitt der letzten W Jahre bezahlten Dividenden 
gegenüber dem wirklichen Ertrage ebenfalls als zu hoch erscheinen 
und daher für die Zukunft ein wesentlich geringerer Ertrag in 
Aussicht genommen werden müsse; daß ferner bei dem durch die 
Konzessionen vorgeschriebenen Hückkaufsverfahren und dem Mangel 
gesetzlicher Vorschriften über die Bestimmung der Rückkaufssumme 
jede Gewähr dafür mangle, daß der Kaufpreis dem wirklichen Werte 
und Ertrage angemessen sein werde. Der Bundesrat gelangte daher 
zum Schlusse, daß zur Zeit auf den konzessionsgemäßen Rückkauf 
der Bahnen nicht eingetreten werden könne, ohne den Bund großen 
finanziellen Gefahren preiszugeben, daß es somit als überflüssig er
scheine, die weiteren Gründe zu erörtern, die für und gegen die 
Übernahme der Bahnen durch den Bund· geltend zu machen seien, 
daH dagegen zur Sicherung der volkswirts.chaftlichen Interessen, 
denen die Bahnen zu dienen bestimmt seien, sowie zum Schutze des 
Landeski"edit;;, die finanzielle Verwaltung der Bahnen einer gesetzlich 
geordneten staatlichen Aufsicht unterstellt werden müsse. 

Der Bundesrat hatte ermittelt, daß auf Grundlage der Kon
zessionsvorschriften die Anlngekostcn der einzelnen Bahnen sich auf 
G75 497 203 Frcs. und deren fünfundzwanzigfacher Reinertrag auf 
-!92 180 825 Frcs. beliefen, nach den Angaben der Eisenbahnstatistik 
auf Ende 1881,_ daß, mit Ausnahme der Zentralbahn, bei der die 
Anlagekosten zu 11-t 812 763 Frcs. und der kapitalisierte Reinertrag 
zu 126 578 125 Frcs. berechnet waren, die Anlagekosten sich höher 
stellten, als der fünfundzwanzigfache Reinertrag, daß das Verhältnis 
aber auch im ganzen das gleiche bleibe bei Hinzurechnung der 
Zentralba.hn und somit, da die Erträgnisse nur im Durchschnitt be
rechnet seien, als Ausgangspunkt für die gütliche oder rechtliche 
Bestimmung des vom Bunde zu bezahlenden Kaufpreises die Bau
summe von 675 Millionen anzunehmen sei. Im ersten Abschnitt der 
Botschaft war aber nachgewiesen, daß bei der Suisse-Occidentale, 
der Jura-Bernbahn, der Zentralba.hn, der Nordostbahn und den 
Vereinigten Schweizerbahnen das Baukonto mit mindestens 70 Mil
lionen zu hoch belastet worden sei; die auf Ende 1884 erfolgte 
Bilanzbereinigung ·ergab bei diesen fünf Bahnen sogar einen Ab
schreibungsbetrag von 105 953 163 Frcs., der sich bis Ende 1846 auf 
112 115 35l Frcs. erhöhte. Über diese bedeutenden Differenzen 
konnte aber eine gerichtliche Entscheidung erst herbeigeführt werden, 
nachdem der Rückkauf bereits endgültig angekündigt war, und für 
diese Entscheidung fehlte jede gesetzliche Grundlage; die gleiche 
Unsicherheit bestand h0zUglich der durch die Jlißrechnungen be-
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treffend das Baukonto ebenfalls beeinflußten Berechnung des Rein
ertrages. 

Die Bundesversammlung pflichtete den Anschauungen des 
Bundesrates bei und erließ am 21. Dezember 1883 das Bundesgesetz 
über das Rechnungswesen der Eisenbahnen 1), das die Be
reinigung der bisherigen Bilanzen der Bahngesellschaften und die 
Verhinderung künftiger unrichtiger Belastungen des Baukonto be
zweckte. Der Beschluß, vom Rechte des Rückkaufs zur Zeit 
keinen. Gebrauch zu machen, war vom Ständerat am -!. April 
ohne Gegenantrag und vom Nationalrate am 21. April 1883 mit 67 
gegen 59 Stimmen gefaßt worden, in Ablehnung eines Antrages der 
.:\Iehrheit der Kommission des Nationalrates, die die Ankündigung 
des konzessionsgemäßen Rückkaufs gegenüber der Zentralbahn, mit 
Inbegriff ihrer Gemeinschaftsbahnen, als der Gesellschaft, bei der der 
kapitalisierte Reinertrag das Anlagekapital überstieg und für deren 
Rückkauf daher die Bereinigung des Baukonto unerheblich war, vor
geschlagen hatte. Die Mehrheit der Bundesversammlung hielt dafür, 
die wichtige Rückkauffrage sei zu wenig abgeklärt, um einen positiven 
Entscheid zu fassen. 

Der Erlaß des Rechnungsgesetzes begegnete einer lebhaften 
Kritik der Bahngesellschaften, die es als Eingriff in ihre wohl er
worbenen Rechte bekämpften. Doch hatte das Gesetz keinen andern 
Zweck, als die den Regeln einer geordneten Buchführung wider
sprechende Geschäftsgebahrung der Bahnverwaltungen im eigenen 
Interesse der Gesellschaften zu sanieren. In die Aktiven der Bilanz 
dürfen nur die für den Bau oder Erwerb der Bahn wirklich ver
wendeten Kosten verrechnet werden. Wenn eine Bahn von einer 
andern Gesellschaft gekauft wird, darf der neue Bilanzwert nicht 
mehr als clen Kaufpreis betragen, auch wenn die Baukosten höher 
waren, jedenfalls darf aber der alte Bilanzwert nicht überstiegen 
werden. Nach Eröffnung des Betriebes dürfen die Kosten für 
Ergänzungs- und Neuanlagen oder für Anschaffung von Betriebs
material den Aktiven der Bilanz nur beigefügt werden, wenn dadurch 
eine Vermehrung oder wesentliche Verbesserung der bestehenden 
Anlagen im Interesse des Betriebes erzielt wird. Die Unterhaltung 
der bestehenden und der Ersatz abgegangener Anlagen und Ein
richümgen sind aus den jährlichen Einnahmen oder aus etwa für 
diesen Zweck bestehenden besanelern Fonds zu bestreiten. Immerhin 
dürfen solche Kosten, die einen ausnahmsweisen Charakter haben, 
mit Bewilligung des Bundesrates auf mehrere Jahre verteilt werden. 

IJ Abgedruckt im Archiv für Eis(~l!Lahnwcöen 1884 S. 1()5 ff. 
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Die unrichtigerweise der Baurechnung belasteten und aus der Bilanz 
zu entfernenden Posten sind aus den jährlichen Einnahmeüber· 
schüssen zu ersetzen auf Grund eines vom Bundesrat festzusetzenden 
Tilgungsplan es. Wenn die Generalversammlung der Gesellschaft die 
vom Bundesrat verlangten Abänderungen an den Rechnungen und 
der Bilanz nicht anerkennt, kann der Bundesrat innerhalb 30 Tagen 
die Entscheidung durch das Bundesgericht anrufen. Bis zur Er
ledigung solcher Anstände unterbleibt jede Dividendenzahlung, eine 
Bestimmung, die in der Praxis dahin gemildert worden ist, daß nur 
ein die Differenz deckender Saldovortrag zurückbehalten werden 
muß. Durch eine Übergangsbestimmung wurden die Bestimmungen 
der Konzessionen über schiedsgerichtliche Feststellung der Anlage
kosten im Falle des Rückkaufes wiederum gewahrt, nachdem im 
Eisenbahngesetz von 1872 die Entscheidung über alle privatrecht
liehen Streitigkeiten zwischen dem Bunde und einer Eisenbahn
gesellschaft im Einverständnis mit den Bahnverwaltungen dem Bundes
gerichte übertragen worden war. 

Trotz der großen Aufregung, die dieses Gesetz bei seinem Er
scheinen in den Kreisen der Aktionäre hervorgerufen hatte, wurde 
seine heilsame Wirkung doch bald auch von diesen anerkannt, 
nachdem alle Bilanzhereinigungen auf dem Wege der Verständigung 
zwischen Bund und Bahnen bis 1886 durchgeführt worden waren 
und sich ergab, daß die von der Bilanz abzuschreibenden Beträge 
sogar rund 40 Millionen höher waren, als sie der Bundesrat geschätzt 
hatte. Die vorgeschriebenen Amortisationen kräftigten die finanzielle 
Lage der Bahngesellschaften und erhöhten ihren Kredit. 

Ill. 

Die V erstaatlichnn~sversnche von 1885 bis 1895. 

Daß bei der Behandlung der Botschaft des Bundesrates vom 
6. März 1883 im Nationalrate sich eine Mehrheit für den Rückkauf 
der Zentralbahn gefunden hatte, konnte nicht überraschen, da trotz 
der Ablehnung des Staatsbahnsystems im Jahre 1852 dessen Ver
treter in den Behörden und in der öffentlichen Diskussion nicht 
verstummt waren. Namentlich der Bundesrat hatte von jeher die 
Wünschharkeit des Überganges der schweizerischen Bahnen an den 
Bund eingesehen und, gestützt auf einen Bericht des Post- und Bau
departements vom 15. April 1857 schon mit Botschaft vom 17. Juni 
1857 den Erlaß folgenden Gesetzes beantragt: 



"Art. 1. Verfügbare Gelder der Eidgenossenschaft, welche 
nicht besondern Zwecken oder Stiftungen angehören, können auch 
auf den Ankauf schweizerischer Eisenbahnaktien verwendet werden. 

Art. 2. Es sollen nur bereits ausgegebene schweizerische Bahn
aktien, die auf schweizerischen oder fremden Plätzen einen öffent
lich notierten Kurs besitzen, angekauft werden. 

Art. 3. Ein Wiederverkauf von Aktien darf ohne Ermächtigung 
der Bundesversammlung nicht stattfinden." 

Damals schon wurde hervorgehoben, daß alle unsere Nachbar
länder entweder bereits Staatsbahnen besäßen oder in nicht allzu 
langer Zeit haben würden. "Infolge des unentgeltlichen Heimfalls 
der Bahnen oder der sukzessiven Amortisation des Kapitals aus 
dem Bahnertrage selbst werden diese Staaten in die Möglichkeit 
gesetzt, dem Publikum die Benutzung der Eisenbahnen viel wohl
feiler zu gestatten, als da, wo die Amortisation des Anlagekapitals 
nicht stattfindet. Wenn wir hierin nicht gleichen Schritt mit dem 
Auslande halten, so wird aller Transport in der Schweiz teurer sein, 
als auswärts; unsere Bahnen werden gleichsam mit einem Weggeld 
belegt bleiben, während im Ausland dieselben frei sind. Wie nach
teilig dies auf unsere Industrie, ja auf unsere ganze volkswirtschaft
liche Produktion einwirken muß, liegt auf der Hand.'' Durch den 
vorgeschlagenen Akticnnnkauf sollte nun der Bund allmählich Eigen
tümer der Bahnen werden. 

Über diesen Gesetzesvorschlag war jedoch in der Bundes
versammlung keine Verständigung zu erzielen, und von da an wnr 
in den amtlichen Protokollen weder vom Rückkauf noch von vor
bereitenden Maßnahmen mehr die Rede. Außerhalb der Bundes
behörden hatte allerdings die Erörterung dieser Frage niemals auf
gehört. 1862 erschien die Schrift von J. Stämpfli, damals Bundes
präsidenten: Rückkauf der schweizerischen Eisenbahnen. Dem 
Projekte Bartholonys von 1863 (Note adresst;e it l\f. Je President et 
MM. !es membres du Conseil federal) folgte 1868 das Projekt von 
Bonna (Projet pour la centralisation du service et le rachat des 
chemins de fer suisses). 1869 veröffentlichte Dr. S. Kaiser einen 
"Beitrag zur Lösung der schweizerischen Eisenbahnfrage" unter 
dem Titel: Der Bund und die Eisenbahnen und 1874 Dr. Alfred 
Geigy in Basel: Einige Erörterungen über das schweizerische Eisen
bahnwesen. Ständerat Olivier Zsehokke richtete 1877 eine Druck
schrift an den Bundesrat, betreffend "den Betrieb der schweizerischen 
Eisenbahnen unter Leitung des Bundes", und Nationalrat Dietler, 
später Direktor der Gotthardbahn, schrieb über die schweizerische 
Eisenbahnfrage einschließlich des Rückkaufes im 4. Heft der schwei-
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zerischen Zeitfragen. 1877 empfahl J. Stämpfli nochmals die Betriebs
übernahme und die Rückerwerbung der Eisenbahnen durch den 
Bund. Den Rückkauf behandelten ferner Ständerat Ol. Zschokke 
und Nationalrat Dr. Kaiser 1882 in der Schrift: V erbessernngen im 
schweizerischen Eisenbahnwesen durch Vereinheitlichung des Be
triebes. Wie wir gesehen, war aber durch all diese private Tätigkeit 
die öffentliche Meinung noch nicht genügend aufgeklärt worden, um 
einem auch nur teilweisen Rückkauf zuzustimmen. 

Das scl1weizerische Eisenbahndepartement unter Leitung des 
Bundespräsidenten Weltli ließ sich jedoch in seinen Bestrebungen, 
die schweizerischen Eisenbahnen dem Lande zurück zu erwerben, 
nicht entmutigen. Da es der Ansicht war, daß der konzessions
gemäße Rüekkauf aus finanziellen Gründen untunlich sei und nur 
der Weg der vertragsmäßigen Erwerbung Erfolg haben könne, be
nutzte es eine sich bietende Gelegenheit, mit der Verwaltung der 
schweizerisehen Nordostbahngesellschaft in Verhandlungen 
betreft"end die Übernahme der Nordostbahnunternehmung durch den 
Bund einzutreten. Das Ergebnis dieser Verhandlungen war in einem 
der Direktion der Nordostbahn mit Sehreiben vom 18. Januar 1888 
zugestellten Vertragsentwurf niedergelegt. Laut diesem Vertrage 
trat die Nordostbahngesellschaft dem Bunde ihr gesamtes beweg
liches und unbewegliches Vermögen ab, wogegen sie in eidgenössi
schen, zu 3 1 /~ 0/ 0 verzinslichen, und zum Nennwert berechneten Obli
gationen für jede Prioritätsaktie 600 Frcs. und für jede Stammaktie 
öOO Frcs. erhalten sollte, Zinsbeginn mit dem 1. Januar 1887, Rück
zahlung des Kapitals in längstens 70 Jahren in jährlichen Teil
zahlungen von mindestens 500 000 Frcs. Den Prioritätsaktien waren 
die ihnen für die Jahre 1880 bis und mit 1886 gutgeschriebenen 
Dividenden samt Zins und weitere 30 Frcs. für das Jahr 1887 aus
zurichten. Die Liquidation sollte auf Rechnung des Bundes von der 
Gesellschaft den damaligen Direktoren übertragen und gemäß den 
Bestimmungen des V crtrags im Einvemehmen mit dem Bundesrat 
durchgeführt werden. 

Zum Abschluß dieses Vertrages sah sich der Bundesrat, ab
gesehen von den allgemeinen Gründen, die für Einleitung der V er
staatlichungsaktion sprachen, durch die damaligen besonderen Ver
hältnisse der Nordostbahngesellschaft veranlaßt. Nachdem nämlich 
deren Stammnetz seinen vol'läufigen Abschluß gefunden hatte, waren, 
wie im Abschnitt II (S. 19) mitgeteilt wurde, bald neue Aufgaben 
an die Hand genommen worden. Als es gelang, die Verwirklichung 
der Gotthardbahn zu sichern, beteiligte sich die Nordostbahn gleich
wie die Zentralbahn nicht bloß mit einem Betrage von 3112 -;\Iillionen 



--- ~9 -

am SubYentionskapital für die Gottharduntemehmung, wozu später 
noch eine Nachtragssubvention von 3/ 4 Millionen kam, sondern diese 
beiden Bahnen sicherten sich auch die kürzesten Zugänge zum Gotthard 
durch gemeinsame Übernahme der Ausführung der Linien Basel
Brugg (Bözbergbahn) und Rupperswyl, sowie Brugg-Wohlen
Rothkreuz-Immensee (aargauische Südbahn). Neben diesen Zufahrts
linien hatte aber die Nordostbahn im Vertrauen auf die bisherige 
günstige Verkehrsentwicklung und im Kampfe gegen die ihr durch 
die Projekte der Nationalbahn drohende Konkurt'enz sich zur Er
stellung folgender weiterer Bahnlinien verpflichtet: Winterthur
Koblenz, Koblenz-Stein (hälftig), Wohlen-Bremgarten (etwa 2/:,), 

linksufrige Zürichseebahn, Thalweil- Zug, Bülach- Schaffhausen, 
Dielsdorf-Niederweningen, Niederglatt-Baden, Etzwy Jen -Schaff
hausen, rechtsufrige Zürichseebahn und G!arus- Lintthal, sowie zur 
Unterstützung von Effretikon-Hinweil und Sulgen-Gossau. Die 
Beteiligung der Nordostbahn an allen diesen Unternehmungen belief 
sich auf Grund der Kostenvoranschläge im ganzen auf 82 655 000 Frcs. 
Diese Summe erzeigte sich zudem bei det· Bauausführung als erheb
lich zu niedrig· gegriffen. 

Bis zum Jahre 1882 waren die Verwendungen auf Baukonto 
von 76 148 393,GO Frcs. im Jahre 1871 auf 1831111 233,G2 Frcs. ge
stiegen und doch waren noch nicht gebaut: Thalweil-Zug, die 
rechtsnfrige Zürichsee bahn, Etzwylen- Schaffhausen, Dielsdol'f
Niederweuingen, Eglisau-Schaffhausen und Koblenz-Stein. Wäh
rend die Geldmittel zur Fertigstellung der andern Linien nur mit 
großen Opfern hatten beschafft werden können, waren sie für die 
sechs letztgenannten nicht mehr aufzubringen. Die Interessenten 
hatten schon 1877 unter Vermittlung· des Bundesrats auf die Ver
folgung ihrer Ansprüche bis zum Jahre 1886 verzichtet; die Bundes
versammlung bewilligte am 1-L Februar 1877 eine entsprechende 
Fristverlitngerung und beauftragte den Bundesrat, nach deren Ablauf 
zu entscheiden, ob die Nordostbahn wieder genügend erstarkt sei, 
um den Bau dieser Linien an die Hand zu nehmen und ihre Ver
tragspftichten zu erfüllen, und in welcher Reihenfolge dies zu ge
schehen habe. Der Bundesrat hatte daher die Frage des finanziellen 
Einflusses dieser Moratoriumslinien durch Sachverständige unter
suchen lassen, die zum Schlusse kamen, daß deren Baukosten zu 
34 558 000 Frcs. und der jährlich vorauszusehende Betriebsausfall 
mit Inbegriff der Verzinsung· auf 1 200 000 Frcs. angenommen werden 
müsse, unter der Voraussetzung, daß sämtliche Moratoriumslinien 
genau nach den Bestimmungen der mit der Nordostbahn abge
schlossenen Verträge zur Ausführung kämen. 
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Der Bundesrat war der Ansicht, daß ein von einer Eisenbahn
gesellschaft mit einem Dritten über den Bau einer Linie abgeschlos
sener Vertrag den Bund nicht verpflichte, die Konzession für eine 
solche Vertragslinie zu erteilen oder für eine bereits erteilte Kon
zession die ansgelaufene Frist zu verlängern. Die Übernahme der 
Nordostbahn durch den Bund könne an dem Verhältnis, das durch 
die Bauverträge über die Moratoriumslinien der Gesellschaft gegen
über begründet worden wäre, nichts ändern; andrerseits blieben 
aber davon auch die staatlichen Rechte unberührt, auf die der Bund 
überhaupt nicht verzichten könne und von deren Ausübung das 
Zustandekommen jeder Bahn abhängig sei. Es sei daher ohne 
weiteres klar, daß die aus den Bauverträgen abgeleiteten Ansprüche 
auf den Bau einer Linie nur dann gerichtlich geltend gemacht werden 
können, wenn auch die staatliche Zustimmung zum Bau vorliege 
und die erforderlichen Konzessionen und Fristverlängerungen erteilt 
würden. Für den Bund lägen aber Gründe vor, aus freier Ent
schließung und nicht etwa in Vollziehung der Privatverträge der 
Nordostbahn nach deren Übernahme die Linien zur Ausführung zu 
bringen, für die er seiner Zeit die Konzessionen erteilt habe; die
selben Gründe beständen aber nicht für die Linie Thalweil-Zug, 
für welche die Konzession auf dem Gebiete des Kantons Zug nicht 
erteilt worden sei. In Bezug auf diese Verbindung habe sieh der 
Bund seine volle Freiheit zu wahren, und zwar umsomehr, als durch 
deren Bau seine Interessen in schwerer Weise verletzt würden. 
Nach dem Sachverständigengutachten betrügen nämlich die Bau
kosten dieser Linie 9 188 800 Frcs. und die jährliche Einbuße auf 
dem Betrieb 560 814 Frcs. Diesem beträchtlichen Verluste stände 
als wesentlichster Vorteil nur eine Abkürzung der Verbindung 
zwischen Zürich und Zug sowie dem Gotthard um 5 km gegenüber. 
Unter der Voraussetzung dieser Bescluänkung des Bauprogrammes 
erzeige sich der Ankauf der Nordostbahn zu den Bedingungen des 
vereinbarten Vertrages günstig. 

Diese Auffassung des Bundesrats stief~ jedoch auf lebhaften 
Widerspruch bei der beteiligten Landesgegend; es wurde das Miß
trauen erregt, daß der Bund die Ausführung auch der übrigen 
~Ioratoriumslinien unterlassen oder wenigstens erheblich verzögern 
würde, und unter dem Eindrucke dieser Stimmungen, die in der 
Dezembersession 1887 der Bundesversammlung anläßtich einer Inter
pellation ihren Ausdruck gefunden hatten, mußte sich der Bundesrat 
überzeugen, daf~ eine Genehmigung des Vertrages durch die Bundes
versammlung kaum zu erreichen sein würde. Als daher die General
versammlung der Nordostbahn vom 25. Februar lRHtl die Zustim-
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mung ihrerseits von der Bedingung abhängig machte, daß der Um

tausch der Aktien innerhalb kurzer Frist erfolge und für die 

Prioritätsaktien eine kleine Aufbesserung bewilligt würde, sah sich 

der Bundesrat veranlaßt, die Kaufsverhandlungen abzubrechen. 

Dieser Verstaatlichungsversuch auf dem Wege des freihändigen 

Kaufes war gescheitert. 
Ein anderer Weg zur Vorbereitung der Verstaatlichung des 

schweizerischen Eisenbahnnetzes wurde beschritten, als durch die 

Fusion der westschweizerischen Eisenbahnlinien mit der Jura

Bern-Luzern-Bahn gemäß Vertrag vom 16. August und 11./12. Ok

tober 1889 die Gesellschaft der Jura-Simplon-Bahn gebildet 

worden war. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft an die Bundes

versammlung vom 30. l\Iai 1890, betreffen<i. Ankauf von Prioritäts

aktien der Jura-Simplon-Bahn ausführte, ergaben sich aus dieser 

Fusion wichtige Folgen für die schweizerische Eisenbahnpolitik. 

Diese Vereinigung vollzog sich nicht bloß zwischen den privaten 

Eisenbahngesellschaften zum Zwecke des Betriebes des größten 

schweizerischen Bahnnetzes, sondern es kam dabei die Bedeutung 

und der Einfluß der beteiligten Kantone in einerWeise zur Geltung, 

wie dies bei keinem der andern Bahnnetze der Fall ist. Die ent

scheidende Beteiligung des Kantons Bern an dem Entstehen der 

Jura-Bern-Luzern-Bahn und der maßgebende Einflull, den er als 

größter Aktionär bei der Veewaltung dieses Netzes ausgeübt hatte, 

verliehen dem letzteren den Charakter einer Staatsbahn. Durch die 

Genehmigung der Fusion hatten die Behörden und das Volk des 

Kantons Bern die Fortsetzung der bisherigen Eisenbahnpolitik ge

billigt und gleichzeitig die Ziele gutgeheißen, die die Fusion aus

drücklich als die ihrigen anerkannte; der Kanton Bern glaubte, die 

eisenbahnpolitische Bundesgenossenschaft der Kantone Freiburg, 

W aadt und Wallis erworben zu haben, und diese hittten sich ihrer

seits die Mitwirkung des grö!Hen Kantons zur Erreichung ihres 

längst erstrebten Zieles, des Simplondurchstiches, gesichert. Neben 

dem rechtlichen und moralischen Einflusse, den vier Kantone mit 

einer Bevölkerung von rund einer l\lillion Seelen zur Erreichung 

ihres Zweckes auszuüben in der Lage sind, kam das direkte finan

zielle Interesse in Betracht, das sie an das neue Unternehmen 

knüpfte. Der Aktienbesitz der Kantone betrug im Jahre 1889 

77 000 Stück, die in der Generalversammlung ebensoviel Stimmen 

repräsentierten, und zudem besaßen sie im Verwaltungsrate der 

Gesellschaft 19 Mitg·lieder bei einer Gesamtzahl von 50 bis 60. Diese 

miichtige Stellung der genannten Kantone im Eisenbahnwesen mußte 

notwendig zu einer Schwächung des Einflusses der Eidgenossen-
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schaft führen, wenn diese nicht den Willen und die Kraft besaß, 
sich auch ihrerseits die gebührende Stellung zu erobern. "Der Bund 
wird zwar gegenüber der fusionierten Gesellschaft imstande sein, 
die Pflichten zu erfüllen, welche ihm bei der heutigen Sachlage im 
schweizerischen Eisenbahnwesen obliegen; aber er wird es nicht 
vermögen, den weitaus höhern Aufgaben gerecht zu werden, welche 
die Zukunft gebieterisch an ihn stellt. So lange die Fusionen nicht 
als Vorbereitungen zur Verstaatlichung der Bahnen betrachtet und 
behandelt werden, führen sie im Gegenteil von diesem Ziele ab, 
indem sie die ~facht der Gesellschaften stärken und die kantonalen 
Einflüsse auf Kosten derjenigen des Bundes vermehren." 

Um dieser Gefahr zu begegnen, hatte die Bundesversammlung 
bei Genehmigung der Konzessionsübertragung an die fusionierte 
Gesellschaft mit Beschluß vom 19. Dezember 1889 einen einheitlichen 
Rückkaufstermin für die Gesamtheit aller Linien auf den 1. Mai 1903 
festgesetzt, mit der Berechtigung, von dort an jederzeit zurück
zukaufen, und mit der Befugnis, dieses Recht schon nach zwei Jahren 
geltend zu machen, insofern der Bau der Simplonbahn bis zur 
italienischen Grenze vom Bunde beschlossen wurde. Zur Ausübung 
dieses Rückkaufsrechtes erschien aber der dermalige Zeitpunkt nicht 
geeignet, und ebenso wenig waren die Verhältnisse einem Erwerbe 
auf dem Wege des Vertrages günstig. Dagegen er.öffnete das Rech
nungsgesetz dem Bunde den Weg, als Teilhaber fn die Gesellschaft 
einzutreten und an deren Verwaltung teilzunehmen. Dem Staate 
war nämlich das Recht gewahrt, für jede Aktie in der General
versammlung eine Stimme abzugeben, ohne der Beschränkung des 
Obligationenrechtes unterworfen zu sein, die das Stimmrecht des 
einzelnen Aktionärs auf den fünften Teil der in der General
versammlung vertretenen Stimmen begrenzt. Dieses unbedingte 
Stimmrecht bildete für den Staat das Mittel, nicht nur das öffentliche 
Interesse gegenüber dem der Privataktionäre zu wahren, sondern 
durch Erwerbung der Stimmenmehrheit im geeigneten Momente die 
Übernahme der Bahn herbeizuführen. Auf V erlangen der Bundes
versammlung bei der Konzessionsüberteagung war eine hierauf be
zügliche Bestimmung in die Statuten der Jura-Simplon-Bahn aus
drücklich aufgenommen worden. 

Der Bundesrat benutzte daher den ihm vom Kanton Bern ge
botenen Anlaß zum Erwerb von 30 000 Prioritätsaktien der Jura
Simplon-Bahn durch Vertrag vom 19. Mai 1890, als Vorbereitung 
zum Erwerb der Jura-Simplon-Bahn. Der Ankauf erfolgte zum Kauf
preise von GOO Frcs. für die Aktie, durch Ausgabe von 3 °/0 Renten
titeln, zum Kurse von 90 °/0, mit Reutengenuß vom 1. Januar 1890 
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an, mit dem Vorbehalt, diese Rententitel insgesamt oder serienweise 
gegen zwölfmonatliche Kündigung· auf einen Zinsverfalltag zum 
Nennwert einzulösen. Durch Bundesbeschluß vom 27. Juni 1890 ist 
der Kaufvertrag mit dem Kanton Bern vom 19. Mai 1890 genehmig·t 
und der Bundesrat zu weitern Ankäufen Yon Prioritätsaktien der 
Jura-Simplon-Bahn ermächtigt worden, unter der Bedingung, daß der 
im Vertrag festgesetzte Preis nicht überstiegen werde. 

Der Aktienbesitz des Bundes betrug· Ende 1895 77 090 Priori
tätsaktien, indem zu den laut Kaufvertrag mit dem Kanton Bern 
erworbenen . 30 000 

zugekauft wurden: 1890 . 

und 1891 

und zwar gegen Rententitel zu 600 Ft·cs. 

gegen bar zu 573 Frcs .. 

37 222 

9 868 

77 090 

72 302 

-! 788 

77 090. 

Das finanzielle Erg·ebnis dieser Operation wm· füt· den Bund 
ungünstig, indem sich bis Ende lt\96 eine Mehrausgabe vun 83J 11;) 
Francs für Verzinsung der Rententitel gegenüber den Dividenden 
der Prioritätsaktien ergab; auch der gehoffte eisenbahnpolitische 
Einfluß des Bundes in den Gesellschaftsbehörden der Jura·Simplon
Bahn blieb in der Folge aus. 

Nachdem der Bundesbeschluß vom 27. Juni 1890, betreffend den 
Erwerb von Prioritätsaktien der Jura-Simplon-Bahn allseitige Zu
stimmung e.rfahre11 hatte, indem kein Referendumsbeg·ehren dagegen 
gestellt worden war, nahm der Bundesrat keinen Anstand, auf dem 
betretenen Wege weiter zu schreiten. Ein Konsortium von deut
schen und schweizerischen Banken hatte ihm Angebote für den 
Erwerb von Zentralbahnaktien gemacht. Die Verhandlungen führten 
zum Abschluß eines. Vertrages vom 5. l\Iärz 1891, in dem das Kon
sortium sich verpflichtete, dem Bundesrate 50 000 Stück, d. h. die 
Hälfte der Aktien der Schweizerischen Zentralbahn zu liefern 
gegen eidgenössische 13 °/0 Rententitel im Kapitalbetrage vou fünfzig· 
Millionen Franken, -!0 000 Stück lieferbar nach lt1krafttreten des 
Vertrages, die übrigen 10 000 bis längstens 31. Dezember 1891. Die 
Aktien waren abzutreten mit dem Dividendenschein des Jahres 1891. 
die Rententitel dagegen waren vom 1. August 1891 an jährlich mit 
30 Frcs. verzinslich. Die Rententitel sollten in I!'orm und Inhalt den 
im Jahre 1890 für den Ankauf der Prioritätsaktien der Jura-Simplon
Bahn ausgegebenen Rententiteln genau entsprechen. 

Weißen bn eh. 3 
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Zur Begründung dieses Kaufvertrages führt der Bundesrat in 
der Botschaft an die Bundesversammlung vom 21. ~Iärz 1891 aus: 
nachdem sich der Bund durch den Kauf der Prioritäten der .Jura
Simplon-Bahn in dieser Gesellschaft eine Stellung geschaffen habe, 
die ihn berechtige, für eine nicht feme Zeit einen maßgehenden 
Einfluß auf diese Verkehrsanstalt und damit auch auf das gesamte 
Eisenbahnwesen des Landes zu gewinnen, habe für die weiteren Be
strebungen kein Ziel erwünschter sein können, als die Anbahnung
des Erwerbes der Zentralbahn. Die ~etze der beiden Bahnen um
faßten das gnnze Gebiet der Westschweiz, und die Zentralbahn bilde 
nicht bloß die bedeutendste Zufahrtslinie zum Gotthard, sondern 
greife auch mit den Gemeinschaftslinien der Bözbergbahn und der 
aargauischen Südbahn in das Verkehrsgebiet der Nordostbahn ein. 
Der Erwerb der Zentralbahn befestige auch die Stellung des Bundes 
bezüglich der Simplonfrage; sein Einfluß auf den Betrieb der ge
samten westschweizerischen Bahnen gebe ihm die ~Iöglichkeit, der 
durch das Gesetz aufgestellten Pflicht, den Verkehrsverbindungen 
mit Italien möglichste Förderung angedeihen zu lassen, sowohl mit 
Bezug auf den Bau als auch für den Betrieb in vollem l\Iaße nach
zukommen. Selbst für den Fall, daß sich der Erwerb der sämtlichen 
"ehweizerisclwn Hauptbahnen länger verzögern sollte, als es zu 
\Yünschen sei, würde der Bund. durch die Vereinigung der .Jura
Simplon- Balm mit der Zentmlhahn sich in den Besitz eines Bahn
g·ebktes setzen, das groß und verkehrsreich genug sei, um in allen 
Beziehungen für den öffentlichen Verkehr die Vorteile zu erlangen, 
die man bei der heutigen Zersplitterung entbehre, wie z. B. die Be· 
triebsersparnisse, die sich schon durch bloße Betriebsvereinigung, 
flUch ohne förmliche Fusion der beiden ~etze erreichen ließen, die 
rationelle Gestaltung der Fahrpläne, die Einheit der Tarife usw. 
Der Zweck des Ankaufes der Zentralbalmflktien solle keineswegs 
der sein, daß der Bund dauernd Großaktionär der Zentralbahn 
werde, das Ziel sei die Erwerbung der Zentralbahn und deren Be
trieb durch den Bund mit der gleichzeitigen Absicht der allmählichen 
Erwerbung des gesamten schweizerischen Bahnnetzes. Es seien be
reits Unterhandlungen über den ErwC>rb der gesamten Unternehmung 
eingeleitet. ·wenn diese zum Ziel führten und die Generalversamm
lung der Aktionäre bereit sei, zu gleichen Bedingungen zu ver
kaufen, wie sie der Vertrag über den Aktienankauf enthalte, sei der 
Z\\'eck des Bundes auf einen Schlag erreicht; andernfalls würde der 
Besitz der ang·ckauften Aktien den Bund in f1en Stand setzen, ohne 
Schwierigkeit auf anderem Wege die Abtretung der Bahn herbeizu
führen. Der Kaufpreis sei annehmbar, da dem Rentenbetrag von 



30 Frcs. oder genan berechnet von 29,47 Frcs. für die Aktie ein 
voranssichtlicher Reinertrag von 31,40 Frcs. gegenüberstehe, somit 
ein Überschul~ von 1,!1S Frcs. sich ergebe. Für die Zukunft werde 
eine Steigerung der Betriebsausgaben, die namentlich zufolge des 
Bundesgesetzes über. die Arbeitszeit der Eisenbahnangestellten ein
treten werde, reichlich ausgeglichen werden durch Ersparnisse auf 
andern Betriebsausgaben und durch die sichern Vereinfachungen im 
T,u·ifwesen, sowie durch die zu erwartencle dauernde Steigerung der 
Betriebseinnahmen. 

Vor der Behandlung des Vertrages vom 5. :\[ärz 1891 betreffend 
den Aktienankauf durch die Bundesversammlung hatten auch die 
Verhandlungen mit der Verwaltung der Zentralbahn über den An
kauf der gesamten Unternehmung zum Abschluß geführt. Durch 
Vertrag vom 3. April 1891 über den Erwerb der Zentralbahnunter
nehmung durch den Bund trat die Zentralbahngesellschaft ihr ge
snmtes bewegliches und unbeweg·liches Vermögen dem Bunde zu 
Eigentum ab, mit Inbegdff ihrer Anteile an den Gemeinschafts
bahnen (Bözbergbahn, aargauische Südbahn, Koblenz- Stein und 
vYohlen -· Brcmgat·ten) mit Einschluß der vorhandenen Fonds; der 
Gesellschaft wurde vom Aktivsaldo der Gewinn- und Verlustrechnung 
des .Jahres 1890 ein HOchstbctrag von 3 300 000 Frcs. überlassen 
zur Ausrichtung einer Dividende von 33 Frcs. Als Gegenwert war 
für jede Aktie die Übergabe eines eidgenössischen 3% Rententitels 
im Xennbetrage von 1000 Frcs. mit Zinsgenuß vom 1. August 1891 
nn ausbedungen. :\Iit dct· Vornahme der Liquidation der Zentral
hnhngesellschaf't wurden deren Direktoren beauftragt; für die Durch
führung sollten die Bestimmungen des Vertrages maßgebend sein; 
sie hatte auf Kosten des Bundes zu erfolgen und zwar im Einvet·
nchmen mit dem Bundesrate. 

Die Bundesversammlung hatte somit die Wahl zwischen dem 
V crtrag vom 5. März 1891 betrefl'end den Aktienankauf und dem 
Yom 3. April 1891 betreffend den Erwerb der ganzen Untemehmung. 
Der Nationalrat entschied sich am 8. Juni mit 82 gegen 31 Stimmen 
für den Aktienankaut', der Ständemt am 18. Juni mit Stichentscheid 
des Präsidenten für die Gesamterwerbung. Der Nationalrat schlol~ 

sich am 25. Juni l!:lü1 mit 80 gegen 38 Stimmen diesem Bes~hlusse 
an, nachdem am 24. Juni 1891 die Generalversammlung der Aktionäre 
cler Zentralbahn den Vertt·ag ebenfalls genehmigt hatte. Gegen 
diesen Beschlul~ vom 2ö. Juni 1891 wmde jedoch das Referendum 
~~rgrif'fen und in der Volksabstimmung vom ß. Dezember 1891 der 
.\nkauf der Zentralhahn durch den Bund mit 28!) -!06 gegen 130 72fl 
Stimmen verworfen. Neben der grundsätzlichen Bekiimpfung dc1· 

3* 
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Verstaatlichung der Eisenbahnen wurde in der öffentlichen Diskussion 
namentlich geltend gemacht, daß der Kaufpreis zu hoch sei. Nur 
in fünf der von den Zentralbahnlinien durchzogenen Kantone hatte 
sich eine Mehrheit für den Antrag ausgesprochen. Irrfolge dieser 
Abstimmung trat der langjährige Chef des Eisenbahndepartements, 
der hochverdiente Bundespräsident W elti, aus dem Bundesrate aus. 

Obschon alle bisherigen Verstaatlichungsversuche gescheitert 
waren, hatte deren öffentliche Diskussion doch zur Abklärung der 
Ansichten wesentlich beigetragen; die einmal angeregte Frage kam 
nicht mehr zur Ruhe, und schon am 29. Januar 1892 wurde ein An
trag der Herren Curti, Cornaz und Genossen von der Bundesver
sammlung für erheblich erklärt, der lautet: "Der Bundesrat winl 
eingeladen, über die Eisenbahnfrage (Eisenbahnreform und Eisen
bahnrückkauf) eine allseitige Untersuchung zu veranstalten und über 
die Art und Weise, wie er sie vorzunehmen gedenke, beförderlich 
Bericht und Antrag vorzulegen." 

In Ausführung dieses Auftrages legte der Bundesrat der Bundes
versammlung vorerst am 27. März 1894 einen Bericht vor über das 
Rechtsverhältnis zwischen Bund und Eisenbahngesellschaften beim 
Auslauf der Konzessionen. Bei seiner Entgegennahme sprach der 
Nationalrat am o. Dezember 1894 den Wunsch aus, es möchte die 
weitere Berichterstattung über die Eisenbahnfrage und den Eiseu
bahnrückkauf beförderlich erfolgen. 

Inzwischen hatte die im Juni 1894 erschienene Schrift: Rück
kauf oder Expropriation'! nachdrücklich darauf hingewiesen, zu 
welchen Kontroversen die Rückkaufsbestimmungen der Konzessionen 
Veranlassung geben könnten, und den Erlaß eines Enteignungs
gesetzes angeregt, das genauc Vorschriften über die Berechnung der 
Rückkaufsentschädigungen nach dem kommerziellen Ertragswel'te 
der zu übernehmenden Bahnlinien aufstellen sollte. 

Auch die eingehenden Untersuchungen des neuen Chefs des 
schweizerischen Ebenbahndepartements, Bundesrat Dr. Zemp, der 
eine größere Sachverständigenkommission zur Begutachtung aller 
den konzessionsgemäßen Rückkauf betreffenden Fragen ernannt hatte, 
zeigten die Schwierigkeiten, die sich namentlich einer zuverlässigen 
Berechnung der Entschädigungssummen, die bei Erwerbung der 
schweizerischen Hauptbahnen auf den nächsten Rückkaufstermin vom 
Bunde zu bezahleil sein würden, entgegenstellten. Mit Botschaft 
vom 11. November 1890 beantragte daher der Bundesrat bei den 
eidgenössischen Räten den Erlaß eines neuen Bundesgesetzes über 
das Rechnungswesen der Eisenbahnen, das bezweckte, die 
Bahngesellschaften zur Iinien weisen Ausscheidung ihrer Rechnungen 



zu veranlassen, die für den konzessionsgemäßen Rückkauf maß
gebenden Begriffe des Reinertrages und des Anlagekapitals in einer 
für die Bahnen beim Rückkauf verbindlichen Weise festzulegen und 
die Bahnunternehmungen ~mzuhalten, schon vor Eintritt des Kündi
gungstermins die Nachweise über den jährlichen Reinertrag und das 
Anlagekapital einzureichen, und endlich allfällig·e Streitpunkte über 
die Auslegung der Rückkaufsbestimmungen nach und nach durch 
rlas Bundesgericht entscheiden zu lassen, um für den konzessions
gemäßen Rückkauf eine miiglichst klat·e Situation zn schaffen. Nach
dem gegen dieses Bundesgesetz über das Rechnungswesen der Eisen
bahnen vom 27. März 1896 das Referendum verlangt worden war, 
wurde es in der Volksabstimmung· vom -L Oktobet· 1896 nach äußerst 
heftigem Kampfe mit 223 228 gegen 176 o77 Stimmen angenommen. 

Anstand bei den Bahngesellschaften hatten namentlich folgende 
Bestimmungen erregt: Die Befugnis des Bundesrats, zwangsweise 
Zusammenlegung der einzelnen Konzessionen einer Bahngesellschaft 
zn verfügen, wenn die Reinertragsrechnungen für die einzelnen 
Strecken nicht rechtzeitig eingereicht würden; die schärfere Fassung 
des BPgriffes der Baurechnung, wonach Bauzinsen nicht höher be
rechnet werden dürfen, als zum Zinsfuß der im konkreten Fall ver
wendeten Kapitalien, Verbesserungen des Oberbanes dem Baukonto 
nicht belastet werden dürfen, für Transporte zu Bauzwecken nur die 
Selbstkosten zu verrechnen sind, und Gründungskosten, Vorstudien, 
Geldbeschaffungskosten und Kursverluste aller Art, Subventionen an 
andere Bahnen, Straßen, Brücken usw., die im Eigentum dritter sich 
befinden, die aus...... \;friorenen Beiträgen gedeckten Kosten der An
lagen und Einrichtuügen und die Kosten für Organisation und Ein
richtung des Betriebes der Baurechnung nicht belastet werden dürfen; 
die Verpflichtung zur Dotierung von Erneuernngsfonds, die nicht 
nur die regelmäßige Erneuerung von Oberbau und Rollmaterial zu 
decken haben, sondern in ihrem Bestande jeweilen dem vollen Be
trage des durch Abnutzung oder andere Einwirkungen entstandenen 
materiellen Minderwertes aller einer wesentlichen ~\bnutzung unter
worfenen Anlagen und Eimichtungcn, als: Oberbau, Roll material, 
}[obiliar und Gerätschaften entsprechen müssen, weshalb die jähr
lichen Einlagen in diese Erneuerungsfonds nach den Erstellungs
und Anschaffungskosten und der wahrscheinlichen Gebrauchsdauer 
der einzelnen. Anlagen oder Gegenstände zu berechnen und als 
Betriebsausgaben in die Gewinn- und Verlustrechnung einzustellen 
sind; die Anforderung, rückständige Einlagen in die Erneuerungs
fonds sowie alle Posten, die nicht auf Baukonto verrechnet werden 
dürfen und keine realen Aktiven d:wstellcn, als zn ersetzende Posten 
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in die Aktiven der Bilanz einzustellen und durch Zuschüsse aus den 
jährlichen Betriebseinnahmen innerhalb einer vom Bundesrat fest
zusetzenden Frist zu tilgen; die Befugnis des Bundesrats, wegen 
wiederholter Versäumnis der Einreichung der vorgeschriebenen Rech
nungen, Bilanzen und sonstigen Ausweise oder bei Mißachtung und 
Umgehung der Bestimmungen dieses Gesetzes gegen die fehlbare 
Verwaltung beim Bundesstrafgericht Geldbußen bis auf 10 000 Ft·cs. 
zu beantragen; insbesondere aber die Aufhebung der in einzelnen 
Konzessionen vorgesehenen Schiedsgerichte zur Festsetzung det· 
Rückkaufsentschädigungen und Entscheidung anderer mit dem Rück
kauf in Beziehung stehender Streitfragen und Überweisung aller 
dieser Fälle an das Bundesgericht. 

Die Verteidiger des Gesetzes machten geltend, daß gerade durch 
Beurteilung aller etwa entstehenden Streitfragen durch das oberste 
Gericht des Landes eine größere Bürgschaft für unparteiische Recht
sprechung gegeben wäre, als durch Aufstellung von E'all zu Fall zu
sammengesetzter Schiedsgerichte, bei denen der Entscheid schließlich 
in der Hand eines einzigen Obmannes läge; daß die materiellen Be
stimmungen des Gesetzes nicht neues Recht schüfen, sondern nur 
die allgemein gültigen Grundsätze des Obligationenrechtes auch auf 
die Bahngesellschaften anwendeten und die wirkliche Bedeutung de!' 
vielfach mißverstandenen und unvollständigen Konzessionsbestim
mungen klarlegen wollten, da() daher vnn irgend einer Rechtsver
letzung keine Rede wäre. 

Mit der Annahme dieses Gesetzes war dem Bundesrat die Mög
lichkeit gegeben, genauere Berechnungen über die voraussichtlichen 
finanziellen Folgen des Rückkaufes vorzunehmen. Diese Unter
suchungen mußten mit dem En~e des Jahres 1805 abschließen, da 
heim Abschluß der Vorarbeiten erst die Ergebnisse dieses Betriebs
jahres vollständig bekannt und in der amtlichen Statistik verarbeitet 
waren. 

Ende 1895 betrug die Baulänge der Kormalbahnen mit Loko
motivbetrieb mit Inbegriff der von ihnen betriebenen Nebenlinien 
2 7 48,230 km, die Betriebslänge 2 871 km und das darauf verwendete 
Baukapital 991 961 735 Frcs. Neben diesen Linien bestanden normal
,;purige Nebenbahnen mit 308,771 km Baulänge, 323 km Betriebslänge 
und einem Baukapital von 4-1031 699 Frcs.; schmalspurige Neben
bahnen mit 318,!)~ t km Baulänge, 328 km Betriebslänge und einem 
Baukapital von 32 916 669 Frcs. und endlich Spezialbahnen (Zahn
radbahnen, Bergbahnen usw.) mit 71,172 km Baulänge, 7-i km Betriebs
länge und einem Baukapital von 21 351 ü85 Frcs. 

Die Betriehscrg-ebnisse, verglichen mit denen für die Jahre 1868 
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und 188-!, erzeigen füi' sämtliche schweizerischen Bahnen folgende 
Ergebnisse: 

I
, · Be-Bau-
1 trieus-
:wno·e Ii o länge 

1868 • I 1295 1 311 
i' 

für l km 1 

1884 • I 2 758 i 2890 

für l km I' 
1895 ' 3 447 I 3 591i 

für I km: 
I 

I 

Anlage· 

kosten 

4'19 710 717. 

;:J!J 494 

8/!J 930 676 

323 5il6 

1 089 261 788 

ill4086 

Betriebs- Betrieus-

ei nnalinH'll . ansg·aben 

31358078 15 121 146 

23 916 11 534 

71645 230 38 534 915 

24834 13 357 

111 544 765 66 193 333 

31019 18408 

ÜberschuB 

16236 !!3~ 

1288~ 

33110315 

11 477 

45 351 432 

12611 

Die Zunahme des BRhnnetzes ist zurückzuführen auf die Er· 
stellung der Brünigbahn dmch die .Jura-Bern-Luzern-Bahn, die 
Vollendung der SeethRlbahn und der Südostbahn, den Bau der 1\for;.
toriumslinien Koblenz-Stein (Kordbahn und Zentralbahn), Diels 
dorf- Niederwenigen, der Rechtsufrigen Zürichseebahn und der 
Linie Etzweilen-Feuerthaien- Schaffhausen (N ordostbalm). 1) 

Neben der schon 1872 in Betrieb gesetzten Bödelibahn waren 
ferner folgende kleinere Bahnen hergestellt worden: Genf-Anne
masse, Visp-Zermatt, Ponts-Chaux-de-Fonds, Neuenbmg- Boudr~-, 

Yverdon-St. Croix, Langenthal- Huttw~-1, Huttwyl-WollJausen und 
die Sihlthalhahn. 

Sodann war das schweizerische Bahnnetz zweckmäßig ergänzt 
worden durch den Bau folgender weiteret· Schmalspurbahnen: 
A ppenzeller Straßenbahn, Berner Oberlandbaltnen, Birsigthalbalm. 
Brenets-Locle, Frauenfeld-Wyl, Genf - V cyriet·, Grütschalp- l\fütTCll, 
Landquart-Davos, Central Yaudois, Orbe- Chavomay, Saignel\·gier
Chaux-de-Fonds, Sissach-Gelterkinden, Voies (·troites in Genf und 
die insbesondere dem Touristenverkehr dienenden Zahnradbahnen: 
Brienz-Rothhornbahn, Generosobalm, Glion-Naye, Pilatusbalm, Schy
nige Platte und Wengernalpbalm. 

Das auf sämtliche schweizerische Bahnen mit Lokomotivbetrieb 
verwendete Kapital betmg Ende 180ö 1 1:--\1 :--\1:2 Sj-l Frcs., welche 
Summe sich zerlegt in 1 08H G'i1 788 Frcs. Bankosten für im Betriebe 

IJ Erst auf deu !.Juni Jti97 ;;ind dem Betriebe ferner übergeben worden 
die Linien Thalweil-Zug (l'i,"o;; km) 11 ud Eg lisau- Sch;.ti'hnusrn (29,t32 km) 
d~r Nor,lostbahu und Luzem-Immensec und Arth-Goldau-Zug der Gott
hat dbahn (32,Gt2 km). 
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stehende Linie11, 26 lö6 565 Frcs. Verwendungen auf im Bau be
griffene Linien und Objekte, 7 31 o 228 Frcs. Emissionsverluste auf 
Aktien, 70 519 79-J. Frcs. zu amortisierende Verwendungen, 4 899 264 
Francs Verwendungen auf Nebengeschäfte, abzüglich 16 339 7R5 
Passiv-Saldo-Vortrag. Dieses Kapital von 1 181 812 80-l Frcs. war 
beschafft worden durch: Aktien 401 524 289 Frcs., Obligationen 
656 316 691 Frcs., Subventionen mit bedingtem Anrecht auf Dividende 
oder Rückzahlung 122 567 222 Frcs., getilgtes Kapital und Baufonds 
aus Betriebserträgen usw. 1 -lO-l 652 I<'rcs. 

IV. 

Das Bundesgesetz, hetreff'end den Riickkanf der schweize
rischen Hauptba.hnen von 1897. 

Als Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen legte der Bundesrat 
der Bundesversammlung am 25 . .März 1897 die Botschaft, betreffend 
den Rückkauf der schweizerischen Hauptbahnen und den 
Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend den Erwerb und 
Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes und 
die Organisation der Verwaltung der schweizerischen 
Bqndesbahnen vor. Dieser Vorschlag wUl'de nach Vorberatung 
durch Kommissionen der eidgenössischen Räte vom Ständerat iu 
der regelmäßigen Junisession der Bundesversammlung -und vom 
Nationalrat in einer außerordentlichen Sitzung im September und 
Oktober 1897 behandelt. Beide Räte stimmten dem Entwurf des 
Bundesrats mit großer Mehrheit zu, der Ständerat mit 25 gegen 
11 Stimmen und der Nationalrat mit 98 gegen 29 Stimmen und 
2 Enthaltungen. An dem Entwurf wurden in mehrfacher Richtung 
wichtige Änderungen vorgenommen, die in der nachfolgenden 
Darstellung besonders hervorgehoben sind. Die parlamentarische 
Beratung war eine sehr eingehende und gründliche, förderte 
indessen wesentlich neue Gesichtspunkte nicht zutage. 

Das Gesetz, das gemäß einem Begehren von 85 506 stimm
fähigen Schweizerbürgern der Volksabstimmung unterstellt werden 
mußte, trägt den amtlichen Titel: Bundesgesetz, betreffend die 
Erwerbung und den Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung 
des Bundes und die Organisation der Verwaltung der 
schweizerischen Ihmdesbahnen vom 15. Oktober 1897. 1) 

L) Vergl. den Abdruck de;; Gesetzes in der Ahteilung: Gesetzgebung 
dieses Heftes. 
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Der Bundesrat führt in seiner Botschaft nach einem kmzen 
Überblick über die bisherige Entwicklung des schweizerischen Eiseu
bahnwesens die Gründe an, die dazu bestimmen müssen, vom Privat
hahnsystemzum Staatsbetrieb überzugehen. Einmal fallen die Momente 
in Betracht, die den einheitliehen Betrieb fles gesamten schweize
rischen Bahnnetzes günstig·er gestalten, als der dermalige Zustand 
der Zersplitterung in einzelne Bahnnetze; es sind dieses die Vor
teile, die auch eine Fusion aller schweizerischen Hauptbahnen in 
eine Gesellschaft gewähren würde. Dazu kommen die besondern 
Vorzüge, die für die allgemeinen Interessen die staatliche Ver
waltung gegenüber dem Privatbahnsystem auszeichnen, und die 
ergeben, daß die Vereinigung aller schweizerischen Bahnen in einer 
Hand nicht einer großen Aktionärgesellschaft überlassen werden 
darf, sondern vom Bunde durchzuführen ist. Die grundsätzliche 
Begründung des Vorzuges der üfl"entlichen Verwaltung der Eisen
bahnen als der Hauptverkehrsstraßen des Landes liegt in der ~atur 
der beiden Systeme. Die privaten Aktiengesellschaften sind als Er
werbsgesellschaften darauf angewiesen, durch ilu·en Geschäftsbetrieb 
einen möglichst großen Gewinn zu erzielen. Dieses Resultat wird 
aber nur dann erreicht, wenn die Einnahmen tunliehst hoch und die 
.\usgaben so niedrig als möglich gehalten werden. 1;;s liegt nun 
allerdings auch im Interesse dieser Gesellschaften, vom rein ge
schäftlichen Standpunkte aus betrachtet, die Verkehrsinteressen ~s 
Landes zu berücksichtigen, indem eine richtige Verkehrspolitik auch 
die Rentabilität der Bahnen hebt. Es darf ~tber nicht außer acht 
gelassen werden, daß einerseits eine bereits eingetretene Zunahme 
des Verkehrs eine Vergrößerung der vorhandenen Anlagen bedingt, 
deren Ausführung als unproduktive Ausgabe erscheint, da der Nutzen 
schon vorweggenommen ist. Anderseits tragen die zut· Hebung des 
V crkehrs getroffenen Maßnahmen, wie Verbesserung der Faht·pläne, 
Herabsetzung der Tarife usw., nicht unmittelbar Früchte, sondern es 
ist ein gewisser Zeitraum erforderlich, bis sich der Nutzen ziffer
mäßig einstellt. Nach allen diesen Richtungen wird daher die Privat
gesellschaft vorsichtig vorgehen und eher den bestehenden Zustand 
befriedigender Rendite festhalten, als durch Einführung von Ver
besserungen, die mit erheblichen Kosten verbunden sind, auf eine 
Einnahmesteigerung für die Zukunft spekulieren. Diese zögernde 
Vorsicht wird um so größer werden, je mehr der .\ktienbesitz aus 
der Hand fester Eigentümer an spekulative Kreise übergeht, denen 
nicht am Gedeihen der Unternehmung auf die Dauer gelegen ist, 
sondern an der Erzielung hoher Dividenden und damit an der 
Steigerung des Aktienkurses innerhalb einer kürzern Frist. Es wird 
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daher notwendigerweise das Finanzergebnis des Betriebes in erster 
Linie von der Privatverwaltung im Auge behalten werden, ohne daß 
ihr daraus ein Vorwurf gemacht werden darf, und zwar ein Finanz
ergebnis, das dem Aktionär eine möglichst hohe, den landesüblichen 
Zinsfuß übersteigende Dividende in Aussicht stellt. 

Der Staatsbahnbetrieb kann sich dagegen damit begnügen, 
wenn der Reingewinn die zur Verzinsung und Tilgung des Anlage
kapitals oder des Ankaufspreises der Bahn erforderlichen Mittel 
liefert; die Differenz zwischen diesem Bedarf und dem Betriebsertrag 
kann ohne finanzielles Risiko zu Verbesserungen im Betriebe ver
wendet werden, und es soll die Staatshalmverwaltung ihre Über
schüsse nicht an die allgemeine Staatskasse abliefern, diese sollen 
vielmehr im allgemeinen Vet·kehrsinteresse Verwendung finden. 

Es wird sodann im einzelnen nachgewiesen, welche Verein
fachungen und Ersparnisse die Zusammenfassung des Betriebes 
mehrerer Bahnen in eine Hand ermöglicht, und die aus dem ein
heitlichen Betrieb eines gröl~ern Bahnnetzes für das Publiktun 
sich ergebenden Vorteile werden beleuchtet. Spezielle Aufmerksam
keit wird dem Tarifwesen gewidmet und auseinandergesetzt, daß 
zuerst eine Vereinheitlichung aller Tarife in der Richtung anzustreben 
sei, daß jeweilen die bei einer Bahn bestehenden niedrigsten Sätze 
für das ganze Staatsbahnnetz Anwendung fänden. Dieser ersten 
Maßnahme hätten nach und nach weitere Erleichterungen und Ver
besserungen zu folgen. Das könne ohne Gefährdung der Finanzlage 
der Bundesbahnen geschehen, wenn die Annäherung an die vielfach 
niedrigeren Tarife der Nachbarstaaten nach und nach vorsichtig aber 
zielbewußt durchgeführt werde. Ein!l richtige Betriebsleitung und 
Verwaltung wird gestatten, neben der Erfüllung . der berechtigten 
Wünsche des verkelll'streibenrlen Publikums über die Verzinsung des 
auf die Erwerbung der Bahnen aufgewendeten Kapitals hinaus seine 
Yollständige Ti! gun g bis gegen die Mitte des nächsten Jahrhunderts 
durchzuführen, d. h. bis zu dem Zeitpunkte, in dem Frankreich in 
den unentgeltlichen Besitz der Bauanlagen seiner Eisenbahnen ge
lange und Deutschland den größten Teil seiner Eisenbahnschuld ge
tilgt haben werde. Zur Erreichung dieses Programmes wird emp
fohlen, die Bundesbahnverwaltung von der übrigen Staatsverwaltung 
abzutrennen und finanziell selbständig zu stellen. Aufgabe der 
Verstaatlichung soll sein, die Reinertt·ägnisse der Staatsbahnver
waltung ausschließlich im Interesse der Hebung des Verkehrs zu 
verwenden und jede fiskalische Ausbeutung zu verhindern. 

Neben Hervorhebung dieser volkswirtschaftlichen Gesichts
punkte wird auf das Bedenkliche hingewiesen, das darin liegt, dal~ 
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die bisherige Entwieklung des Eisenbahnwesens einen großen Teil 
der schweizerischen Bahnaktien ins Ausland geführt hat. Bei der 
Gründung der schweizerischen Hauptbahnen war in erster Linie das 
Zusammenwirken der beteiligten Landesgegenden (Kantone und 
Gemeinden) mit den interessierten Kreisen der Industrie, des Handels 
und des Gewerbes bestimmend für das Entstehen der ersten Bahnen. 
Die natürliche Folge war, daß die Aktien der Bahngesellschaften 
zum großen Teil in fester Hand von Kantonen, Gemeinden unrl 
Bewohnern der von der Bahn berührten Gegend sich befanden. 
Damit war in einem g·ewissen Maße eine Übereinstimmung der in 
den Generalversammlungen und bei den Bahnverwaltungen ent
scheidenden Einflüsse mit den Landesinteressen, wenigstens mit den 
lokalen, gegeben. Dieses Verhältnis erfuhr allerdings bald eine 
'l'rübung, als das vielfache Mißgeschick bei Anlage der ersten Bahnen 
das einheimische Kapital mutlos machte und zur Aufrechterhaltung· 
der Unternehmungen fremdes Kapital herangezogen werden mußte. 
Nicht nur war mit Rücksicht auf den erschütterten Kredit der Bahn
gesellschaften das fremde Geld sehr teuer; die ausländischen Kapi
talisten beanspruchten für ihre Mithilfe eine Vertretung in den Ver
waltungen, und der Aktienbesitz wanderte zu einem guten Teil ins 
Ausland. Diese Erscheinung wiederholte sich jedesmal, wenn it·gend 
eine Krisis die schweizerischen Privatbahnen bedrohte. Damit war 
aber nicht nur der unmittelbare Zusammenhang zwischen den Bahn
eigentümern und den Landesinteressen gebrochen und an die Stelle 
der Rücksichtnahme auf die Verkehrsanforderungen das Bestreben 
auf oGewinnung reichlicher Dividenden getreten, sondern es änderte 
sich auch der Charakter dm: Aktienhesitzes; an die Stelle der festen 
Eigentümer trat vielfach die Spekulation, für die lediglich die 
momentane Ausbeutung rler Gesellschaft leitender Grundsatz wurde. 
Die vielfachen Mißbräuche machten ein dit·ektes Eingreifen der 
Gesetzgebung notwendig, und die Durchführung des Bundesgesetzes 
vom 2R Juni 1895, betreffend das Stimmrecht der Aktioniire von 
Eisenbahngesellschaften und die Beteiligung des Staates bei deren 
Verwaltung, stellte fest, daß der Aktien besitz der schweizerischen 
Hauptbahnen, der in den Generalversammlungen zufolge der Ein
tragung in das Aktienregister stimmberechtigt ist, zum große11 Teil, 
bei drei Bahnen, der Zentrnlbahn, der Nordostbahn und der Gotthard
bahn, in der Mehrheit sich im Auslande befindet. 

Es ist nun unangenehm für die Schweiz, daß die Eigentümer 
ihrer Hauptverkehrsstraßen zum großen Teil Ausländer sind, und daß 
deren Einfluß die Generalversammlungen bt·herrscht. Allerdings be
steht gegenüber den Privathahnen eine starke Bundeskontrolle; diese 



- H-

kann aber ihrer Natur nach nur abwehrend und einschränkend ein
greifen, ~ine positive Leitung der Verwaltung, eine initiative Tätig
keit ist ihr selbstverständlich versagt, und es haben daher die Ein
flüsse, die sich um die Verkehrsinteressen des Landes nicht oder 
doch nur nebenbei bekümmern, die entscheidende Macht. 

Mit dieser Sachlage sind aber auch unangenehme finanzielle 
Konsequenzen verbunden. Das Geld, das durch hohe Tarife und 
mangelhafte Zugverbindungen zu reichlich verdient wird, wandert 
in Form von Dividenden zum grol~en Teil ins Ausland, während der 
einheimische Verkehr unter den Übelständen leidet. Die Obligationen 
der schweizerischen B11hnen befinden sich dagegen zum gwßen 
Teile in der Schweiz, in kleinen und großen Posten verteilt, und 
bilden eine beliebte Anlage. Ein häufig angewendetes Mittel, den 
Ertrag det· Aktien zu steigern, ist nun, die Anleihen zu konvertieren, 
um deren Zinsfuß herabzusetzen. Bekanntlich w11r bis in die 
neuere Zeit der Zinsfuß der soliden Eisenbahnobligationen in der 
Schweiz .! %; wo es anging, WUL'de die Konversion in 31/ 2 prozentige 
Titel durchgeführt und damit für eine :\lillion Franken der Betrag 
von 5 000 Frcs. aus der Tasche des Obligationärs in die des Aktionärs 
hinübergeleitet. Diese konsequent bei allen Bahnen durchgeführte 
Konversion hat den Aktionären großen Gewinn gebracht zum Schaden 
der schweizerischen Ohligationeninhaber. 

Als sicherster Weg zm· Dm·chführung der Verstaatlichung wird 
der konzessionsgemäße Rückkauf empfohlen. Allerdings würde 
der freihändige Kauf in erster Linie als zweckmäßig erscheinen, 
die freie Verständigung zwischen dem Bund und den Bahngesell
schaften, die mit der X ordostbahn und mit der Zentralbahn ohne 
Erfolg versueht worden ist. Dieser Weg, betreffe er den Ankauf 
der Aktien einer Bahngesellschaft oder der ganzen Unternehmung, 
ist auf den ersten Blick der einfachste und natürlichste; Käufer und 
Verkäufer kennen das Kaufobjekt, über dessen Rentabilität die unter 
öffentlicher Kontrolle geführten .Jahresrechnungen und die öffentlich 
publizierten Jahresberichte einläßlich Aufschluß geben. Die Aktien 
haben zudem einen öffentlichen Markt, und der Kurszettel gibt täg
lich Auskunft über die Schwankungen in der Wertung dieser Papiere. 
Gleichwohl ist es schwierig·, zu einer richtigen Schätzung, und noch 
schwieriger, zu einem Kaufpreis zu gelangen, der allgemein als an
gemessen betrachtet wird. 

Vorerst sind die Anhaltspunkte des Kurszettels sehr unsichere; 
dieser bringt nicht die Ansicht des festen Aktienbesitzes zum Aus
druck, sondern die der Spekulation. Aber auch der Aufschluß, den 
die Jahresrechnungen und Geschäftsberichte geben, ist durchaus 



nicht für jedermann so klar und einleuchtend, dall ohne weiteres 
eine richtige Schätzung auch nur für die Vergangenheit daraus ab
geleitet werden könnte; beim freihändigen Kauf sind abei· zudem 
noch die Zukunftsaussichten zu berücksichtigen, und es wird sich 
schon aus diesem Grunde der freihändige Kauf eher höher stellen 
als der konzessionsgemäße Rückkauf. Es liegt nun auf der Hand, 
daß der Aktionär nicht freihändig verkaufen wird, wenn er nicht 
ein gutes Geschäft zu machen glaubt. Sobald aber ein hoher Kauf
pt·eis bezahlt werden soll, wird sofort bei einem großen Teil der 
Bevölkerung das Mißtrauen rege, der vereinbarte Kaufpreis sei zu 
hoch. Dieses Mißtrauen kann um so leichter geschürt werden, wenn 
große Bankkonsortien den Ankauf vermitteln; ohne deren Hilfe ist 
es aber unmöglich, die genügende Zahl \'On Aktien einer Gesell
schaft für den Ankauf zusammenzubringen. 

Anders verhält es sich beim konzessionsgemäßen Rück
kauf; hier sind die GrundlRgen der Berechnung des Kaufpreises in 
den Rückkaufsbestimmungen der Konzessionen gegeben, und damit 
ist ein objektiver Boden für seine Ermittlung geschaffen. Nun ist 
allerdings öfter auf die Schwierigkeiten hingewiesen worden, die 
für den konzessionsgemäl~en Rückkauf sich daraus ergeben, daß dil· 
Konzessionsbestimmungen zum Teil derart unbestimmt gehalten sind, 
daß eine richtige, allseitig verbindliche Rechnung sich zum vorau:-; 
nicht aufstellen läßt. Diese Unklarheiten beziehen sich namentlich 
auf den Begriff des Zubehörs der Bahn, auf die Definition des voll
kommen befriedigenden Zustandes bei der Übergabe, auf den Be
griff" des Reinertrages als dem Überschuß der Betriebseinnahmen 
über die Betriebsausgaben, auf die Bedeutung der Dotierung der 
Reser,·e- und Erneuerungsfonds, auf die vorzunehmenden Abschrei
bungen usw. Da außer Zweifel steht, dat> die Bahngesellschaften bei 
Auslegung dieser Bestimmungen den für die Aktionäre günstigsten 
Standpunkt geltend machen werden, · so sind darüber weitläufige 
Erörterungen zu gewärtigen. und es besteht hohe Wahrscheinlichkeit, 
daß eine Einigung in manchen Punkten nicht zu erzielen sein wird. 

Durch das Rechnungsgesetz vom 21. März 1896 wurde nun die 
l\Iöglichkeit geboten, die aus der verschiedenen Auslegung der Kon
zessionen sich ergebenden Dift'erenzen rasch zur Erörterung zu 
bringen. Die Bahngesellschaften haben neben den gewöhnlichen 
Rechnungen und Bilanzen spezielle Ausweise über den Reinertrag 
und das Anlagekapital, die mit den Grundsätzen des Gesetzes über
ein-stimmen, vorzulegen; die rückständigen Einlagen in die Emeue
rungsfonds sind zu ergänzen. Wenn über diese Punkte eine gütliche 
Verständigung nicht möglich ist, so entscheidet det· Bundesrat, und 
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dessen Verfügung-en können von den Bahnverwaltungen an das 
Bundesgericht gezogen werden, das endgültig urteilt. Damit war 
nun erreicht, daß schon vor der Ankündigung des Rückkaufs im 
wesentlichen Aufklärung über dessen finanzielle Tmgweite gegeben 
werden konnte; wenn auch zu dieser Zeit die gerichtlichen Ent
scheide nicht vol'lagen, waren doch die Streitpunkte begrenzt und 
genau fixiert. 

Für den konzessionsgemäßen Rückkauf sprach aber der weitere 
Grund, daß seine Durchführung keine Verzögerung in die V erstaat
lichungsoperation brachte. Der nächste offene Kündigungstermin 
tritt füt• den größten Teil der Hauptbahnen mit dem 1. ;\Iai 1898 
ein, und es war alle tunliehe Beschleunigung der Angelegenheit 
nötig, um diesen Termin einhalten zu können. 

Dazu kommt, daJ~ dieserWeg auch formell keine Angriffspunkte 
bietet. Wenn der Bund vom Recht des konzessionsgemäßen Rück
kaufs Gebrauch macht, hält er sich genau an die Vorschriften der 
Konzessionen, die er seinerzeit den Bahngesellschaften erteilt hat; 
es war daher nicht abzusehen, daß dieses Vorg-ehen grullllsätzlich 
angefochten werden könnte. 

Überzeugend wird sodann nachgewiesen, daß der konzessions
gemäße Rückkauf auf dem Weg·e der Gesetzgebung durchgeführt 
werden kann, ohne daß eine Verfassungsrevision vorauszugehen 
hätte. Zu diesem Resultat führt der Wortlaut Jes maßgebenden 
Artikels 23 der Bundesverfassung, der den Bund zur Ausfülu·ung 
und Unterstützung öffentlicher Werke ermächtigt, wie insbesondere 
seine Entstehungsg-eschichte. Aus den Protokollen der Tagsatzung, 
<lie die Bundesverfassung von 1848 entworfen hat, ergiebt sich 
klar, daß dieser Artikel sich ausdrücklich auch auf die Eisenbahnen 
bezieht. 

Der Bundesrat beschränkt sich nun darauf, für einmal die Ver
staatlichung der fünf Hauptbahnen, der Jura-Simplon-Bahn, der 
schweizerischen Zentralbahn, der schweizerischen Nordostbahn, det· 
Vereinigten Schweizerbahnen und der Gotthardbahn mit ihren 
X ebenlinien zu beantragen. Dieses Hauptbahnnetz· muß allerdings 
ganz ein bezogen werden, wenn die von der Verstaatlichung er
warteten Vorteile in vollem Umfange eintreten sollen; nur dann ist 
es möglich, die Verkehrsinteressen des ganzen Landes einheitlich 
zu ordnen . 

. \uch die erhofften Vorteile füt• den Bahnbetrieb sind nur bei 
det' Zentralisation zu erreichen. Die technische Einheit ist gerade 
so notwendig für einen rationellen Betrieb, wie die Kosten
ersparnisse in der Hauptsache auf diese Zusamment'as:mng zurlick-
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zuführen sind; die Ver~>taatlichung· eines einzelnen Bahnnetzes 
könnte nur als Einleitung zu einer umfassenden Aktion in Betracht 
kommen. 

Die Hauptbahnen, die der Bund miteinander Zll erwerben hat, 
\"ermitteln den großen internationalen Verkehr der Schweiz mit dem 
Ausland, sei es Durchgangs- oder Einfuhr- und Ausfuhrverkehr; sie 
bedienen aber mit einer Betriebslänge von 27-!H km (im Jahre l8D7) 
auch einen wesentlichen Teil der gesamten Schweiz, insbesondere 
die für Industrie, Handel und Gewerbe wichtigsten Punkte, sei es, 
daß sie diese direkt berühren odet· den Anschluß durch bestehende 
::-.iebenbahnen vet·mitteln. Diese Hauptbahnen besitzen die Linien, 
<lie den Verkehr der Schweiz beherrschen und dalwr für ihre wirt
schaftliche Zukunft von der größten Bedeutung sind. 

Es kann keinerlei Bedenken enegen, diese Hauptbahnen ein
heitlich zu betreiben, da in andern Ländern weit größere Hahnnetze 
durch eine Direktion geleitet werden. 

Daß iu verkehrspolitischer Hinsicht die Gotthardbahn einen 
notwendigen Bestandteil eines einheitlichen schweizerischen Gesamt
netzes bildet, steht außer Zweifel; auch ihre besonderen Verhältnisse 
zu den Subventionsstaaten können keine begründeten Bedenken 
eLTegen. In den Bundesbeschlüssen vom 22. Oktober 1869 betreffend 
Genehmigung der von den Kantonen Tessin, Uri, Schwyz, Luzern 
und Zug der Gotthardbahn erteilten Konzessionen ist das Rückkaufs
recht des Bundes ausdrücklich gewahrt. Dieses Rückkaufsrecht ist 
ein souveränes Recht des Bundes und als solches unabhängig von 
det· Zustimmung der Subventionsstaaten Deutschland und Italien, 
da diesen durch den Staatsvertrag vom Hl. Oktober l8G!l kein be
sonderes Recht zugesichert worden ist. Selbstverständlich muß aber 
der Bund als Eigentümer der Gotthardbahn bezüglich ihres Betriebes 
die Garantien et•füllen, die er durch Staatsvertrag sogar für die 
Privatbahngesellschaft übernommen hat. Auch die durch den Staats
ve!"trag begründeten Rechte der SubventionPn bleiben vorbehalten, 
d. h. sie werden nach erfolgtem Rückkauf fortbestehen, sofern nicht 
ihnen gegenüber ein besonderer Auskauf stattfindet. 

Da somit keine Bedenken staats!"echtlicher und völker!"echtlicher 
Xatur gegen die Einbeziehnng· der Gotthardbahn in die Verstaat
lichungsaktion sprechen, müssen die wichtigen volkswirtschaftlichen 
Gründe für sie bestimmend sein. Es ist nur zn bemerken, daß der 
nächste Kündigungstermin füt• die Gotthardbahn auf den 30. April IDO-l
und das Datum des Überganges auf den 1. llai 1909 fällt, 
somit sechs .Jahre spiiter als bei den vier andern Hauptbahnen. 
Dieset· Unterschied, der nur ein kurzes thergangsstadium schafft, 



- -!8 

kann nicht gegen Ausübung des Rückkaufsrechts sprechen; es ist 
zudem anzunehmen, daß über eine gleichzeitige Durchführung der 
Verstaatlichung der fünf Hauptbahnen eine Verständigung möglich 
sein wird, wenn einmal die grundsätzliche Schlußnahme des Rück
kaufs endgültig gefaßt wird. 

Wenn der Bundesrat für einmal nur den Rückkauf der fünf 
Hauptbahnen beantragte, war er nicht der Ansicht, daß der Bund 
bei dieser Aktion für immer stehen bleiben soll. Die Durchführung 
der Verstaatlichung der Hauptbahnen bietet aber der Schwierigkeiten 
mehr als genug, unrl es wäre unklug, diese Aufgabe durch sofortige 
Einbeziehung von Rebenbahnen zu erschweren. Den Nebenbahnen 
wird auch aus dieser vorläufigen Beschränkung der Verstaatlichungs
aktion kein Nachteil erwachsen; sie werden beim Bunde für dio 
Anschluß- und Mitbenutzungsverhältnisse größeres Entgegenkommen 
finden, als bisher bei den Privatbahnen; auch in Tarifsachen wird 
ihnen die Staatsbahnverwaltung nicht unbillige Konkurrenz machen 
und sich die Regelung·en zum Vorbild nehmen, wo etwa die Privat
bahnen selbst schon haben Billigkeit walten lassen. Auch fällt in 
Betracht, daß der Bund als Eigentümer der Hauptbahnen den Betrieb 
anschließender Nebenbahnen zu günstigen Bedingungen übernehmen 
kann. 

Das von der Bundesversammlung erlassene Gesetz ::;teilt nun 
den allgemeinen Grundsatz auf, daß der Bund die schweizerischen 
Bahnen, die wegen ihrer volkswirtschaftliehen oder militärischen 
Bedeutung den Interessen der Eidgenossenschaft oder eines größeren 
Teiles derselben dienen, und deren Erwerbung ohne unverhältnis
mäßige Opfer erreichbar ist, für sich erwerben und unter dem Namen 
"Schweizerische Bundesbahnen" für seine Rechnung betreiben wird. 
Die Ankündigung des konzessionsgemäßen Rückkaufes soll daher 
den genannten Hauptbahnen gegenüber auf den nächsten Rückkaufs
termin, d. h. für die Gotthardbahn auf den 1. l\Iai 1909 und für die 
andern in der Hauptsache schon auf den 1. llfai 1903 erfolgen. 
Während die Jura-Simplon-Bahn, die Zentralbahn, die Vereinigten 
Schweizerbahnen und die Gotthardbahn mit ·all ihren Linien zufolge 
abgeschlossener Vereinbarungen je ein einheitliches Rückkaufsobjekt 
bilden, hat sich die Nordostbahn noch nicht entschließen können, 
zu einer Zusammenlegung ihrer Konzessionen Hand zu bieten, 
von der Annahme ausgehend, der Bund habe für die gut rentierenden 
Linien den kapitalisierten Reinertrag und für die andern mindestens 
die Anlagekosten zu vergüten. Der Bundesrat ist daher ermächtigt, 
falls eine Verständigung nicht noch möglich sein sollte, die Linien 
der Kordostbahn von der Rückkaufserklärung auszunehmen, deren 
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Erwm·bung nur mit nnverhültnismäßigen Opfern möglich und deren 
Besitz nicht zu einem rationellen Betrieb der Bundesbahnen unent
behrlich ist. Wichtig ist die fernere Ermächtigung für den Bundes
rat, mit Zustimmung der Bundesversammlung die Erwerbung der 
g·enannten Bahnen auch auf dem Wege des freihändigen Kaufes 
vorzunehmen, wobei immerhin für die Festsetzung des Rückkaufs
preises die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung und der Kon
Zt·ssionen maßgebend sind. Diese Vorschrift wird namentlich An
\rendung finden, wenn nach Annahme des Rückkaufsgesetzes die 
eine oder andere Bahngesellschaft wünschen sollte, vor dem Ablaufe 
der konzessionsgemäßen Frist die t'bergabe an deu Bund eintreten 
zu lassen. 

Zur Beruhigung der an den Xebcnbahnen interessierten Be
vülkerung wurde der Bundesrat ermächtigt, mit Zustimmung der 
Bundesversammlung auch andere dermalen bestehende Bahnen 
auf dem Wege der Verständigung zu erwerben, falls sie den oben 
genannten Voraussetzungen entsprechen. Dieser Erwerb kann statt
finden, ohne daß ein Bundesgesetz mit Referendumsvorbehalt zu 
el'lassen ist, während für die Erwerbung anderer oder den Bau 
neuer Linien jeweilen ein besonderes Bundesgesetz gefordert 
wird. Als Nebenbahnen, die demgemäß zunächst an die Reihe der 
VPrstaatlichung kommen werden, wurden namentlich ins Auge gefaßt 
die Neuenburger Jurabahn und die Linie Genf- Annemasse mit 
internationalen Anschlüssen, sodann wichtigere inteme Zwischen
hahnen wie Tößthalbahn, Emmenthalbahn usw. Vorgesehen ist ferner 
die Übernahme des Betriebes von Nebenhahnen durch den Bund, 
der günstige Bedingungen gewähren würde. 

Die Redaktion dieser Bestimmungen zugunsten der Neben
hahnen war das Resultat langer Verhandlungen in der Bundesver
sammlung, bei denen die Interessenten miiglichst klare Zusicherungen 
zugunsten der von ihnen vertretenen Landesteile forderten und ihre 
Zustimmung zum Rückkauf von deren Gewährung abhängig erklärten, 
während der Bundesrat mit Erfolg darauf hinwies, daß der Ein
g-ebung bestimmter Verpflichtungen sorgfältige Untersuchungen vor
auszugehen hätten. 

nber den K a ufp rci s kann das Bundesgesetz keine ),ngaben 
enthalten, da lediglich auf die Be~timmungen der Konzessionen und 
der Bundesgesetzgebung Bezug genommen ist. Die grundlegende 
Bestimmung der Konzessionen, betreffend Ermittlung der Rückkaufs
entschädigung ist, daß zum mindesten das ursprüngliche Anlage
kapital zu vergüten sei, d. h. gemäß der Auslegung des Bundesrats 
die- erstmaligen Anlagekosten der vnrhanderl!'ll Anlagen und Ein-

Weißenltaeh. 4 
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richtungen mit Inbegriff' der Anschaffungskosten für das Betriebs
material. Als Anlagekosten im Sinne der Konzession sind nur solche 
zu betrachten, die gemäß der bestehenden Bundesgesetzgebung (altes 
und neues Rechnungsgesetz von 1883 und 1896) mit Grund der 
Baurechnung belastet werden dürfen; auszuscheiden sind daher alle 
fiktiven Bilanzposten, wie Baukosten für untergegangene Objekte. 
Belastungen der Baurechnung mit Kursverlusten u. dgl. Insoweit 
die vorhandenen Bauobjekte im Zeitpunkte des Übergangs der Bahn 
an den Bund sich nicht in vollkommen befriedigendem Zustande 
befinden und der Minderwert nicht in einem vorhandenen Erneuerungs
fonds Deckung findet, ist von der Rückkaufsentschädigung ein Abzug· 
zu machen. · Diese Forderung stützt sich auf den Wortlaut deJ' 
Konzessionen, die eben diesen vollkommen befriedigenden Zustand 
verlangen, als billiges Äquivalent dafür, daß der Bund die vollen 
Anlagekosten auch dann zu vergüten hat, wenn der Reinertrag der 
Bahn nicht der landesüblichen Verzinsung gleich kommt. Der 
Bundesrat ist der Meinung, daß die Herstellung des vollkommen 
befriedigenden Zustandes nicht bloß Deckung des Minderwertes der 
Yorhandemin Anlagen usw. verlangt, sondern daß auch solche Er
gänzungsbauten, wie Bahnhofsumbauten, Erstellung· von Doppel
gleisen, Vermehrung des Rollmaterials usw. noch zu Lasten der 
Bahngesellschaft fallen, die beim Übergange an den Bund noch 
nicht ausgeführt sind, aber gemäß dem bereits 'vorhandenen Ver
kehrsbedürfnis schon hätten erstellt werden sollen. Dagegen an
erkennt der Bundesrat, für den Anteil solcher Bauten aufkommen 
zu müssen, der auf nicht schon bestehende, sondern erst künftig(· 
Anforderungen des Betriebes berechnet sei. Diese von den Bahn
gesellschaften bestrittene Forderung wird allerdings im wesentlichen 
nur praktisch für die auf Grundlage des kapitalisierten Reinertrag" 
zurückzukaufenden Bahnen, da alle Ausgaben für wirkliche Bau
zwecke den Anlagekosten beigefügt werden dürfen und daher den 
auf Grund der letzteren zurückzukaufenden Bahnen ohne weitere,; 
zu vergüten sind. 

Die konzessionsgemäße Rückkaufsentschädigung ist hüher als 
das ursprüngliche Anlagekapital, wenn der fünfundzwanzigfache Wert 
des durchschnittlichen Reinertrages der zehn Jahre, die der Rück
kaufsankündigung unmittelbar vorangehen, den Betrag der Anlage
kosten übersteigt. Auch über die Definition des Begriffes Reinertrng 
bestehen abweichende Ansichten. Soll als Basis der Rückkaufs
Rechnung das Resultat der Gewinn- und Verlustrechnung der Ge
sellschaft angenommen werden, womit im allgemeinen die bezahlten 
Dividenden die Grundlage der Ausrechnung würden, oder ist abzu-



- ~JI 

stellen auf die Betriebsrechnung-, auf den Überschuß der Betriebs
einnahmen über die Betriebsausgaben ~ Der Bundesrat hält da:-; 
letztere Verfahren für richtig: Da der Wortlaut der Konzessionen 
eine bestimmte Anleitung nicht gibt, muß auf den Sinn und die 
Absicht der betreffenden Vereinbarungen zwischen dem Bund und 
den Bahngesellschaften zurückgegriffen werden. Billigerweise sollte 
nun ein Rückkaufswert ausbedungen werden, der dem Bunde oder 
den Kantonen die Übernahme der Bahn zu dem Preise sicherte, der 
gleich ist der Reineinnahme aus dem Eiscnbahnhetrieb, d. h. 
aus der Besorgung des Transportgeschäftes. Daraus folgt, daß den 
Hauptfaktor der Rechnung die Betriebsrechnung· im engern Sinne 
bilden muß. Dabei darf man allerdings nicht beim Rechnungsschema, 
das den Jahresrechnungen der Bahngesellschaften zugrunde lieg-t, 
stehen bleiben, da dies mit Rücksicht auf die Eisenbahnstatistik 
verschiedene Rechnungsposten in die Gewinn- und Verlustrechnung 
verwiesen hat, die der Katur der Sache nach in die Betriebsrechnung 
gehören, indem sie mit dem Eisenhahnbetrieb in unmittelbarem 
Zusammenhange stehen. Es sind dieses die Einlagen in die Er
neuerungs- und Resen·efonds, der gröGcre Teil der sogenannten 
Verwendungen zu verschiedenen Z\\·ecken, sowie gewisse Verwen
dungen zu Kapitaltilgungen. 

Der Bundesrat hat daher aus den durchschnittlichen Jahres
ergebnissen eine Ertragsrechnung ausgeschieden, die die für 
den konzessionsgemäßen Rückkauf maßgrbenden Posten der 
Gewinn- und Verlustrechnung in den Jahresrechnungen der Bahn
gesellschaften enthält, die für den knnzessionsgernällen Rückkauf 
nicht in Betracht fallenden aher wcg·läßt. So sind z. B. Ausgaben 
für Erneuerung des Oberbaues, des Rollmaterials und des Betriebs
mobiliars eigentliche Betriebsausgaben und zwar nicht nur die für 
diesen Zweck in der Betriebsrechnung im engern Sinne enthaltenen 
Ausgaben, sondern auch die, die im Emeuerungsfonds verrechnet 
werden. Es genügt aber nicht, 1lcn Durchschnitt der zehn Betriebs
jahre nach deren effektiven Ausgaben zu bemessen; mit Absicht 
oder aus Zufall können die wirklichen Ausgaben in den kritischen 
zehn Jahren tiefer gehalten sein, als eine ordnungsmäßige Regelung 
es verlangt. Dabei ist zu prüfen, ob die regulativgernäßen Normal
ausgaben richtig bemessen sind, was von vornherein bei den Bahnen 
nicht der Fall ist, die nur für einen Teil der Erneuerungen Fonds 
angelegt haben, z. B. nur für Oberbau oder nur für Rollrnaterial. 
Sodann ist hervorzuheben, daß das neue Rechnungsgesetz gTund
sätzlich eine andere Konstruktion der Erneuerungsfonds in Aussicht 
nimmt als die bestehenden l{egulative der Bahnverwaltungen. Wäh-
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rend letztere lediglich eine Ausgleichung der für eine sachgemäße 
Emeuerung durchschnittlich erforderlichen Ausgaben für eine längere 
Periode durchführen wollen, haben laut Rechnungsgesetz die Er
neuerungsfonds die Deckung für die vorhandene Abnutzung der 
Bahnanlagen nsw. zu bilden, und zwar nicht nur für Oberbau und 
Hollmaterial, sondern auch für Mobiliar und Gerätschaften. Es ist 
einleuchtend, daß für Erreichung des Zweckes des Rechnungs
gesetzes die Einlagen in die Erneuerungsfonds wesentlich höher 
berechnet werden müssen, als dieses für die beschränkten Ziele der 
Bahnverwaltungen der Fall war. Daher genügt es nicht, bloß die 
bisherigen effektiven Einlagen in die Erneuerungsfonds und die 
Entnahme daraus als Normalbedarf für Erneuerung in die Betriebs
rechnung einzustellen, sondern es sind als Ergänzungseinlagen die 
Beträge beizufügen, die eine richtige Dotierung des Erneuerungs
fonds während der zehnjührigen, für die Reinertragsberechnung 
maßgebenden Periode erfordert hätte. Es haben somit die sämt
lichen Normaleinlagen in die Erneuerungsfonds, die bereits geleisteten 
Beträge und die erforderliche E1·gänzung während der in Betracht 
rallenden Periode unter den Betriebsausgaben zu erscheinen, während 
anderseits zu den Zuschüssen, die die Erneuerungsfonds während 
der gleichen Zeit an die Emcuerungskosten geleistet haben, die 
Beiträge ergänzend beizufügen sind, die, bei richtiger Dotierung, 
den Fonds mehr hätten entnommen werden können. 

In die Betriebsrechnung gehören dagegen alle Einnahmen und 
Ausgaben nicht, die nicht vom Eisenbahnbetrieb herrühren, sondern 
mit der Finanzverwaltung der Gesellschaft zusammenhängen. 
Wchtig ist ja, daß für die Erstellung der Bahnen die erforderlichen 
Geldmittel beschatl't werden müssen und für die Betriebsführung ein 
Betriebskapital vorhanden sein muß. Dieser Umstand rechtfertigt es 
aber nach Ansicht des Bundesrats nicht, daß die Rentabilität der 
Bahnunternehmung· für die Bestimmung des Übernahmepreises von 
den Zufälligkeiten der Finanzgebahrung abhängig sein soll. Ein 
ganz anderes Finanzresultat ergiebt sich, je nachdem die Zinsen der 
konsolidierten Anleihen, die übernommenen Kursverluste und be
zahlten Provisionen usw. hoch oder niedrig sind, je nachdem ·auf 
dem Wertpapierbesitz der Gesellschaft Gewinne oder Verluste zu 
verzeichnen sind. Diese Faktoren hängen jedoch mit dem Trans
portgeschäft nur in der ganz allgemeinen Beziehung zusammen, daß 
die Kreditfähigkeit der Gesellschaft und damit die Erzielung mehr 
oder weniger günstiger Anleihensbedingungen von der Rentabilität 
del' Unternehmung beeinflußt wird. Ganz unabhängig von dieser 
Wieksicht auf die Betriebsergebnisse sind aber: Die Verschiedenheit 



des Zinsfußes je nach dem Zeitpunkte, in dem Gelder beschafft 
werden mußten; die Dauer der Anleihen und die früher oder späte1· 
eintretende Möglichkeit günstiger Konversionen. In dieser Hinsicht 
ist festzustellen, daß der Bund voraussichtlich zu bessern Bedingungen 
Geld erhalten wird als die Balmgesellschaftcn. Es wäre für ihn un
vorteilhaft, einfach in die bestehenden Schuldverhältnisse einzutreten 
und sich diese zum Nennbetmgc anrechnen zu lassen. Der Bund 
hat daher beim :Rückkauf die bestehenden Anleihensschulden der 
Bahngesellschaften nicht ohne weiteres zu übernehmen; er ist be
rechtigt, den Rückkaufspreis der Gesellschaft einfach zur Verfügung 
zu stellen und den Aktionären zu überlassen, wie sie sich mit den 
Obligationären auseinandersetzen. Wenn sich daraus materielle 
Schwierigkeiten ergeben, daß die Anleihensdauer über den kon
zessionsgemäßen Rückkaufstermin hinausläuft, hat deren Kon
sequenzen die Gesellschaft zu tragen. die die Anleihensbedingungen 
festgesetzt hat, und nicht der Bund. Allc1·dings wird der Bund e:< 
dabei zweckmäßig finden, die Anleihen übernehmen zu können und 
sich den betreffenden Anteil der Rückkaufssumme nicht direkt he
schaffen zu müssen; größer winl aher das Interesse der Aktionäre 
sein, für die Verzinsung und Tilgung der Anleihen nicht eine lange 
Liquidationsperiode in Aussicht nehmen zu müssen, sondern den 
über Deckung der Obligationenschuld sich ergebenden Rest beförder
lich verteilen zu können. Es ist daher vorauszusehen, daß sich eint· 
Verständigung wird erzielen lassen, clie die bestehenden konsolidierten 
Anleihen dem Bunde überträgt, aber zn den Bedingungen, die dem 
für den Bund maßgebenden Zinsfull entsprechen. 

Für die Rentabilität einer Bahn im Betriebe des Bundes ist es 
vollends gleichgültig, ob eine Verwaltung bei vorübergehender An
lage ihrer Gelder in Wertschriften Glück oder Unglück gehabt hat. 
Der bleibende Ertrag wird nicht besser und nicht schlechter wegen 
solcher vorübergehender Geschäfte, und es wäre ganz unrichtig·, 
derartige Gewinne als Faktoren des konzessionsgemäßen Reinertrages 
zu behandeln. Das gleiche gilt von den Kontokorrentzinscn, dell 
Provisionen auf den laufenden Geldgesehüften usw.; alle diese Ein
nahmen und Ausgaben sind von der Betriebsrechnung auszuschließen, 
als nicht vom Gange des Transportgeschilftcs bedingt. 

Während der zehnjährigen Rückkaufsperiode haben die Bahn
gesellschaften gemäß dem Reelmungsgesetz YOn 1883 und den 
Bilanzhereinigungen g·anz erhebliche Summen dem Reinertrage zur 
Tilgung des Bilanzpostens zu amortisierende Verwendungen ent
nehmen müssen; um diese Beträge wurde der Dividendenbetrag der 
betreffenden Betriebsjahre gekürzt. Diese Ausgabeposten sind in die 



konzessionsgemäße Ertragsrechnung nicht einzustellen. Nach dem 
Wortlaut der Konzessionen gehören zwar Beträge, die auf Ab
schreibungsrechnung getragen werden, in die Betriebsausgaben, und 
es liegt daher der Schluß nahe, daß die für Tilgung alter Verluste 
ausgegebenen Beträge unter die Betriebsausgaben aufzunehmen 
seien, und zwar ohne Unterschied alle 1888-1897 gemachten Ans
gaben, aber auch nur diese. In dieser Beziehung ist nun eine Aus
scheidung vorzunehmen. Ein Teil dieser alten Verluste betrifft Un
kosten und Kursverluste auf Anleihen. Wenn nun die eigentliche 
Finanzrechnung von der Betriebsrechnung ausgeschieden wird, muß 
auch dieser Teil der alten Verluste für die Betriebsrechnung ohne 
weiteres außer Betracht fallen. Das gilt aber auch für die übrigen 
alten Verluste. Mit dem Betriebe der zehnjährigen Periode und 
dessen finanziellem Ergebnis stehen diese Verluste aus einer früheren 
Periode in keinem Zusammenhange; sie müssen nicht abgeschrieben 
werden wegen irgend eines Vorkommnisses beim Bahnbau oder 
Betrieb während der Zeit von 1888-1897. Die Bahn hat weder der 
Gesellschaft weniger abgeworfen, noch wird sie dem Bunde weniger 
Ertrag geben, weil aus dem Betriebsüberschuß gewisse Summen zur 
Tilgung von Verlusten verwendet wurden, die vor Beginn der maJ)
gebenden zehnjährigen Periode gemacht worden sind. Andrerseits 
sind aber ganz in die Betriebsrechnung einzustellen die Beträge, die 
zur Abschreibung im Laufe der Jahre 1888-1897 reif geworden 
sind, weil die Neubauten usw., die sie veranlassen, in dieser Periode 
vorgenommen wurden. Dabei ist es gleichgültig, ob die Buchung 
jetzt schon durchgeführt wurde oder ob die betreffenden Beträge 
einfach den zu amortisierenden Verwendungen beigefügt worden 
sind. Der Entstehungsgrund für diese Abschreibungen, die Pflicht 
zur Abschreibung fällt eben in die kritische Periode. 

Hervorzuheben sind noch die außerordentlichen Beiträge an 
die Hilfskassen. Sie müssen gemäß Bundesgesetz vom 28. Juni 1889 
von den Bahngesellschaften geleistet werden, weil die Hilfskassen 
bei ihrer Gründung üngenügend ausgestattet worden sind; die Ein
lagen der Beamten und der Gesellschaften standen nicht im rich
tigen Verhältniss,e zu den von den Kassen statutengemäß übernom
mep.en Leistungen an Pensionen usw., sorlaß nach korrekter ver
sicherungstechnischer Berechnung das Deckungskapital nicht in 
vollem Umfange vorhanden ist und der Fehlbetrag durch außer
ordentliche Zuschüsse nach und nach beigebracht werden muß. Es 
ist nun sicher, daß die Beträge, die dazu dienen, zu geringe Einlagen 
während der zehnjährigen Rückkaufsperiode zu ergänzen, gerade so 
gut in die Betriebsrechnung einzustPIIPn sind, wie die ordentlichen 



Beiträge. Dagegen stehen die Defizite, die auf Mißrechnungen vor 
1888 zurückzuführen sind, mit dem Ertrag der Betriebsrechnung YOn 
1888-1891 nicht im Zusammenhang. Allerdings handelt es sich um 
Deckung eines effektiv vorhandenen Defizits zugunsten der ein be
sonderes Vermögensobjekt bildenden HUfskasse; die letztere soll in 
Stand gesetzt werden, auch künftig den statutarischen Anforderungen 
gerecht zu werden, was nicht möglich wäre, wenn der Fonds nicht 
auf die versicherungstechnisch richtige Höhe gebracht würde. Dieser 
Zweck wird aber dadurch erreicht, daß die Bahngesellschaften auf 
den Zeitpunkt des Überganges der Bahnen an den Bund das Defizit 
der Hilfskasse vollständig zu decken haben, das fehlende Deckungs
kapital sich vom Rückkaufspreise abziehen lassen müssen. 

Gestützt auf diese leitenden Grundsätze, über deren Anwendung· 
auf Einzelfragen hier nicht zu sprechen ist, hat der Bundesrat eine 
schätzungsweise Berechnung der Rückkaufsentschädigungen 
vornehmen lassen. Da diese bis zum Zeitpunkt der Rückkaufs
anmeldung und des tberganges der Bahnen an den Bund durch
geführt werden mußte, die endgültigen Rechnungsergebnisse aber 
nur his Ende 1895 vorlagen, konnten diese .~usrechnungen nur an
nähernd sein; namentlich hat die Ermittlung der Minderwerte der 
vorhandenen Anlagen und Einrichtungen sowie der mutmaßlichen 
Bauausgaben zur Herstellung eines vollkommen befriedigenden Zu
standes nur einen schätzungsweisen Charakter. Die Kritik ging 
daher von einer ganz unrichtigen Annahme aus, wenn sie die Be
rechnung des Bundesmts als Anerbieten an die Aktionäre der Eisen
bahn gesellschafteil auffaßte. 

Immerhin konnten die von einer besonderen Kommission an
erkannter Sachverständiger begutachteten Erhebungen mit der 
Sicherheit vorgenommen werden, um zur Beurteilung der für den 
Bund aus dem Rückkaufe sich ergebenden finanziellen Konsequenzen 
unsreichende Orientierung zu gewähren. Deren Resultat ist, daß die 
Rückkaufsentschädigungen für die fünf Hauptbahnen zusammen 
964 384 769 Frcs. betragen werden; dazu kommen der vom Bunde 
zu übernehmende Anteil an Ergärymngsanlagen mit 42 680 000 Frcs. 
und das zu beschaffende Betriebskapital mit 1-! 465 772 Frcs. Da 
der Bund mit größter Wahrscheinlichkeit das für die Rückkaufs
operation erforderliche Geld mindestens zu 31h Oj0 erhalten wird, ist 
für die Verzinsung dieses Gesamtkapitals von 1 021 530 841 Frcs. 
und seine Tilgung ausschließlich des Betriebsmaterials und des Be
triebskapitals innerhalb 60 Jahren ein jährlicher Betrag von 
-!0 360 168 Frcs. erforderlich. Da der Reinertrag der Bundesbahnen 
im Betriebsbudget für das Jahr 1903 auf mindestens -12 -168 250 Frcs. 
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geschätzt ist, verbleibt somit über Verzinsung und Tilgung hinaus 
ein Überschuß von 2 108 082 Frcs. Dazu ist zu bemerken, daß die 
Betriebseinnahmen auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse mit 
ganz geringer Steigerung und die Betriebsausgaben ohne Berück
sichtigung der zufolge det• Vereinheitlichung des Betriebes zu er
wartenden Ersparnisse berechnet sind. l\Iit größter Wahrscheinlich
keit werden somit die Überschüsse der Bundesbahnverwaltung 
wesentlich höher werden, als im Betriebsbudget des Bundesrats an
genommen ist. 

Bezüglich dieser Überschüsse bestimmt das Hückkaufsgesetz, 
daß 20 °/0 so lange in einen Reservefonds zu legen sind, bis er 
mit Inbegriff der Zinsaufrechnung die Höhe von fünfzig Millionen 
Franken erreicht hat. Er ist heran zu ziehen, falls die ordentlichen 
Einnahmen, mit Inbegriff der Gewinnsaldovorträge, zur Deckung der 
Betriebsausgaben, zur Verzinsung des Anlagekapitals und zur Tilgung 
nicht ausreichen. Die übrigen 80 0'0 der Überschüsse sind im Inter
esse der Bundesbahnen zur Hebung und ErleichterUng des 
Verkehrs, insbesondere zur Herabsetzung der Personen- und 
Gütertarife und zur Erweiterung des schweizerischen 
Eisenbahnnetzes, vorzugsweise des Netzes der Nebenbahnen, zu 
verwenden. Die letztgenannte Verwendung ist selbstverständlich 
nicht so zu verstehen, daß die Anlagekosten für neue Bahnlinien 
den Überschüssen zu 0ntnehmen seien; vielmehr werden diese nur 
in Anspruch zu nehmen sein, um für die erste Betriebsperiode solcher 
Nebenlinien Ausfälle auf der Verzinsung auf so lange zu decken, 
bis sie derart erstarkt sein werden, daß sie ihre Lasten selbst 
tragen können. 

Hervorzuheben ist, daß das Rechnungswesen der Bundesbahnen 
vom übrigen Rechnungswesen des Bundes getrennt zu halten ist, 
um jede Inanspruchnahme der Überschüsse der Bundesbalmverwaltuug· 
zu andern als Bahnzwecken zu verhindern. Die Bundesbahnen 
sollen nicht zu fiskalischen Zwecken ausgebeutet werden, soudem 
ausschließlich den Verkehrsinteressen des Landes dienen. 

Die für Erwerbung, Bau und Betrieb der Bundesbahnen er
forderlichen Geldmittel sind durch Emission von Anleihen mit 
Ausgabe von innerhalb 60 Jahren zu amortisierenden Obligationen 
od&r Rententiteln zu beschaffen. Unter Festhaltung des Grundsatzes 
der Tilgung innerhalb 60 Jahren kann auch eine andere Zahlungs
art mit den Bahngesellschaften vereinbart werden. Die Genehmigung 
der Anleihensoperationen und des Tilgungsplanes bleibt der Bundes
versammlung vorbehalten. 

Mit dem Cbergang der Bahnen an den Bund, der ohne Be-
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obachtung der für den Eigentumsübergang sonst vorgeschriebenen 
Formen, auf den konzessionsgemäßen oder den vertraglich fPst
gesetzten Termin stattfindet, er 1 ö s c h e n die Bestimmungen der 
Konzessionen. Vorbehalten bleiben nur etwaige darin enthaltene 
privatrechtliehe Verpflichtungen zugunsren dritter, über die sich die 
Berechtigten ausschließlich mit den bisherigen Konzessionsinhahcm 
auseinander zu setzen habetL Auf den Bund gehen nur solche 
konzessionsmäßige Verpflichtungen über, die mit dem Bestande und 
dem Betriebe der Bahn in unmittelbarem Zusammenhange stehen. 

Die Bundesbahnen sind von jeder Besteuerung durch Kantone 
und Gemeinden befreit. Diese Steuerfreiheit bestand bisher für 
alle von den Kantonen bis 1872 konzedierten Bahnen, war dagegen 
für die seit 1873 erteilten Konzessionen weggefallen. Vorbehalten 
bleibt nur die Steuerpflicht für Immobilien, die im Besitz der 
Bundesbahnen sind, ohne in notwendiger Beziehung zum Bahnbetrieb 
zu stehm1. Die Entrichtung von Konzessionsgebühren an den Bund 
für den regelmäßigen periodischen Personentransport fällt wrg. 

Die jeweilige Bundesgesetzgebung in Eisenbahnsachen finrlet 
auch auf die Bundeshahnen Anwendung, soweit die Voraussetzungen 
hierfür vorhanden sind. Es wird somit auch über den Betrieb der 
Bundesbahnen eine besondere Bundesaufsicht fortbestehen und es 
wird keineswegs jede Kontrolle wegfallen, wie die Gegner der Vn
staatlichung behaupteten. 

Der zweite Abschnitt des Gesetzes beh;mdelt die Organisation 
der Verwaltung der Bundesbahnen. Hier war die schwierige 
Aufgabe zu lösen, der Staatsbahnverwaltung eine möglichst selb
ständige Stellung in der Bundesverwaltung zu sichern, und damit 
der Gefahr zu begegnen, daß die umfassende und weitverzweigte 
Organisation in der Hand des Bundesrats ein politisches Werkzeug 
werde, andrerseits aber zu vermeiden, daß eine mächtige Bahnver· 
waltung einen Staat im Staate bilde, sodaß sich Konflikte zwischen 
dem Bundesrat und der Bahnverwaltung entwickeln könnten. Wenn 
auf der einen Seite der Eisenbahnbetrieb die tunlichste Konzentration 
aller Kräfte erfordert, um eisenbahntechnisch die besten Resultate zu 
erreichen, war andrerseits dessen Organismus der politischen Ent
wicklung der Schweiz gemäß zu gestalten, die jeder Bureaukratie 
widerstrebt und gebührende Berücksichtigung der kantonalen und 
lokalen Interessen fordert. Es waren daher diese widerstreitenden 
Gesichtspunkte nach l\Iöglichkeit zu versöhnen und eine Form zu 
finden, die den eigenartigen politischen Anschauungen und Institu
tionen augepaßt ist. Auch in den Beratungen rler Bundesversamm
lung nahm die Frage der Organisation grol)en Raum ein, zentralisti-
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sehe und förderalistische Strömungen bekämpften sich und führten 
schließlich zu einem Ausgleich, bei dem Bund und Kantone sich in 
den Einfluß auf die Bundesbahnen teilten. 

Die Oberleitung der Bundesbahnen bleibt den politischen 
Bundesbehörden gewahrt. Die Genehmigung der Anleihensopera
tionen und des Tilgungsplans, die Gesetzgebung über Erwerbung 
und Bau von Eisenbahnen, die Genehmigung von Vereinbarungen, 
betreffend die Übernahme des Betriebes, die Festsetzung allgemeiner 
Grundsätze für die Tarifbildung, der Erlaß eines Besoldungsgesetzes 
für die Beamten und Angestellten, die Genehmigung des Jahres
budgets und die Abnahme der Jahresrechnung und des Geschäfts
berichts ist Sache der Bundesversammlung. 

Dem Bundesrat steht neben der Antragstellung in allen der 
Bundesversammlung vorzulegenden Eisenbahnsachen die Wahl von 
:25 der 55 Mitglieder des Verwaltungsrats und von je 4 ~1itgliedern 
der Kreiseisenbahnräte zu; m· ernennt die Mitglieder der General
direktion und der Kreisdirektionen; da er die Verantwortlichkeit 
auch für diesen Zweig der Bundesverwaltung trägt, wunle ihm diese 
Kompetenz trotz starker Beanstandung in den Räten zugestanden 
und dem Verwaltungsrate nur ein unverbindliches Vorschlagsrecht 
eingeräumt. Ihm kommt ferner zu die Genehmigung der Statuten 
der Pensions· und HUfskassen für die Beamten und ständigen An
gestellten und die Erlasse der erforderlichen Vorschriften für die 
Errichtung von Krankenkassen. 

Die Geschäftsleitung der Bundesbahnen ist dagegen einer 
besondern Verwaltung übertragen, die folgende Organe umfaßt: 
An der Spitze der Organisation stehen für das gesamte Netz der 
Bundesbahnen der Verwaltungsrat und die Generaldirektion; ihnen 
sind untergeordnet rlie für die einzelnen Eisenbahnkreise funktio
nierenden Kreisdirektionen, denen die Kreiseisenbahnräte zur Seite 
stehen. 

Während der Bundesrat vorgeschlagen hatte, das Bundesbahn
netz unter der einheitlichen Leitung einer in der Bundeshauptstadt 
Bern angesessenen Generaldirektion in drei Betriebskreise einzu
teilen, vermehrte die Bundesversammlung deren Zahl auf fünf mit 
Sitz in Lausanne, Basel, Luzern, Züt·ich und St. Gallen, um die Inter
essen der bisherigen Direktionssitze der Privatbahnen zu schonen. 
Die Umschreibung der Kreise ist dem Bundesrate vorbehalten nnd 
es wird möglich sein, eine rationelle Einteilung vom betriebstechni
schen Standpunkte aus auch bei dieser Zahl der Kreise zu schaffen. 

Der Verwaltungsrat zählt 55 Mitglieder, von denen 25 durch 
den Bundesrat, 25 durch die Kantone und Halbkantone und .5 durch 
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die Kreiseisenbahmäte aus ihrer Mitte ernannt werden. Wenn so 
auch den Kantonen ein sehr weitgehender Einfluß auf die Zusammen
setzung dieses Kollegiums eingeräumt ist, so bildet der Verwaltungs
rat doch eine einheitliche Behörde, die die Interessen des ge
samten Landes wahren und über die Zersplitterung der lokalen Ten
denzen hinaus sehen soll. Damit die Gefahr vermieden werde, daß 
politische Rücksichten die Oberhand erhalten, dürfen von den 25 
vom Bundesrat gewählten Mitgliedern nur 9 der Bundesversammlung 
angehören; andrerseits hat der Bundesrat darauf zu achten, daß 
Landwirtschaft, Handel und Gewerbe eine angemessene Vertretung 
erhalten. Gemäß den Erklärungen in der Diskussion der Bundes
versammlung wird auch das Bahnpersonal vertreten sein. Einer 
Anregung, den ft•eiwilligen Verbänden der genannten Berufskreise 
ein Wahlrecht für ihre Vertreter im Verwaltungsrate einzuräumen, 
konnte aus konstitutionellen Gründen nicht entsprochen werden. 

Der Geschäftskreis des Verwaltungsrats umfaßt in Anlehnung 
an die zur Zeit bei den Privatbahnen best·ehenden Einrichtungen: 
die Aufsicht über die gesamte Verwaltung, die Feststellung des Ent
wurfs des Jahresbudgets, die Prüfung der Jahresrechnung und des 
Geschäftsberichtes zu Händen des Bundesrats, die Feststellung der 
Grundlagen für die Tarife und Güterklassifikation nebst den regle
mentarischen Bestimmup.gen im Rahmen des Tarifgesetzes, die Fest
stellung der Normen für die Fahrpläne, die Pachtung von fremden 
Bahnstrecken und die Verpachtung eigener, die Ratifikation von 
Vereinbarungen mit andern Transportunternehmungen über den 
gegenseitigen Verkehr, die Regelung von Konkurrenzverhältnissen 
und die gemeinschaftliche Benutzung von Bahnhöfen, Stationen und 
Bahnstrecken; die Feststellung von Normalien für den Unter-, Ober
uud Hochbau und das RoHmaterial; die Entscheidung über die Linien
führung neuer Strecken und die Pläne für größere Bahnhofbauten, 
Umbauten und Ergänzungsbauten; die Genehmigung von Bau- und 
Lieferungsverträgen, die den Betrag von 500 000 Frcs. übersteigen 
und von Liegenschaft,;ankäufen, die sich nicht auf Bahnbauten be

ziehen, zum Kaufpreise von mehr als 200 000 Frcs., sowie von Liegeu
schaftsverkäufen im Werte von mehr als 50 000 Frcs.; das Vorschlags
recht für die Wahl der Mitglieder der Generaldirektion und Kreis
direktionen; die Ernennung der Abteilungsvorstände bei der General

direktion U)1d den Kreisdirektionen und die Festsetzung ihrer Be
soldungen; die Feststellung der allgemeinen Anstellungsbedingungen; 
die .\ufstellung der Statuten für die Pensions· und Hilfskassen; die 
Prüfung der Vorschläge der Kreiseisenbahnräte, betreffend Verbesse
rungen im Betrieb; die Begutachtung von AbHnderungen an der die 
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Bundesbahnen betreffenden Gesetzgebung und von Anregungen für 
den Bau neuer Linien. 

Zur Vorberatung der zu behandelnden Geschäfte ernennt de1· 
Verwaltungsrat eine ständige Kommission, bestehend aus seinem 
Präsidenten und sechs bis zehn Mitgliedern; er ist auch berechtigt, 
besondere Kommissionen zur Vorberatung einzelner Geschäfte zu 
ernennen. Den Sitzungen des Verwaltungsrats wohnen die Mitglieder 
der Generaldirektion und die Priisidenten der Kreisdirektionen mit 
beratender Stimme bei. 

Die eigentliche Geschäftsleitung ist der aus fünf bis sieben 
Mitgliedern bestehenden Generaldirektion übertragen. In ihren 
Geschäftskreis fallen daher insbesondere die Vertretung der Eiseu
bahnverwaltung nach außen; die Ernennung des ihr unmittelbar 
unterstehenden Personals und der VorsWnde der Dienstabteilungen 
der Kreisdirektionen; die Aufstellung der Gehaltsnormen für das 
gesamte Personal und die Festsetzung der Gehalte für das von ihr 
ernannte; die Vorbereitung aller vom Verwaltungsrat zu behandelnden 
Geschäfte, mit Inbegriff von Jahresbudget, Jahresrechnung und 
Geschäftsbericht; das gesamte Tarifwesen und die Kontrolle der 
Betriebseinnahmen; das Reklamationswesen mit Ausnahme des den 
innern Ve1·kehr der Bundesbahnen betreffenden; die AufstelluHg der 
l<'ahrpläne; die Zentralwagenkontrolle; der ~bschluß der Verträge, 
für die die Ratifikation des Verwaltungsrates vorbehalten ist; die 
Verwaltung der Pensions-, Hilfs- und Krankenkassen des Personals 
unter seiner Mitwirkung; der Abschluß der wichtigeren Lieferungs
verträge, d. h. der für neues Transportmaterial, für Oberbaumaterial 
und für den Bezug von Brenn- und Schmiermaterialien f'ür den 
Maschinendienst, während der Abschluß der Lieferungsverträge für 
den laufenden kleinern Bedarf den Kreisdirektionen überlassen ist; 
die Aufsicht über die Geschäftsführung der Kreisdirektionen und die 
Erteilung von Instruktionen an diese zur Herbeiführung der wünsch
baren Einheitlichkeit und Übereinstimmung in der Verwaltung. 

Die Geschäfte der Generaldirektion werden unter ihre Mit
glieder nach Departements· verteilt; die Organisation der Depar
tements und die Zuweisung der verschiedenen Dienstabteilungen sind 
durch eine vom Bundesrat zu erlassende Vollziehungsverordnung 
geregelt. 

Neben Verwaltungsrat und Generaldirektion nahm der Bundesrat 
einen einheitlichen Eisenbahnrat in Aussicht. Dieser sollte die 
Staatsbahnverwaltung mit weitern Kreisen in Verbindung bringen 
und namentlich auch den Kantonen eine l\1itwirkung bei der Ver
waltung sichern. Diese sollte nicht erreicht wet·den durch eine Ein-
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mischung in die Geschäftsleitung, da der Eisenbahnbetrieb tunliehst 
rasch und einheitlich arbeiten muß und alle Hemmungen nach Mög
lichkeit fern zu halten sind, wohl aber durch Schaffung einer Be
hürde, die bei der Ernennung des Verwaltungsrats mitwirkt und 
durch Begutachtung der wichtigstrn Eisenbahnfmgen, namentlich in 
Tarif- und Fahrplansachen, ihren Einftull geltend machen kann. Diese 
Behörde sollte aus der Wahl der Kantone hervorgehen, die auf je 
00 000 Einwohner oder einen Bruchteil dieser Zahl ein :Mitglied er
nennen; damit wäre die unmittelbare }[itwirkung des Volkes und der 
Kantone bei Ernennung der Eisenbahnverwaltung gesichert und 
deren Abtrennung von der politischen Behörde, der Bundesver
sammlung, gegeben gewesen, insoweit eine solche Abtrennung kon
stitutionell überhaupt zulässig ist. Dieser einheitliche Eisenbahmat 
beliebte aber der Bundesversammlung nicht. Der Ständerat fand 
diese Organisation zu zentralistisch und wollte die kantonalen und 
lokalen Interessen dadurch mehr berücksichtigen, daß in jedem 
Kreise ein besonderer Eisenbahnrat aufzustellen sei, dem die Funk
tiOllen eines Verwaltungsrats für das betreffetHle Gebiet zugefallen 
wären, unter anderem auch die Wahl der Kreisdirektionen. Im Ver
laufp der Beratungen wurden die Kompetenzen dieser Kreiseisen
bahnräte zwar wieder abgeschwächt, aber der Eisenbahnrat blieb 
beseitigt. Den Kreiseisenbahnräten wurde nun in erster Linie zn
gewiesen die Begutachtung aller das Eisenbahnwesen betreffenden 
wichtigeren Fragen, insbesondere des Fahrplan- und Tarifwesens zu 
Händen der für die Entscheidung zuständigen Behörden und zwar 
<mf Anregung der Bundesbehörden, einer Kantonsregiernng, des Ver
waltungsrats, det· organisierten Vertretungen von Landwirtschaft, 
Handel, Industrie und Gewerbe, sowie anderer volkswirtschaftlicher 
Verbände oder aus der Mitte der Eisenbahnräte selbst. Damit wird 
die Begutachtung zu einet' wesentlich einseitigen, und eine Aus
gleichung der öfter widerstreitenden Interessen der verschiedenen 
Lamlesteile ist nicht mehr möglich, wie es bei gemeinsamer Be
ratung in einem einheitlichen Kollegium mit vorberatender ständiger 
Kommission der Fall gewesen wäre. Den Eisenbahnräten steht 
femer zu die Genehmigung des auf den einzelnen Kreis bezüglichen 
.\nteils an Budget, Jahresrechnung und den hier~tuf bezüglichen 
Berichten an die Generaldirektion; die Entscheidung über im Budget 
nicht vorgesehene Kredite, soweit die Gesamtsumme das jeweilige 
.Jaht·esbudget nicht um mehr als 100 000 Ft·cs. übersteigt; die Ge
nehmigung der vierteljährlichen Berichte der Kreisdirektionen über 
ihre Geschäftsführung. 

Den Kreisdirektionen ist die Betriebsleitung im engern 
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Sinne, die Ausführung des Betriebsdienstes übertragen, die Unter
haltung der Bahn, die Ausführung von Ergänzungsbauten, soweit sie 
die Generaldirektion sich nicht vorbehält, und der Abschlul~ be
stimmter Landerwerbs-, Bau- und Lieferungsverträge; die Bahn
bewachung und Handhabung der Bahnpolizei; die Entwerfung der 
Fahrpläne zu Händen der Generaldirektion; der Fahrdienst; der Zug
dienst; der Expeditionsdienst; der Werkstättenbetrieb; die Haupt
magazin- und Materialverwaltung, mit Ausnahme größerer Be
stellungen; der Güterbestätterungsdienst; das Reklamationswesen für 
den internen Verkehr der Bundesbahnen; die Behandlung der Haft
pflichtfälle; die Verpachtung und Vermietung von verfügbaren Liegen
schaften und Bahnhofsrestaurationen; die Steuerangelegenheiten; die 
Erneuerung des ihr unterstellten Personals und die Festsetzung 
seiner Gehälter und Löhne innerhalb der Gehaltsnormen; die Begut
achtung der ihr von der Generaldirektion überwiesenen Fragen, 
namentlich über Tarifverhältnisse, Gemeinschaftsverhältnisse und 
Verkehrsvereinbarungen mit anstoßenden Bahnen, und endlich die 
Entgegennahme von ·wünschen und Begehren der Behörden und 
Privaten über Verhältnisse, die in den Geschäftskreis der General· 
direktion gehören, und Übermittlung an letztere. 

Zur Erzielung der erforderlichen steten Fühlung zwischen der 
Generaldirektion und den Kreisdirektionen finden jährlich mindestens 
dreimal gemeinsame Sitzungen statt, zum Austausch der beim Bahn
betrieb gemachten Erfahrungen und zur Anregung von Verbesse
rungen. . Die Ratifikation durch die Generaldirektion ist vorbehalten 
für Haftpflichtentschädigungen von mehr als 20 000 Frcs., für Be· 
stätterungsverträge, für Liegenschaftsverkäufe und für Verträge 
über die Ausführung von Bauarbeiten, Landet·werbung und Liefe
rungen, wenn die Vertragssumme mehr als 100 000 Frcs. beträgt. 

Damit sind den Kreisdirektionen alle die Kompetenzen ein
geräumt, die ihnen ohne Gefährdung der wünschbaren Einheitlichkeit 
des Betriebes überlassen werden konnten, und den verschiedenen 
Landesgegenden ist die Möglichkeit gewahrt, durch Vermittlung der 
ihnen örtlich zunächst stehenden Behörden mit der Verwaltung der 
Bundesbahneo in Verbindung zu treten. 

Wenn diese Organisation im ganzen überblickt wird, muß zu
gestanden werden, daß den Begehren nach tunlichster Dezentralisation 
in weitgehendem Maße entsprochen worden ist. Nur so konnte die 
Mitwirkung der Westschweiz und eines Teiles der konservativen 
Partei der Mittel- und Ostschweiz für die Verstaatlichungsaktion ge
wonnen werden. Immerhin sind die Kompetenzen der Zentral
behörden, Bundesversammlung, Bundesrat, Verwaltungsrat und 
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Generaldirektion, derart bemessen, daß bei tüchtiger Besetzung die 
Bundesbahnverwaltung Ersprießliches leisten kann. Ein weiteres 
Entgegenkommen gegenüber den förderalistischen Tendenzen hätte 
dagegen zu einer förmlichen Desorganisation der Betriebsleitung 
führen müssen. 

In den allgemeinen Bestimmungen wird vorgeschrieben, 
daß die Beamten und Angestellten der Bundesbahnen in der Regel 
Schweizerbürger sein sollen, und daß ihre Amtsdauer drei Jahre 
beträgt in Übereinstimmung mit der der übrigen Bundesbeamten. 
Nur die Amtsdauer der Mitglieder der Generaldirektion und der 
Kreisdirektionen ist ausnahmsweise auf sechs Jahre normiert. Alle 
Beamten können durch motivierten Beschluß der Behörde, die sie 
ernannt hat, abberufen werden. Durch ein besonderes Bundes
gesetz sind die Besoldungen festzusetzen und durch eine vom 
Bundesrat zu erlassende Vollziehungsverordnung· das Rechnungs
wesen, die Disziplinarbefugnisse und das Freikartenwesen 
zu ordnen. Der Bund hat für Aus bild ung des Personals der 
Bundesbahnen zu sorgen. Für die Beamten und ständigen An
gestellten ist eine Pensions- und Hilfskasse zu errichten, zu 
deren Dotierung die Eisenbahnbetriebskasse mindestens die Hälfte 
der Gesamteinlagen zu leisten hat. Deren Statuten werden Yom 
Verwaltungsrate aufgestellt, unter Vorbehalt der Genehmigung durch 
den Bundesrat. Bestehende Pensions- und Hilfskassen können nach 
dem Ermessen des Bundesrats auf bisheriger Grundlage und unter 
voller Wnhmng der Interessen ihrer Mitglieder weitergeführt werden. 
Auch die Errichtung von Krankenkassen für das Arbeiterpersonal 
ist vorgesehen. Es ist somit für den Fortbestand und die Weiter
entwicklung· der zugunsten des Personals von den Privatbahnen 
eingeführten Wohlfahrtseinrichtungen gesorgt. 

Die Übergangsbestimmungen treffen die nötigen Fest
setzungen für den Fall, daß nicht alle Hauptbahnen gleichzeitig ver
staatlicht werden. Dann erfolgt die Bildung YOn Eisenbahnkreisen 
nach Maßgabe der allmählichen Gestaltung des Bundesbahnnetzes; 
solange es nur g·eringen Umfang hat, kann von besonderen Eisen

bahnkreisen Umgang genommen und die gesamte Geschäftsführung 
der Generaldirektion übertragen werden. 

Zm Beruhigung der interessierten Landesg·eg·enden wird sodamt 

der Alpenhahnfrage noch besondere Beachtung geschenkt. Vor 
allem wollte die Westschweiz Garantie dafür besitzen, daß die Ver
staatlichung der Gotthardbahn nicht einen ung·ünstigen Eintluß auf 
die Ausführung des Simplonunternehmens ausübe. Die Be
strebungen für Ausführung dieses Alpendurchstiches sind in neuerer 
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Zeit ihrem Ziele wesentlich näher gerückt. Der Staatsvertrag zwischen 
der Schweiz und Italien vom 25. November 1895, betreffend den 
Bau und Betrieb einer Eisenbahn durch den Simplon von Brieg 
nach Domodossola hat die staatlichen Beziehungen geordnet, die 
Konzessionen für das Gebiet beider Staaten sind der Jura-Simplon
Bahn erteilt, und es ist alle Aussicht vorhanden, daß die im Staats
vertrage vorgesehenen Beihilfen von den schweizerischen und italie
nischen Interessenten geleistet werden. Durch das Rückkaufsgesetz ist 
nun der Bund verpflichtet worden, im Falle des Rückkaufs als 
Hechtsnachfolger der Jura-Simplon-Bahn den Simplondurchstich auch 
seinerseits auszuführen, wenn die bedungenen Subventionen geleistet 
werden. 

Ebenso wurde die schon im Eisenbahngesetz von 1872 ent
haltene Verpflichtung des Bundes, die Bestrebungen für den Bau 
einer Alpenbahn im Osten der Schweiz zu fördern, ausdrücklich 
bestätigt und der Fortbestand der unter Voraussetzung des kon
zessionsgemäßen Rückkaufs der Vereinigten Schweizerbahnen be
züglich der Übernahme der Toggenburgerbahn und der Er
bauung einer Rickenbahn übernommenen Verbindlichkeiten auch 
für den Fall zugesichert, daß die Vereinigten Schweizerbahnen vor 
dem nächsten Rückkaufstermin freihändig angekauft werden sollten. 

Durch diese Übergangsbestimmungen ist klar gestellt, daß den 
hesondern Bahninteressen im Westen und Osten der Schweiz durch 
den Rückkauf der Hauptbahnen keinerlei Eintrag geschehen soll. 

Die Volksabstimmung über das Rückkaufsgesetz, das in 
seinen wesentlichen Grundzügen dargestellt worden ist, hat am 
20. Februar 1898 stattgefunden; mit der überwältigenden Mehrheit 
von 386 634 gegen 182 718 Stimmen ist nach vorausgegangenem 
heftigen Kampfe, der in der Presse und in Volksversammlungen von 
beiden Seiten mit aller Energie geführt wurde, die Annahme des 
Gesetzes erfolgt. Die Schweiz hat mit vollem Bewußtsein den Boden 
des Privatbahnsystems verlassen und sich dem Staatsbetrieb zu
gewandt; es steht außer Zweifel, daß der Übernahme der Haupt
bahnen durch den Bund in kürzerer Zeit der Anschluß der wichtigeren 
~ebenbahnen folgen wird. Wir schließen mit dem Wunsche, es 
mögen sich die Hoffnungen erfüllen, die auf den Übergang dieses 
wichtigsten Verkehrsmittels in die feste Hand des Bundes gesetzt 
werden, und es möge mit dem Anfange des zwanzigsten Jahrhunderts 
unter tätiger Mitwirkung der Bundes bahnen eine Periode neuen 
volkswirtschaftlichen Aufschwunges für die Eidgenossenschaft be
ginnen. 



Die Durchführung der Verstaatlichung 
in der Schweiz. 

Von 

Placid Weißenbach 
Präsident der Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen in Bern. 



SonderaiHlruek 

aus "Archiv fiir Eisntbaluw·t'SI'Jt", Jahr.f!Uii.IJ 1.90-J 11. 190i). 



Ankündigung des Riickkaufes. 

Sofort nach Annahme des Rückkaufsgesetzes durch das Schweizer
volk in der Abstimmung vom 20. Februar 1888 hat das eidgenössi
sche Eisenbahndepartement mit den Vorbereitungen für die Durch
führung der Verstaatlichung begonnen. Dieselbe beschränkte sich 
zunächst auf das. Netz von vier Hauptbahnen, der Jura-Simplon·Bahn, 
der Schweizerischen Zentralbahn, der Schweizerischen Nordostbahn 
und der Vereinigten Schweizerbahnen, mit dem Rückkaufstermin des 
1. Mai 1903; die Gotthardbalm kann laut Konzession erst auf den 
1. Mai 1909 zurückgekauft werden. Da der Rückkauf laut gesetz
licher Vorschrift gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes und 
der Konzessionen zu erfolgen hatte, mußte vorerst darauf Bedacht 
genommen werden, die Ankündigung des Rückkaufs innerhalb der 
konzessionsgemäßen Fristen rechtzeitig vorzunehmen. Der erste 
Termin betraf Teilstrecken der Schweizet·ischen Nordostbahn; 
gemde bei dieser Gesellschaft bestand die Schwiet·igkeit, daß ih1'e 
Konzessionen nicht zusammengelegt worden waren. Für jedes Teil
stück mußte somit besondere Rechnungsstellung el'folgen, welche 
das Ergebnis hatte, daß bei den einen der kapitalisierte Reinertrag 
größer war, als das Anlagekapitcll, bei anderen das umgekehrte Ver
hältnis eintrat. Bei einer solchen getrennten Rechnung hätte der 
Bund viel mehr bezahlen müssen, als die Nordostbahn im ganzen 
we1·t war. Um nicht der Ausbeutung dieses Verhältnisses durch die 
Gesellschaftsbehörden ausgesetzt zu sein, hatte das Rückkaufsgesetz 
den Bundesrat ermiichtigt, sofern ein einheitlicher Wiekkauf der ge
samten N arelostbahn auf Grund der für ihr Stammnetz gültigen Be
stimmungen nicht el'!'eichbar sei, diejenigen unter besondem Kon
zessionen stehenden Linien von der Rückkaufserklärung auszunehmen, 
deren Erwerbung nur mit unverhältnismäßigen Opfern möglich und 
deren Besitz nicht zu einem rationellen Betrieb der Bundesbahnen 
unentbehrlich sei. Der Bundesrat mußte seine Entscheidung vor dem 
25. Februar 1898 treffen, da dieser Tag der konzessionsgemäße Ter
min für die Linien Wintertlmr-Etzwilen-Ramsen, Etzwilen-Kon-

5* 
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stanz und Emmishofen-Kreuzlingen war. Schon am 22. Februar 
1898 beschloß er, daß er die von der Nordostbahn eingereichten, 
nach Teilstrecken getrennten Hechnungsstellungen über den Hein
ertrag und das Anlagekapital ihrer Linien nicht als richtig aner
kennen könne, sondern bis Ende 1898 für jede einzelne Bahnstrecke, 
für die eine besondere Konzession bestehe, die Einreichung neuer 
Ertragsrechnungen verlangen müsse, die die wirklichen Einnahmen 
und Ausgaben der betreffenden Bahnstrecken enthalten müßten. Von 
einer Zwangszusammenlegung der einzelnen Linien der Nordostbahn 
werde Abstand genommen, obwohl der Bundesrat sich für berechtigt 
erachte, gemäß den Bestimmungen des Rechnungsgesetzes von 1896 
eine solche Zusammenlegung zu verfügen. Dagegen wurde die An
kündigung des Rückkaufes auf 11 Linien der Nordostbahn beschränkt 
und für 10 Linien auf denselben verzichtet. Die Auswahl der Linien 
war durch eine eingehende Beurteilung iht·er verkehrspolitischen 
Bedeutung und ihres finanziellen Wertes in einem Berichte des Eiscn
bahndepartements vom 21. Februar 1898 begründet worden.l) 

Die Ankündigung des konzessionsgemäßen Rückkaufes erfolgte 
sodann für das gesamte Netz der Schweizerischen Zentralbahn 
und der Vereinigten Schweizerbahnen mit Beschluß des Bun
desrates vom Hl. April 1898, für den Anteil der Einwohnergemeinde 
Bremgarten an der kleinen Zweigbahn Wohlen-Bremgarten, bei 
welcher die Zentralbahn und die Nordostbahn Miteigentümer waren, 
mit Beschluß vom 17. April 1900 und füt· das im Betriebe befindliche 
Bahnnetz der Jura-Simplon- Bahn ebenfalls mit Beschlut~ vom 
17. April 1900. Bei den letztgenannten Bahnen mußte nämlich det· 
Hückkauf erst drei Jahre vo1· dem Übet·gangstermin angemeldet wer
den. Bei der Jura·Simplon-Bahn war zu berücksichtigen, daß durch 
besondere Verständigung mit der Gesellschaft im Jahre 1898 der Bund 
sich vorbehalten hatte, am 1. Mai 1903 nur die im Betriebe stehen
den Linien derselben zu übernehmen, den Simplontunnel dagegen 
erst am Zeitpunkt der Bauvollendung. Die Anmeldung des Rück
kaufes der Gotthardbahn zum 1. Mai 1909 erfolgte erst mit Bun
desratsbeschlul~ vom 26. Februar 1904. 

Waren somit alle erforderlichen formellen Vorkehrungen ge
troffen, um den k o n z es s i o n s gemäßen Rückkauf durchzuführen, 
so bestand doch beim Bunde wie bei den Bahnverwaltungen von 
Anfang an die Absicht, die durch die Kündigung betroffenen Bahn
netze wenn müglich auf dem Wege des freihändigen Ankaufes 
zu erwerben; diese Möglichkeit war schon im Rückkaufsgesetze hc· 

I) Schweizerisches Bundesblatt 1898. I. 
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rücksichtigt, indem der Bundesrat ermächtigt wurde, mit Zustimmung 
der Bundesversammlung, somit unter Ausschluß einer allfälligen 
Volksabstimmung, die Erwerbung der Bahnen freihändig vorzuneh
men, wobei immerhin für die Festsetzung des Rückkaufspreises die 
Bestimmungen der Bundesgesetzgebung und der Konzessionen maß
gebend sein sollten. 

Vor Einleitung- solcher V crlwndlungen war jedoch der Ausgang· 
der YOr dem schweizerischen Bundesgerichte schwebenden Prozesse 
abzuwarten, welche zwi";chen dem Bunde:-;rat und den Bahnver
waltungen über die Festsetzung der Grundsätze für die Be
rechnung des konzessionsgemiißcn Heinertrages und des 
Anlagekapitales geführt wurden. Der Bundesrat hatte nämlich 
durch Beschlüsse vom 3., lG. und 2i3. Dezember 1897 und vom 
11. Januar 1898 auf Grundlage des Rechnungsgesetzes vom 27. März 
1 f39() 1) grundsätzlich festgestellt, wie Heinettrag und Anlagekapital 
für die Zentralbahn, die Nordostbalm, die Vereinigten Schweizer
bahnen, die .Jura-Simplon-Bnlm und die Gotthardbahn zu berechnen 
seien. 
gleich. 

Diese Beschlüsse lauteten im wesentlichen für alle Bahnen 
Wir teilen daher als Anlage 12) nur den die Zentralbahn 

betreffenden mit. 
Diese Beschlüsse des Bundmmttes wurden von den Bahngesell

sehaften nicht annkannt und die Entl:icheidung des Bundesgerichtes 
angerufen. Die Urteile dieses Gerichts et'folgten in Sachen gegen die 
Zentralbahn am 18./21. Januar 1899 und in Sachen gegen die Nord
osthahn am 18./1 !.l. Juli 189(); sie waren auch für dit> anderen Bahn
gesellschaften maßgehend, indem alle grundsätzlichen Ditl'erenzen 
cnt~chieden wmdcn, im erstgenannten Urteil bezüglich des Rein
ertrages, im zweiten bezüglich des Anlagekapitals. Nicht entschiedene 
Einzelfragen wurden gegenüber den V crcinigtcn Schweizerbahnen 
un<l der Jura-Simplon·Bahn durch Verständigung vor dem Instruk
tionsrichter des Bundesgerichtes im Mai 18ml erledigt; für die Gott
har<lbahn dagegen wurde noch ein Spruch des Bundesgerichtes über 
einzelne Punkte am 28 . .Juni 1801 erlassen. 

Das Bundesgericht stellte in eingehender Begründung fest, daß 
für die Ermittlung des Hückkaufspreises nur die Bestimmungen der 
Konzessionen maßgebend seien, und daß Vorschriften des Rech
nungsgesetzes vom 27. l\färz 18HG, insoweit sie den Konzessionen 
widersprechen würden, nicht ~\nwenclung tinden dürften, dagegen 
materiell zu schützen seien, insofern sie den Vorschriften des Obli-

I) S. Seite 50. 
2) 1:3. Seite 141 ff. 
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gationenrechtes und an sich richtigen Rechnungsgrundsätzen ent
sprechen. Mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit dieser Urteile 
teilen wir ihren wesentlichen Inhalt als Anlage 2 1) mit. 

Freihändiger Ankauf der Hauptbahnen. 

Nachdem die rechtliche Grundlage für die Durchfühmug der 
Verstaatlichung auf Grund der Konzessionen gewonnen war, konnte 
der Versuch gemacht werden, auf dem Wege freier Verständigung 
in den Besitz der Hauptbahnen zu gelangen. Eine solche Verein
barung hatte für beide Teile den großen Vorteil, die unverHnderte 
Übernahme der Obligationenschuld det· Privatbahnen durch den Bund 
zu ermöglichen und eine Reihe schwieriger Auseinandersetzungen 
und Rechtsstreite zu vermeiden. Der unveränderte Übergang der 
konsolidierten Obligationen lag auch im volkswirtschaftlichen Inter
esse der Schweiz, indem eine Erschütterung des Geldmarktes zu 
befürchten war, falls die vielen Millionen konsolidierter Anleihen der 
Bahnen hätten zurückbezahlt werden müssen. Letzteres war allerdings 
auch für den Fall des konzessionsgemäßen Rückkaufs unwahrschein
lich; ein Rechtsgutachten der bewährten Juristen Professor Laband 
in Straßburg und Professor Dr. Eugen Huber in Bern hatte sich 
dahin ausgesprochen, daß die Obligationengläubiger kein Recht 
hätten, die Rückzahlung der Obligationen vor Ablauf der in den 
Titeln bestimmten jeweiligen Anleihensdauer zu beanspruchen. Im
merhin war die Frage bestritten. 

Die ersten Verhandlungen wurden mit der Verwaltung der 
Schweizerischen Zentralbahn geführt; die Verhältnisse dieser 
Gesellschaft waren die einfachsten, da deren verschiedene Kon
zessionen schon dm;ch Übereinkunft vom I. Oktober 1889/10. Januar 
1890, genehmigt durch Bundesbeschluß vom 22. Dezember 1893, für 
den Fall des Rückkaufs zusammengelegt worden waren. Vorerst 
waren die auf Grundlage des bundesgerichtliehen Urteils berichtigten 
konzessionsgemäßen Reinertragsrechnungen für die maßgebende 
Periode der Jahre 1888/97 durchzuführen. Dieselben wurden ge
prüft, die eine weitere Aufklärung erfordernden Punkte eingehend 
erörtert, und schließlich für den Fall einer gütlichen Verständigung 
eine Summe von 7 782 705 Frcs. als durchschnittlicher konzessions
gemäßer Reinertrag der Jahre 1888/97 von beiden Teilen anerkannt. 
Dabei konnte von einer Erhöhung der Betriebsausgaben durch Er-

1) S. Seite 145 ff. 
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gänzungseinlagen in den Erneuerungsfunds Abstand genommen wer
den, da bei der Zentralbahn die Differenz zwischen den effektiven 
Einlagen und den Forderungen des Rechnungsgesetzes verhältnis
mäßig nicht erheblich war. Bei diesem Anlaß fanden auch vertrau
liche Bespl'echungen über einen freihändigen Ankauf der Zentral
bahnunternehmung statt. 

Voraussetzung der Verhandlungen war, daß der Bund nicht 
nur die konzessionsgemäßen Hückkaufsobjekte, die Eisenbahnlinien 
mit dem Material, den Gebiiulichkeitcn und den dazu gehörenden 
Vorräten, sondern silmtliche Aktiven und Passiven der Zentralbahn
gesellschaft übernehme, und zwar nicht erst zum 1. l\fai 1903, son
del'll zu einem früheren Termin. Die Verhandlungen führten im 
Jahre 1R99 zu keinem Abschlull, da die Forderung·en der Zentral
bahn mit Rücksicht auf die damaligen Geldverhilltnisse zu huch er
schienen. Die Verhandlungen wurden im Jahre 1900 wieder auf
genommen; inzwischen hatten sich die Zinsvet·hältnisse verschlechtert, 
und es war ein Herabgehen des Zinsfußes nicht sobald zu erwarten. 
Das Ergebnis der neuen EriirtE~rungen war, daß die Aktionäre der 
Zcntralbahngcscllschaft sich bereit crkliirten, die gesamte Zentmi
bahnunternehmung mit Aktiven und Passiven auf den 1. Januar 1901 
dem Bunde abzutreten gegen eine jährliche Rente von 30 Frcs. für 
die Aktie, seitens des Gläubigers unkündbar, für den Bund auf 
20 Jahre fest und ua.chher nach seinem freien Ermessen ablösbar 
gegen eine Summe von 760 Frcs. 

Diese Grundlnge erschien annehmbar. Für die Schiltzung des 
Wr:rl<'s cin<'r Zr:ntmlh;lhnaktic war als Hauptfaktor dcl' kon
z,~~"i"nsgemilßc lieinertrag der Jahre 188R/97 maßgebend, wie 
CI' schon 1899 ermittelt worden war, d. h. der fünfundzwanzigfache 
Betrag von 7 782 705 Frcs. = Hl--1 567 625 Frcs. Ein erheblich höherer 
Betmg würde sich erg·eben haben, wenn die 10 Jahre 1890/99 maß
gebend gewesen wären, nämlich: 206 --188 250 Frcs. 

Gegenüber diesem kapitalisierten Reinertrage hatte das An
lagekapital auf Ende 18H9 nur betragen: 

Baukonto der z~ntralbahn 
Beteiligung an anderen Bahnunternehmungen 

(Bötzbergbahn, Aargauische Südbahn 

137 141 939 Frcs. 

und Wohlen-Bremgarten) . 21 190 000 
" 

158 331 939 Frcs. 

Für die Berechnung des Wertes der übrigen Aktiven und 
Passiven der Zentralbahnunternehmung wurde von der Bilanz auf 
Ende 1899 ausgegangen. 
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Von den Aktiven waren konzessionsgemäße Rückkaufsobjekte 
das Baukonto und die Beteiligung an anderen Bahnunternehmungen, 
ferner von den Materialvorräten der Vorrat, der zur Aufrecht
erhaltung und Sicherung eines regelmäßigen Betriebes stets vor
handen sein muß. Diesel' Vorrat, de!' als Zubehör unentgeltlich 
überzugehen hatte, wurde veranschlagt zu 1 057 100 Fl'cs., so daß 
statt der in der Bilanz aufgeführten 2 621 500 Frcs. nur noch be
sonders zu vergüten waren 1 564 400 Frcs. Der Posten zu amorti
sierende Verwendungen blieb ohne weiteres außer Betracht da er 
keinen Wert darstellt. 

Die verfügbaren Mittel der Bilanz, d. h. Kasse, Wechsel, Bank
guthaben, Wertschriften, entbehrliche (nicht zur Bahnanlage ge
hörende) Liegenschaften und verschiedene Debitoren gehören da
gegen, mit Ausnahme des soeben besprochenen Teiles der Material
vorräte, nicht zu den konzessionsgemäßen Rückkaufsobjekten und 
mußten daher im Gesamtbetrage von 22 681 990 Frcs. besonders 
vergütet werden. 

Da die Übergabe der Aktiven und Passiven erst Ende 1900 
erfolgte, vermehrten sich bis dahin die Aktiven ferner noch um die 
obligatorischen Rücklagen aus dem Betriebsüberschusse des 
Jahres 1900, die Amortisationsquote laut 'rilgnngsplan der Bilanz
bereinigung, den außerordentlichen Beitrag an die Hilfskasse und die 
Einlage in den Reservefonds, zusammen 1 307 7 45 Frcs, womit sich 
die Gesamtsumme der Aktiven auf 23 989 735 Frcs. stellte. 

Von den Passiven der Bilanz kamen das Gesellschaftskapital 
und die Spezialfonds nicht in Betracht. Dagegen waren zu berück
sichtigen die konsolidierten Anleihen mit 1 HJ 492 000 Frcs., die 
schwebenden Schulden mit 15 127 483 Frcs. und der den verfügbaren 
Mitteln zu entnehmende, den Aktionären zugehörige Aktivsaldo des 
Jahres 1899 mit 5 653 277 Frcs. Zu diesen Passiven der Bilanz 
(140 272 760 Frcs.) kam das in der Bilanz nicht enthaltene ver
sicherungstechnische Defizit der Hilfskasse der Beamten und Ange
stellten; da diese Kasse vom Bunde übernommen wurde, war er 
berechtigt, das Defizit in Abzug zu bringen und zwar in dem auf 
Ende 1899 ermittelten Betrag von 1 378 100 Frcs., zusammen 
141 650 860 Frcs. 

Der Überschuß der Passiven über die Aktiven, welcher von 
der konzessionsgemäßen Rückkaufsentschädigung im Betrage von 
194 567 625 Frcs. abzuziehen war, beträgt somit 117 661 125 Frcs., 
und es verblieben 76 906 500 Frcs. 

Hiervon waren nun noch die Summen in Abzug zu bringen, 
welche erforderlich waren, um die Zentralbahn in den vollkommen 
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befriedigenden Zustand zu setzen, welcher laut den Rückkaufs
bestimmungen der Konzcssiou bei deren Übergabe an den Bund 
vorhanden sein muß. Diese A hzüge gründeten sich einmal damut', 
daß clie Difl'crenz zwischen dem wirklichen WNte und dem \Yertc 
eines vollkommen befriedig·enden Zustandes der vorhandenen Hück
kaufsohjekte, seien dieselben im Erneuerungsfonds berücksichtigt 
oder nicht, dem Bunde bei der Übergabe der Bahn zu vergüten 
war. Sodann wurde verlangt, daß dem Bunde die Baukosten zu er
setzen seien, die für die Erweiterung von Bahnhöfen und Stationen, 
t'üt' die Anlage von Doppelgleisen, für die Vermehrung des Roll
materials usw. noch anszugeben waren, um die Bahn in vollkommen 
befriedigenden Zustand zu setzen. Dabei war allerdings ein ent
sprechender Ant<~il diPser Bnukosten in Abrechnung zu bringeu, der 
auf Anlagen fällt, die von anderen Bahnen mitbenützt werden, lllkr 
der für künftige Verkehrsbedürfnisse aufgewendet ist. Dieser auf 
den Bund fallende Anteil an den künftigen Bauverwendungen war 
in der Rückkaufsbotschaft vom 25. März 1897 auf 11 825 000 Frcs. 
geschätzt worden, dagegen waren die Abzüge für die Zentralbahn 
berechnet auf 13 636 60cl Frcs. für rnatet'iellen :VI inderwert der vor
handenen Rückkauf',;objekte und auf 15 301 106 Frcs. für nicht vor
handene Anlagen und Objekte. 

Bekanntlich haben die Bahnverwaltungen die Bercchtiguug 
dieser Abzüge entschieden bestritten. Sie behaupteten, daß die Kon

·zessionen nur einen vollkommen betriebsfähigen Zustand verlangen, 
ein solcher sei aber unbestreitbar vorhanden, jedenfalls seien die 
geltendgernachten Abzüge viel zu hoch; der Minderwert sei über
trieben hoch geschätzt und die meisten verlangten Erweiterungen 
seien viel eher auf ein künftiges Verkehrsberlürfnis als auf ein schon 
heute vorhandenes berechnet. Zudem sei die Zentralbahn berechtigt, 
die Kosten für solche Anlagen zu kompensieren, die für künftige 
Anforderungen des Verkehrs bereits hergestellt seien, wie der Unter
bau für ein zweites Gleis der Gäubahn, über den derzeitigen Bedarf 
hinausgehende Rahnhofserweiterungen u. dgl. Das Buudesgericht 
hatte es abgelehnt, über diese Streitfrage grundsätzlich zu ent
scheiden, und hatte die Erledigung der Differenz dem zweiten, zivil
rechtlichen Verfahren YOrbehalten. Dnher konnte eine absolute 
Sicherheit über eine noch ausstehende gerichtliche Entscheidung, 
die zudem zum erheblichfm Teil sachverständige Gutachten not
wendig machte, nicht bestehen. Für den Fall einer gütlichen Ver
ständigung glaubte daher der Bundesrat eine gewisse Verminderung 
der Abzüge zugestehen zu sollen. 

Seit Ende 189o, auf welchen Zeitpunkt sich die Schätzungen 
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der Rückkaufsbotschaft beziehen, hatte die Zentralbahn ferner für 
Enveiterungsbauten, Doppelgleise und Rollmaterialanschaffungen auf 
Baukonto bis Ende 1899 12 84-l 383 Frcs. ausgegeben. Wenn diese 
bereits gemachten Bauverwendungen von der Gesamtsumme der 
Abzüge von 28 937 710 Frcs. abgezogen wurden, verblieben 
16 093 327 Frcs., welche mit Rücksicht auf die oben entwickelten 
Gründe noch um ungefähr ein Viertel der Gesamtabzüge herab
gesetzt wurden, so daß Abzüge verblieben im Betrage von 
9 597 522 Frcs. Somit ergab sich eine Rückl;;aufsentschädigung von 
H7 308 978 Frcs. 

Da die Bahn schon am 1. Januar 1901 an den Bund übergehen 
sollte, hatten die Aktionäre noch Anspruch auf die voraussichtliche 
Differenz zwischen dem l{eingewinn der 21/l Jahre vom I. Januar 
1001 bis 30. April 1903 und der vom Bunde zu vergütenden Heute, 
welche auf 7 691 648 Frcs. geschätzt wurde, so daß sich eine Rück
kaufsumme von 75 Mi!!. Frcs. oder auf die Aktie ein Betrag von 
750 Frcs. ergab. 

Der Bundesrat war der Ansicht, daß ein Kaufpreis von 750 Frcs. 
für die Aktie annehmbar und bei Annahme .einer Verzinsung zu 4 °/0 

somit die Auszahlung einer Heute von 30 Frcs. für die Aktie be
gründet sei. Bei einer solchen Rente werde das Betriebsergebnis 
der Zentralbahn immerhin einen lwdeutendcm Überschuß zu Gnnstcn 
der Bundesbahnen abwerfen; der konzessionsgemäße Reinertrag der 
Zentralbahn habe seit 1888 im Durchschnitt eine wesentliche Steige
rung erfahren; derselbe betrug 1888/97 7 782 705 Frcs., 1888/99 
8 188 268 Frcs. und 1890/99 8 259 530 ·Frcs. Noch erheblicher war 
die Steigerung des Überschusses der Gewinn- und Verlustrechnung; 
derselbe ergab zur Verfügung der Aktionäre im Durchschnitt 
1888/97 2 903 441 l<'rcs., 1888/89 3 259 384 Frcs. und 1890/99 
3 282 721 Frcs. Für den Bund waren jedoch nicht die genannten, 
zur Verteilung an die Aktionüre zur Verfügung stehenden Beträge 
maßgebend, sondern es waren hinzuzufügen die obligatorischen 
Hücklagen zur Tilgung der aus frühem Jahren herrühreilden Ver
luste, d. h. die Tilgung der zu amortisierenden Verwendungen und 
des Defizites der Hilfskasse, und ferner die Einlagen in den Reserve
fonds. Mit Hinzurechnung dieser Beträg·e betrug der Überschuß im 
Durchschnitt 1888/97 3 834 130 Frcs., 1888/99 4 239 349 Frcs. und 
1890/99 4 28H 328 Frcs. Die Mittel zur Beschaffung der Rente im 
Gesamtbetrag von 3 000 000 Frcs. würden somit reichlich vorhanden 
sein. Zur Annahme der vorgeschlagenen Verständigung müsse ferner 
die Erwägung führen, daß in diesem Falle der Bund kein bares Geld 
zu beschaffen habe. Das Obligationenkapital gehe ohne weiteres auf 
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den Bund über, darunter 60 Millionen 31h proz. Obligationen, rück
zahlbar laut Amortisationsplan von 1915 bis Hl57, was gegenüber 
einem Zinsfuß von -! 0/ 0 eine jährliche Minderausgabe von 300 000 Frcs. 
ausmache; diese Minderausgabe sei bis 1915 fest, und die Rück
zahlung habe von diesem Zeitpunkt an laut Amortisationsplan mit 
einer Anfangsquote von nur 280 000 Frcs. zu beginnen. Für die 
Aktien erhielt die Gesellschaft Rententitel; ein Wechsel in der Geld
anlage hatte somit nicht stattzufinden und es blieben dem schweize
rischen Geldmarkt alle die Nachteile erspart, welche aus dem 
Flüssigmachen einer Summe von rund 200 Millionen (für die Zentral
bahn allein) in volkswirtschaftlicher Hinsicht hätten erwachsen 
müssen. Der Bund seinerseits war der Notwendigkeit enthoben, auf 
den 1. Mai 1903 eine Anleihe von 200 l\lillionen aufnehmen zu 
müssen. Wie sich die Geldverhältnisse bis dahin gestnlten würden, 
sei unsicher: es sei nicht ausgeschlossen, daß die Kursverluste einer 
Geldbeschaffung dann erheblich höher wären als der dmch eine 
Prozeßführung bei den Abzügen zu erzielende Gewinn. Diese Er
wägungen fielen um so mehr ins Gewicht, als im Falle einer Ver
ständigung mit der Zentralbahn die Möglichkeit näher liege, auch 
mit den anderen Bahnen gütliche Vereinbarungen zu treffen. Es 
würde sich dann im ganzen nicht bloß um 200 Millionen, sondern 
um 1 Milliarde handeln. Die Gutachten der Herren Professoren 
Huber und Laband ließen annehmcu, daß nur der Gegenwert der 
Aktien bar zu bezahlen wäre und die Obligationenschuld auf dem 
W cge der Sicherstellung auf den Bund übergehen würde. Immerhin 
wären im Falle der Nichtverständigung Prozesse, betreffend den 
Übergang· der Obligationenschuld, kaum zu vermeiden. Es stehe 
nun außer Zweifel, daß die mit solchen Prozessen verbundene 1Iin
ausschiebung der Liquidation auch den Aktionären sehr unangenehm 
sein müsse. Dieselben würden aber diese Unbequemlichkeiten auf 
sich nehmen, wenn sie auf dem Wege der gerichtlichen Entscheidung 
mehr zu erhalten hofften. 

Erwähnt wurde noch, daß der Bund einen nicht vorausgesehenen 
Gewinn dadurch mache, dall der konzessionsgemäße Reinertrag nicht 
laut dem ursprünglichen Inhalte der Konzessionen vom 1. Mai 1888 
bis 30. April 1898, sondern laut der Vereinbarung über die Zu
sammenlegung der Konzessionen vom 1. Januar 1888 bis 31. De
zember 1897 berechnet werde. Der Reinertrag hätte nämlich für 
die ersten -! Monate des Jahres 1898 8ß7 G21 Frcs. mehr betragen, 
als für die ersten -! Monate des Jahres 1888, und es habe daher der 
Bund 2 09-! 052 Frcs. weniger als kapitalisierten Heinertrag zu ver
güten. Diesen Gewinn mache der Bund, obwohl von keiner der 
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Vertragsparteien beabsichtigt war, durch Verschiebung des Bercch
Imng-stermins eine materielle Änderung herbeizuführen. 

Zu Bedenken konnte noc,h die Bestimmung Veranlassung geben, 
daß die Re~te für die Dauer von 20 Jahren u"icht gekündigt werden 
darf. Dieses Zugeständnis der Unlösbarkeit der Rente auf 20 Jahre 
bringt dem Bunde einen finanziellen Nnchteil, da der Zinsfuß vor 
Ablauf dieser 20 Jahre unter -l 0/ 0 fiel. Im Vct'trage über den frei
händig·en Rückkauf der Zentralbahn vom Jnhre 1891, laut welchem 
auch 30 Frcs. Rente hätten bezahlt werden sollen, war allerding:; 
kein Unkündbarkeitstermin ausbedungen. Die damalige Vereinbarung· 
war aber in der Richtung wesentlich ungünstiger, daß damals eine 
Ablösung von 1000 Frcs. Kapital festgesetzt war, während jetzt nur 
7ö0 Frcs. bezahlt werden sollten, falls der Bund eine Ablösung nach 
:20 Jahren für zweckmäßig hielte. Die Inhaber der Rententitel von 
1891 hätten wegen der Höhe der Ablösungssumme nicht befürchten 
müssen, daß der Bund dieselben sobald zu 1000 Frcs. einlösen werde; 
der Bund hätte aber auf die Amortisation eines Kapitals von 100 
MilliotJen Bedacht nehmen müssen, während jetzt nur 'iö :Millionen 
zu tilgen seien. 

Da die Zentralbahnunternehmung erst vom 1. Januar 1901 an 
auf den Bund übergehen sollte, fiel sowohl der noch vorhandene 
Aktivsaldo vom Jahre 18!)9 als auch der Heinertrag des Jahres 1 üOO 
den Aktionären zu. Aus letzterem waren jedoch vorerst noch die 
obligatorischen Rücklagen zu den vorgeschriebenen Amortisationen 
und die Einlagen in den Reservefonds zu machen. Laut dem auf 
dieser Grundlage abgeschlossenen Vertrag vom ö. November 1900, 
betreffend den freihändigen Ankauf der Schweizerischen Zentralbahn 
durch den Bund, tritt die Zentralbahn ihr gesamtes bewegliches und 
unbewegliches Vermögen an den Bund ab, der dieses Vermögen mit 
allen Rechten und Lasten und mit der Verpflichtung übernimmt, 
sämtliche Verbindlichkeiten der Zentralbahn zu erfüllen. Diese Be
stimmungen sind so allgemein gefallt, daß sowohl die Aufzählung 
einzelner Aktivposten, als die spezielle Erwähnung der konsolidierten 
Anleihen nicht notwendig gewesen wiire. Die Aufzählung der Anteile 
an den Gemeinschaftsbahnen erfolgte nur zur besseren Orientierung 
über die Eigentumsvcrhiiltnisse der Zentralbnlm, und die Erwiihnung 
der mit der Gotthardsuhvention verknüpften Rechte deshalb, weil es 
sich hier um Ansprüche an eine andern Bahnunternehmung handelt, 
welche im hundesgerichtlichen Urteil ausdrücklie-h ad separatum 
verwiesen worden waren. Bezüglich der konsolidierten Anleihen 
erschien es zweckmäßig, den Eintritt des Bundes in das Schuld
verhältnis ausdrücklich zu konstatieren. Gestützt auf die schon oben 
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erwähnten Gutachten der Hencn Professuren Huber und Laband 
über die Rechtsfragen, die sich aus dem Rückkaufe der schweize
rischen Haupthahnen für deren Obligationenanleihen ergeben, er
schien die Übemahme dieser Anleihen seitens der Obligationäre als 
nicht anfechtbar. Um in dieser Richtung jede Unsicherheit von 
vornherein auszuschließen, ist ausdrücklich erwähnt, daß die Gläubiger 
berechtigt sein sollen, ihre Ansprüche selbständig und direkt dem 
Bunde gegenüber zu verfolgen, und daß der Bund die Vertretung 
der Gesellschaft auf seine Kosten übemimmt, falls letztere belangt 
werden sollte. Ferner hat sich der Bund verpflichtet, für alle noch 
schwebenden oder streitigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft., 
namentlich auch für ihre noch nicht fälligen Anleihen, den Gläubigern 
im Sinne des A1t. 667, Abs. J des Obligationenrechts Sicherheit zu 
leisteiL Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt, um den Übergang 
der konsolidierten Anleihen auf den Bund zu sichern. Bei den vom 
Bunde zu übernehmenden finanziellen Leistungen ist hervorzuheben, 
daß Zins- und Kapitalzahlungen in eidgenössischer Währung und 
bei den für die Bundesbahnobligationen festgesetzten Zahlstellen 
erfolgen. 

Wenn hier bestimmt ist, daß die Ablösung der Rente erst nach 
Ablauf von 20 .Jahren erfolgen kann, so steht diese Vorschrift nicht 
etwa im Widerspruche mit Art. "i des Rückkaufgesetzes, welcher 
festsetzt, daß· auch bei freier Verständigung der Grundsatz der 
Schuldenamortisation binnen längstens ßO Jahren festgehalten werden 
mul~. Die Bundesbahnverwaltung hat eine gleichmäßige Amortisation 
nach festem Tilgungsplan bis längstens zum 1. Mai 1963 durchzu
führen. Für jede der verschiedenen Anleihen, die die Bundesbahnen 
von den Eisenbahngesellschaften übernehmen oder selbst aufnehmen, 
wird dagegen ein besonderer 'l'ilgungsmodus bestehen, da eine Ab
iimlerung der bereits Yereinbarten, ein Recht der Titelinhaber dax
stellenden Amortisationspläne nicht zulässig ist. Insoweit die ein
zelnen Tilgungsquoten mit dem Gesamtplan nicht übereinstimmen, 
ist die Ausgleichung in den Jahresrechnungen herbeizuführen. 

Der Reinertrag des Jahres 1900 gehört den Aktionären, da die 
Rentenzahlung erst vom 1. Januar 1901 an läuft. Es hätte nun ver
einbart werden können, daß der Reinertrag des Jahres 1900 nach 
Abzug der obligatorischen Verwendungen zur Amortisation und der 
Einlage in den Reservefonds in seinem effektiven Bestande den 
Aktionären verabfolgt werden soll. Von der Gesellschaft wurde aber 
die Festsetzung einer Pauschalsumme gewünscht, damit nicht für 
üie Verteilung der Rechnungsabschluß und die Rechnungsgenelnni
g·ung, die sich bis in den Monat Juni 1901 hingezogen hätte, erst 
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abgewartet werden müßten. Diesem Wunsche konnte um so eher 
entsprochen werden, als die Festsetzung einer bestimmten Summe 
die Sicherheit gab, daß alle Aktiven der Gesellschaft über diesen 
Betrag hinaus ohne weiteres an den Bund übergingen. Es konnte 
daher um so sicherer bei der Berechnung des Kaufpreises die Bilanz 
auf Ende 1899 abgestellt werden, als die unvermeidlichen Modifi
kationen der einzelnen Bilanzposten am Gesamtbestand des vor
handenen Vermögens nichts änderten; dasselbe erhöhte sich ledig
lich um den Überschuß der Gewinn- und Verlustrechnung über die 
angenommene feste Summe von 4 700 000 Frcs. hinaus. Da die Aus
zahlung dieser Summe als Reinertrag des Jahres 1900 erst drei 
Monate nach erfolgter Ratifikation stattfinden konnte, wurde auch 
det· Überg·ang der Unternehmung an den Bund auf diesen Zeitpunkt 
festgesetzt. Bis dahin hat die Gesellschaft die Unternehmung in 
eigenem Namen, aber vom l. Januar 1901 an auf Rechnung des 
Bundes verwaltet und betrieben; dabei wat· für eingreifende Ände
rungen am Gesellschaftsvermögen und für außerordentliche Ausgaben 
die Zustimmung des Bundesrates vorbehalten. 

Auch nach dem Eigentumsübergang konnte der Bunrl den 
Betrieb der Zentralbahn noch nicht selbst übernehmen, da die General
direktion der Bundesbahnen erst am 1. Juli 1901 in Tätigkeit trat 
und während der ersten Zeit für die Vorbereitung der Organisation 
des Dienstes voll in Anspruch genommen wnr. Dagegen war es 
möglich, zum 1. Januar 1902 auch die Kreisdirektion II in Basel zu 
bestellen und den Betrieb durch die Bundesbahnverwaltung selbst 
führen zu lassen. Daher wurde die Geschäftsführung bis dahin dem 
Direktol'ium der Zentralbahn übertragen, jedoch unter Leitung des 
eidgenössischen Eisenbahndepartements, oder vom 1. Juli 1901 an 
unter der Leitung der Generaldirektion der Bundesbahne11. Diesen 
Behörden standen während des Provisoriums die Kompetenzen zu, 
welche statutengemäß der Verwaltungsrat der Zentralbahn besaß. 

Das Personal der Zentralbahn wurde bis zum 1. Mai 1903, dem 
'rermin des konzessionsgemäßen Hückkaufes, unter den bisherigen 
Anstellungsbedingungen in den Dienst des Bundes übernommen; eine 
solche Vereinbarung war in Art. 14 des Bundesgesetzes, betreffend 
die Besoldung der Beamten und Angestellten der Bundesbahnen, 
vom 29. Juni 1900 vorgesehen. Vom 1. Mai 1903 an kamen die 
Bestimmungen der Bundesgesetzgebung zur Anwendung. Die Punk
tionen des Direktoriums hörten dagegen mit Ende 1901 auf, da am 
1. Januar 1902 die Kreisdirektion die Betriebsleitung übernahm. 

Der Bund hat mit allen anderen V crpflichtungen der Gesell
schaft auch diejenigen gegenüber der Hilfskasse der Zentralbahn zu 
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übernehmen. Dafür hat er das versicherungstechnisch berechnete 
Defizit der Hilfskasse, Ende 1899 1 378 100 Frcs. betragend, von der 
Rückkaufsentschädigung in Abzug gebracht. 

Bezüglich der Ratifikationen war vorgesehen, daß die Bundes
versammlung erst Beschluß fassen werde, nachdem die Generalver
sammlung der Aktionäre den Vertrag genehmigt hatte. 

Etwaige Streitigkeiten über die Auslegung oder die Vollziehung 
des Vertrages hat das Bundesgericht als einzige Instanz zu ent
scheiden. 

Wir haben über diesen ersten Rückkaufsvertrag ausführlicher 
berichtet, weil seine formelle Anlage, wie auch die materiellen Be
stimmungen beim Abschlusse aller anderen Verträge als Grundlage 
angenommen wurden. Der Vertrag wird daher auch als Anlage 3 
beigefügt. Er ist von der schweizerischen Bundesversammlung am 
14. Dezember 1900 endgültig genehmigt worden. Eine Volksabstim
mung über ihn war durch das Rückkaufsgesetz von 1897 ausge
schlossen. 

Nachdem der Rückkauf der Schweizerischen Zentralbahn el'
ledigt wa1·, wunlen die Verhandlungen mit den anderen Halmverwal
tungen in die Hand genommen. Gegenüber der Schweizerischen 
Nordostbahn stellte der Bundesrat im voraus fest, daß der frei
htindige Rückkauf nur auf Grundlage der Übernahme der gesamten 
Nordostbahnunternehmung stattfinden könne, wobei Reinertrag 
und Anlagekapital sämtlicher Linien zusammengofaßt in Betracht zu 
fallen haben. Die Nordostbahn erkliirte sich grundsätzlich hiermit 
einverstanden, indem sie sielt vorbehielt, für die Vorteile, die sich 
bei einer nach Konzessionen getrennten Berechnung des Rückkaufs
preises für sie ergeben würden, gewisse Kompensationen geltend 
zu machen. Da nämlich nach dem Wortlaut der Konzessionen für 
die gut rentierenden Linien der kapitalisierte Reinertrag, für die 
anderen dagegen das Anlagekapital die Grundlage der konzessions
gemäßen Rückkaufsentschädigung bildet, hätte sich bei einer Zu
sammenfassung der getrennten Berechnungen für sie ein wesentlich 
günstigeres Schlußresultat ergeben als bei einer einheitlichen Rech
nung. Die Nordostbahn hat dasselbe auf rund 323 Millionen ange
nommen, welche Summe vom Bunde allerdings nicht anerkannt 
werden konnte, da er in der Lage war, die gar nicht oder schlecht 
rentierenden Bahnen, die nicht gekündigt worden sind, der Nord
osthahn zu überlassen, ein Umstand, der auch für letztere die Zu· 
sammenlegung erwünscht erscheinen ließ. 

Bei der Aufnahme der Verhandlungen ergab sich, daß die beiden 
Berechnungen über den konzessionsgemäßen Reinertrag· sämt-
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Iicher Linien für die Jahre 1888 bis 1897 wesentlich von einander 
abwichen. Die Differenz betrug rund ~0 Millionen des durchschnitt
lichen Reinertrages dieser Periode. Diese Differenz war aber tat
sächlich unerheblich, da laut Bilanz Ende 1900 das konzessions
gemäße Anlagekapital für die gesamte Nordostbahn einschließ
lich des Anteiles an den Gemeinschaftsbahnen mit 266 981 805 Frcs. 
erheblich höher war als der von der Nordostbahn auf 252 787 325 
Francs und vom Bund auf 242 fl88 350 Frcs. berechnete kapitalisierte 
Reinertrag. Laut den Grundsätzen des oben erwähnten bundes
gerichtlichen Urteils war jedoch der nach dem Rechnungsgesetz 
festgestellte Bilanzwert des Anlagekapitals für den Rückkauf nicht 
allein maßgebend, sondern mußte noch erhöht werden um die Sum
men, die zwar nicht nach dem Rechnungsgesetz, wohl aber nach 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Baurechnung zur Last geschrieben 
werden dürfen. Durch gegem;eitige Verständigung wurde das kon
zessionsgemäße Anlagekapital für Ende 1 DOO auf rund 267 850000 Fres. 
festgesetzt. 

Von dieser Rückkaufsentschädigung war abzuziehen der 1\Ii n der
wert der an den Bund abzutretenden Objekte; derselbe war 
in der Rückkaufsbotschaft vom 25. März 1897 geschätzt zu 19 441 888 
Francs. Die Nordostbahn machte geltend, daß sie nicht nur billiger
weise beanspruchen dürfe, daß ihr für den Fall gütlicher Verständi
gung ein Viertel nachzulassen sei, wie dieses gegenüber der Zentral
hahn geschehen, sondern es komme namentlich aueh in Betracht, 
daß die Linien der ehemaligen Nationalbahn, sowie Sulgen-Gossau 
und Effretikon-Hinwil, nicht zum Preise der wirklichen Herstellungs
kosten, sondern zum bedeutend niedrigeren Ankaufspreis, welchen 
die Nordostbahn für dieselben auszulegen hatte, vergütet werden; 
der Minderwert dieser Linien sei durch diese Preisdifferenz mehr 
als gedeckt. In Würdigung aller dieser Momente wurde der Abzug 
für Minderwert nur angenommen zu. 13 fiOO 000 Frcs. 

Das versicherungstechnische Defizit der 
Hilfskasse der Beamten und Angestellten der 
Nordostbahn betrug Ende 1900 laut Bilanz " 

------------------~~ 
1446 500 

Summe der Abzüge 14 946 500 Frcs. 

Auf Geltendmachung eines Abzuges für nicht vorhandene An
lagen und fehlendes Rollmaterial mußte verzichtet werden, da der 
Rückkauf grundsätzlich unter Zugrundelegung des Anlagekapitals 
el'folgte. Die konzessionsgemäße Rückkaufsentschädigung belief sich 
daher auf 252 903 500 Frcs. 

Da die Nordostbahnunternehmung als Ganzes übernommen 
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wurde, war auch der ·wert ihrer nicht zum konzessionsgemäßen 
Rückkaufsobjekt gehörenden Akth·en und Passiven an der Hand det' 
Bilanz Ende 1900 zu ermitteln. Hierbei wurde ganz auf gleiche 
Weise verfahren, wie bei der Zentralbahn, und es ergab sich ein 
Überschuß der Passiven über die Aktiven von 183 160 605 Frcs. 

Nach Abzug dieses Passivenüberschusses von der konzessions· 
gemäßen Rückkaufsentschädigung verbliehen 69 7 -!2 895 Frcs. Hinzu· 
zufüg·en war die den Aktionären voraussichtlich entgehende Ver· 
mögensvermehrung, welche aus den Rücklagen für 21/s Jahre sich 
zu deren Gunsten ergeben hätte, im Betrage von 3 50()_ 000 Ft·cs. 
Somit erhöhte sich die Rückkaufsentscilädig·ung auf rund 73 200 000 
Francs. 

Die Nordostbahn machte aber geltend, daß ihr billigerweise ein 
Teil der von ihr geleisteten GotthardsubYention im Betrage von 
1 065 000 Frcs. angerechnet werden sollte und daß ihr ferner für die 
an die Zentralbahn verpachtete Strecke Aarau-\Vöschnau ein 
Betrag zu vergüten sei, welcher dem eine Verzinsung über 4 °/0 über
steigenden Reinertrag dieser Linie entspreche, und den sie kapita
lisiert auf mindestens 600 000 Frcs. schlitzte. Andererseits war hei 
dem von der Nordostbahn noch einzuzahlenden Obligationenkapital 
der Bahn Ü ri k on-Bau m a ein Verlust von mindestens 450 000 Frcs. 
zu erwarten und war an eine Wynentalbahn eine Aktienbeteiligung 
von ungefähr 350 000 Frcs. und für den Bau einer Aarebrücke 
bei Turgi und Laufohr eine Subvention von 50 000 Frcs. zu leisteiL 
Insbesondere beanspruchte die Nordostbahn eine Erhöhung des 
Rückkaufspreises aus folgenden Gründen: Die Linie Eglisau
Neuhausen (schweizerische und badische Strecke) sei erst seit 1897 
in Betrieb, die Linien Örlikon-Bülach, der größere Teil der Aargaui
schen Südbahn und Thalwil- Zug mit Altstetten-Zug-Luzern sollen 
dem Bunde heute abgetreten werden, obwohl der konzessionsgemäße 
Rückkaufstermin für dieselben erst viel später ablaufe (für Örlikon
Bülach 1910, für die Aargauische Südbahn in den Kantonen Aargau 
und Schwyz 1909, für Thalwil-Zug und Altstetten-Zug-Luzern 
1927) und nach den bisherigen Erfahrungen der Reinertrag dieser 
Linien sich bis dahin noch ganz bedeutend steigern würde. Bei 
Berücksichtigung des Ertrages während wenigstens 10 Jahre oder 

bis zum nächsten konzessionsgemäßen Rückkaufstermin ergebe sich 
ein kapitalisierter Reinertrag, welcher das der Rückkaufsentschädi

gung zu Grunde gelegte Anlagekapital weit übersteige; auch wenn 
in Betracht gezogen werde, daß ein Teil dieser neuen Linien den 
bereits vorhandenen eine nicht unerhebliche Konkmrenz mache, sei 
doch eine bedeutende Erhöhung angemesseu. Diese wurde von der 

Weißenbach. 6 



Nordostbahn auf rund :20 :\lilliunen ang-esclilagen. Die Berechnungen 
des Bundes ergaben, daß diese Forderung stark übertrieben sei, daß 
sich aber eine gewisse Erhöhung des Rückkaufspreises aus den an
gegebenen Gründen allerdings rechtfertigen lasse. ~amentlich war 
aher ein freihändiger Ankauf der gesamten N"ordostbahnunter
nehmung ein Opfer wert. Durch denselben wurde das Auseinander
reißen des Nordostbahnnetzes und die damit verbundene Beun
ruhigung der interessierten Landesgegend vermieden; bei Ausführung 
des Bundesratsbeschlusses vom 22. Februar 1898 wären nämlich von 
den 697,5 km Gesamtlänge des eigenen Netzes der Nordostbahn 
269,7 km vom Bunde nicht zmückgekauft worden, und auch von den 
gekündigten Linien wären nicht alle am 1. Mai 1903 in den Besitz 
des Bundes übergegangen. Die Bevölkerung der nicht gekündigten 
Linien befürchtete· nun, deren Bedienung könnte sowohl bezüglich 
des Tarifwesens als auch bezüglich der Zugverbindungen m·heblich 
darunter leiden, daß sie der Nordostbahn überlassen blieben. Im 
Falle der ~ichtverständigung wäre eine sehr schwierige Einzel
prüfung der Ertragsrechnungen nötig gewesen, und endlose Prozesse 
wären gefolgt, deren Ausgang auch für den Bund nicht absolut 
sicher war. Die Aufnahme des Konkurrenzkampfes gegen die der 
Nordostbahngesellschaft verbleibenden Linien durch die Bundes
hahnen würde die Durchführung eines rationellen Betriebes erschwert 
und alle die Unzutl'äglichkeiten veranlaßt haben, welche die Schaffung 
einer Reihe neuer Gemeinschafts- und Mitbenützungsverhältnisse für 
Stationen und Bahnstrecken zur Folge gehabt hätte. Wenn es in 
dieser Hinsicht unzweifelhaft noch mehr im Interesse der Nordost
bahn lag, \eine Verständigung zu erlangen, durfte doch nicht über
sehen werden, daß eine gütliche Beseitigung aller drohenden 
Schwierigkeiten auch für den Bund sehr erwünscht war. 

Geleitet von diesen Erwägungen überschritt man die laut den 
oben dargestellten Berechnungen ermittdte Summe von 731/~ Millionen, 
und es wurde der ~ordostbahn ein Kaufpreis von 80 :\lillionen für 
die gesamte Unternehmung angeboten, zahlbar in ;'Jlj~ proz. Bundes
bahnobligationen des Anleih('ns von 189U. Ferner wm·den, ent
sprechend cten beim Ahschlnl.i drs Vertmges vom 1. Juni HJOl be
stehenden Geldverhältnissell, als Kursdifferenz yon 21/2 Of0 für diese 
80 -:\Iillionen weitere 2 ~rillinnen in bar zugesagt. Die Überlassung 
des Reinertrages des .Jahres 1900 mit 4 882 476,27 Frcs. an die 
Gesellschaft war dadmch gerechtfertigt, dal~ die Bahn im Falle der 
Genehmigung des Vet·tmg·es er,.;t vom 1. Januar 1901 an auf Rechnung 
des Bundes betrieben "·mde und auch die Verzinsung der Bundes
hahnobligationen erst mit diesem Datum begann. Der Bnnct hatte 
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somit keinen Anspruch Ruf das Betriebsergebnis des vorhergegangenen 
Jahres. 

Dieses Angebot konnte der ~ordostbahn gemacht werden, weil 
sich aus ihren Jahresrechnungen für 1898, 1899 und 1900 ergab, 
dal~ der Reinertrag der Gewinn- und Vel'lnstrechnung, in
sofern nm die eigentlichen Einnahme- und Ausgabeposten des be
treffenden Jahres in Betracht gezogen und die eine Vermögens
vermehrung bildenden Rücklagen nicht als Ausgaben behandelt 
werden, betragen hat: 

1898 
1899 
1900 

-l !)75 17 -l Frcs., 
i> 3:27 !H !J .. , 
j 27>> 730 

" ' 
15 578 823 Frcs., 

im Durchschnitt 1898/l!JOO 5 192 941 Frcs., was der 4 prozentigen Ver
zinsung eines Kapitals von 129 823 525 Frcs. entsprechen würde. 
Dabei war aber nicht zu übersehen, dal) der Betriebsüberschuß der 
Nordostbahn, mit Einschluß der Gemeinschaftsbahnen, in den 9 ersten 
l\Ionaten des Jahres 1901 um 2 013 788 Frcs. zurückgegangen war. 
Es wurde angenommen, daß der verbleibende Reinertrag immerhin 
zur Verzinsung eines Kapitals von 80 Mill. Frcs. zu 4 °/0 noch aus
reichen würde, wovon 31/ 2 °/0 zur Verzinsung und 1/ 2 °/0 zur Amorti
sation verwendet werden könnten. Wenn nun auch sicher anzu
nehmen war, daß die Verkehrsverhältnisse später sich wieder besser 
gestalten würden, so konnte doch der Bund unter diesen Ver
hältnissen mit seinem Anerbieten nicht höher gehen und mußte 
wiederholte Zumutungen, mehr zu bezahlen, bestimmt ablehnen. 

Der am 1. Juni 1901 auf dieser Grundlage abgeschlossene 
Vertrag lehnt sich in seinem Inhalte und, soweit möglich, auch in 
seinem Wortlaute .genau an den Vertrag vom 5. November l!JOO, 
betreffend den freihändigen Ankauf der Schweizerischen Zentralbahn 
durch den Bund, an. Es ist daher über diese Vertragsbestimmungen 
im einzelnen nichts zu bemerken. Zu erwähnen ist alleiü, daß be
züglich der von der Nordostbahn betriebenen Bahnstrecken auf dem 
Gebiete des Großherzogtums Baden (Ramsen-Singen der ehemaligen 
Xationalbahn und Lottstetten-Altenburg der Linie Eglisau-Neu
hausen) die Übertragung der Konzession beim Großherzogtum Baden 
vom Bundesrate einzuholen war, die ohne Anstand erteilt wurde. 

Dieser Vertrag hat lebhafte Anfechtung im Verwaltungsrate und 
in den Kreisen der Aktionäre der Nordostbahn erfahren. Der Ver
waltungsrat hat die Angelegenheit durch Spezialkommissionen und 
besondere Sachverständige begutachten lassen und hat sodann die 

6* 
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im Vertrage vorbehaltene Genehmig·ung· am 1-!. September 1901 .aus
gesprochen. Hierauf hat der Bundesrat seine Genehmigung am 
24. September erteilt. 

Die auf den 2. Oktober 1901 zur Beschlußfassung über den 
Vertrag einberufene Generalversammlung der Aktionäre war nicht 
verhandlungsfähig, da die statutarisch vorgeschriebenen zwei Drittel 
der stimmberechtigten Aktien nicht vertreten waren. Die zweite 
Generalversammlung vom 2.' November Hl01 hat den Vertrag mit 
27 834 gegen 211 Stimmen genehmigt. Die Zustimmung der Bundes
versammlung wurde am 10. Dezember 1901 gegeben. 

Das Übereinkommen vom 7. Mai 1896, betreffend die Zusammen
legung der Konzessionen der Vereinigten Schweizerbahnen, 
mit Bezug auf den dem Bunde vorbehaltenen Rückkauf enthält die 
Bestimmung, daß für den Fall, daß der Bund von dem ihm in den 
Konzessionen vorbehaltenen Rückkaufsrecht zum nächsten offenen 
Termin Gebrauch machen wolle, die gegenwärtig im Eigentum der 
Vereinigten Schweizerbahnen sich befindenden Linien als ein Ganzes 
behandelt werden sollen, und daß ebenso in dasiRückkaufsobjekt 
einbezogen werden: die Toggenhurgerbahn, insofern sie beim 
nächsten Rückkaufstermin sich im Eigentum der Vereinigten 
Schweizerbahnen befindet, und die Rickenhahn, sofern die Vereinigten 
Schweizerbahnen bis zu jenem Termin den Bau oder Betrieb der
selben übernommen haben. 

"Erklärt der Bund den Rückkauf auf den genannten Termin, 
so gilt für das bestehende Netz der Vereinigten Schweizerbahnen 
und der Toggenburgerbahn als Rückkaufssumme der 25 fache Be
trag des durchschnittlichen Reinertrages dieser Linien während der 
zehn Kalenderjahre 1888; 1897, immerhin in der Meinung, daß die 
Entschädigung in keinem Falle weniger als das auf dieselben ver
wendete Anlagekapital betragen darf. 

Für die Rickenbahn bezahlt der Bund der Gesellschaft der V er
einigten Schweizerbahnen die Anlagekosten, vorausgesetzt, daß jene 
Bahn zur Zeit des Überganges an den Bund noch nicht in Betrieb 
gesetzt sei. Steht sie dagegen schon im Betriebe, so werden die 
Anlagekosten abzüglich eines verhältnismäßigen Betrages für all
fälligen Minderwert in dem Falle, daß sie sich nicht in vollkommen 
befriedigendem Zustande befinden sollte, vergütet." 

Gestützt auf diese Bestimmungen, war der Bund der Ansicht, 
daß für den Fall der Erwet·bung der Toggenburgerbahn durch die 
Vereinigten Schweizerbahnen die beiden Bahnunternehmungen für 
die Reinertragsberechnung ein einheitliches Unternehmen bilden. 

' wenn bei den Vereinigten Schweizerbahnen der kapitalisierte Rein-
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ertt'ag das Anlagekapital überstieg, bei der Toggenburgerbahn aber 
nicht, hatte somit der Bund weniger zu bezahlen, als wenn jede 
Unternehmung für sich allein entweder nach Reinertrag oder nach 
Anlagekapital hätte znrückgek<mft werden müssen. Die Verwaltung 
der Vereinigten Schweizerbahnen suchte sich dieser Konsequenz mit 
der Erklärung zu entziehen, sie biete zu einer Erwerbung der Tog
genburgerbahn nm die Hand, wenn ihr dadurch für die Rückkaufs
berechnung des eigenen Netzes kein Schaden erwachse. Mit Rück
sicht RUf diese Erklärung konnten die Verhandlungen mit den Ver· 
einigten Schweizerbahnen über freihändigen Rückkauf mit Erfolg 
erst imfgenommen werden, wenn Anssicht vorhanden war, die 
Schwierigkeit hinsichtlich des Einbezuges der Toggenburgerbahn 
auf anderem Wege zu beseitigen. Es geschah dieses, wenn auch 
die Toggenburgerbahn nur zum Ertragswerte, der niedriger war als 
ihr Anlagekapital, an den Bund abgetreten wurde, eine Kombination, 
die anläßlich der Verhandlungen mit dem Regierungsrat des Kantons 
St. Gallen über den Bau der Rickenbahn verwirklicht werden konnte. 
Diese Angelegenheit wurde geordnet durch den Abschluß von drei 
Verträgen zwischen dem Bunde, dem Kanton St. Gallen und den 
Vereinigten Schweizerbahnen vom 7. Oktober 1901, betreffend die 
Erwerbung der Toggen burgerbahn dmch die Gesellschaft der Ver
einigten Schweizerbahnen, den Bau der Rickenbahn und die Beitrags
leistung des Kantons St. Gallen an die Baukosten der Rickenbahn. 
Am 19. Dezember 1901 wurden diese Verträge von der Bundesver
sammlung genehmigt; durch sie wurde die grundsätzlich im Rück
kaufsgesetz enthaltene Verpflichtung des Bundes, an Stelle der Ver
einigten Schweizerbahnen die Rickenbahn zu bauen, bestätigt und 
die Toggenburgerbahn dem Bunde zum Ertragswerte von 23/ 4 Mill. 
Franken abgetreten. )fan war der )feinung, daß dieser Kaufpreis 
der Gesellschaft der Toggenburgerbahn vom Kanton St. Gallen zu 
bezahlen war und erklärte diese Zahlung als Subvention des Kantons 
an die Rickenbahn. 

Nach Klärung dieser Verhältnisse konnten auch die Verhand
lungen mit den Vereinigten Schweizerbahnen eröffnet werden, die 
mit Rücksicht auf deren verhältnismäßig einfache Sachlage rasch zu 
einer Verständigung führten. 

Grundlage der Verhandlungen war der konzessionsgemäße Rein
ertrag sämtlicher Bahnlinien der Vereinigten Schweizerbahnen wäh· 
t•end der Jahre 1888 bis 1897 einschließlich. Die von der Verwal
tung eingereichten Reinertragsrechnungen wurden auf Grund der 
Bestimmungen der Konzessionen und der Entscheidungen des bundes
gerichtlichen Urteiles im Rekursstreite gegen die Schweizerische 



Zentralbahn vom 18./21. Januar 1899, betreffend die Festsetzung de1· 
Grundsätze für die Berechnung des konzessionsgemäßen Reinertrages 
und Anlagekapitals, welche beiderseits als maßgebend anerkannt 
worden waren, geprüft und in kontradiktorischer Erörterung fest
gestellt. Es ergab sich eine konzessionsgemäße Rückkaufs!'lntschädi
gung von 05 287 900 Frcs. 

In den Betriebsrechnungen der Vereinigten Schweizerbahnen 
sind auch inbegriffen die den Betrieb der Nebenbahn Wald-Rüti 
betreffenden wirklichen Ausgaben. Eine gerraue Untersuchung hat 
ergeben, dall die nach den bestehenden Verträgen, in die der Bund 
einzutreten hat, den Vereinigten Schweizerbahnen gegenüber dieser 
Unternehmung erwachsenden Lasten in den .Betriebsausgaben derart 
Ausdruck finden, daß ein besonderer Abzug· für Übernahme derselben 
nicht gerechtfertigt wäre. 

Von der konzessionsgemäßen Rückkaufsentschädigung waren 
aber noch abzuziehen für Minderwert der an den Bund abzu
tretenden Objekte 6 091129 Frcs. und für nicht vorhandene 
Anlagen und fehlendes Roll material 4 202 755 Frcs., ferner 
das versicherungstechnische Defizit der Hilfskasse mit 
1 9-!1 692 Frcs., somit zusammen 12 235 576 Frcs., so daß die ko n
zessionsgemäße Rückkaufsentschädigung herabgesetzt wurde 
von 9ö 287 900 Frcs. auf 83 Oö2 :E~-l Frcs. 

Wie bei der Zentralbahn und der Kordostbahn wurde als Vor
aussetzung einer gütlichen Verständigung die Übernahme sä m t
licher Aktiven und Passiven der Gesellschaft durch den Bund 
verhingt. Das Resultat der kontradiktorischen Erörterung der ver
schiedenen Posten ergab einen Passivenüberschuß von 42921618 Frcs., 
somit verblieben 40 130 706 Frcs., welche Summe in Berücksichtigung 
einiger Spezialfragen, die hier nicht eingehend zu erörtern sind, dll 
sie keine grundsätzliche Bedeutung haben, auf rund -!0 i\Iillionen 
festgesetzt wurde. 

Bezüglich des Zahlungsmodus wurde vereinbart, daß von den 
40 Millionen, welche dem Kaminalbetrag der 45 000 Stammaktien und 
35 000 Prioritätsaktien der Vereinigten Schweizerbahnen gleichkom
men, 22 Millionen in 31/2 prozentigen Bundesbahnobligationen und 
18 Millionen in bar zu entrichten seien. Entsprechend den während 
der Vertragsverhandlungen obwaltenden Kursverhältnissen wurde 
zugestanden, daß die 22 Millionen 31h prozentige Bundesbahnobliga
tionen zum Kurse von 99 o;0 zu rechnen seien, daß somit die zu 
bezahlende Barsumme um 220 000 Frcs. zu erhöhen sei. 

Der auf dieser Grundlage am 22. Kovember 1901 abgeschlos
sene Vettrag, betreffend den freihändigen Ankauf der Vereinigten 
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Sch"·eizerbahnen durch den Hund, leimt sich in det· Form an die 
Verträge mit der Zentralbahn und der Kordostbahn an und gibt da
het· zu keinen besonderen Bemerkungen Veranlassung. Der Eigen
tutmübergang sämtlicher Aktiven und l'nssiven der Gesellschaft 
wurde auf den 30. Juni 1902 festgesetzt. 

Im Vertrage ist nicht besonders erwähnt, daß auch die auf den 
1. Januar 1902 in das Eigentum der Vereinigten Schweizerhahnen 
übergegangene Toggenburgerbahn auf den 30. Juni 1902 ebenfalls 
in das Eigentum des Bunues übergehen würde, und daß die Kauf
summe vom Kanton St. Gallen an die Gesellschaft der Toggenburger
bahn zu bezahlen sei. Diese Verhältnisse waren durch die erwähnten 
Verträge vom I. Oktober 1901 über d<'n Bau der Rickenbahn und 
die Erwerbung der Toggenhurgerhahn endgültig geordnet. 

Da der Reinertrag der Gewinn- und Verlustrechnung im Durch
schnitt der Jahre 1888/1fl00 2 003 880 Frcs. und im Durchschnitt der 
Jahre 1891/1900 1973 860 Frcs. betmgen hat, wurde angenommen, 
daß ein erheblichet· Überschuß über die Verzinsung des Rückkaufs
preises vorhanden sein werde, auch wenn flit· die Zukunft auf eine 
stärkere Dotierung des Erneuerungsfonds Rücksicht genommen werde. 

Der am 22. November HJOl abgeschlossene Vertrag ist vom Ver
waltungsrate der Vereinigten Schweizerbahnen am 30. Juni 1901, vom 
Bundesrate am 9. Dezember 1901 und YOn der Generalversammlung 
der Aktionäre der Vereinigten Schweizerbahnen am 21. Januar 190:2 
genehmigt worden; die BandesYCrsammlung hat ihn durch Beschluß 
vom 21. April 1902 ratifiziert. 

Zurückzukaufen war auch der Anteil <let• Einwulmergemein<l<~ 

Bromgarten an der kleinen Xehenbahn "·,,hlen- Bremgarte11, 
welche Zll v-, Eigentum der Zentralhalm uncl Nordostbahn und nur 
zu 1!;, Eigentum der genannten Gemeinde war. Da der Betrieb der 
Linie stets Ausfälle brachte, war der Kaufpreis auf Grundlage des 
Anlagekapitals unter Anwendung der üblichen Abzüge zu ermitteln; 
derselbe helief sich zur Zeit des Cbergangs, am 1. l\[ai 1902, auf 
196 808 Frcs. Der auf dieser Grundlage abgeschlossene Vertmg YOlll 

4. l\lürz 1902 wurde von der Bundesversammlung am 26. April lDO:.! 
genehmigt. 

Am schwierigsten gestalteten :;ich die Verhandlungen über den 
freihändigen Ankauf der Jura-Simplun-Bahn. Da sie schon IDOl 
begonnen hatten, mußten sich die ersten Berechnungen }iber den 
Rückkaufswert auf die Bilanz zu Ende 1900 stUtzen. Dabei war zu be
achten, daß mit der Gesellschaft der Jura·Simplon-Bahn im Jahre 1898 
auf dem Korrespondenzwege die Vereinbarung getroffen worden 
war, ihr Rückkauf habe in zwei Abschnitten zn erfolgen, und zwar 



für das im Betrieb stehende ~ etz zum konzessionsgemäßen Termin, 
dem 1. l\Iai 1903, für den Simplontunnel aber erst zum Zeitpunkt 
seiner Bauvollendnng. Immerhin war das dem Bunde durch den 
Bundesbeschluß vom 19. Dezember 1889 vorbehaltene Recht gewahrt 
worden, die Linien de1· Jura·Simplon-Bahn früher zu erwerben, falls 
er gleichzeitig die Fortführung des Banes des Simplontunnels über
nehme. 

Die Berechnungen des Bundes über den Rückkaufswert hatten 
das Ergebnis, daß für das im Betriebe stehende Bahnnetz mit Ans
schlnn des Simplontunnels im Falle der freihändigen Übernahme 
aller Aktiven und Passiven durch den Bund nur eine Summe bezahlt 
werden könne, die nicht einmal den Nennbetrag der Prioritäts- und 
Stammaktien der Jura-Simplon- Bahngesellschaft erreichte. Das 
Aktienkapital derselben setzt sich zusammen aus: 

104 000 Prioritätsaktien im Xennwerte von 52 000 000 Frcs. 
2-!5 600 Stammaktien im Xennwerte von -!9 120 000 " 
Simplon-Snbventionsaktien im Xennwerte von 20 088 200 

" 
Zusammen 121 208 200 Frcs. 

Auf die letzteren war bis Ende 1900 erst ein Betrag von 
5 785 402 Frcs. einbezahlt Gemäß Art. 27 der Statuten der Gesell
schaft sind im Falle der Liquidation zuerst die Prioritätsaktien, dann 
die Stammaktien zum Nennwert auszuweisen, der verbleibende Rest 
würde den Simplon-Snbventionsaktien zufallen, und erst nach deren 
voller Deckung hätten die bei der Verschmelzung zwischen der 
Westschweizerischen und Simplon-Bahn, der Jnra-Bern-Luzern-Bahn 
und der Bern-Luzern-Bahn im Jahre 1889 geschaffenen Bons de 
jonissance einen Anspruch auf den Überschuß bis auf 50 Frcs. für 
den Genußschein. 

Auch die Verhandlungen mit der Direktion der Jura-Simplon
Bahn, bei denen alle Aktiv- und Passivposten im einzelnen erörtert 
und die voraussichtlichen Ergebnisse des Betriebes bis zum 1. Mai 1902 
sorgfältig erwogen wurden,_ vermochten den Bundesrat nicht zu 
überzeugen, daß der Aktivenüberschuß den Nennbetrag der Prioritäts
und Stammaktien, d. h. 101 120 000 Frcs. erreiche. Andererseits 
stand fest, daß eine freihändige Verständigung mit den Aktionären 
der Jura-Simplon-Balm nicht möglich sei, wenn ihnen nicht der 
)[ennbetrag ihrer Aktien zugewendet werden könne. 

Als Ausweg aus diesen in den tatsächlichen Verhältnissen der 
Gesellschaft liegenden Schwierigkeiten bot sich nun folgendes Ver
fahren: Die Subvenienten des Simplon haben auf die bereits an den 
Simplontnnnel einbezahlten Subventionsbeträge zu verzichten, so daß 
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der Bund diesen Betrag zum eigentlichen Rückkaufswerte der Jura
Simplon-Bahn, ausschließlich des Tunnels, hinzurechnen kann. Dieser 
Verzicht auf den bereits einbezahlten Teil der Subventionen erfolgt 
hiernach nicht zu gunsten des Bundes, sondern zu gunsten der 
Stammaktien der Jura·Simplon-Bahn, welche unter Zuhilfenahme 
dieses Betrages ebenfalls zum Nennwert ausgewiesen werden können. 

Damit die Subvenienten zu einem solchen Verfahren ihre Hand 
bieten, erklärt sich der Bund damit einverstanden, daß sie vom Rest 
der Einzahlungen befreit werden. Mit dieser Befreiung konnte sich 
der Bund ohne weiteres einverstanden erklären, da er ohnedies die 
einbezahlten Subventionsgelder als Bestandteil des Anlagekapitals 
des Simplontunnels hätte zurückvergüten müssen und für ihn als 
Rechtsnachfolger der Jura-Simplon-Bahn nur ein Zinsverlust während 
der Bauzeit in Frage kommen konnte. Ende 1902 haben die ge
leisteten Einzahlungen 40,8 °/0 der zugesicherten Subvention, d. h. 
einschließlich des Anteiles des Bundes 8 195 985 Frcs., betragen, und 
es hat der Bund auf die Resteinzahlung von 59,2 °/0 zu verzichten. 

:;-..rachdem im August 1901 eine vorläufige Verständigung zwischen 
den Bevollmächtigten des Bundesrats und der Direktion der Jura
Simplon-Bahngesellschaft auf dieser Grundlage stattgefunden hatte, 
wobei angenommen wurde, daß höchstens ein Rückkaufspreis von 
104 :\Iillionen bezahlt werden könne, und zwar in 3 1f2prozentigen 
Bundesbahnobligationen, war notwendig, die Zustimmung der 
Simplonsubvenienten zu einer solchen Abmachung zu erhalten, und 
es wurde für zweckmäßig erachtet, diese vore1·st einzuholen. 

Die Schweiz hat folgende Subventionsbetrüge übemommen: 

Bund 4 500 000 Frcs. 
Kanton Bern 1 000 000 " 

" Freiburg 

" 
" 
" 
" 

Waadt . 
Wallis . 
Neuenburg 
Genf 

Gemeinde Lausanne 
Bezirk und Kollegium )lontreux 
Dampfbootgesellschaft Leman 

2 000 000 ,, 
-1000 000 

" 1 000 000 
" 1 250 000 
" 1 000 000 
" 1 000 000 
" 270 000 
" 2-10 000 
" 

16 260 000 Frcs. 

Die auf den Bund entfallenden Jl/2 ~!illionen sind von ihm 
einzuzahlen, die betreffenden Subventionsaktien sind aber laut früherer 
Vereinbarung den Kantonen abgetreten wonlen. 
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Es dauerte längere Zeit, bis die beteiligten Kantone ihre Zu
stimmung erteilt hatten. Einige Kantonsregierungen ließen durch 
Sachverständig·e untersuchen, ob der vom Bundesrate angebotene 
Rückkaufspreis zutreffend sei, und erst nach langen Verzögerungen 
erfolgte die allseitige Zustimmung· der schweizerischen Subvenienten 
auf der Grundlage einer Präliminarvereinharung vom ;), 1\fai 190:2. 
Nach dieser tritt die Jura-Simplon·Bahngesellschaft ihr gesamtes be
wegliches und unbewegliches Vermögen mit Einschluß der vor
handenen Fonds am 1. Januar Hl03 der Eidgenossenschaft zu Eigen
tum ab. Vorbehalten bleibt nur eine Summe von -l 30-l 800 Frcs. 
als ordentliche Dividende von -! lJ~ und -! 0/ 0, welche den Aktionären 
für das Geschäftsjahr 1H02 garantiert wird und ihnen am 1. Januar 1903 
ausgezahlt werden soll. Als Gegenwert würde die Eidgenossenschaft 
alle Verbindlichkeiten der Jura-Simplon-Bahngesellschaft übernehmen 
und ihr überdies den Betrag von 10-l 1\fill. Frcs., Wert 1. Januar 1903, 
bezahlen, und zwar 101 Millionen in Obligationen der 3 1h proz. 
Bundeshahnanleihe in Titeln zu 1000 Frcs. zum Kennwert und den 
Rest in bar. Die Dividende für das Geschäftsjahr 1901 betrüge, wie 
früher, 4 1h 0/ 0 für die Prioritäts- und -l 0/ 0 für die Stammaktien; der 
Überschuß des verfügbaren Saldos des Geschäftsjahres würde den 
Reserven zugewendet. Die schweizerischen Kantone, Gemeinden und 
Korporationen sowie der Staat Italien, dessen Provinzen, Gemeinden 
und Korporationen, welche Subvenienten des Unternehmens des 
Simplondnrchstichs sind, wLirden von jeder weiteren Einzahlung auf 
den Betrag· ihrer Verpflichtungen und von jedem Risiko für Voll
endung des Tunnels gegen Verzichtleistung auf ihre Rechte als 
Aktionäre befreit. Die Jura-Simplon-Bahngesellschaft würde die 
nötigen Schritte tun, um ihre Verzichtleistung und Zustimmung zu 
diesem Übereinkommen zu erlangen. 

Ausschließlich zu Lasten der .Jura·Simplon-Balm-Gesellschaft 
fiele das Risiko voR Prozessen, welche sich zwischen den Gesell
schaftern ergeben könnten, insbesondere das Risiko für die damals 
gegen die Gesellschaft von der Bank für Handel und Industrie in 
Darmstadt (Direktor :M. Parcus) und Yon einer Gruppe von Inhabern 
von Gennßscheinen erhobenen Prozesse. 

Obwohl durch diesen Präliminarvertrag vom 5. Mai 1902 grund
sätzlich über den freihändigen Ankauf der Jura-Simplon- Bahn eine 
Verständigung zwischen den Vertretern beider Teile erzielt worden 
war, konnte doch auch nach Zustimmung der schweizerischen 
Simplon-SnbYenienten nicht weiter vorgegangen werden, da noch 
die Zustimmung· der italienischen Sub,·enienten für 4 l\Iillionen Lire 
fehlte. Die letzteren hatten erklärt, daß sie ganz bereit seien, der 
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mit den schweizerischen Subvenicnten getroffenen Vereinbarung bei
zutreten; vorerst müsse aber die Übertragung der Konzession für 
den Simplontunnel auf italienischem Gebiet an den Bund durch die 
italienischen Behörden geordnet sein. 

Erst nachdem auch diese Angelegenheit durch Genehmigung 
des zwischen der Schweiz und Italien abgeschlossenen Überein
kommens vom 16. Mai 1903, betreffend die Übertragung der Kon
zession für den Simplontunnel auf italienischem Gebiet an den Bund, 
durch das italienische Parlament im Juli Hl03 geordnet war, konnte 
zum Abschlusse eines Vertrages über den freihändigen Ankauf der 
Jura-Simplon-Bahn durch den Bund geschritten werden. Da ,iedoch 
der konzessionsgemäße Übergang des Bahnnetzes der Jura-Simplon
Bahn an den Bund schon vorher, d. h. auf den 1. Mai 1903 erfolgt 
war, mußte dieser Vertrag mit der Liquidationskommission der Jura
Simplon· Bahn-Gesellschaft abgeschlossen werden. Mit Rücksicht anf 
den laut konzessionsgemäßer Ankündigung des Rückkaufs auf den 
1. Mai 1903 in Aussicht stehenden tbergang des Bahnnetzes an den 
Bund hatte nämlich die Aktionärversammlung der Jura-Simplon-Bahn 
schon am 18. April 1903 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen 
und mit der Vornahme der Liquidation eine neunglicdrige Kom
mission mit sieben Ersatzmännern beauftragt. Sie wurde für alle 
durch die Liquidation bedingten Maßnahmen für zuständig erklärt, 
insbesondere auch für die Vollendung der Linie Brig-Iselle und für 
alles, was diese Linie betrifft. 

Für den materiellen Inhalt des Hückkaufsvertrages war der 
oben mitgeteilte Präliminarvertrag vom ö. Mai 1902 maßgebend. 
Diese Grundlage konnte um so eher beibehalten werden, als die 
bisherige Entwicklung· des Betriebes der Jura-Simplon-Bahn bestätigt 
hatte, daß seine Voraussetzungen richtig ware11. 

Angenommen ist, daß alle Aktiven und Passiven der Jura
Simplon-Bahn -Gesellschaft, wie sie sich aus der Bilanz auf Ende 1902 
ergaben, mit Einschlul~ der auf den Simplontnnnel sich beziehenden, 
am 1. Januar 1903 YOm Bund ühernommen werden, und daß daher 
die gesamte Geschäftsführung vom 1. .Januar 1903 an auf seine 
Rechnung geht. Ferner stand fest, daß der konzessionsgemäße Rein
ertrag der maßgebenden zehn .Jahre, vom 1. 1\Iai 1900 an rückwärts 
gerechnet, geringer war als das auf Grundlage des Rechnungsgesetzes 
von 1896 ermittelte Anlagekapital der .Jura-Simplon-Bahn. 

Für die Berechnung des Rückkaufswertes fielen somit folgende 
Momente in Betracht: 
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I. Aktiven. 

1. Anlagekapital der im Betriebe 
stehenden Linien. . 310 706 793,54 Frcs. 

2. Unvollendete Bauten auf den im 
Betriebe stehenden Linien 

Hiervon ist abzuziehen der Betrag 
des ~Iinderwertes der im Betriebe ste
henden Linien; derselbe ist in der Rück
kaufsbotschart geschätzt auf 

bei den Verhandlun
gen wurde außerdem 
in Abzug gebracht 
für dringend notwen
dige Verbesserung des 
Oberbaues ein Betrag 
von .. 

dagegen eine Herab
setzung des Gesamt-
abzuges zugestanden 
von rund 1/ 4 mit . . 
so daß ein Abzug sich 

22 -107 236 Frcs., 

2 350 000 
" 

2-1 757 236 Frcs., 

6 000 000 
" 

------------------

3 058 217,12 
" 

ergibt von . 18 757 236,00 " 

somit verbleibender Wert des Anlage-
kapitals . . . . 295 007 77-1,66 Frcs. 

3. Ausgaben für den Bau des Simplon-
tunnels . . . 

-l-. Verfügbare l\Iittel 
Da der Bund in das 3prozentige 

Anleihen der Linie J ongne-Eclepens 
und in das 28/ 11 prozentige der Franco
Snisse eintritt, hat er billigerweise der 
Jura- Simplon -Bahn die kapitalisierte 
Differenz zwischen diesen zu einem nie
drigeren Zinsfuß kontrahierten Anleihen 
und einem 31/ 2prozentigen Anleihen 
zu vergüten; diese Differenz beträgt, 
berechnet auf 1. Januar 1903 . . . . 

Gesamtbetrag der Aktiven 

-10 960 808,80 " 

-15 942 181,66 
" 

3 128 290,00 " 

385 039 055,12 Frcs. 
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IL P n s :; i v e n. 

1. Konsolidierte Anleihen . . . 256 17>4 700,00 Frcs. 

2. Zum Zeitpunkt der Verstaatlichung rück
zahlbare Subventionen an Gemein-
den des Kantons Freiburg . . 80:-) öi")-l,nn " 

3. Schwebende Schulden. . . 1-!117 ßfJ2,!l7 " 
4. Regelmäßige Dividende für das Jahr 

1902, d. h. 41/1 % an die P1·ioritätsaktien 
und 4 °/0 an die Stammaktien . . 4 304 SOO,oo " 

Diesen Passiven der Bilanz sind 
hinzuzufügen: 

5. Defizit der Hilfs- und Pensions
kasse der Jura-Simplon-Bahn, das bei 
richtiger versicherungstechnischer Be-

27ö 412 7 46,!)7 Frcs. 

rechnung mindestens zu schätzen ist auf 4 500 000.00 " 

6. Ein Betrag, der der Ablösung der in der 
Rechnung der Hilfs- und Pensionskasse 
nicht inbegriffenen Rücktrittsgehalte 
für Beamte der alten Suisse-Occidentale 
entspricht, mindestens zu schätzen auf 1 000 OOO,no " 

i. Gratifikation für das Personal der 
Jura-Simplon-Bahn für das Jahr Hl02, 
beschlossen von ihrem Verwaltungsrate 311 OOO,oo " 

1'otal der Passiven 281 223 746,!)7 Frcs. 
Es ergibt sich somit ein Überschuß der Aktiven über die Pas

siven von 103 815 308,Hi Frcs. oder rund 104 000 000 Frcs. 
Bei den Verhandlungen war in Aussicht genommen, daß von 

der 104 Millionen betragenden Rückkaufssumme zufallen sollten: 
1. den Prioritäts- und Stammaktionären der 

N aminalbetrag der Aktien mit . . . 101 120 000 Frcs. 

2. den Inhabern der Bons de jouissance 

3. Restbetrag für Liquidationskosten 
1 iOO 000 " 

1180 000 " 

1 04 000 000 Frcs. 

Bei der in Aussicht genommenen Zuwendung an die Bons de 
jouissance (Genußscheine) ist zu bemerken, daß ihnen nach den 
Statuten der Jura-Simplon-Bahn-Gesellschaft lediglich ein Anspruch 
zusteht auf einen nach Befriedigung der Prioritäts-, Stamm- und Sub
ventionsaktien zum Nennbetrag sich etwa ergebenden Überschuß 
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der Liquidation, und zwar höchstens 50 Frcs. für den Genußschein, 
da dieselben bisher niemals am Reinertrag teilgenommen haben. 
Selbstverständlich gehen die Liquidationskosten im voraus ab. Daraus 
folgt, daß von Rechtswegen für die Inhaber der Bons de jouissance 
aus der Liquidationsmasse nichts verblieben wäre. Wenn sie Rechte 
als quasi·Obligationäre gegen die Jura·Simplon· Bahn-Gesellschaft 
oder gegen den Bund als etwaigen Rechtsnachfolger oder gar als 
Garanten zu besitzen behaupteten, mußte ein solcher Anspruch von 
vornherein als unbegründet zurückgewiesen werden. Die Rechte 
der Inhaber der Bons de jouissance sind in den Statuten bestimmt 
festgesetzt, und darüber hinaus gibt es keine berechtigten Forde
rungen. Davon kann vollends keine Rede sein, daß der Bund für 
Befriedigung der Ansprüche der Bons de jouissance aufzukommen 
habe, weil der Bundesbeschluß vom 19. Dezember 1889, betreffend 
die Übertragung der Konzession an die Jura·Simplon-Bahn, die 
.\mortisation der Genußscheine vorsieht, und der Bundesrat als 
Aufsichtsbehörde in der Botschaft zu diesem Beschlusse vom 10. De
zember 1889 erklärt httt, dafür sorgen zu wollen, daß nach und 
nach eine Amortisation dieser Bons durch Rückkauf spätestens bis 
zum Ablauf der Konzession, d. h. bis 1957, stattfinde. Die in Aus
sicht genommene Amortisation ist nämlich in Wirklichkeit angeordnet 
und auch von der Gesellsehaft der Jura·Simplon·Bahn durehgeführt 
worden, indem jährlich eine bestimmte Amortisationsquote in einen 
Fonds behufs Amortisation von Bons de jouissance gelegt wurde. 
Zufolge der bisherigen Zuwendungen ist dieser Fonds bis Ende 1902 
auf 388 970,35 Frcs. angewachsen. Den Inhabern der Genußscheine 
sollen nun nicht etwa nur diese 3H8 970,35 Frcs., sondern im ganzen 
1 700 000 Frcs. zugewendet werden, oder 10 Fres. auf je einen der 
noch nicht von der Gesellschaft zurückgekauften Genußscheine. 
Diese Gesamtleistung, wovon mehr als I 300 000 Frcs. eine ganz 
freiwillige Zuwendung darstellen, entspricht dem auf Ende 1902 
rückdiskontierten Betrag von 50 Frcs., auf welchen höchstens nach 
Ablauf der Konzessionsdauer die Inhaber der Genußscheine einen 
Anspruch gegenüber der Liquidationsmasse der Jura·Simplon·Bahn 
gehabt hätten, vorausgesetzt, daß dann ein Überschuß zu ihren Gunsten 
überhaupt in der Masse vorhanden gewesen wäre. Durch die in 
Aussicht genommene Zuwendung ist somit den Inhabern der Genuß
scheine ein sehr weitgehendes Entgegenkommen gezeigt worden. 
Diese Auffassung des Bundesrates wird nun allerdings von den In
habern der Genußscheine nicht geteilt, und es hat ein Teil derselben 
ihre vermeintlichen Rechtsansprüche vor dem Bundesgericht geltend 
gemacht. 



Inzwischen hatte der Bundesrat im April 1900 eine Verein
barung mit einem Bankkonsortium, vertreten durch die Schweize
rische Kreditanstalt in Zürich und die Kantonalbank von Bern, ab
geschlossen, zufolge welcher der größte Teil der Aktien der .Jura
Simplon-Bahn durch Umtausch gegen 3'/~ prozentige Bundesbahn
obligationen in das Eigentum des Bundes übergegangen ist. Am 
13. Oktober 1903 war der Bund Eigentümer von 9D 965 Prioritäts
aktien im Nennwerte von -19 982 500 Frcs. und 173 100 Stammaktien 
im Nennwerte von 34 620 000 Frcs. Außerdem ist den genannten 
Banken das Recht vorbehalten, im geeigneten Zeitpunkte den Um
tausch der in ihrem Besitz befindlichen weiteren 300 Prioritätsaktien 
und 54 392 Stammaktien im Nennbetrage von 11 028 400 Frcs. zu 
beanspruchen. Im Besitze Dritter befanden sich nur noch 3 735 
Prioritätsaktien im Nennbetrage von 1 867 500 Frcs. und 18 108 
Stammaktien im Nennbetrage von 3 621 600 Ft·cs. oder etwa 51,12 Oj0 

des Gesamtbetrages. Seit dem genannten Zeitpunkte sind noch 
weitere Aktien umgetauscht worden. Der Bund hat daher nunmehr 
als Hauptaktionär das Risiko der Liquidation zum größten Teil 
selbst zu tragen, wodurch seine Stellung allerdings nicht verbessert 
worden ist. 

Auch dieser Rückkaufsvertrag vom 23. Oktober 1903 lehnt sich 
tunliehst an die mit der Schweizerischen Zentralbahn, der Schweize
rischen Nordostbahn und den Vereinigten Schweizerbahnen abge
schlossenen Verträge über freihändigen Ankauf an. 

Wie oben bemerkt, beträgt der Kaufpreis 10-l ~Iill. Ft·cs. Die 
Auszahlung erfolgt jedoch erst Ende 1903, und es ist daher darauf 
vom 1. Januar 1903 an ein Zins von 31/ 2 °/0 zu vergüten. Es ist 
das in der Weise vorgesehen, daß den Inhabern der Prioritäts- und 
Stammaktien gegen Auslieferung des Kupons No. 1-l dieser Zins 
mit 17,50 Frcs. (auf 500 Frcs.) oder mit 7 Frcs. (auf 200 Frcs.) be
zahlt wird, und daß der Zins auf die übrig bleibenden 2 880 000 Frcs. 
des Kaufpreises mit 100 800 Frcs. zu det· Ende Dezember 1903 zu 
entrichtenden Kaufsumme geschlagen wird, so daß letztere statt auf 
104 :Niill. auf 104 100 800 Frcs. lautet. Für das .Jahr 1902 haben die 
Aktionäre die regelmäßige Dividende von 41/ 2 Ofu oder 4 Ofo bezogen. 

Der Vertrag enthält auch die Verpliichtung der Jura-Simplon
hahn, den Bund in den Bauvertrag mit der Banunternehmung des 
Simplontunnels eintreten zu lassen und nimmt Bezug auf eine Ver
pliichtung der letzteren. 

Bestandteil und Voraussetzung des Vertrages ist ferner die 
oben erwähnte Abmachung mit den Simplon-Subventions-Aktionären. 
Diese werden von weiteren Einzahlungen über -10,8 °/0 hinaus befreit, 
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während sie auf Geltendmachung ihrer Aktionärrechte verzichten. 
Diese Form des Verzichtes wurde an Stelle einer Abtretung dieser 
Rechte an den Bund gewählt, weil die Verpflichtungsscheine für die 
Simplonsubvention den Subvenienten eine Abtretung· ihrer Subven
tionsaktien ausdrücklich untersagen. 

Die Liquidationskosten sind der Jura-Simplon-Bahn auferlegt; zu 
ihrer Deckung erhält sie aus der Rückkaufssumme 1 180 000 Frcs. 

Die Ratifikation des Vertrages durch die Generalversammlung· 
der Aktionäre der Jura-Simplon-Bahn ist am 20. November 1903 
und durch die Bundesversammlung am 18. Dezember 1903 erfolgt. 

l\fit der Genehmigung dieses Vertrages sind alle gemäß Rück
kaufsgesetz am 1. l\Iai 1903 zurückzukaufenden Bahnen auf dem 
Wege gütlicher Verständigung erworben worden. Der Bundesrat 
glaubte dieses Resultat mit Befriedigung hervorheben und die 
Ratifikation um so eher beantragen zu dürfen, als der künftige Er
trag der Jura-Simplon-Bahn, ohne Simplontunnel, znr Deckung· der 
Verzinsung und Amortisation des Kaufpreises ''oraussichtli eh aus
reichen wird. Dabei ist allerdings nicht zu übersehen, rlaß der 
dringende Ausbau des Netzes und die ebenso dringliche Ergänzung· 
des Rollmateriales die Zinslast noch bedeutend steigern werden, und 
daß die notwendige Verbesserung der Gehälter des Personals die 
Betriebsausgaben wesentlich erhöhen wird, während die Herabsetzung 
der Personen- und Gütertarife vorübergehend eine Schmälerung der 
Einnahmen bedingt. Laut der Gewinn- und Verlustrechnung des 
Jahres 1902 hat der Überschuß der Jura-Simplon-Bahn 6 836 931,3f> 
Franken betragen. Die Verzinsung und Tilgung für den Bund ist 
zu berechnen nach dem Kaufpreise von 104 l\Iill. Frcs., nach der 
Ergänzungseinlage in den Erneuerungsfonds von rund 63/ 4 Mill. Frcs. 
(Abzug für Minderwert von 18 757 236 Frcs. weniger 12 071 431,!W Frcs. 
vorhandene Erneuerungsfonds), nach der Einlage in die Hilfs- und 
Pensionskasse von 41/ 2 Mi!!. Frcs. und nach der zu bildenden Reserve 
für außerordentliche Pensionen von 1 Mill. Frcs.; somit im ganzen 
nach rund 1161/ 4 Mill. Frcs., was jährlich rund 4 650 000 Frcs. er
fordert; daher bleibt eine Differenz von mehr als 2 Mill. Frcs. zur 
Deckung der allerdings sicher eintretenden Mehrbelastung der Bundes
bahnen für das Netz der Jura-Simplon-Bahn. 

Da im Rückkaufsvertrage vorgesehen ist, daß auch alle den 
Simplontunnel betreffenden Rechte und Pflichten auf den Bund 
übergehen, mußten die Beziehungen zu der Bauunternehmung des 
Simplontunnels, Brandt, Brandau & Cie. in Winterthur, ebenfalls im 
voraus klargestellt werden. Im Bauvertrage vom 15. April 1898 
über die Herstellung des Simplontunnels zwischen der Jura-Simplon-
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Bahn und der genannten Bauuntemehmung war nämlich der Eintritt 
des Bundes in diesen Vertrag für den Fall des Rückkaufes nicht 
ausdrücklich vorgesehen, und die Bauunternehmung erklärte, diesen 
Eintritt nur bedingungsweise annehmen zu wollen. Es hatten sich 
nämlich Anstände zwischen ihr und der Jura-Simplon-Bahn ergeben, 
weil die Bauuntemehmung behauptete, durch unvorhergesehene 
Schwierigkeiten in der Bauausführung, veranlaßt namentlich durch 
außergewöhnlich hohe Steigerung der Temperatur im Innern des 
Tunnels, durch starken Wasserzuftuß und durch zum Teil schlechte 
Beschaffenheit des zu durchbohrenden Gesteins, in ihren finanziellen 
Verhältnissen derart benachteiligt zu sein, daß ihr eine Aufbesserung 
der im Vertrag vorgesehenen Pauschalsumme gebühre. Zu einem 
Eintritte des Bundes in den BauYertrag wollte sich die Bauunter
nehmung nur unter der Voraussetzung verstehen, daß vorher ihre 
Mehrforderungen anerkannt würden. i\Iit Rücksicht auf die großen 
Summen, welche gefordert wurden, sah sich der Bundesrat veranlaßt, 
vorerst ein Gutachten Sachverständiger über die bestehenden Diffe
renzen einzuholen. Nach eingehendet· Prüfung und vielfachen Ver
handJungen gelangten die Sachverständigen zu dem Resultate, daß 
die Mehrforderungen der Bauunternehmung rechtlich nur zu einem 
ganz kleinen Teile begründet seien, daß aber allerdings wiihrend des 
Baues unvorhergesehene Momente zutage getreten seien, deren 
fin11nzielle Konsequenzen billigerweise nicht der Bauunternehmung 
allein auferlegt werden könnten; eine gewisse Erhöhung der für 
Herstellung des ersten Tunnels zu entrichtenden Summen, sowie 
auch eine Erhöhung des Pauschalpreises für den zweiten Tunnel er
scheine daher billig; ebenso entspreche eine angemessene Verlänge
nmg der Vollendungsfrist füt' den ersten Tunnel den obwaltenden 
Verhältnissen. Dagegen würde es dem Wesen des abgeschlossenen 
Pauschalvertrages widersprechen, wenn das Risiko für etwa ein
tretende weitere ungünstige Bauverhältnisse ganz oder auch nur 
teilweise der Bauunternehmung abgenommen und dem Bunde auf
erlegt würde. Von dieser Auffassung ausgehend, ist mit Zustimmung 
des Bundesrats am 9. Oktober 1903 zwischen der Jura-Simplon-Bahn 
in Liquidation und der Bauunternehmung ein zweiter Nachtrag zum 
Simplon-Bauvertrag vereinbart worden, welcher der Bauunternehmung 
im wesentlichen folgende Vorteile zusichert: Die Vergütung für die 
zum Tunnelbau erforderlichen Anlagen (für mechanische Bohrung, 
Lüftung, Abkühlung und gesundheitspolizeiliche Einrichtungen) wird 
von 7 000 000 Frcs. auf 8 400 000 Frcs. erhöht. Die Pauschalsumme 
füt• Herstellung des ersten Tunnels mit Inbegriff der Anlage eines 
Ausweichgleises in der Mitte des Tunnels wird von 47 500 000 Frcs. 

WeiDen bach. 7 
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auf 48 723 000 Frcs. erhöht. Für die Fortführung der Tunnelarbeiten 
nach Erreichung der Tunnelmitte und speziell im Gegengefälle wird 
eine Zulage von 300 Frcs. und 250 Frcs. für das laufende Mete1· 
bewilligt. Ebenso wird eine Vergütung für Herstellung eines größeren 
Wasserablaufkanals auf der Südseite zugestanden. Alle diese Auf
besserungen werden rund eine Summe von 3 900 000 Frcs. aus
machen. Die Bauunternehmung bleibt verpflichtet, auf ein innerhalb 
von zwei Jahren nach der Betriebseröffnung des ersten Tunnels ge
stelltes Begehren der Jum·Simplon-Bahn oder des Bundes den 
zweiten Tunnel während einer Frist von vier Jahren für eine 
Pauschalsumme fertig zu stellen; die Pauschalsumme wird von 
15 Millionen auf 19 500 000 F1·cs. erhöht. Die Gesellschaft sowie de1· 
Bund sind jedoch befugt, die Ausführung des zweiten Tunnels einem 
anderen Unternehmer zu vergeben oder ihn in Regie herzustellen, 
ohne daß die Bauunternehmung deshalb eine Entschädigung bean
spruchen dürfte. Dabei ist zu beachten, daß laut Vertrag die vor
handenen Anlagen nach Vollendung des ersten Tunnels auf den 
Bund übergehen, was die Bauausführung durch einen Konkurrenten 
oder in Regie erleichtern würde. Die Vollendungsfrist für den ersten 
Tunnel wird vom 30. April 1904 bis 30. April 1905 verlängert, da
gegen der Betrag sowohl der Prämie bei früherer Vollendung als 
cler Verspätungsbuße von 5000 .E'rcs. auf 2000 Frcs. für den Tag 
herabgesetzt. Die Bauunternehmung verzichtet dagegen auf nllc 
Reklamationen, welche sie bisher, gestützt auf den Bauvertrag, er
hoben hat. Ferner anerkennt sie ausdrücklich das Recht der Jura
Simplon-Bahn, den Bund in alle Rechte und Pflichten des Bauver
u·ages vom 15. April 1898 mit Nachträgen eintreten zu lassen und 
verpflichtet sich, den Bund an Stelle der Jura-Simplon-Bahn als Ver
tragskontrahonten anzunehmen. 

Ein Begehren der Bauunternehmung, ihr die Zusicherung zu 
erteilen, daß, falls künftig neue Bauschwierigkeiten entstehen sollten, 
der Bund bereit sei, sie wiederum durch Aufbesserungen schadlos 
zu halten, ist abgelehnt worden. 

Mit Abschluß dieses zweiten Nachtrages vom !J. O~tober 1903 
zum Bauvertrag für Ausführung des Simplontunnels sind alle 
Schwierigkeiten beseitigt, und zwar durch Übernahme von l\lehr
leistungen durch die Jura Simplon·Bahn oder den Bund, welche von 
den Sachverständigen des Bundesrats als in billigerWeise der Sach
lage entsprechend bezeichnet worden sind. Diese Mehrleistungen 
von rund 8,4 Millionen betragen 12 Oj0 der ursprünglichen Pauschal
summe von 691/2 Millionen. 

Zufolge der erwähnten fünf Rückkaufsverträge sind die Linien 
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der Schweizerischen Zentralbahn und der Schweizerischen Nordost
hahn mit Inbegriff der Bahn Wohlen- Bremgarten am 1. Januar 190:2, 
diejenigen der Vereinigten Schweizerbahnen und der Toggenburger
bahn am 1. Juli 1902 und diejenigen der Jura-Simplon-Bahn am 
1. 'fai 1903 in den Betrieb der Bundesbahnverwaltung übergegangen. 
Die Fortsetzung· des Baues des Simplontunnels wurde ihr auf den 
l. Januar 1904 übertragen; mit dem Bau des Rickentunnels hat 
sie am 17. November 1903 begonnen. 

Der nachstehenden Bilanz der Schweizerischen Bundes
bahnen Ende 1903 ist der Vermögensstand sämtlicher zum 1. l\Iai 
Hl03 verstaatlichten Hauptbahnen zu entnehmen. Da der freihändige 
Ankauf der Jura-Simplon-Bahn trotz der Betriebsübernahme am 
l. Mai 1903 erst Ende 1903 in Kraft trat, kann erst diese Bilanz als 
Orientierung angenommen werden, obwohl sie auch die während 
des Jahres 1903 eingetretenen Änderungen in sich schließt. 

Zu den einzelnen Posten der Bilanz ist zu bemerken: 

Aktiven: Das Baukonto mit 836 625 889,!:ll Frcs. ist identisch 
mit der Summe desjenigen der vier verstaatlichten Bahnen und um
faßt nur die Bauausgaben, die laut Rechnungsgesetz als wirkliche 
Baukosten anerkannt werden. Insoweit solche Baukosten noch nicht 
endgültig abgerechnet sind und die Genehmigung der Aufsichts
hehöreie noch nicht erhalten haben, werden sie in der Bilanz als 
unvollendete Bauobjekte aufgeführt mit 78981936,56Frcs. Deren 
bedeutendsten Posten bilden die Ausgaben für den Simplontunnel 
mit 47 201 971,99 Frcs. Der Überschuß des Rückkaufspreises 
über die Aktiven der früheren Gesellschaften (80 769 321,82 Frcs.) 
stellt im wesentlichen den Unterschied zwischen dem Baukonto und 
dem bezahlten Ankaufspreis dar, welch letzterer gleich dem kom
merziellen Wet't, dem Ertragswert der zurückgekauften Bahnunter
nehmungen ist. Es ergibt sich, daß diese Differenz bei den vier 
Bahngesellschaften eine sehr verschiedene war, entsprechend der 
l{entabilität, welche im kapitalisierten Reinertrag ihren Ausdruck 
fand und den von den Gesellschaften bis zur Verstaatlichung vor
_g-enommenen Abschreibungen. Er beträgt bei der Zentralbahn rund 
-13 380 000 Frcs., bei der Nordostbahn 19 800 000 Frcs., bei den 
Vereinigten Schweizerbahnen 5 980 000 Frcs. und bei der Jura
Simplon-Bahn 11600 000 Frcs. Die zu amortisierenden Verwen
dungen (8 041 854,22 Frcs.) berühren die zurückgekauften Bahnen 
nicht, dieselben sind auf Vorgänge seit der Verstaatlichung zurück
znführen und betreffen einerseits Kursverluste an den von der 
Bundesbahnverwaltung begebenen Anleihen (6 6fJ2 199,90 Frcs.) und 

7* 
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Bilanz der Schweizerischen Bundes-

Aktiven. 
!I 
:I I. Baukonto: 
' a) Bahnanlage und feste Einrichtungen .· II 

b) Rollmaterial . . . . . . 
c) Mobiliar und Gerätschaften . . . . ·II 

11. Unvollendete Bauobjekte: I 
Zentralverwaltung 
Kreis I 
Kreis II . 
Kreis IH. 

Rickenbahn 
Sirupionbahn . 

lila. Überschuß des Rückkaufspreises über die 
Aktiven der früheren Gesellschaften: 

Zentralbahn. . . . . . . 
Nord-Ost-Bahn . . . . . 
Vereinigte Schweizerbahnen 
Jura-Simplon-Babn . . . . 

lllb. Zu amortisierende Verwendungen: 

II 
. I 

. :1 

II 
I' ,, 

a) Kursverluste auf Obligationsemissionen 11 

b) Baukosten fii.t· Bahnhof- und Stations- ~ 
umbauten ....... . 

IV. Verwendungen auf Nebengeschäfte: 

Dampfboote auf dem Bodensee 

V. Verfügbare Mittel: 

a) Kassen, Wechsel und Bankguthaben 
b) Wertschriften . . . . . . . 
c) Entbehrliche Liegenschaften . . . . 
d) Materialvorräte . . . . . . . 
e) Verschiedene Debitoren 51 311 654,4:; Fr. 

Frl"~. 

702 545 266,98 
122 617 811,46 

11 462 811,47 

486 981,15 
4 454 155,36 

634 764,83 
) 094 653,90 I 

510 140,66 
3 907 718,76 
4 139 840,56 

16 460 06 I ,75 
91 647,60 

47 :Wl 971,99 

43 3i7 979,16 
19 799 30-!,oo 
5 977316,16 

11 614 722,50 

6 652I!J9,9o 

1 389 654,32 

103 546 665,4~ . 
86 990 001,50 i 

4 115 881,58 
17 892 66fi,9t i 

Frcs. 

836 625 889,n 

78 981 936,:;6 

SO 769 321 ,o; 

8 041 854,:?:! 

1 719 363,co 

dazu: durch die Kassen 
im Jahre 1904 regu
lierte Einnahmen des 
Jahres 1903 . . . . 6 027 837,u7 " 57 339 532,42 j 269 884 747,~o 

---------1~-----rl 276 o23 ll4,ut 
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bahnen auf 31. Dezember 1903. 

Passiven. 
I. Konsolidierte Anleihen: 

II 

Ii 
Fres. 

a) Schweizerische Eisenbahnrente . 
bl Anleihen der S. B. B. von 1899 
c) Anleihen der S. B. B. von 1903 
d) Anleihen der S. Z. B .. 
e) Anleihen der N 0. B .. 
f) Anleihrn der V. S. B .. 

75 000 OOO,oo 
: I, 35o ooo ooo,oo 
. ], 150 000 OOO,oo 
. ' 120 015 500,oo 
. 1

1 
146 628 OOO,oc 
37 520 600,oo 

g) Anleihen der J. S. B. · l 
11. Amortisations-Konto . . . · 1! 

111. Schwebende Schulden: 1 
a) Verfallene Obligationen und Coupon . [1 

b) Noch nicht verfallene Ratazime . . . 
1
: 

c) Guthaben der Unterstützungs- und i 
Kautionskassen: I, 

1. Hilfskasse der Angestell-
ten der J. S. B. . . . . 255 019,85 Fr. : 

2. Krankenkasse der stän-
digen Arbeiter der J. S. B. 7 173,91 " 

3. Bürgschaftsgenossen· 
~chaft der J. S. B. . . . 824,49 " 

4. Billskasse der Angestell
ten der S. Z. B. . . . . 32 951,12 " 

5. Krankenkasse der stän-
dig·en Arbeiter der S. Z. B. 6 164,20 " 

G. Fonds für außerordent
liche U nterstützungeu der 
S. Z. B. . . . . . . . . 5 054,45 " 

7. Hilfskasse der Angestell-
ten der N. 0 B . . . . 5 920,r9 " 

8. Krankenkasse der ständi-
gen Arbeiter der N. 0. B. 9 823,32 " 

9. Krankenkasse der Regie
arbeiter der N. 0. B. . . 598,92 " 

10. HUfskasse der Angestell
ten der V. S. B. . . . . 35 749,12 " 

11. Krankenkasse der Arbei
ter der V. S. B. . .. 

12. Bür;!schaftsgenossen
2 571,30 " 

schaft der V. S. B. . . . 12 002,85 " 

d) Kautionen von Unternehmern und Lie
feranten . . . . . . . . . . . . . 

e) Liquidationskommission J. S. Rückkaufs
preis laut Vertrao- vom 23. Oktober 1903 

f) Subvention des Kautons St. Gallen für 
den Bau der Rickenbahn . . . . . . 

g) Verschiedene Kreditoren. 1 826 411,81 Fr. 
dazu: durch die KassPn 

195 988 OOO,oo 

1 440 395,50 I 

4 918 964,80 

354 216,98 

554 844,45 

104 100 800,oo ' 

2 750000,00 

Frcs. 

I 075 152 1 OO,oo 
4 307 336,3.'> 

im Jahre 1904 regulierte 
AusgabendesJahres1903 23159146,63 " 24 985 558,44 I 139 104 789,1T 

IV. Spezial-Fonds: 
a) Erneuerungsfonds . . . . . . . . . 
b) Fonds zur Deckung ehemaliger Pen

sionen der J. S. . . . . . . . . . . 
V. Aktivsaldo der Gewinn- und Verlustrechnung . 

55 510 204,20 ' 

918 011,30 

I 

56 428 215,5() 
1 030 681,99 

• 1 276 023 114,01 
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andererseits Abschreibungen, welche laut Rechnungsgesetz für bei 
Umbauten untergegangene Bauwerte vorzunehmen waren. Während 
solche Abschreibungen von g·eringerem Belang sofort der Betriebs
rechnung belastet werden, ist für große Beträge nach und nach 
Amortisation in Aussicht genommen. Diese Abschreibungen sind 
ganz unabhängig von den Amortisationen zur Tilgung des gesamten 
Anlagekapitals der Bundesbnbnen innerhalb einer Frist von 60 Jahren, 
worüber unten zu sprechen ist. Als Nebengeschäft verbleibt 
den Bundesbahnen nur die Dampfschiffahrt auf dem Bodensee 
{1 719 363,1;0 Frcs.), nachdem die Dampfboote auf dem Zürchersee, 
deren Betrieb jährlich erhebliche Ausfälle ergab, unentgeltlich an 
eine Aktiengesellschaft abgetreten worden sind. Der letzte AktiY
posten, verfügbare Mittel, umfaßt mit 269 884 747,!!0 Frcs. alle 
von den Bahngesellschaften übernommenen Kassenbestände, mit 
Einschluß der Wechsel und Bankguthaben, die Wertschriften, die 
Liegenschaften, die nicht zur Bahnanlage gehören, wovon ein erheb
licher Teil für künftige Erweiterungsbauten vorsorglich angekauft 
worden ist, die Materialvorräte und verschiedene Guthaben. Es ist 
selbstverständlich, daß in diesem Posten jedes Jahr ganz bedeutende 
Änderungen zu verzeichnen sind. 

Die Passiven der Bilanz verzeichnen in erster Linie die 
konsolidierten Anleihen mit 1075152100 l<~rcs.; dieselben um
fassen außer den von den verstaatlichten Bahnen übernommenen 
Anleihen im Betrage von 500 152 100 Frcs. die vom Bunde selbst 
begebenen Anleihen, 4 °/0 Eisenbahnrente und 3 1/ 2 °/0 Bundes
obligationen im Betrage von 575 000 000 Frcs. Auch in diesen 
Positionen sind vom jeweiligen Übergange der Bahnen an den Bund 
bis Ende 1903 mehrfache Änderungen durch Rückzahlung und Kon
version der alten Anleihen eingetreten. Das Amortisationskonto 
beträgt 4 307 336,R<> Frcs. Dieses beruht auf der Vorschrift des Rück
kaufsgesetzes, daß innerhalb 60 Jahre das gesamte Anlagekapital 
der Bundesbahnen getilgt werden muß, mit der Beschränkung, daß 
vom Rollmaterial nur 30 °/0 abzuschreiben sind. Diese gesetzliche 
Amortisation des in den Bundesbahnen angelegten Kapitals kann 
mit der Operation der Rückzahlung der Anleihetitel nicht zusammen
fallen. Die Eisenbahnrente von 1900 kann nämlich bis 1920 nicht 
gekündigt werden, und sie ist auch mit keinem Amortisationsplan 
versehen; das 3 1/ 2 proz. Bundesbahnanlehen ist auf 10 Jahre fest, 
und sein Amortisationsplan erstreckt sich von 1911 bis 1962; die 
Anleihen der früheren Gesellschaften sind entweder an bestimmten 
Fälligkeitsterminen rückzahlbar oder 
schiedener Zeiträume zu amortisieren. 

planmäßig innerhalb ver
Es ist daher jedes Jahr in 
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die Ausgaben der Gewinn- und Verlustrechnung eine derart be
rechnete Amortisationsquote einzustellen, daß innerhalb 60 Jahre das 
Anlagekapital vollständig amortisiert wird; diese Quote ist unter 
Berücksichtigung des mittleren Zinsfußes der Anleihen jährlich fest
zusetzen. Wenn auch das Gesetz von Amortisation der Anleihen 
spricht, hat sich diese Amortisation nicht auf den gesamten Gegen
wert dieser Anleihen in den Aktiven zu erstrecken; insbesondere 
brauchen die verfügbaren Mittel (Portefeuille, Materialvorräte usw.) 
nicht amortisiert zu werden. Bezüglich der Amortisation des Zu
wachses zum Anlagekapital durch Neubauten und Rollmaterial
anschaffnagen wurde festgesetzt, daß hierfür jedes Jahr eine neue 
sechzigjährige Amortisationsperiode zu beginnen habe. Ende 1963 
wird daher nur das Ende 1903 vorhandene und durch die Bilanz 
ausgewiesene Anlagekapital vollständig getilgt sein, dessen Ver
mehrung im Laufe der Jahre dagegen erst nach und nach. Die 
Ot·ganisationskosten der Bundesbahnverwaltung sind in dieser 
Amortisation nicht zu berücksichtigen. Ut·sprünglich war ange
nommen, dieselben gemäß den Vorschriften des Obligationen
rechtes in einer fünfjährigen Periode abzuschreiben. Das Rechnungs
ergebnis des Jahres 1!!02 war aber ein so günstiges, daß aus dem
selben ihr voller Betmg mit 1 312 282,74 Frcs. getilgt wurde. Für 
die schwebenden Schulden (139104 780,17 Frcs.) ist die Er
liiutenmg in der Bilanz selbst enthalten. 

Die Spezialfonds bestehen nur noch im Erneuerungsfonds der 
Bundesbahnen und im Fonds zm· Deckung ehemaliger Pensionen der 
Jura-Simplon-Bahn. Letztere Bahnunternehmung hatte über die aus 
det· Pensions- und Hilfskasse sich ergebenden Unterstützungen hinaus 
einzelnen Beamtenkategorien weitere Rücktrittsgehälter zugesichert, 
für deren kapitalisierten Gegenwert ihr beim Rückkauf eine Million 
Francs abgezogen wurde; nach Abrechnung der schon im Jahre 1903 
fälligen Leistungen verblieben Ende 1903 918 011,30 Frcs. Der Er
neuerungsfonds beträgt Ende 1903 55 510 204,20 Frcs. Derselbe 
ist gebildet aus den von den verstaatlichten Bahnen übernommtmen 
Emeuerungsfonds, aus den Beträgen, die wegen Minderwertes der 
vorhandenen Anlagen den Bahngesellschaften vom Rückkaufswerte 
in Abzug gebracht wurden, und aus dem Überschuß der reglementa
rischen Einlagen in den Erneuerungsfonds über die Entnahmen aus 
demselben seit dem jeweiligen Übergang der Bahnen an den Bund. 
Laut den Eingangsbilanzen hat der vorhandene Erneuerungsfonds 
hetl'agen bei 



der Zentmlbahn 
" Nordostbahn 

10-! -

den Vereinigten Schweizerbahnen 
der Jura-Simplon-Bahn 

zusammen 

2 832 450,<J3 Frcs. 
11 1 77 999,n8 " 

5 193 164,fJS " 
12071431,90 " 

31 275 046,99 Frcs. 

und die dem Emeuerungsfonds der Bundesbahnen gutgebrachten 
Abzüge von der Rückkaufssumme für Minderwert der vorhandenen 
Anlagen bei 

der Zentralbahn 
" Nordostbahn 

6 765 071,4i Frcs. 
3 422 000,42 " 

den Vereinigten Schweizerbahnen 897 964,07 
" der Jura-Simplon·Bahn . . 6 685 804,10 " 

--------------------~ 
zusammen 17 770 8-10,06 Frcs. 

Der Rest von 6 -16-1317,1<> Frcs. ergibt sich aus dem Überschuß der 
Einlagen über die Entnahmen; nur für das Jahr 1903 betmg derseihe 
für ein Bahnnetz von 2-150 km Länge 2 112 292,7fJ Frcs. Die Bundes
bahnen mußten sich bei Bemessung der Einlagen an das vom Bundes
rat am 12. Juni 1899 erlassene Regulativ halten; ob die vorge
schriebenen Einlagen das Richtige treffen, wird sich ergeben, wenn 
der von den Hauptbahnen erhobene Rechtsstreit vom Bundesgericht 
entschieden sein wird. Die streitigen Fragen sind von einer aus 
anerkannten Autoritäten des Auslandes zusammengesetzten Snch
verständigenkommission zu beantworten. Zufolge der Verstaatlichung 
der anderen Bahnen ist nur noch die Gotthardbahn Prozeßpartei. 
Alle anderen bei den Bahnverwaltungen vorhandenen Spezialfonds 
sind beim Rückkauf aufgehoben worden, es betrifft das bei der 
Zentmlbahn den Reservefonds (3 375 000 Frcs.), bei der Nordostbahn 
den Reservefonds (1 036 798,3L! Frcs.), den Fonds zur Fördemng 
spezieller Eisenbahninteressen (39 9-15,55 Frcs) und eine außerordent
liche Reserve (1431472 Frcs.), bei den Vereinigten Schweizerbahnen 
den Reservefonds (1 000 000 Frcs.), eine Heserve für llaftpftichtfälle 
(139 803,15 Frcs.), eine verfügbare allgemeine Reserve (2 36-1 547,44 
Francs), reservierte Einnahmen für Verkehrsabrechnungen (8-!1 081,8li 
Francs) und einen Amortisationsfonds (200 000 Frcs.), bei der Jura
Simplon-Bahn den Fonds zur Deckung von Unfallentschädigungen 
(238 452,3ü Frcs.), den Fonds zur Amortisation von Genußscheinen 
(388 970,35 Frcs.) und den Amortisationsfonds (8 764 023,19 Frcs.). 

Zu erwähnen ist noch, obwohl dieses Verhältnis nicht die 
Bilanz der Bundesbahnen, sondern nur die Übergangsbilanzen der 
Bahngesellschaften berührt, daß folgende Beträge für die bei den 
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Pensions- und H i lfs k a s s e n d~r verstaatlichten Bahnen bestehenden 
versicherungstechnischen Fehlbeträge von der Rückkaufs
summe in Abzug gebracht worden waren und von der Bundes
bahnverwaltung in Wertschriften in die genannten Kassen eingelegt 
wurden: 

Zentralbahn . . . . 1 253 224,'2f> Frcs. 
Nordostbahn 1 44G 4-!8,13 " 
Vereinigte Schweizerbahnen 1 841 692,3!l " 
Jura-Simplon-Bahn . 4 500 OOO,oo " 

----------------------~-
zusammen 9 141 364,77 Frcs. 

Leider haben die bisherigen versicherungstechnischen Unter
suchungen ergeben, daß die Fehlbeträge zu niedrig bemessen sind 
und die Bundesbahnverwaltung für die Pensions- und Hilfskassen 
ihrer Beamten und Angestellten noch ganz bedeutende Opfer wird 
bringen müssen. 

Bundesgesetzgebung für die Bumlesbahnen. 

Besoldung der Eisenbahnbediensteten. 

Um die erforderliche Grundlage für die Durchführung des 
Staatsbahnbetriebes zu schalfen, war der Erlaß wichtiger Bundes
gesetze erforderlich; das Bundesgesetz vom 15. Oktober 18971), be
treffend die Erwerbung und den Betrieb von Eisenbahnen für Rech
nung des Bundes und die Organisation der Verwaltung der Bundes
bahnen (Archiv 1898 S. -130 u. ff.), hatte nm die Grundzüge für diese 
Organisation festgelegt. Die vom Bundesrate dazu erlassene Voll
ziehungsverordnung vom 7. November 1899 konnte nur innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens die näheren Ausführungsbestimmungen 
festsetzen. Von allgemeinem Interesse ist darin die Einteilung 
des Bundesbahnnetzes in vier Kreise (mit der i. J. 1909 bevor
stehenden Verstaatlichung der Gotthardbahn werden es deren fünf 
sein). Der Kreis I umfaf)t im wesentlichen die Linien der fran
zösisch sprechenden Schweiz, der Kreis li die Linien der Zentral
bahn und die in der deutschen Schweiz gelegenen der Jura-Simplon
Bahn mit Inbegriff der Juralinien im Kanton Bern, d. h. die Bahnen 
zwischen den Linien Bern-Biel einerseits und Basel- Olten-Luzern 
andet·erseits, diese Linien inbegriffen. Die Kreise III und IV teilen 

I) Vg·J. Archh· für EisenbahnwesC'n 1897 S. 1236, Itl98 S. t:ilOft'. 
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sich in die früheren Linien der Nordostbahn mit Inbegriff der Ge
meinschaftsbahnen der Aargauischen Südbahn und der Bötzbergbalm 
und der Vereinigten Schweizerhahnen. Die Grenzlinie zwischen 
ihnen reicht im wesentlichen von Scllafl'hauseu über Wintertbur bis 
zum Ricken. Für die Einzelheiten det· Organisation ist auf die Voll
ziehungsordnung selbst zu verweisen. 

In erster Linie war das Anstellungsverhältnis des Personals der 
Bu11 desbahnen gesetzlich zu ordnen; maßgebend ist hierfür das 
Bundesgesetz vom 29. Juni 1900, betreffend die Besoldungen der 
Beamten und Angestellten der schweizerischen Bundes
bahnen.') Der Bundesrat hatte der Bundesversammlung seinen 
Entwurf mit Botschaft vom 1. Dezember 1899 vorgelegt und vor
geschlagen, nach den gleichen Grundsätzen zu verfahren, die für 
das Bundesgesetz vom 2. Juli 1897, betreffend die Besoldungen der 
eidgenössischen Beamten und Angestellten, maßgebend waren. 

Beibehalten wurde das System, nach dem das Besoldungsgesetz 
eine Anzahl von Klassen mit einem Minimum und Maximum der 
Besoldung aufstellt und die Beamten bezeichnet, die in jede dieser 
Klassen einzuteilen sind. Im Rahmen dieser Kla!>sen sind vom 
Bundesrat die Besoldungen für jede einzelne Beamtenkategorie fest
zustellen. Während im allgemeinen Besoldungsgesetz jeder Deamte 
einer Klasse mit dem Besoldung·sminimum beginnt und nur das zu 
etTeichende Maximum für jeden Beamten innerhalb der nämlichen 
Klasse ein anderes sein kann, sind die Anstellungsverhältnisse der 
Bundesbahnbeamten so mannigfaltige, daß auch die Anfangsgehälter 
innerhalb einer Klasse verschieden bemessen werden mußten, da die 
Bestimmungen des Besoldungsgesetzes im allgemeinen sich an die 
zurzeit bei den Bahnverwaltungen bestehenden Besoldungsvtwhält
nisse anzuschließen hatten. Die Gehaltsfestsetzungen hatten sich 
während einer langen Reihe von Jahren in Anpassung an die allge
meinen Lebensverhältnisse und die an die einzelnen Beamten zn 
stellenden dienstlichen Ansprüche entwickelt. Insoweit diese nicht 
befriedigende waren, war anläßlich der Lohnbewegung in den 
.Jahren 1895/1896 eine erhebliche Verbesserung eingetreten, so daß 
im ganzen die Ansätze des Besoldungsgesetzes richtige wurden, 
wenn ,:;ie nicht unter den Gehältern blieben, die bei den zum 
1. Mai 1903 zurückzukaufenden Bahnen, Jura-Simplon-Bahn, Zentral
bahn, Nordostbahn und Vereinigte Schweizcrbahnen, bestanden. Dabei 
sollte der Grundsatz gelten, daß in der Regel die jewcilen bei einer 
der genannten Bahnen für eine Beamtenkategorie festgesetzten 

1) Vgl. Archiv für Eisenbahnwesen 1900 S. 14-l!l. 
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höchsten Sätze Anwendung finden, wenigstens soweit es sich um die 

mittleren und unteren Be:nnten und Angestellten handelt. Eine 

Übernahme der zum Teil höllet·cn Gehaltsnormen der Gotthardbahn 

konnte deswegen nicht ohne weiteres stattfinden, weil die Leben;;· 

verhältnisse ihrer Beamten znm Teil eigenartige sind. die eine bessere 

Bezahlung rechtfertigen; z. ß. der Aufentlutlt deutsch-schweizerische~· 

Beamtenfamilien in der italienisch sprechenden Schweiz. 'Venn die 

fÜr Ausnahmeverhältnisse passenden Gehälter ohne weiteres auf die 

in normalen Beziehungen befindlichen Beamten angewendet worden 

wären, hätte sich eine nicht gerechtfertigte, ganz erhebliche Mehr· 

ausgabe ergeben. 

l\lit Hücksicht auf die große Zahl der verschiedenen Beamten 

mit den mannigfaltigsten Verrichtungen, welche eine große Zahl von 

Gehaltsfestsetzungen notwendig machte-n, reichte die Klasseneinteilung 

des allgemeinen Besoldungsgesetzes, trotz der innerhalb der einzelnen 

Klassen zu normierenden Stufen, nicht aus; statt der daselbst be

stimmten sieben Klassen waren neun erforderlich. Es ist nun 

folgende Einteilung· vorgesehen: 

I. Klasse 10 000-1ö 000 Frcs. 

II. 
" 

G 000-10 000 
" III. 

" 
5 000- 8000 ,. 

IV. 
" 

-i 000- I 000 
" 

V. 
" 

3 000- 5 000 ,. 
VI. 

" 
2 -!00- 5 000 

" VII. 
" 

1 800- 3 GOO ,. 
VIII. 

" 
1 500- 2100 

" 
IX. 

" 
1 200- 2 200 11 

Bezüglich der Zuteilung der Beamten in die einzelnen Klassen 

verweisen wir auf die als Anlage -i 1) abgedruckte Gehaltsordnung. 

In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Besoldungsgesetz ist 

der Grundsatz aufgenommen, daß jeder volljährige und im Dienst 

der Bundesbahnen voll beschäftigte Beamte und Angestellte min

destens ein Jahresgehalt von 1 200 Frcs. erhalten soll. Die Besol· 

dung von Angestellten dagegen, die noch nicht volljährig sind oder 

nicht im ausschließlichen Dienst der Bundesbahnen stehen, kann 

unter diesem Mimimum gehalten werden. Die Besoldung der 

weiblichen Angestellten soll die gleiche sein wie die der männ

liehen. (Der Entwmf des Bundesrates hatte get·ingere Bezahlung 

zugelassen.) 

I) S. Seite 177. 
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Die :E~inreihung der Beamten in die Klassen findet durch das 
Gesetz selbst statt, die Festsetzung der Mindest- und Höchstbesoldung 
für die einzelnen Beamten dagegen durch den Bundesrat auf Antrag 
der Generaldirektion. 

Beim Eintritt eines Beamten oder Angestellten gilt die Minimal
besoldung als Regel. Immerhin sollen tüchtige Leistungen in bis
heriger Stellung, besondere Fähigkeiten, sowie die örtlichen Lebens
verhältnisse berücksichtigt werden. Beim Eintritt eines Beamten 
oder Angestellten aus einer unteren Klasse in eine höhere oder aus 
einer Dienstabteilung in eine andere ist bei der Festsetzung der 
Besoldung das Gesamtdienstalter zu berücksichtigen. Auf alle Fälle 
soll mindestens die bis zu diesem Zeitpunkte bezogene Besoldung 
verabfolgt werden. 

Für die regelmäßig eintretenden Gehaltsaufbesserungen 
wurde das System des allgemeinen Besoldungsgesetzes angenommen 
und für die Klassen Ill bis einschl. IX auch die periodische Er
höhung von je 300 Frcs. für eine Amtsdauer von drei Jahren. Da 
für die I. und II. Klasse die Erreichung des Höchstgehalts bei einer 
Differenz von 3 000 Frcs. erst mit zehn Perioden oder 30 Jahren 
eintreten würde, wurde für diese Klassen eine Steigerung von je 
500 Frcs. vorgesehen. Umgekehrt hatte der Bundesrat für die 
IX. Klasse eine Steigerung von 200 Frcs. für dl'ei Jahre als ge
nügend erachtet, da bei den verstaatlichten Bahnen die Aufbesserung 
bei diesen Stellen eine wesentlich geringere war; sie wechselte fül' 
das Jahr zwischen 13,Sti und 60 Frcs. Die Bundesversammlung be
stimmte aber auch für die unterste Klasse eine Erhöhung von je 
000 Frcs., was eine ganz bedeutende Ausgabenvermehrung bedingt. 
Dienstwohnungen werden zu einem billigen Ansatz in Rechnung ge
bracht, Dienstkleidungen dagegen unentgeltlich verabfolgt. Der 
Verwaltungsrat hat das Reglement zu erlassen, das die Nebenbezüge 
des Personals bestimmt, die in den Besoldungsansätzen nicht ent
halten sind (Kilometergelder, Ersparnisprämien, Reiseentschädigung·en 
n. dgl.). Dabei ist auch die Frage zu entscheiden, inwiefern den 
öfter vom Personale geäußerten Wünschen entsprochen werden 
kann, einen Teil der Nebenbezüge in feste Gehaltsquoten umzu
wandeln. 

Da der Eisenbahndienst die volle Arbeitskraft der Beamten und 
Angestellten in Anspruch nimmt, wird verlangt, daß sie ohne he
sondere Ermächtigung weder eine andere Stelle annehmen noch 
einen Nebenberuf ausüben. 

Die Höhe der Löhne der im Tagelohn angestellten Arbeite1· 
der Bundesbahnen wird von der Generaldirektion und von den 
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Kreisdirektionen je für die von ihnen angestellten Arbeiter im 
Rahmen eines vom Verwaltungsrate der Bundesbahnen zu erlassenden 
Reglements bestimmt. Dieses Reglement wird auch die Grundsätze 
für Aufbesserung der Löhne nach Maßgabe der Dauer des Dienst
verhältnisses feststellen. 

Die Bundesbahnverwaltung hat darauf Bedacht zu nehmen, 
nach und nach ständige Arbeiter der hiet·zu geeigneten Dienst
kategorien zu Angestellten zu ernennen. Diejenigen ständigen 
Arbeiter, die Alters halber nicht mehr zu Angestellten ernannt 
werden können, sind bei entsprechenden Leistungen mit Bezug auf 
die Löhnung den Angestellten der nämlichen Kategorie gleich
zustellen. 

Die im Gesetz enthaltene Klasseneinteilung erhielt, wie oben 
bemerkt, ihre vollständige Ausgestaltung mit der vom Bundesrate 
auf Antrag der Generaldirektion erlassenen Gehaltsordnung vom 
7. Januar 1902 (Anlage 4).1) 

Mit der angenommenen Klasseneinteilung haben allerdings nicht 
alle Direktoren und Oberbeamte das von ihnen bei den Privatbahnen 
bezogene Gehalt erhalten; mit Rücksicht auf die für andere Staats
beamten bestehenden Normen konnte trotz der für den Eisenbahn
dienst in Betracht kommenden Verschiedenheiten nicht höher ge
gangen werden. Dagegen wurde das gesamte mittlere und niedere 
Personal mindestens gleich gut gestellt. Für die große Mehrzahl 
ergab sich bei Durchführung der Gehaltsordnung am 1. Mai 1903 
eine mäßige Besserstellnng. 

Bei Erledigung von Stellen durch Todes- oder Krankheitsfälle 
kann ein Nachgenuß der Besoldung bis auf ein Jahr eintreten. Die 
Entscheidung je nach den Umständen des einzelnen Falles steht der 
Generaldirektion zu. Sie wird darüber verfügen, welche Personen 
zum Bezuge des Besoldungsnachgenusses berechtigt sind, und es ist 
jede Beschlagnahme oder Pfändung seitens etwaiger Gläubiger aus
geschlossen. Für Personen, die gegenüber den Pensions- und Hilfs
kassen pensionsberechtigt sind, kann ein solcher Nachgenuß der Be
soldung nur für einen Monat nach dem Todesfall bewilligt werden. 
Auf Beamte und Angestellte, die bei ihrem Eintritt in die Verwaltung· 
der Bundesbahnen nur provisorisch gewählt worden sind, finden vor
stehende Bestimmungen während der Dauer des Provisoriums keine 
Anwendung. 

Für den Fall, daß Beamte der zurückzukaufenden Bahnen schon 
vor dem 1. Mai 1903 in den Dienst der Bundesbahnen übertreten, 

lJ S. Seite 177. 
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sei es, daß sie zur Vorbereitung des H.ückkaufes in die Bundesbahn
verwaltung gewählt werden, sei es, daß sie zufolge einer Verständi
gung über vorherig~n Übergang einer Bahn in das Eigentum des 
Bundes in dessen Dienst übertreten, werden sie bis zum Tage des 
konzessionsgemäßen Hückkaufs bei ihren hishm·igen Bezügen ge
schützt. 

Das sind die wesentlichsten Bestimmungen des Besoldungs
gesetzes, das am 1. Mai 1903 auf dem ganzen Bundesbahnnetz voll
stiindig durchgeführt worden ist. 

Oie 'l'ari fe. 

Von großer Bedeutung für die Volkswirtschnft der Schweiz 
wie für die l<'inanzlage der Bunde::;bahnen ist das Bundesgesetz 
üher das Tarifwesen der Schweizerischen Bundesbahnen vom 
27. Juni 1901. 1) Schon mit Botschaft vom 17. November 1899 hatte 
der Bundesrat der Bundesversammlung hierzu einen Entwurf vor
gelegt. Da mit dem Übergang der Bahnen an den Bund die Be
stimmungen der Konzessionen über das Tarifwesen e1·loschen, war 
im Tarifgesetz für sie Ersatz zu schaffen. Als Ausgangspunkt dienten 
die Vorschriften der sogenannten N ormalkonzession, die seit Er
teilung der Eisenbahnkonzessionen durch den Bund der Hauptsache 
nach in alle Konzessionen Aufnahme gefunden hatten; dabei war 
aber zu berücksichtigen, daß die Bahnverwaltungen sich nicht mit 
einer Gestaltung der Verkehrseinrichtungen und Tarife begnügt 
hatten, wie der Bund sie von ihnen auf Grund der Konzessionen 
hätte verlangen können, soudem teils aus eigenem Antrieb, teils 
unter Einwirkung der Bundesbehörden dazu gelangt waren, dem 
Verkehr größere Vorteile zu gewähren, wobei sie sich mehrfach von 
dem Wortlaute der Konzessionen entfernten. 

Bei Festsetzung der neuen Vorschriften war die Forderung 
einer einheitlichen Regelung für das gesamte Bundesbahnnetz 
selbstverständlich. Sodann war eine Beruhigung gegenüber den 
Besorgnissen zu bieten, daß die Verstaatlichung Rückschritte gegen
über dem heutigen Zustand bringen könnte. Überdies waren Be
stimmungen aufzunehmen, die weitere Erleichterungen des Verkehrs 
anbahnen. Hierbei mußte man sich jedoch hüten, durch das Gesetz 
über Neuerungen, die noch eingehender Untersuchungen bedürfen, 
voreilig zu entscheiden, ehe die Verwaltungsorgane der Bundesbahnen 

l) Archiv 1901 S. 1362 ff. 
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bestellt waren. Man durfte auch nicht übersehen, daß das Eiseu
bahnwesen in ununterbrochen!'!' Umbildung und Entwicklung be
griffen ist, und daß daher der Tätigkeit und Anregung der Ver
waltung der Bundesbahnen ein bedeutendes ~laß freier Bewegung 
zu lassen war. Insbesondere war ihr für die Fortentwicklung des 
Verkehrs in ähnlicher Weise wie den bisherigen Privatbahnen Freiheit 
zuzugestehen, immerhin unter strenger 'Vahrung des schon in der 
bestehenden Gesetzgebung enthaltenen Grundsatzes der Gleich
berechtigung nller und unter Aufrechterhaltung der vollständigen 
Öffentlichkeit der Tarife. 

Um eine gründliche Vorbereitung des Tarifgesetzes zu et·
möglichen, hatte das Eisenbahndepartement einen ersten Entwmf 
dem schweizerischen Handels- und Intlustricverein, dem schweizeri
schen Gewerbeverein, dem schweizerischen Bauernverband und dem 
schweizerischen Eisenbahnverband mitgeteilt mit dem Ersuchen, ihm 
ihre Bemerkungen zu dem Entwurf bekanntzugcben. In dankens
werter Weise haben die genannten Vereinigungen dieser Einladung 
durch Einsendung eingehender Berichte entsprochen. Ihren An
regungen wurde Rechnung getmgen, soweit die konsequente Durch
führung einheitlicher und gleichmäßiger Grundsiitze für das Türir
wesen es gestattete. Allerdings konnte der Ansicht nicht beigestimmt 
werden, daß die Vorschriften des Transportgesetzes, betreffend die 
Erstellung der Tarife, nach gleichmäßigen Grundsätzen für alle und 
betreffend die Veröffentlichung der Tarife und deren Genehmigung 
durch das Eiscnbahndepnrtement gegcnübet· den Rundesbahnen nicht 
gerechtfertigt erschienen, da ihnen möglichst freie Bewegung gewäht·t 
werden müsse und ihnen die Wahrung der öffentlichen Interessen 
so gut überlassen ·werden könne, wie einer Aufsichtsbehürde. Ab
gesehen von der Vorschrift des Rückkaufsgesetzcs, welche die Be
stimmungen der bestehenden Bundesgesetzgebung in Eisenbahnsachen 
auf die Bundesbahnen für anwendbar erklärt, müssen die Grundsiitze 
gleichmüßiger Behandlung aller unbedingt auch für die Bundeshalmen 
Geltung haben, ja für diese noeh viel mehr als bisher für clie PriYat
bahnetL Bei richtiger Anwendung künnen sich clamus keinerlei 
Xachteile ergeben, da gleichmäßige Behandlung nur bei Gleichheit 
der Verhältnisse beansprucht werden kann, und diese Bestimmungen 
selbstverständlich nicht dahin ausgelegt werden dürfen, daß ungleich
artige VerhHltnisse unter eine Schablone gebracht werden sollen. 
Daß auch in Zukunft Ausnahmetarife nicht nur gestattet sein sollen, 
sondern im Interesse der schweizerischen Volkswirtschaft aus
clrücklieh gefordert werden, ist im Gesetz ausdrücklich vorg-esehen. 
Auch verhindert dieser Grundsatz nicht die Gewährung erleichternder 
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Transportbestimmungen für bestimmte Gegenstände; nur dürfen 
solche Erleichterungen nicht etwa nur bestimmten Verfrachtern ge
währt werden, sie müssen jedem, der solche Güter zur Beförderung· 
ttufgibt, gleichmäßig zur Verfügung stehen. Was durch die bisherige 
Entwicklung des Eisenbahnwesens gewonnen worden ist, bleibt dem 
Verkehr gesichert. Auch die Bedenken gegen die vorgeschriebene 
vorausgehende Genehmigung der Tarife durch das Eisenbahn
departement und ihre Veröffentlichung vor dem Inkrafttreten sind 
nicht gerechtfertigt. Die Prüfung aller Tarifmaßnahmen auf ihre 
Gesetzmäßigkeit vor der Anwendung ist geboten und hat nichts 
Bedenkliches für die Bundesbahnvet·waltung. Die Verzögerungen, 
die sich aus dieser Kontrolle ergeben, werden erheblich übertrieben. 
Der Zeitraum, der für die amtliche Kontrolle beansprucht wird, ist 
verhältnismäßig klein gegenüber der Zeit, deren die Verhandlungen 
der Bahnen unter sich durch Korrespondenz und auf Konferenzen 
bedürfen. Auch ist die Annahme durchaus irrtümlich, daß es sich 
um eine bloß formelle Prüfung handle. Die Hauptsache ist die 
Überwachung der richtigen Durchführung der in den Bundesgesetzen 
und Bundesbeschlüssen niedergelegten Grundsätze. 

Erhöhungen oder Aufhebungen von Tarifen sind in der l~egel 
drei Monate vor dem Irrkrafttreten zu veröffentlichen, wenn der 
Handelsstand nicht durch unvorhergesehene Tarifmaßnahmen, die 
seine Berechnungen stören, geschädigt werden soll. Eine Kürzung 
des Termins ist für den Fall vorgesehen, daß mit den Tariferhöhungen 
zugleich erhebliche Tarifermäßigungen eingeführt werden solleiL 
Eine Kürzung der Publikationsfrist ist auch dann angezeigt, wenn 
bei direkten Tarifen mit dem Ausland nur der auf die ausländischen 
Strecken fallende 'rarifanteil erhöht wird und für diese Strecken 
eine kürzere Frist gilt. Einmal eingeführte Tarifherabsetzungen 
sollen eine längere Zeit in Kraft bleiben, für Personen mindestens 
drei Monate, für Güter mindestens ein Jahr; nur auf diese Weise 
wird die für die Geschäftswelt so notwendige Stetigkeit erzielt. Die 
Bahnverwaltung kann aber Ermäßigungen zugestehen, deren Dauer 
zum voraus auf eine kürzere Zeit beschränkt wird. Die Fristen für 
die Veröffentlichung und für die Dauer der Ermäßigung finden keine 
Anwendung auf Vergnügungszüge und auf ausnahmsweise gewährte 
Vergünstigungen für den Besuch von Festen und für andere be
sondere Anlässe. 

Für den Personenverkehr setzt das Gesetz nicht bloß die 
Tarife und die Grundsätze. der Tarifbildung im engeren Sinne fest, 
sondern gibt in Anlehnung an die bisherigen Konzessionsbestimmungen 
auch die Bürgschaft für eine sachgemäße Bedienung des Personen-
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verkehrs. Während die Not·malkonzession vorscht·eibt, daß die Be
förderung von Personen täglich mindestens dreimal nach beiden 
Richtungen von einem Endpunkt der Bahn zum andern und unter 
Anhalten an allen Stationen erfolgen solle, wird den berechtigten An
forderungen des Verkehrs entsprechend die Zahl von mindestens 
vier Zügen in jeder Richtung mit Anhalten auf allen Stationen 
auch für die weniger wichtigen Bahnlinien gefordert. 

Hinsichtlich der Zuggeschwindigkeit, die in der Normal
konzession auf nur 2.! km bestimmt ist, wird für die gewöhnlichen 
Personenzüge eine mittlere Geschwindigkeit von mindestens 28 km 
in der Stunde gefordert; immerhin kann der Bundesrat eine geringere 
bewilligen, wo dafür in besonderen Bau- oder Betriebsverhältnissen 
ausreichender Grund vorhanden ist. Die bisherige Zahl von drei 
Wagenklassen ist beibehalten; auch die Schnellzüge haben die dritte 
Klasse zu führen und nur in Expreßzügen kann die dritte, unter be
sonderen Umständen auch die zweite wegfallen. In den Personen
zügen kann die erste Klasse weggelassen werden. Abgesehen von 
der kostspieligen Ausrüstung der ersten Klasse, die einen höheren 
Anschaffungspreis und höhere Unterhaltungskosten bedingt, besteht 
ein Bedürfnis für sie nur bei den Zügen, die dem großen Durch
gangsverkehr dienen. Sodann ist die Möglichkeit gewahrt, für den 
Lokalverkehr Züge einzulegen, die ausschließlich Wagen dritter 
Klasse führen. Damit die sogenannten Luxuszüge, die im inter
nationalen Reiseverkehr eine wichtige Rolle spielen, in unveränderter 
Zusammensetzung in der Schweiz weitergeführt werden können, ist 
füt• sie eine Ausnahmehestimmung aufgenommen. 

Das in der Schweiz bisher vorgeschriebene Wagensystem, 
welches das Gehen durch den ganzen Wagen ermöglicht, hat sich 
als den Verkehrsverhältnissen des Landes entsprechend erwiesen 
und ist daher beibehalten. Die Tarife für den Personen- und Ge
päcktransport sind durch das Gesetz bestimmt; ihre Festsetzung ist 
nicht dem Verwaltungsrat der Bundesbahnen überlassen, allerdings 
nur insofern, als die Maximaltarife festgesetzt sind, über welche die 
V crwaltung der Bundesbahnen nicht hinausgehen darf. Bei Fest
setzung der Personentarife wurden grundsätzlich die zur Zeit bei 
einer der im Jahre 1903 zurückzukaufenden Bahnen, der Jura
Simplon-Bahn, der Zentralbahn, der Nordostbahn und den Ver
einigten Schweizerbalmen, bestehenden niedrigsten Tarife als 
Höchstsätze angenommen. Auch das System der Rückfahrkarten 
wurde gesetzlich festgelegt. Es entspricht ~o sehr den besonderen 
Verhältnissen des einheimischen Verkehr:;, daß ein Abgehen von 
ihm nicht dem freien Ermessen der Bundesbahnverwaltung anheim-

Weißeni.Jach. 



114 -

gestellt werden sollte. Auf dieser Grundlage ergaben sich folgende 
Fahrpreise: 

1. Für einfache Fahrten: 
in der ersten Wagenklasse . 10,4 Happen, 

" " 
zweiten 

" 
7,3 

" 
" " 

dritten 
" 

5,2 
" für das Kilometer Bahnlänge. 

2. Für Hin- und Rückfahrt 
(mit wenigstens zehntägiger Gültigkeit): 

in der ersten Wagenklasse . 15,6 Rappen, 

" " 
zweiten 

" 
10,0 

" 
" " 

dritten 
" 

6,5 
" für das Kilometer Bahnlänge. 

Für Bahnstrecken mit starken Steigungen und für Bahnstrecken, 
bei· denen ganz eigenartige Bau- und Betriebsverhältnisse bestehen, 
sowie für die Benutzung außergewöhnlicher Einrichtungen (Schlllf
wagen, Luxuswagen u. dgl.), kann vom Bundesrate die Erhebung 
eines Zuschlages zu diesen Tarifen bewilligt werden. Für bereits 
im Betriebe stehende Bahnstrecken, auf denen his zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ein Zuschlag nicht gemacht worden ist, darf jedoch 
auch künftig ein solcher nicht erhoben werden. 

Für Kinder unter vier Jahren, sofern für solche kein beson
derer Sitzplatz beansprucht wird, ist kein Fahrgeld, für Kinder 
zwische~l dem vierten und dem zurückgelegten zehnten Altersjahre 
die Hälfte des Fahrpreises in allen Wagenklassen zu bezahlen. ~\lit 

Zustimmung des Bundesrates ist jedoch die zur Hälfte des Fahr
preises berechtigende Altersgrenze von der Bundesbahnverwaltung 
auf das zurückgelegte zwölfte Altersjahr ausgedehnt worden. 

Einer Anregung·, im Falle einer Herabsetzung der Personen
tarife unter die vorgesehenen Höchstsätze die Erhebung von Zu
schlägen für die Benutzung der Schnellzüge oder wenigstens der 
Expreßzüge im Gesetz vorzusehen, wurde keine Folge gegeben; die 
hei den schweizerischen Bahnen bestehende und allgemein beliebte 
Erleichterung, daß für die schneller fahrenden Züge ein Zuschlag 
nicht erhoben wird, wollte man nicht aufheben. Die bisherigen 
'rarifbegünstigungen für den Transport von Armen und Arrestanten 
wurden beibehalten. Ebenso wurde die Verpflichtung zur Ausgabe 
von Abonnements zu ermäßigten Preisen aufrecht erhalten; ferner 
die bisherigen Begünstigungen für den Hundreiseverkehr und füt• 
die Beförderung von Gesellschaften und Schulen beibehalten und 
die Ausgabe von sogenannten Arbeiterkarten vorgeschrieben, die 
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bei der /';entralhahn und der .Jura-Simplnn-Bahn eingeführt waren 

und sich volkswirtschaftlich als sehr nützlich erwiesen hatten. Da

gegen wurden die Erfahrungen, die mit den sogenannten K i I o

m e te r heften hisher gemacht worden sind, nicht für ausreichend 

erachtet, um ihre Einführung bei den Bundeshahnen zu rechtfertigen, 

vielmehr wurde der Bundesbahnverwaltung weitere Untersuchung 

vorbehalten. Ehensowenig fand die Einführung eines Zonentarifs 

Annahme. 

Die im Gesetz vorgeschriebene Herabsetzung der Personentarife 

ist am 1. Mai 1900 durchgeführt worden. Sie hat sich durchaus 

hewilhrt, indem sie eine ganz bedeutende Steigerung des Personen

verkehrs Y0ranlaflte, die den befürchteten Einnalnneausfall verhin

derte. Allerdings sank der mittlere Durchsehnittsertrag für den 

]{eisenden in der Jl;eit vom Mai bis Dezember von lülp) Cts. füt• 

Hl02 auf H2,1:J Cts. füt• 1903. Das hätte auf die Zahl von .'31 Hl-!473 

!{eisenden einen Ausfall von 2 854 300 Frcs. ergeben müssPn. Statt 

dessen ergah der Personenverkehr eine Mehreinnahme von rund 

1 500 000 Frcs. Diese Verme!n·u11g ist allerdings nicht allein der 

Tarifermällignng zuzuseht·eiben, sondern zum Teil anch det· hei allett 

schweizerischen Halmen he< 'hachteten allgem<~inen Vt>rkehrssteigeruug· . 

.Jedenfalls ist aber ein wesentlicher 'I'eil auf' die 'I'arifermiißig-nng 

zurückzuführen. 

Bezüglich der Gepäcktarife wurde die Aufnahme der Be

stimmungen der Normalkonzession angmtonnn<·n: i) Cts. füt· 100 kg

nnd 1 km, mit einem l\iindestsatz von 2i'J Cts. im internen und -!0 Cts. 

im Durchgangsverkehr. Handgepäck bis zu 10 kg Gewicht darf 

frei in die Wagen mitgenommen werden. Mit Zustimmung des 

Bundesrats kann ein einfacheres AbfertigungsYerfahren mit einem 

einheitlichen 'rarif eingeführt werden. 

Für den Güterverkehr konnte nicht davon die Rede sein, 

auf das System der reinen Wertklassifikation zurückzukommen und 

voll dem sogenannten Reformsystem abzugehen. .\.uch hier waren 

Höchstsiitze zum Schutz des Verkehrs gesetzlich festzulegen; dabei 

ist der Bundesbahnverwaltung freier Spielraum gelassen, den An

forderungen des Verkehrs g·erecht zu werden. 

In den 'l'arifbestimmungen, die dem Reformsystem augepaßt 

sind, ist die Trennung der Tarife in Streckensätze und Ah

fertignngsge bühr beibehalten. Bezüglich der Höhe der ins Gesetz 

aufzunehmenden Frachtsätze wurde, wie beim Personenverkehr, 

davon ausgegangen, daß die bei einer der am 1. Mai 1903 verstaat

lichten Bahnen bestehenden niedrigsten Sätze nicht überschritten 

werden dÜrfen. 
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Diese Höchstsätze sind: 

Frachtg·ut 

il Wagenladungen!) 

•1 ~ Stückguti'l -~~ 
on I 1 Spezialtarife 

1

1 .!<1 Allgemeine 

; ~ II f! Klassen !I r.---~-1 - IL---~~-nr.--
1 ~ I· I ·1----- !---- --- · --
i _; 11

1 

2 ~~ A B I: a I b 'i a _ b _I_ a b 

I ~ I Frachtsätze für 100 kg- in Rappen 
I I ' 

I. rl ! I 

Abfertig·ungsgehüh- 1 

ren: 'I 
1 

: 

l-20km ... ·l;ts,o IO,o ! IO,u I 7,;, 7,; : 6,o 

2l-39km, Zusehlag· 'I · : 1 I 
für I km . . i 0,4sl 0,251 0,2.ij 0,375 1 0,3751 0,2 

' I I' I 
40 und mehr km . ~~27,o ~~15,o : 15,o ~llii,o ' IO,o [ IO,o 

II. Ii ; I 'I 
Streckensätze für il , 1 1 

1 km . . . . 1, 3,4 .
1 

1,7 1 1,asir 1,23 1 1,1 o,ss 
I !1 

I I 

6,o ! .
1 

6,o ü,o I 6,o I G,o 
- I' 

0,21! 0,2 0,2/1 0,2 0,2 

IO,o IIIO,o IO,!J I i IO,o 

I I 
O,sl o,s& 0,1 j 0,75 1 0,4~ 

Für Eilgut in Wagenladungen soll die Fracht höchstens das 
Doppelte der allgemeinen Wagenladungsklassen des l<~rachtgutes 

betragen. 
Die bei der Gotthardbahn geltenden Tarifsätze sind allerdings 

zum Teil noch niedriger, so daß auch für sie die Höchstsätze des 
Gesetzes den erforderlichen Spielraum gewähren. Dabei ist aber zu 
beachten, daß die Gotthardbahn berechtigt ist, für ihre Strecken mit 
Steigungen von 15 % 0 und darüber einen Zuschlag von 100% im 
inneren Güterverkehr und eine solche von 3-5 Rappen für die Tonne 
und das Kilometer im internationalen Durchgangsverkehr zu er
heben. Im allgemeinen Verkehr m·hebt nun die Gotthardbahn tat
sächlich auf den Strecken Erstfeld- Biasca und Giubiasco-'raverne 
für Güter einen Zuschlag von 60% und für Gepäck einen solchen 
von 1000fo. 

Auch für Bahnstrecken der Bundesbahnen mit starken Steigung·en 
und für Bahnstrecken, bei denen ganz besondet·s eigenartige Bau
und Betriebsverhältnisse bestehen, kann vom Bundesrate die Et·
hebung eines Zuschlages zu diesen Frachten bewilligt werden. 

1) A, a = Wagenladung·en zu 5 t B, b = Wageulatlungen zu 10 t. 
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Der Ausfall, den die vorgesehene Frachtermäßigung bringen 
wird, ist in einem Gutachten auf Grundlage des Verkehrs von 189-l 
auf 1 628 401 Frcs. geschätzt, gleichzeitig aber nachgewiesen worden, 
daß die baldige Ausgleichung des Frachtverlustes durch Verkehrs
zunahme erwartet werden dürfe. Da der Verkehr seit 1894 be
deutend zugenommen hat, ist aueh der Ausfall entsprechend höher 
zu veranschlagen. Erfahrungen liegen nicht vor, indem die Herab
setzung der Gütertarife wegen der el'forderlichen umfassenden Vor
arbeiten erst zum 1. .Juli 190-l durchgeführt werden konnte. 

Beibehalten wurden die in den bisherigen Konzessionen ent
haltenen Vergünstigungen für Landwirtschaft und Industrie. Die 
für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft erforderlichen gering
wertigen llohstoffe sollen am niedrigsten tarifiert werden. Neben 
den Nurmaltarifen sind ferner in Berücksichtigung der Bedürfnisse 
von Industrie, Gewerbe, Handel und Land- und Forstwirtschaft die 
erforderlichen Ausnahmetarife zu erstellen. Dabei ist besonders 
darauf Rücksicht zu nehmen, daß die ausländische Konkurrenz nicht 
gegenüber der einheimischen Produktion begünstigt wird. Für den 
Durchgangsverkehr sind die 'rarifermäßigungen und Ausnahmetarif
bildungen zulässig, die dmeh die Konkurrenz ausländischer Ver
kehrswege bedingt sind. Zur Gewinnung und Entwicklung des 
Dmchgangsverkehrs können weitergehende Erleichterungen gewährt 
werden; solchen Erleichterungen gegenüber sind aber die erforder
lichen Tarifmaßnahmen zu treffen, damit eine Schädigung der ein
heimischen Produktion vermieden wird. 

Für den Transport von Edelmetallen, von barem Geld und von 
Kostbarkeiten mit deklariertem Wert ist für 1 000 Frcs. und 1 km 
höchstens 1 Cts. zu erheben. Traglasten mit landwirtschaftlichen 
und einheimischen gewerblichen Erzeugnissen, sowie Handwerkzeug 
für den persönlichen Gebrauch des Aufgebcrs, die in Begleitung 
der Trüger, wenn auch in besonderen Wagen, mit den Personen
zügen befiirdert und am Bestimmungsort sofort wieder in Empfang 
genommen werden, sind, soweit sie das Gewicht von 25 kg nicht 
übersteigen, frachtfrei. Für das Mehrgewicht ist der Satz der Stück
gutklassc I des Gütertarifs zu erheben. Beim Eintritt von Not
ständen, insbesondere bei ungewöhnlicher Teuerung der Lebens
und Futtermittel, sind für den Trnnsport von Getreide, Mehl, Hülsen
fl'ÜChten, Kartoffeln, Futtermitteln usw. zeitweise niedrigere Taxen 
zu bewilligen, die vom Bundesrnte nach Anhlirnng der Bnndesbahn
vel'waltung festgesetzt werden. 

Für (Jen Transport lehender Tiere mit Güterzügen sind Fracht
siitze zu erlwben, die nach Klassen und Transportmengen (Stück-
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zahl, Wagenladungen) abzustufen sind und den Betrag von 16 Cts. 
für das Stück uncl 1 km für die höchste und 2 Cts. für die niedrigste 
Klasse nicht übersteigen dürfen. Bei Beförderung mit Eilfracht 
kann ein 'farifzuschlag bis zu -!0 °/0 crho ben werden. Der Mindest
frachtsatz für Gütersendungen und für Tiersendungen Letriigt im 
Binnenverkehr und im direkten Verkehr hi"lchstens 40 Cts. 

Die Frachtsätze sind jeweilen nach der billigsten und die 
Lieferfristen nach der kürzesten Route zu berechnen, un(l zwar 
auch dann, wenn die billigste oder kürzeste l{oute nicht ausschliefj
lich über das Netz der Bundesbahnen führt. Unter dieser Voraus
setzung ist die Verwaltnng der Bundesbahnen befugt, de!l einzu
haltenden Transportweg, soweit es ihr Netz betrifft, nach freier 
Entschliellung zu bestimmen, vorbehaltlich einer entgegenstehenden 
Routenvorschrift des Absenders im Frachtbriefe gemäll den Vor
schriften des Bundesgesetzes, betreffend de!l Transport auf Eisen
hahnen und Dampfschiffen, vom 29. Miirz 1893. 

Wenn für Transporte von oder nach den Bundesbllhnen die 
kürzeste 1\oute ganz oder teilweise über eine nicht zu den Bundes
bahnen g·ehörende schweizerische Bahnstrecke führt, so kann, wenn 
diese geeignete Betriebsverhältnisse und ein gleichartiges Tarifsystem 
hat, über dieselbe die Bildung direkter Tarife und eine billige Tei
lung des Verkehrs beansprucht werden, letztere, soweit dadurch 
wichtige Interessen der Bundesbahnen nicht verletzt werden. Die 
Entfernungen berechnen sich hierbei nach den wirklichen Ent
fernungen, mit Ausnahme von Bahnstreckrn, für die erhöhte Sätze 
erhoben werden; für solche Streckeil kommt ein entsprechende!" 
Entfemungszuschlag in Ansatz. Die vor dem l. Juli Hl01 bestehen
den Vereinbarungen, betreffend Teilung des Verkehrs, dürfen für 
die nicht den Bundesbahnen angehörenden schweizerischen Bahn
strecken unter gleichbleibenden Verhältnissen nicht ungünstiger ge
staltet werden. 

Diese Vorschriften über die Instradierung sind das Ergebnis 
eingehender Eröl'terungen in der Bundesversammlung, wobei den 
Interessen der Nebenbahnen in weitgehender Weise Rechnung ge
tragen worden ist. Del' Entwurf des Bundesrates hatte den Anspruch 
der Nebenbahnen darauf beschränkt, daß sie die Bildung direkter 
Tarife beanspruchen können, wenn für 'l'ranspol'te von oder nach 
den Bundesbalnwn die kürzeste l{onte über eine nicht zu den Bundes
bahnen gehörende schweizerische Balmstt·eckc fülll"c. Dieser Stand
punkt wurdn in einem Bericht der Generaldirektion der Bundes
bahnen vom 2:) .• Januar Hl01 und in einem ergiinzenden Berichte 
des Eisenhllhndepartements vom 13. Mai Hl01 eing·e!Jeml verteidigt, 
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uml es wurde darauf hingewiesen, daß der Vorschlag des Bundes
rates sich in Übereinstimmung mit den übemll im Eisenbahnwesen 
geltenden Grundsätzen auf dem Boden der Instradierungsfrdheit 
bewege. Er schreibe den Bundesbahnen vor, über die kürzeste 
Linie direkte Tarife auch in den Fällen zu erstellen, wenn diese 
über nicht zum Bundesbahnnetz gehürcnde Bahnstrecken führt. 
Damit sei allen Bahnen die Möglichkeit gegeben, sich den ihnen 
gemiiß den obwaltenden Verkchrsverhiiltnitisen zukommenden Anteil 
am Verkehr zu sicheru; die Aufnahme freier Konkurrenz sei er
möglicht und mit dieser Möglichkeit auch der tatsächlichen Ver
ständigung über eine angemessene Verkehrsleitung vorgearbeitet. 
Die Erfahrungen im schweizerischen Eisenbahnwesen hätten genügend 
dargetan, daß alle Versuche von Hauptbahnen, den Nebenbahnen 
den ihnen naturgemäß zukommenden Anteil am Verkehr zu ent
ziehen, gescheitert seien, indem nach einer kurzen Periode des 
Kampfes eine billige Verständigung Platz gegriffen habe. Iu den 
Fällen, in denen die Vermittlung der .\.ufsichtsbehörde angerufen 
wurde, habe ahct· auch festgestellt werden können, daß die Ansprüche 
der Nebenbahnen seht• oft viel zu weitgehend waren, indem sie den 
ganz ungleichen Betriebsverhältnissen nicht Rechnung tragen wollten 
und lediglich die für ihre tinanzieHe Lage erforderliche Mehrein
nahmP in möglichst runder Summe ins Auge faßten. Daß Inter
essenten auf diesem Boden stehen, sei diesen nicht zu verargen, 
wohl aber dürfe gesagt werden, daß es nicht Sache des Gesetzgebers 
sei, sich zum Sehützer übertriebener .\nspt·üche aufzuwerfen, wenn 
man auch g·anz damit einverstanden sei, daß die bestebenden Bahnen 
durch die Verstaatlichung nicht in eine ungünstigere Lage kommen 
sollten, wofür die bündigsten Zusicherungen e1·teilt worden seien. 
~un wolle man aber nieht nur hcsteiJCnde VPreinhanmgen zu un
gunsten der Bundesbahnen ausctehn<~n, sonclem auch für alle Zu
kunft und für alle neuen Bahnprojekte die Verkehrsteilung 
zusichern. Das heiße, eigentlich ins Ungewisse hinein ein höchst 
bedenkliches Prinzip festnageln. Niemand könne beurteilen, was für 
Projekte von phantasiereichen Köpfen noch ausgedacht und voll 
spekulativen Gründem unterstützt würden. Soll 1mn jede derartige 
Unternehmung von vornherein darauf Ansprueh erheben, daß ihr die 
Bundesbahnen Verkehr abgehen, selbst wenn die Pruj ekte in der 
Hauptsache als Konknrrenz gegen die 13undcshalmen geplant sind! 
Wo neue Durchgangslinien volkswirt:;chaftlich gerechtfertigt seien, 
habe der Stnat selbst zu bauen, nachdem einmal der Staatslwtrieh 
der l%;cnbn hnen gTmHbützlich beschlossen sei. Andernfalls würde 
die schweizerische Eisenbahnpolitik Wege betreten, die für jeden 
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logisch Denkenden unfaßbar und für die materiellen Interessen des 
Landes von größtem Schaden wären. 

Trotz dieser Bedenken wurde eine Verpflichtung zu billiger 
Teilung des Verkehrs mit den Nebenbahnen festgelegt und damit 
gegenüber dem bestehenden Zustand eine Bevorzugung dieser Bahnen 
festgesetzt. Die bisherigen Verhandlungen über Neuordnung der 
Konkurrenzverhältnisse auf Grundlage des Gesetzes haben wirklich 
eine erhebliche Besserstellung der Nebenbahnen zur Folge. 

Die Frage der Einführung von Staffeltarifen wurde offen ge
lassen und der Verwaltung der Bundesbahnen freigestellt, solche da 
anzuwenden, wo eine reifliche Erwägung aller Verhältnisse es ange
zeigt erscheinen lasse. 

Es wird noch festgesetzt, daß die Tarifbestimmungen bloß den 
Transport von Station zu Station betreffen. Die Güter sind von den 
Aufgebern auf die Stationsverladeplätze aufzuliefern und vom 
Adressaten auf der Bestimmungsstation abzuholen. Auf den Haupt
stationen hat jedoch die Bahnverwaltung Einrichtungen für das Ab
holen und die Ablieferung der Güter am Wohnort des Aufgebers 
und des Adressaten zu treffen (Kamionnagedienst). Soweit nicht im 
Transportreglement Ausnahmen vorgesehen sind, wird das Aufladen 
der Güter in die Bahnwagen und das Ausladen aus denselben bei 
den Eil- und Stückgutsendungen, sowie bei den Sendungen der all
gemeinen Wagenladungsklassen von der Bahnverwaltung besorgt, 
und es darf eine besondere Vergütung hierfür nicht erhoben werden. 
Die übrigen Güter sowie die lebenden Tiere sind von den Ver
sendern aufzuladen und von den Empfängern abzuladen. Werden 
diese Leistungen vom Versender oder Empfänger der Bahn über
tragen und von ihr übernommen, so sind die dafür bestimmten Ge
bühren zu entrichten. 

Es folgen noch Vorschriften über die Aufrundung der Tarif
entfernungen und Frachtsätze bei Berechnung der Tarife. 

Im Gesetze sind nicht besonders erwähnt die sogenannten 
Nebengebühren, die nicht für die Beförderung der Güter, sondern 
für besondere Leistungen der Bahn, wie für Benutzung der Krane, 
für Abwägen u. dgl. erhoben werden. Ihre Erhebung ist gereeht
fertigt, da sie eine Vergütung für Dienste bilden, die im Transport 
von Station zu Station nicht inbegriffen sind. Ihr Wegfall würde 
ebenfalls eine bedeutende Einbuße veranlassen. 

Da die Einführung c1er durch das 'farifgesetz verlangten neuen 
'farife eine umfangreiche Arbeit und daher auch eine erhebliche 
Zeit erfordert, kann die Erstellung der neuen Tarife nur nach und 
naeh durchgeführt werden. Die bestehenden alten Tarife, die mit 
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dem Erlöschen der KilnZessionen ih]'(· Grundlage verlieren, wnrdPn 
daher auf so lange provisorisch in Kraft crklürt, his sie durch neue 
ersetzt sind. 

Finanziellt~ )JalhwhHwn fiir I>nrehfiihrnHp; des Riiekkanfs. 

~eben diesen zwei grundlegenden G!)Sctzcn waren von der 
Bundf•sversammlung mehrfache Be seh I ü s se zu fassen, welche sid1 
auf die Finanzierung des Rückkaufes bezogen. Zur Vorberrttnng 
dieser Fragen war vom Bundesrat eine Kommissinn vnn Sachver
ständigen ernannt worden, die zum erstcmnrtle am 10 . .Juni 1898 

zusammentrat und ihre siebente und letzte Sitzung am 1?>. No
vember 1900 abhielt. 

Schon vorher hatte die Bundesversammlung mit Beschluß Yom 
19. April 18!)8 die Garantie des Bundes für das 31h Ofoigc Simplnn
anleihen der Jura-Simplon-Bahn im Betrage von GO ;\lillionrn Fmnken 
gegenüber einem Bankkonsortium, bestehend aus den Kantonal
hanken von Waadt, Bern, Zürich, Solothurn und Neuenburg nnr 
unter der Voraussetzung übernommen, daß im Anleihevertmg nus
drücklich erklärt war, innerhalb drei l\[onate nach dem Übergang 
der Jura-Simplon-Bahn auf den Bund seien die Obligationen dieser 
Anleihe gegen Hundesbahnobligationen mit gleichen Bedingungen 
umzutauschen und die Inhaber det· Titel verpflichtet, diesen Umtausch 
anzunehmen. 

Als der Kurs der Obligationen der zurückzukaufenden Bahnen, 
deren Anleihen Ende 1898 683 008 O'ii'1 Frcs. betrugen, es wahr
scheinlich machte, daß der Umtausch eines erheblichen Teiles in 
3 1 /~ prozentige Bundesbahnobligationen durchführbar sei, erteilte die 
Bundesversammlung mit Beschluß vom 28 . .Juni 1899 dem Bundes
rate die Ermächtigung zu einem solchen Umtausch und zum Ankauf 
von Eisenhahnobligationen gegen bar in den Betrügen, die durch 
die Begebung von solchen Bundesbahnobligatiunen verfügbar werden, 
zunächst bis auf den Betrag von 200 Millionen Franken. 

Mit Botschaft vom 15. 1\Tiirz 1901 berichtete d(~r Bundesrat der 
Bundesversammlung, daß auf Grund (]ieses Hundesbeschlusses von 
dem 31h prozentigen Bundesbahnanleihen von 200 :\[illion('n Franken 
begeben worden seien: 

dmch Umtausch geg·en 31/ 2 prozcntigc Obli 
gationen der Hauptbahnen 

durch Vcrkanf . 
58 4-Hl 000 Frcs. 
21 7-W 000 

insgesamt RO 1 !1:> 000 Frcs. 
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"\Vnnn in dem genannten Bundesbeschluß vom 28 . .Juni 18üfl 
da~ Schwergewicht auf den Umtausch von 3 1 /~ prozentigen Bundes
hahnobligationen in 3 1 /~ prozentige Obligationen der Hauptbahnen 
gelegt worden sei, so habe sich seitdem die Situation wesentlich 
geändert. Die Umtauschoperlltionen seien nach und nach weniger 
belangreich geworden und seit dem 1. N' ovem ber HJOO gilnzlich ein
gestellt worden, namentlich auch aus dem Grunde, weil die Unter
handlung·en, betreffend Begehung von Bundeshalmobligationen, di<· 
mit zwei Syndikaten eröffnet waren, <lmch die Fortdauer des Um
tausches geg·en Eisenbahnobligationen, deren Kurs inzwischen bis 
auf 92 °/0 gesunken war, hätten erschwert werden müssen. Die 
Bundesbahnverwaltung habe ein wesentlich vermindertes Interesse 
an der Erwerbung von Eisenbalmobligationen, seitdem der frei
hiindige Rückkauf der Zentralbahn auf <ler Grundlage erfolgte, daß 
die Bundesbahnverwaltung einfach in die Verzinsung und Amorti
sation der Obligationen der Zentralbahn nach ihrem gegenwärtigen 
Bestande einzutreten hat, und angenommen sei, daß bei weiteren 
Verhandlungen, betreffend freihändigen Rückkauf, dasselbe Verfahren 
eingeselllagen werde. Wohl aber sei es denkbar, daß nicht überall 
die grundlogenden V crhültnissc so günstig wie bei d<·r Zentralbahn 
gestaltet seien, um auch über die Ausbezahlung der AktionUre mit 
Bundesbahnobligationen oder Hontentiteln eine Verstilndigung zu 
finden, und daß u. a. auf die Beschaffung bat'Cll Geldes Bedacht ge
nommen werden müsse. Die Bundesbahnverwaltung bedürfe aber 
noch weiterer barer Geldmittel zur Deckung der auf sie über
gegangenen Bauverptlichtung·en. Dazu komme, daß seit Beginn rles 
Jahres 1901 die Lage des Geldmarktes sich wesentlich geändert 
habe. Das anlagesuchende Kapital wende sich mit hül1erem Interesse 
als hisher den 31/~ prozcntigen Obligationen zu, und es erfreuten 
sich namentlich die 31/ 2-prozentigen Bundesbahnobligationen von 
189!1 einer regen Nachfrage. Es sei daher eine Erweiterung des 
Bundesbeschlusses vom 28. Juni 18ml notwendig·. 

Mit Beschluß vom 29. l\Uirz IDOl wurde nun det· genannte 
Bundesbeschluß, betreffend Erwerbung von schweizerischen Eisen
bahnohlig·ationt~n und Aufnahme einer Staat~anleihe zum Zwecke der 
Eisenbahnverstaatliehung, dahin erweitert, dall die aus der R<:>gebnng 
von 31/2 prozentigen Bnmlesbalmobligationcn der ,\nleihc vorn 
ö. August 18D!J beschafften Bmbetriige für die Zwecke der Rundes
bahnvcnmltung im allgemeinen Verwendung finden dürfen und ver
fügbar hlcibendc Gelder für Heclmung der Bun<!Pshahnverwaltnng 
vorübergehend zinstragend anzulegen sill(l. 

In der Folge steigerte sich der Verkauf vou 31/ 2 prozentigen 
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Bnndeshahnohliglltioncn auf ßl 5!11 000 Frcs. und es waren als Kauf
preis für die Nordostbahn weitere HO :\Iillionen l<~nmken zu begeben, 
so dnß siimtliche 200 Millionen Franken ausg-egehen ware11. Der 
Bundesrat ersuchte dahet· mit Botschaft vom 28. N' oveml.Jer 180 I die 
Bundesversmnmlung um Ermächtigung ZU!' .\usgabe weiterer 31/c pru
zentiger Bundesobligationen zur Bezahlung des Kaufpreises an ver
staatlichte Eisenbahnunternehmungen nach i\T aßg:1 he der von der 
Bundesversammlung genehmigten Kaufvertriige, zur Beschatl'nng der 
Gelder zur Bestreitung der .\usgabcn des Baukonto::; der Bundc:<
hahnverwaltung, soweit deren eigene i\Iittel hierzu nicht ausreichen, 
und zum etwaigen Umtausch der vom Bunde garantierten 31/ 2 pro
zentigen Obligationen der Jura-Simplon ·Bahn. Diese Enniichtigung 
wurde mit Bundesl,c::;chlul; vom 20. Dezember 1801 erteilt. 

Nachdem die Verstaatlichungsoperation weiter vorgerückt wm·, 
wurde der Bundesrat auf Antrag· vom -1. :\liirz l!l02 mit Bnndes
beschlull ':Om 24. April Hl02 weiter ermiichtigt, nachstehende, durch 
Rückkaufsvertrag ühcmommene Eisenbahnanleihen niimlich: 

-1 prozentige "\nleihen der Nordosthalm von 

1881 H7 000 000 Frc::;. 
188!) 5 000 000 

" 18D8 1;) 000 000 ,, 
18\l!l 10 000 000 

" 
-1 prozentige Anleihen der Zentral bahn VIJTl 

18!J2 lö ouo uoo 
" 1900 1() 000 000 
11 

-1 prozentige Anleihen der Vereinigten Kch weizerbahnen, 

III. Hypothek, vm1 1HH2 ;> 000 000 }'rcs. 

im Rahmen der jeweiligen "\nleihebeding-unge11 und in dem ihm ge· 
eignet scheinenden Zeitpunkte zur Rückzahlung zu kündigen und 
den Titelinhabern die Konversion in :\ 1/! prozentige Bundesbahn
obligationen nach dem Typus der Bundeshahnanleihe vum ö. Augu:,;t 
1899 anzubieten. Für den }'all, daß von der Kündigung einer ganzen 
Anleihe Abstand genommen würde, konnten naeh :\faßgabe der Be
stimmungen über die Amortisation der Anleihe verstiirkte Aus
losungen angeot·dnet und der hierfür erforderliche Geldbedarf durch 
Ausgabe von 0 1/ 2 prozentigen Bundesbahnobligationen gedeckt 
werden. 

A ut' Gmndlage der angeführten Beschlüsse waren his .Juni 1 D03 
für die Ansgabe vo11 ß 1h prozentigen Bundc::;hahnohligationcn die 
nachstehenden Operationen vorgPnOnlmen worden; 
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Umtausch gegen 31/:! prozentigc Obligationon 
der Hauptbahnen . n8 .!49 000 Frcs. 

rlirektet· Verkauf von 189!l bis N o,·em ber 
1901 . . . . . . . . . 61 f>öl 000 

als Kaufpreis für Erwerbung der Nordost-
bahn ausgegebene Obligationen 80 000 000 

als Kaufpreis für Erwerbung der Vereinigten 
Schweizerbahnen ausgegebene Obliga-
tionen . . . . . . . . . 2~ 000 000 

vorzeitiger Umtausch gegen vom Bunde 
garantierte 31/ 2 prozentige Jura-Simplon-
Obligationen 20 000 000 

füt· Bauzwecke der Bundesbahnen ausge-
g·ebene Obligationen . 5 000 000 

für Konversion der Nordostbahnanleihe von 
1889 von ö 000 000 }'rcs. und der An
leihe der Vereinigten Schweizerbahnen, 
III. Hypothek, von 5 000 000 Frcs. aus
gegebene Obligationen 10 000 000 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
zusammen 

Diese 257 Millionen Frankeil um faßten: 

25 7 000 000 F'rcs. 

die vier Serien (A, B, C, D) der Emission 
von 1899 . . . . . . 

die Serie E der Emission von 1902 . 
7 Millionen der Serie F der Emission von 

1902 . . . . . . . . . . 

200 000 000 Fi·cs. 

nO ooo ooo " 

7 000000 
" 

257 000 000 Frcs. 

Überdies war durch Beschluß vom 2. April 1903 den Inhabern 
von Prioritätsaktien oder Stammaktien der Jura-Simplon-Bahn der 
Umtausch ihrer Titel gegen 31/ 2 prozcntige Bundesbahnobligationen 
angeboten worden; diese Operation umf'aßte ein Kapital von 
44 226 000 Frcs. 

Es wurde zur Ausführung der vorerwähnten Beschlüsse ge
sehritten, je nachdem die Bedürfnisse der Bundesbahnen, der frci
hiindigc Rückkauf der Hauptbahnen und die Verhältnisse des Geld
marktes es erforderten. Der antizipierte Umtausch von 20 000 000 
Francs durch den Bund garantiet·tm· .Jura-Simplon-Obligationen von 
1898 bezweckte die Vereinfachung des Umtauschgeschäftcs, das 
gemäß den vom Bunde übernommenen Verpflichtungen drei Monate 
nach Übernahme des .Jura-Simplon-Netzes für ein Gesamtkapital 
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von öO 000 000 Ft·cs. zur ~\usl'ührung kommen sollte. Die Ausgaben 
des Baukontos der Bundeshalmen konnten in den Jahren 1901 und 
1902 aus den verfügbaren Bestünden dieser Verwaltung bestritten 
werden; es wurde abct· niitig·, für n 000 000 Ft·cs. Titel zm Deckung 
der Baukosten des ersten Halbjahres 1903 auszugeben. So<lann 
waren bei zwei Anleihen det· fl'ühel'en Bahngesellschaften die 
speziellen Umstände de!'art, daß t;ic ihl'c Konversion angezeigt Cl'~ 

scheinen ließen; die Kupons dc!' Titd der -l pl'ozcntigen Anleihe, 
III. Hypothek, der Vereinigten Schweizerhahnen waren zu Ende, 
und es war um so ehe!' gerechtfertigt, von der Anfertigung neue!' 
Kuponbogen abzusehen, als die Titel in drei verschiedenen Ab
schnitten, von 5 000, 1 000 und 000 Frcs. vm·handen waren. Die 
-l prozentige Nordostbailn-Anleihe von 1889 war ohnedies am 1. De
zember 1903 rückzahlbar; es war daher gegeben, diese beiden 
Schuldposten von je 5 000 000 Frcs. sofort in 0 1 /~ prozentige Bundes
bahnobligationen umwandeln. 

Dagegen wurde vorerst von der durch Beschluß vom 2-L Apt·il 
1902 erteilten Ermächtigung noch nieht vollständig Gebrauch ge
macht, um noeh andere Nordostbahnanleihen Ulld zwei Zentmlbahn
anleihen im ursprünglichen Gesamtbetrage von 1-13 000 000 Frcs., 
wovon noeh 140 800 000 Frcs. im Umlauf waren, zu konvertieren, 
und zwar einerseits, weil es sieh nicht empfahl, diesen Schritt in 
dem Augenblick zu tun, wo die Verhandlungen über den freihändigen 
Rückkauf der Jura-Simplon-Bahn, mit ihrer Wirkung, 100 Millionen 
Franken 3 1 /~ prozentige Bundesbahnobligationen auf den Markt zu 
werfen, im Gange waren, und andererseits, weil die Konjunkturen 
des Geldmarktes sich derart gebessert hatten, daß sich die Fmge 
aufdrängte, ob der im .Jahre 1899 angenommene ZinsfuG von ;) 1 /~ 0j 0 

auft·echt erhalten werden solle. 
Die allgemeine Lage hatte ,;ich bedeutend verbessert; der Geld

knappheit von 1899 und 1900 folgte ein immer mehr zunehmender 
Überfluß an verfügbaren Kapitalien; die Bundesbahnrente von 1900 
(-! Ofo) stieg allmählich von pari bis über 109 %; die 31/ 2 prozentigen 
Bundesbahnobligationen überschritten zu mehreren Malen den Kurs 
Yon 101, und die letzte eidgenössische Anleihe von 70 000 000 Frcs. 
zu 3 °/0 wurde unter Bedingungen abgeschlossen, die früher un
miiglich waren. 

In Anbetracht dieser Besserung des Geldmarktes ersuchte die 
Generaldirektion der Bundesbahnen den Bundesrat um Prüfung der 
Fmge, ob nicht die Beschlüsse, betreffend die Bnndesbahnanleihen, 
in dem Sinne abzuändern seien, da!.\ der Bundesrat sowohl für die 
Konversion der Anleihen der früheren Bahngesellschaften als aueh 
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für die B<>dürfnisse des Baukontos zur Ausgabe neuer Obligationen 
zu 3 Of0 ermächtigt würde, indem sie den Augenblick für gekommen 
hielt, der Bundesbahnverwaltung die Vorteile eines dreiprozentigen 
Zinsfußes zu teil werden lassen. 

Der Bundesmt hielt für zweckmäßig, die 3 prozentigen Bundes
bahnobligationen in Serien von iJO Millionen Franken, wie die der 
jetzigen 3 1 /~ prozentigen Papiere auszugeben, eine Nichtrückzahl
barkeit von wenigstens 10 Jahren vorzusehen und den Tilgung·splan 
so einzurichten, daß die vollständige Rückzahlung gemäß den Vor
schriften des Eisenbahnrückkaufsgesetzes in GO Jahren gesichert sein 
wird. Auf Antrag des Bundesrates vom 2. Juni 1903 wurde er 
durch Bundesbeschluß vom 2G. Juni 1903 ermächtigt, 3 prozentige 
Bundesbahnobligationen auszugeben und den Emissionslmrs sowie 
die speziellen Bedingungen dieser Anleihe innerhalb der Grenzen 
des allgemeinen Amortisationsplanes der Bundesbahnschuld festzu
setzen. Diese Emissionen können statttinden zur Beschaffung der 
niitigcn Gelder für die Ausgaben des Baukontos cler Bnndeshahncn, 
soweit die eigfmen Mittel dieser Verwaltung hierzu nicht ausreichen, 
zur Konver;;ion der im Bnndesbeschlull vom 24. ,\pril 1002 auf
geführten -l prozcntigeu Anleihen, die noch nicht zur Rückzahlung 
gekündigt sind und zur Konversion der von den dm·ch den Bund 
zurückgekauften Bahnen ausgegebenen 3 1 /~ prozentigen Anleihen. 

Mit diesen Bundesbeschlüssen war der Weg geebnet, um die 
Finanzlage der Bundesbahnen möglichst günstig zn gestnlten; iiher 
die ergriffenen Maßnahmen ist später zn berichten. 

Retrieh cleJ• Rmulesbahnen. 

Die Behörden. 

Zm rechtzeitigen Vorbereitung der Übernahme des Betriebes 
der vom Bunde zu erwerbenden Bahnlinien war die Generaldit·ektion 
der Schweizerischen Bundesbahnen nach der Vullziehnngsverordnung· 
zum Rückkaufsgesetz zum 1. Juli Hlül in den Dienst berufen worden. 
Da dem Verwaltungsrat der Bundesbahnen das allerdings unverbind
liche Vm·schlagsrecht für ihre Wahl zustand, ist er schon nm 24. Ok
tober 1900 zur ersten konstituierenden Sitzung zusammengetreten 
und hat seine Wahlvorschläge am 28. November 1900 formuliert, 
worauf der Bundesrat in Cbereinstimmung mit diesen Vorschlägen 
die fünf Mitglieder der Generaldirektion ernannte. Während an
fänglich in Aussicht genommen war, den Verwaltungsbehörden der 
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Bundesbahnen die Zeit vum 1. .Juli I 001 bis zum I. 1\fai I !JQ;) zur 
Durchführung der Organisation der Verwaltung zur Verfügung zu 
stellen, änderte sich das ArheitsprogTamm sofort mit dem Amts
antritt der Gcneralrlirektion. Es waren ihr bis Ende 1901 auch die 
Funktionen des Verwaltungsrates der Zentralbahn übertragen worden, 
und vom 1. Januar 1902 ab führte sie die Oberleitung des Betriebes 
der Linien der Zentralbahn und Nordostbahn, denen am 1. .Juli 1902 
die der Vereinigten Schweizerbahnen beigefügt wurden. Diese 
Doppelaufgabe erschwerte clie Amtstätigkeit der Behörde und hatte 
die natürliche Folge, daß die V ol'bereitung der Organisation etwas 
langsamer vor sich ging, als es sonst del' Fall gewesen wäre. An
dererseits hatte die nach und nach erfolgende Übernahme der ver
schiedenen Bahnnetze den Vorteil, daß die Generaldirektion und 
ihre Beamten sich eingehender mit den Verhältnissen der einzelnen 
Bahnen vertraut machen konnten. Bei Bestellung cl<~l' Genemldil'ek
tion und der Ernennung ihl'er Beamten war die negel befolgt worden, 
im Eisenbahndienst der verstaatlichten Bahnen erfahrene Personen 
zu wählen, was die rasche Orientierung· wesentlich erleichterte. 
l<~nde 1901 umfaßte das Personal der Generaldirektion neben den 
fünf Direktoren folgende Beamte: bei der allgemeinen VenYaltung: 
Sekretariat 13, Ausgabenkontrolle 1, Buchhaltung ß, Hauptkasse 2, 
PersonentarifbUreau i">, Gütertarifbürean I, Einnahmenkontrolle >>, 
l{echtsbüreau 2; bei der Retriebsverwaltung: Expeditions- und Zug
dienst I, Telegraphendienst und elektrische Anlagen 2, Fahr- und 
\Verkstilttendienst o, Bau, Unterhalt und Bew~tchung der B~thn !), 

zusammen 61. Sofort wurde mit df'm Erlal.\ der erforderlichen 
Reglements und Instruktionen für die verschiedenen Dienstabtei
lungen begonnen, die provisorische Ot·g~tnisation der Kreisdirektionen 
und ihrer Dienstabteilungen his zur Erwerbung des ganzen N Ptzes 
geregelt, die Budgetvorlagen an den Bundesrat zu Händen der 
Bundesversammlung fertiggestellt, die Planvorlagen für die Erweite
rung des Verwaltungsgebäudes der .T ura-Simplon-Rahn in Bern für 
die Bedürfnisse der Bundesbahnverwaltung und die für ein neues 
Dienstgebäude in Bem bearbeitet und günstige Lieferungsverträge 
für die Beschaffung von Kohlen sowie von Schienen und Schwellen 
für je vier Jahre abgeschlossen. Femer wurden die Schlußbilanzen 
der Zentralbahn und Nordostbahn auf Ende Dezember 1901 bereinigt 
und deren Eingangsbilanzen auf 1. .J annar 1902 festgestellt. Das 
kommerzielle Departement begann mit den Vorarbeiten für die neuen 
Tarife und es wurde vereinbart, in l'l'stcr Linie die Umarbeitung 
der Personentarife durchzuführen, deren Wirkung für den Verkehr 
sich unmittelbarer fühlbar macht, und die Herabsetzung der Güter-
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ta!'ife ·folgen zu la,;scn, sobald die umfangreichen Arbeiten fertig
gestellt werden konnten. Sofort mußte auch mit der Bestellung von 
neuem Betriebsmaterial begonnen werden, indem das von den zurück
gekauften Bahnen übernommene den Bedürfnissen nicht genügte, 
sowohl hinsichtlich der Zahl der vorhandenen Lokomotiven, Personen
und Güterwagen, als auch zum Teil hinsichtlich ihrer Beschafl:"enheit; 
mit dem Studium einheitlicher Typen für das Betriebsmaterial wurde 
begonnen. Die Gntersuchungen über die Normalien für den Ober
bau führten in der Folge zur Annahme eines stärkeren Schienen
profils für die Hauptlinien der Bundesbahnen, 45,9 kg für das laufende 
Meter auf der ofl:"enen Strecke und 48,') kg in den Tunneln, gegen
übet' den bestehenden von 36,2 kg. Das Kautionswesen für das 
Personal wmde dahin vereinfacht, daß die Sicherheitsleistung für die 
Beamten fallen gelassen wurde, mit Ausnahme der Kassierer und 
ihrer Stellvertreter bei den Hauptkassen det' Generaldirektion und 
der KreisdirektioneiL 

Mit dem 1. Januar 1902 kamen zu diesen Geschäften die der 
eigentlichen Betriebsführung. Neben der Generaldirektion traten die 
Kreisdirektionen in Basel und Zürich in Tätigkeit, um in zum Teil 
abgeänderter Einteilung den unmittelbaren Betrieb der Linien der 
Zentralbahn und Nordostbahn zu übernehmen. Die Betriebsführung 
vollzog sich in dem durch das l{ückkaufsgesetz vorgezeichneten 
Hahmen; die Grundzüge sind in dieser Zeitschrift früher mitgeteilt 
worden. 1) Am 1. Juli 1902 begann die Amtstätigkeit der Kreis
direktion in St. Gallen und endlici1 am 1. Mai 1903 die der Kreis
direktion in Lausanne. Wil· verzichten darauf, über die 'rätigkeit 
der Verwaltung in den Jahren 1902 und 1903 im einzelnen zu be
richten, indem die Behandlung der laufenden Geschäfte bei allen 
Bahnverwaltungen eine ähnliche ist, und beschränken uns auf die 
Hervorhebung der Hauptpunkte. 

Die Länge der dem Bunde angehi)renden Linien betl'ug 
Ende 1 !J03: 

l3ahnläng·c Betriebsläng·c 
km km 

Kreis I 637,829 635,172 

" 
Il 625,flll 620,!JOG 

" 
lii 768,8S8 708,030 

" 
IV 418/>lfi .! 18,G75 

zusammen 2 .!:JO,:,r)s 2 432,liS3. 

lJ Vg·J. Archiv für Eisenbahnwesen 1898 S. 447-45L 
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Dazu kommen 36,236 km für von den Bundesbahnen betriebene 
Strecken ausländischer Bahnen und 115,153 km für von den Bundes
bahnen betriebene Nebenbahnen, die Eigentum besonderer Bahn
gesellschaften sind. 

Irrfolge der Verstaatlichung war eine Reihe von Verträgen, be
treffend den Anschluß von Nebenbahnen an das Bundesbahnnetz 
und die Mitbenutzung der Anschlußstationen verfallen oder ge
kündigt worden; diese Vertragsverhältnisse mußten neu geordnet 
werden auf Grundlage des Bundesgesetzes vom 21. Dezember 18991) 
über den Bau und Betrieb der Nebenbahnen, das diesen wesentliche 
Vorteile zugestand. Die Einnahmen der Bundesbahnen aus diesen 
Mitbenutzungsverhältnissen wurden daher durch die neuen Verträge 
erheblich herabgesetzt. Auch die Erneuerung einer großen Zahl von 
Konkurrenzverträgen mit Nebenbahnen, die auf Grundlage des 
oben dargestellten Tarifgesetzes vorgenommen werden mußte, ergab 
eine erhebliche Besserstellung der Neben bahnen. Durch die Ver
staatlichung der Hauptbahnen ist somit ihre Stellung· nicht etwa 
verschlimmert, sondern wesentlich verbessert worden. 

Andererseits sah sich die Generaldirektion wiederholt veranlaßt, 
dagegen Stellung zu nehmen, daß durch Erteilung von Kon
zessionen für neue Hauptbahnen die Grundsätze einer ziel
bewußten Verstaatlichung verletzt werden und volkswirtschaftlich 
verderbliche Wirkungen eintreten; sie beantragte, die Konzessions
freiheit dahin zu beschränken, daß der Bund für Herstellung von 
Hauptbahnen an Dritte (Kantone, Gemeinden oder Privatunterneh
mungen) keine Konzessionen mehr erteile, sondern sich deren Bau 
für den Fall des volkswirtschaftlichen Bedürfnis~:;es selbst vorbehalte. 
Durch Beschlul~ der Bundesversammlung vom 24. Juni Hl04 ist 
der Bundesrat eingeladen worden, über diese Frage Bericht zu 
erstatten. 

Folgerichtig hat sich die Bundesbahnverwaltung auch bereit 
erklärt, die Fortsetzung ihrer schmalspurigen Brünigbahnlinie von 
Brienz bis Interlaken selbst zu bauen; die Verhandlungen mit dem 
Kanton Bern, von dem eine kleine Beihilfe verlangt wird, sind noch 
nicht abgeschlossen, da eine lebhafte Agitation für Erbauung einer 
normalspurigen Linie eingeleitet worden ist. 

Die neuen Personentarife sind am 1. Mai 1903 in Kraft ge
treten; wir haben oben mitgeteilt, daß der von der Herabsetzung 
der Fahrpreise zu erwartende Ausfall durch Verkehrsvermehrung 

lJ V gl. Archiv fdr Eisenbahnwesen 1900 S. 849. 

Weiße u IJach. 9 
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reichlich eingebracht worden ist. Die Einfühl'Ung der neuen Güter
tarife ist am 1. Juli 1!)0-! durchgeführt worden, insoweit es den 
Binnenverkehr und den direkten V erkeh1· mit schweizerischen Bahnen 
betrifft; die di1·ekten Tarife mit dem Auslande konnten wegen Mangels 
an Zeit erst teilweise umgem·beitet werden. Neben der Ausarbeitung 
der Normaltarife waren auch sämtliche Ausnahmetarife für den 
Personen- und Güterverkehr durchzuprüfen. 

Einnahmen. 

Die Verkehrsbewegung war in den Jahren 1902 und 1903 
eine durchaus günstige, was nachstehenden Übersichten zu ent
nehmen ist: 

Betriebseinnahmen der Bundesbahnen 

I. Er trag dr.s Per

soneutransportes . 

II. Ertrag de;; Ge
päck-, Tier- und 
Gütertransportes: 

I. vom Gepäck 

2. von Tieren 

3. von Gütern 

im Jahre 1902. 

1901 

(I 476 l;:m) 

I 
Mehr- 1 Minder-

1 9 0 2 ein-
einnnhme nahme 

I 
I 

I
' -----.----,1 

Frcs. : % 
I 

(1476 km) I' _____________ _ 

gegenüber 1901 
--~-- ------ --~---- .. -

' 
Frcs. 

1 
% 1 Frcs. Frcs. 

I 

828493,54 

!I i 

I' ' I 26 236 789,99 1 41,83 [[ 27 065 2d3,s3i 40,:.8 

I 
I I 

! I 
I ! i 
II I I 

2 399 371 12i 3,8211 2 556 763,30 31B3 157 392,03i 

1224034,20 1,9;;-1 1319190,1J 1,98 95155,96~ 
32 867 821,osl 52,4o Ii 35 756 761,sol53,st 2 888 940,7411 

' I I ' 

-

: II I ! 
zusammen · 62 728 016,52 IOO,no ~ 6o 6!l7 998,i9: 100,o(IIB 969 982,27: 

I ' 



I. Ertrag des Per-
sonent.ransportes . 

II. Ertrag des Ge
päck-, Tier- und 
Giitertranspnrtes: 

l. vom Gepäck 
2. von Tieren 
3. von Gütern 

Ißt 

im Jahre 1!)03. 

1902 1H03 :[ gegenüber 19()-2 
I. 
,I 

(2 433 km) (2433 km) 
mehr 

I • 
[wemger 

Frcs. % Frcs. % i Frcs. Frcs. 

I[ ![ 

!I 11 

I II Ii 42395807,76' 41,231 43909319,16 41,40i115135ll,40 

Ii 
4 001 819,43 3,89 4 230 148,2~ 3,s6 ill 2:28 328,8;,1 

2036141,79 1,99 2032690,54 1,92! - ! 3451,2;, 

54 379 211,13, 52,89 55 881 183,8:, 52,72[11501 972,s21 
I II I 

I I I I :I I 
' 60417172,351 58,77: 62144022,771 58,60:11726850,421 
I I· I ' 

zusammen 1102 812 !l80,tt. IOO,on }06 053 341,931\00,oo 13 240 361,s2: 

Die Verkehrsvermehrung betrug somit von 1901 auf 1902 für 
die verstaatlichten Bahnen ohne Jura-Simplon-Bahn 6,?.B 0/ 0 und von 
1902 auf 1903 für das gesamte Bundesbahnnetz 3,1!"> 0/ 0. 

Fahrpläne. 

Das Fahrplanwesen ist bei der Generaldirektion zentralisiert. 
Während der Jahre 1902 und 1903 sind ganz wesentliche Verhesse
rungen des l<,ahrplanes vorgenommen wot·den, sowohl durch Ein
führung neuer internationaler Verbindungen als auch durch Ver
besserung des Lokalverkehrs; so wurden auf dem derzeitigen 
Bundesbahnnetz im Personenverkehr (Personenzüge und Güterzüge 
mit Personenbef'ürderung) gefahren: 1901: 17 280 628 Zugkilometer, 
1902: 17 575 985 und 1903: 18 246 119, somit 1903 965 491 Zug
kilometer oder 5,W% mehr als 1901. Die Mehrleistungen des 
Sommerfahrplanes 1904 gegenüber dem von 1903 sind auf 455 667 
Zugkilometer veranschlagt. Diese bedeutende Steigerung der Fahr
leistungen veranlaßte natürlich auch eine entsprechende Kosten
vermehrung. 

Im Sommer 1902 war eine bedauerliche Zahl von Zugver
spätungen zu verzeichnen. Diese waren anf folgende Ut·sachen 



132 -

zurückzuführen: verspätetes Eintreffen der ausländis.chen Anschluß
züge auf den zahlreichen Grenzstationen, Durchführung der im 
Tarifgesetz vorgeschriebenen Erhöhung der mittleren Geschwindig
keit der Personenzüge von 24 auf 28 km für die Stunde, Zugver
mehrungen und Herstellung neuer Anschlüsse, Einführung neuer 
direkter Wagenkurse im In- und Auslandverkehr, sehr große Zu
nahme im Eisenbahn- und Postverkehr und ihre Rückwirkung auf 
die Zugabfertigung und Zugführung, sowie namentlich auch Unzu
länglichkeit verschiedener Linien, Stationen und Bahnhöfe, wie sie 
von den Privatbahnen übernommen worden ·sind. Zufolge ener
gischen Eingreifens ist gegen die vorhandenen Übelstände Abhilfe 
getroffen worden, und es ist für den Sommer 1904 eine ganz 
wesentliche Besserung zu verzeichnen, indem die Zahl der Ver
spätungen um zwei Drittel abgenommen hat. Die öfter eingetretene 
Zugüberfüllung war darauf zurückzuführen, daß die Zahl der von 
den Privatbahnen übernommenen Personenwagen zu klein ist und 
diese besonders auch hinsichtlich ihrer Bauart und Ausstattung den 
heutigen bedeutend gesteigerten Anforderungen nicht mehr ent
sprechen und daher große Neuanschaffungen erforderlich machen. 

Betriebsmittel und ihre Leistungen. 

Die Bundesbahnverwaltung hat bis Ende 1903: 89 Lokomotiven, 
108 Personenwagen, 40 Gepäckwagen und 420 Güterwagen bestellt, 
zum Teil als Ersatz und zum Teil als Vermehrung, und wird mit 
Vermehrung des Betriebsmaterials in erheblichem Umfange 
fortfahren, so daß in absehbarer Zeit Klagen hierüber aufhören 
werden. Im neuesten Voranschlag sind für 1905/6 wieder 137 Loko
motiven, 387 Personenwagen, 50 Gepäckwagen und 900 Güterwagen 
vorgesehen. Der Bestand des Betriebsmaterials war Ende 1903: 
793 Lokomotiven mit 2 108 Triebachsen und 1 876 Laufachsen, 
1 970 Personenwagen mit 5 344 Achsen und 96 899 Sitzplätzen, 
wovon 84 7 zweiachsige, 842 dreiachsige und 281 vierachsige Wagen, 
und 11 072 Gepäck- und Güterwagen mit 22194 Achsen und 
129 952 t Tragkraft, wovon 4 211 offene und 6 819 gedeckte zwei
achsige, 2 offene und 32 gedeckte dreiachsige und 1 offener und 
7 gedeckte vierachsige. Dazu kommen für die schmalspurige Brünig
bahn 23 Lokomotiven, 72 Personenwagen mit 2 542 Sitzplätzen und 
80 Gepäck- und Güterwagen mit 790 t Tragkraft. 

Die zurückgelegten Lokomotivkilometer haben betragen ohne 
Jura-Simplon-Bahn 1901: 17 245 976, 1902: 18 082 697 und mit Jura
Simplon-Bahn 27 700 114, 1903: 29 323 525, somit Zunahme von 1901 
auf 1902 4,85% und von 1902 auf 1903 5186%. 



133 

Beamte und Arbeiter. 

Am 1. Mai HJ03 traten die Beamten und Angestellten der 
vm·staatlichten Bahnen, die mit Vertrag auf sechs Jahre angestellt 
waren, in den Diem;t der Bundesbahnen über; als Bundesbeamte 
sind sie auf eine feste Amtsdauer von drei Jahren gewählt und nach 
Ablauf dieser Amtsperiode der N"euwahl unterworfen, wie die Be
amten der allgemeinen Bundesverwaltung. Für dieses Personal war 
nun gemäß den Vorschriften des Besoldungsgesetzes und der auf 
diesem beruhenden Gehaltsordnung vom 7. Januar 1902 das Jahres
gehalt neu festzusetzen. Dabei galt die Regel, daß zum mindesten 
die bisherigen Bezüge gewählt wurden, und zwar derart, daß zum 
regelmäßigen Gehalt die Gehaltsaufbesserung auf Grundlage der alten 
Vorschriften bis 30. April 1903 zugeschlagen und zudem die von 
der Mehrzahl der zurückgekauften Bahnen am Jahresschluß freiwillig 
aus dem Reinertrag der Unternehmung gewährten Gratifikationen, 
in der Regel ein halbes Monatsgehalt betragend, hinzugerechnet 
wurden. Es ergab sich daher für die größte Zahl der Beamten eine 
gewisse Besserstellung. Die Durchführung dieser Maßnahmen nahm 
viel Mühe und Zeit in Anspruch; eine Reihe Beschwerden waren 
vom Personal erhoben worden; die nähere Untersuchung ergab 
jedoch, daß diese zum größten Teil auf Mißverständnissen beruhten, 
und daß die beim Rückkauf gegebene Zusicherung, das Personal 
werde zufolge der Verstaatlichung '!'licht ungünstiger gestellt werden, 
erfüllt war. Nicht weniger Arbeit erforderte die Neuordnung der 
sogenannten Nebenbezüge, die umfassen: die dem Zug- und 
Lokomotivpersonal ausbezahlten Kilometergelder für die im Linien
dienst zurückgelegten Kilometer, die Vergütung für Rangier-, 
Reserve- und Depotdienst, die Entschädigungen für Übernachten 
außerhalb des Dienstortes, die Prämien für richtige Ablieferung der 
Fahrtausweise und für Ersparnisse im Verbrauch von Brenn- und 
SchmiermateriaL Dabei wurde die vom Personal längst gewünschte 
und im Besoldungsgesetz vorgesehene Vergünstigung eingeführt, 
daß ungefähr die Hälfte dieser Nebenbezüge in eine feste Zulage 
umgewandelt wurde, die beträgt für: 

Oberzugführer_ und deren Gehilfen 
Zugführer 
Kondukteure (Schaffner) und Bremser 
Lokomotivführer I. Klasse 

" 
II. 

" Heizer I. Klasse 

" li. " 

720 Frcs. 
600 

" 480 
" 900 
" 720 
" 600 
" 480 
" 
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Ähnlich geordnet sind die Nebenbezüge für das Dampfboot
pcrsonal. Einem Begehren des Personals, es möchte ihm für den 
nicht in eine feste Zulage umgewandelten Teil der Nebenbezüge 
ebenfalls eine Mindestsumme, den bisherigen Bezügen entsprechend, 
garantiert werden, wurde nicht Folge gegeben; es war durch eine 
während 8 Monate durchgeführte Statistik nachgewiesen worden, daß 
der weitaus größte Teil des betreffenden Personals sich auf Grund
lage der neuen Reglements für die Nebenbezüge erheblich besser 
stellt, als bisher. 

Neu zu ordnen waren auch die Lohnverhältnisse der bei 
den Bundesbahnen im Dienste stehenden Arbeiter, sowohl der in 
den dem Fabrikgesetz unterstellten Werkstätten beschäftigten, wie 
der im eigentlichen Betriebsdienste verwendeten. Auch hier wurde 
durch die erlassenen Reglements eine mäßige Erhöhung des Tage
lohnes zugestanden und die Anstellungsbedingungen günstig ge
staltet. Es sind verschiedene Lohnklassen vorgesehen, die nach den 
dienstlichen Leistungen und nach den lokalen Verhältnissen An
wendung finden. Alle zwei Jahre tritt eine Aufbesserung von 
20--35 Cts. für den Arbeitstag ein bis zur Erreichung des Höchst
lohnes. Für Überzeitarbeit wird besondere Vergütung geleistet. 
Nach fünfundzwanzigjähriger Dienstzeit hat der Arbeiter Anspruch 
auf eine Gratifikation im Betrage des 30fachen Tagelohnes, ebenso 
nach zurückgelegtem 40. und 50. Dienstjahr. Die Lohnzahlung er
folgt monatlich, jedoch wird in ·der Mitte des Monats eine der Hälfte 
des Monatslohnes annähernd entsprechende Abschlagszahlung ge
leistet. Die geg·enseitige Kündigungsfrist beträgt l.J Tage. Sofortige 
Entlassung kann nur au,; wichtigen Gründen erfolgen. 

Von größter Wichtigkeit für das Arbeiterpersonal ist sodann 
der bereits zum großen Teil durchgeführte Grundsatz, die ständigen 
Tagelohnarbeiter zu Beamten zu ernennen, soweit ihr Alter und ihr 
Gesundheitszustancl es gestatten. Neben der dreijährigen Amtsdauer 
il:;t namentlich die Zugehörigkeit zu einer Hilfs- und Pensionskasse 
wichtig, während für die Arbeiter nur Krankenkassen bestehen. 
Die letzteren werden auch einheitlich umgestaltet werden, sobald die 
Neuordnung der Hilfs- und Pensionskassen durchgeführt sein wird. 
Da die bestehenden Krankenkassen keine Altersunterstützung kennen, 
wurde vom Verwaltungsrat provisorisch verfügt, dall zu1·ückgetretene 
Arbeiter, die nach mindestens fünfzehnjähriger Dienstzeit wegen 
Krankheit oder vorgerückten Alters oder nicht haftpflichtigen Unfalls 
arbeitsunfähig geworden, eine tägliche Unterstützung von 1,50 Frcs. 
erhalten, falls sie nicht aus vorhandenen Kassen einen gleich hohen 
Betrag beziehen. 



Die endgültige Neuordnung der Verhältnisse rler Pensions
und Hilfskassen der Beamten ist dadurch verzögert worden, daß 
sich eine gründliche vet'sicherungstechnische Untersuchung der be
stehenden Kassen als notwendig henmsgestellt hat und die Vor
arbeiten der Prüfung anerkanntet' Sachverständiger unterstellt wurden. 

Der Personalbestand der Bundeshahnen bei der General
dit·ektion und bei den Kreisdin~ktinnen war Ende 1903 folgender: 

Beamte Arbeiter 
Bahn betrieb: Allgemeine Verwaltung 728 59 

Unterhalt und Aufsicht der 
Bahn 2 598 3 022 

Abfertigungs- und Zug-
dienst H 559 2 483 

Fahrdienst 2 194 1 463 

14 079 7 027 

Hilfsgeschäfte 246 3 003 
Ne bengeschärte 63 8 
Agenturen 3 3 

zeitweilige Anstellung beim Bahnbau 18 2 

14 409 10 043, 

somit im ganzen 2-1- 452 (gegenüber 23 018 im .Jahre 1902). 

Wenn die Personalansgaben sich schon zufolge der Einführung 
der IH'tWn Gehaltsordnung und der neuen :\'ebenbezüge, sowie der 
Lohnfestsetzung für die Arbeiter erheblich vermehrten, so veranlallte 
noch eine große Steigerung die Vollziehung des Bundesgesetzes vom 
19. Dezember 1902, 1) hetrett'end die Arbeitszeit beim Betriebe 
der Eisenbahnen und anderer Verkehrsanstalten. Dieses Gesetz 
verkürzt die bisher festgesetzte Arbeitszeit, indem die eigentliche 
Arbeitszeit zwat' grundsätzlich auf 11 Stunden im .Maximum belassen, 
dagegen eine ununterbrochene Hubezeit von wenigstens 10 Stunden 
für das Lokomotiv- und Zugpersonal und von wenigstens 9 Stunden 
für das übrige Betriebspersonal vorgrschrieben wird. Diese Ruhezeit 
darf um eine Stunde verkürzt werden, wenn der Angestellte eine 
Dienstwohnung in der Nähe der Arbeitsstelle hat. Ausnahmsweise 
kann eine Verschiebung der Ruhezeit in dem Sinne eintreten, dall 
sie mindestens im Durchschnitt von drei Tagen eingehalten wird. 
Die Präsenzzeit ist für das Lokomotiv- und Zugpersonal auf 
höchstens 1-l Stunden, für die Bahnwiirterinnen auf höchstens 

1) Vg·J. Archiv 1903 8.711. 
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12 Stunden und für das übrige Betriebspersonal auf höchstens 
16 Stunden bestimmt. Auch hier kann die Präsenzzeit für Beamte 
mit Dienstwohnungen um eine Stunde verlängert werden und Ver
schiebungen sind zulässig, wenn der Durchschnitt während dreier 
Tage gewahrt bleibt. Alle Beamten haben sodann Anspruch auf 
52 dienstfreie Tage, wovon 17 auf einen Sonntag fallen müssen. Die 
Befreiung vom Dienst hat volle 2-! Stunden zu dauern und muß mit 
einer Nachtruhe endigen. Falls sie nicht an die gesetzliche Ruhezeit 
anschließt, ist sie um 8 Stunden zu verlängern. Die freie Zeit ist so 
zu gewähren, daß der Beamte sie ganz an seinem Wohnort zu
bringen kann. Außerdem haben alle Betriebsbeamten Anspruch auf 
einen zusammenhängenden Urlaub von 8 Tagen, die während der 
ersten 8 Dienstjahre auf die 52 Freitag·e angerechnet werden. Vom 
neunten· Dienstjahr oder vom dreiunddreißigsten Altersjahre an ist 
jedoch dieser zusammenhängende Urlaub über die 52 Freitage hinaus 
zu gewähren und er verlängert sich mit je drei Dienstjahren mehr 
um einen weitern Urlaubstag. Wegen dieser Dienstbefreiung dürfen 
die Gehaltsbezüge nicht verkürzt werden. 1) 

Dieses neue Gesetz über die Arbeitszeit ist am 1. Oktober HJ03 
in Kraft gesetzt worden; die Vollziehungsverordnung datiert vom 
21. September HJ03. Die finanziellen Folgen konnten sich daher 
1903 nur zum Teil geltend machen, waren dagegen bei der Budget
erstellung für 1904 voll zu berücksichtigen. 

Den Beamten, die diesem Arbeitsgesetz nicht unterstellt sind, 
ist durch Reglement ein zusammenhängender Urlaub zugesichert, 
der für eine Dienstzeit bis auf 10 Jahre eine Woche, bis auf 20 Jahre 
zwei Wochen und für eine längere drei Wochen beträgt. 

Bautätigkeit. 

Eine umfangreiche Arbeit fiel dem: Baudepartement der Bundes
bahnen zu. Mit Rücksicht auf den bevorstehenden Rückkauf war 
ein erheblicher Stillstand im Um bau und in der Erweiterung 
der vorhandenen Bahnanlagen eingetreten; nun sollte vieles 
tunliehst rasch nachgeholt werden. Von den durchaus notwendigen 
großen Bahnhofumbauten war Basel in Ausführung begriffen, Olten 
beinahe vollendet, Lausanne, Neuenburg und St. Gallen angefangen. 
Neu zu bearbeiten waren die von Biel, Bern (Güterbahnhof), 'rhun, 

1) Vgl. für die Einzelheiten: Question de Ia duree et de Ia regle
mentation du travail (Suisse) par PI. Weissenbach. Bulletin de Ia Goro
mission internationale du Gongres des ehernins de fer. Juillet 1904. XVIII. 
No. 7. S. 599 u. ff. 
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Vallorbes und die Verlegung der linksufrigen Zürichseebahn auf dem 
Gebiet der Stadt Zürich. Dazu kam der Bau der zweiten Gleise auf 
den Linien Bern - Freiburg - Lausanne, Lausanne - St. Maurice, 
Lausanne-Vallorbe, Basel-Dels berg, Basel-Brugg, Olten-Luzern, 
Bern- Gümlingen, Wintertbur- Romanshorn und Winterthur
St Gallen-Rorschach, sowie eine Reihe kleinerer Stationserweite
rungen, Beseitigung von Niveauübergängen und anderer Verbessc
rungen der bestehenden Anlagen. Nach einer annähernden Schätzung 
werden die Bauausgaben für diese Umbauten, für die Fertigstellung 
des Simplontunnels und der Rickenbahn und für die Beschaffung des 
erforderlichen Betriebsmaterials innerhalb der nächsten 10 Jahre 
wenigstens 250 Millionen Franken betragen. Es ist nicht aus
geschlossen, daß zufolge der starken V ct·kehrsvermehrung diese vor
läutige Berechnung erheblich wird überstiegen werden. 

Die Vorbereitung dieser Bauten ist Sache der Kreisdircktioncn, 
die Fertigstellung der Planvorlagen zu Händen des eidgenössischen 
Eisenbahndepartements, soweit erforderlich nach Einholung der Zu
stimmung des Verwaltungsrates, Sache der Generaldirektion, und für 
die Bauausführung sind unter Oberaufsicht der Generaldirektion 
wieder die Kreisdirektionen zuständig. Das Durchlaufen aller dieser 
Instanzen erfordert viel Arbeit und Zeit. 

Finanzielle Ergebnisse. 

Werden die Bundesbahnen der in Aussicht stehenden großen 
Bau- und Betriebslast gewachsen sein? Um zu einer richtigen 
Schätzung zu gelangen, bieten die bisherigen, allerdings nur kurzen 
Erfahrungen gewisse Anhaltspunkte. Vorerst ist festzustellen, daJ~ 

das finanzielle Ergebnis des Betriebes bis Ende 1903 ein ganz 
befriedigendes war. Die Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Jahr 1902, welche die Linien der Jura-Simplon-Bahn noch nicht 
umfaßt, ergab einen Überschuß von 4 422 419,85 Frcs., wovon ver
wendet wurden: auf Gratifikation an das Personal der früheren 
Zentralbahn und Vereinigten Schweizerbahnen 432 203,20 Frcs.. auf 
Abschreibung des Saldos des Kontos Kursverluste 14 7 607,80 Frcs, 
auf Abschreibung der Organisationskosten der Schweizerischen 
Bundesbahnen 1 312 282,74 Frcs., auf Abschreibung auf Bahnhof
umbauten und -erweiterungen 103 951,51 Frcs., auf Abschreibung des 
Bilanzwertes der Dampfboote auf dem Zürichsee 586 075,56 Frcs., 
auf Abschreibung der Beteiligung an der Ürikon- Bauma-Bahn 
723 869,88 Frcs. Der Saldo von 1 114 831,16 Frcs. wurde auf neue 
Rechnung vorgetragen. Die angeführten außerordentlichen Ab-
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schrcihungen wurden VOI'genommen, da die Frist für die gesetzlich 
vorgeschriebene Amor! isation des Anlagekapitals innerhalb GO Jahre 
erst 1903 begann. 

In der Gewinn- und Yerlustrechmmg für HJ03 wurde diese 
gesetzliche Amortisation nicht erst vom 1. :l\Tai, dem konzessions
müßigen Rückkaufstermin an, sandem für das ganze Jahr berechnet 
und mit -l 307 336.3[, Frcs. ohne weiteres in die Ausgaben eingestellt. 
Es verblieb nach deren Abzug ein Saldo von 1 030 ß81,!JO Frcs., 
welcher verwendet wtude wie folgt: 280 000 Frcs. als erste Annuität 
der besonders abzuschreibenden Ausgaben für die Erweiterung und 
Vergrößerung von Bahnhöfen, mit denen laut Rechnungsgesetz das 
Baukonto nicht helastet werden darf, und 280 000 Frcs. als Grati
fikation für die Zeit vom 1. Januar bis I. Mai HJ03 an das Personal 
der ehemaligen Zentralbahn, der Vereinigten Schweizerbahnen und 
der Jura-Simplon-Bahn. Der Saldo wurde auf neue Rechnung vor
getragen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung für 1903 zeigt aul.ler 
dem Saldo von 1D02 an Einnahmen: Überschuß der Betriebsein
nahmen 38 318 U11,55 Frcs., Ertrag verfügbarer Kapitalien 6 6-14 285,36 
Franken, Bauzinsen auf den neuen Linien 1 733 038,82 Frcs., Ertrag 
von Nebengeschäften (Dampfbootbetrieb auf dem Bodensee) 122 31 8,r,f< 
Franken, Zuschüsse aus dem Erneuerungsfonds 5 873 765,75 Frcs., 
Betriebssubvention für Etzwilcn- Schaffhausen 39 375 Frcs. und aus 
sonstigen Quellen 2 20 I, lli Frcs.; an Ausgaben: Kontokonentzinsen 
4 001 883,4ll Frcs., Verzinsung der konsolidierten Anleihen 36 264 -l95,so 
Franken, Verlust von Nebengeschäften (Dampfbootbetricb auf dem 
Zürchersee) i'>l 105,88 Frcs., I. Amortisationsquote -l 307 336,35 Frcs., 
Einlagen in den Emeuerungsfonds 7 98G Oo8,!iO Frcs. und Verwen
dungen zu verschiedenen Zwecken 117 156,'!0 Frcs. 

Zum Betl'iebsüberschuß ist zu bemerken, dafl dieser gegen
über dem V oranse,hlage einen ~Iehrbetrag von 2 2UO 532 Frcs. ergibt, 
indem die Mehreinnahmen 3 2-lH 427 Frcs. betrugen, die Mehraus
gaben nur 952 895 Frcs. Über die erfreuliche Einnahmensteigerung 
ist oben berichtet. Hier ist die starke Vermehrung der Betriebs
n us gaben hervorzuheben; mit 72 8-lH -lÜfJ Frcs. übersteigen sie die 
von 1902 um volle 6 -!20 G92 Frcs. Diet;C Vermehrung um 0 °/0 be
trifft fast ausschließlich den. Unterhalt und die Aufsicht der Bahn, 
den Abfertigungs- und Zugdienst mtcl den Fahrdienst und zwar 
fallen an l\[ehrruusgaben auf die Erhöhung· der Personalausgaben 
3 511 284 Frcs., auf Unterhalt und Erneuerung 2 629 630 Frcs. Die 
letzteren sind darauf zurückzuführen, daß an Erneuerung des Ober-
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baues und des Rollmaterials sehr viel nachzuholen ist. Die :\[chr
ausgabe für das Personal ist zum kleineren Teil veranlaßt durch die 
Verkchrssteigerung, im wesentlichen aber durch die Einwirkung des 
Besoldungs- und dPs Arbcitsgesetzes. Die eingetretene BPsser
stellung des Personnls ist vom volkswirtschaftlichen und sozialen 
Standpunkte aus sicher zu begrüllcn; es ist aber nicht außer Acht 
zu lassen, daß sie eine ganz et·hcbliche finanzielle Belastung für die 
Bundesbahnen bildet. Zu übersehen ist namentlich nicht, daß am 
1. M:ü UlOG der Eintritt einet· neue11 Gehaltsaufbesserung von 
300 Fres. für jeden Beamten, der das gesetzliche Hi"ichstgehalt noch 
nicht erreicht hat, eine große Ausgabenvermeht·ung bedingen wird. 
Während der Betriebskoeffizient 1D02 fiir die Bundesbahnen 
Rllein GO,ns und für d ic J ura-Simplon-Bahn ()I ,35, für bcidc zusammen 
G 1,11 betragen hatte, ernoichte er 1903 für die Bundesbahnen 65,!'i3. 
Die Erhöhung um -!,-1:2 Oj0 ist so groß, dall große Vorsicht in den 
Ausgaben zu beobachten ist, wenn das finanzielle Gleichgewicht der 
Bundesbahnen nicht gestört werden soll. 

Auch der Voranschlag für 190-1 hat wieder eine erhebliche 
Ausgabensteigerung in Aussicht genommctL Während die Betriebs
einnahmen um G 0-16 5!)0 Frcs. höher geschätzt wmden, als im Budget 
für 1903 ( 113 306 7-!0 Frcs. gegen 107 260 1 iJO Frcs.), wurden die Be
triebsausgaben um 5 683 405 Frcs. höher angesetzt (77 !)93 -165 Frcs. 
gegen 72 310 060 Frcs.), was gegenüber der Rechnung von 1902 
sogar eine Mehrausgabe von 12 789 31-1 Frcs. ausmachen würde. 
Allerdings lassen die bisherigen provisorischen JJctriehsergelmisse 
voraussehen, daß die wirklichen Ausgaben für 190-1 kleiner sein 
werden, als die veranschlRgten. Andererseits werdcu die Betriehs
c.innahlll.Cn,.namentlich im Personenverkehr, dcu Voranschlag erheb
! ich übersteigen. Es ist somit anzunehmen, daß auch im Jahre 1 !J0-1 
die gesetzliehe Amortisation wird voll gedeckt werden können, 
während der Voranschlag der Gewinn- und Verlustrechnung mit 
48 977 ö75 Frcs. Einnahmen und 4!J 4!JD 000 Frc:;. Ansgaben abschliel!t, 
somit 521 -125 Fres. zu der vollen Tilgung ller Amottisation im Be
trage von -1132 000 Fres. fehlen würden. Die Ursachen der Aus
gabenvermehrung für HJ0-1 sind die gleichen, die schon für 1 !JQ:) 
wirksam waren. A hgeschen von der für 1906 bevorstehenden Ge
haltserhöhung dürften jedoch die Personalansg-;tben mit HJO-l ihren 
Höhepunkt erreicht haben. 

Andererseits wird die Gewinn- und Verlustrechnung .Jahr um 
Jnhr mit einer höheren Zitblast zu rechnen hahcn, die fortschreiten 
wird mit dem Ausbau des Bahnnetzes und <I er Ergünzung des Be
triebsmaterials. Wenn die V crwaltung auch he;;trebt sein wird, diese 
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Belastung angemessen zu verteilen und nicht notwendige Bauten zu 
vet·meiden, so wird doch die Zunahme eine stetige bleiben. 

Es war daher sehr zu begrüßen, daß es im Oktober 1903 ge
lang, eine Konversion von vierprozentigen Anleihen der Nordost
bahn und der Zentralbahn im Gesamtbetrage von 140 300 000 Frcs. 
in eine Anleihe zu vereinbaren, die bis zum 15. November 1911 
noch zu 31/ 2 °/0 zu verzinsen ist, von da bis zum 15. November 1917 
nur noch zu 31/ 4 °/o und von da an nur noch zu 3 °/0. Die Rück
zahlung erfolgt laut Amortisationsplan von 1913 bis 1962; der 
Bundesbahnverwaltung ist das Recht zur Kündigung von 1917 an 
vorbehalten. Diese neue Anleihe umfaßt 150 Millionen Franken; die 
Differenz gegenüber dem zurückbezahlten Betrag wird zu Bau
zwecken verwendet. Die von einem Konsortium französischer Banken 
übernommene Operation, die sich in den Jahren 1903 und 1904 
ohne Anstand und zu einem günstigen Kurs (97 °/0) vollzogen hat, 
brachte eine höchst erwünschte Garantie einer allmählichen Erleich
terung der Zinslast; die Minderausgabe wird von 1917 an jährlich 
1 500 000 Frcs. betragen. 

Nicht zu vergessen ist, daß voraussichtlich im Laufe des Jahres 
1905 der Simplontunnel dem Betriebe übergeben wird. Ob in 
den ersten Jahren die in Aussicht zu nehmende Verkehrsvermehrung 
ausreichen wird, die volle Verzinsung des Baukapitals zu sichern, 
bleibt abzuwarten. 

Die Deckung der stets wachsenden Last der Betriebskosten 
und der Verzinsung ist nur zu erhoffen von einer stetigen Ver
mehrung der Betriebseinnahmen. Nach den langjährigen Erfahrungen 
im Eisenbahnwesen kann allerdings an einer solchen Steigerung im 
Durchschnitt längerer Perioden kein Zweifel sein. Trotzdem ist eine 
vorsichtige Geschäftsführung und ein Verzicht auf gewagte Versuche 
geboten, wenn die Entwicklung der Bundesbahnen eine gesunde 
bleiben und dem Lande die volkswirtschaftlichen Vorteile sichern 
soll, die mit allem Grund von der Verstaatlichung erwartet werden. 
Daß für die kurze Zeit ihres Besteheus schon recht vieles geschehen 
ist, zeigen diese Mitteilungen. Wenn der Weg ruhigen Fortschreitens 
auch künftig eingehalten wird, darf der Zukunft der Bundesbahnen 
getrost entgegengesehen werden. 
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Bundesratsbeschluß, 
betreffend 

(Zu Seite 69 gehörig.) 

l!'estsetzung der Grundsätze für die Berechnung des konzessions
gemäßen Reinertrages und des Anlagekapitales der Schweizerischen 

Zentral bahn. 

(Vom 3. Dezember 1897.) 

Der schweizerische Bundesrat, 
nach Einsicht eines Berichtes und Antrages seines Post- und Eisenbahn

departements (Eisenbahnabteilung) über die mit der Schweizerischen 
Zentralbahn im Sinne des Art. 20, Absatz 2 des Bundesgesetzes vorn 
27. März 1896 über das Rechnungswesen der Eisenbahnen, betreffend die 
Festsetzuug der Grundsätze für die Berechnung des konzessionsgernäßen 
Reinertrages und des Anlagekapitals, geführten Verhandlungen; 

in Anwendung von Art. 20, Absatz 3, des genannten Gesetzes, 
b es c h I i eßt: 

Für die Berechnung des konzessionsgernäßen Reinertrages und des 
Anlagekapitals der Sc h w e i z er i s c h e n Z e n t r a 1 b a h n werden fol
gende Grundsätze maßgebend erklärt: 

I. 

Anlagekapital. 

Das Anlagekapital im Sinne der Konzessionen um faßt: 
1. die gemäß gesetzlicher Vorschrift der Baurechnung belasteten Bau

kosten, bezw. Anschaffungskosten für: 
a) Bahnanlagen und feste Einrichtungen mit Ausschluß des Ober-

baues; 
b) Oberbau; 
c) RoHmaterial; 
d) Mobiliar und Gerätschaften, 
und zwar für die im Betriebe stehenden und für die im Bau be
findlichen Linien und Objekte. 

Die Baurechnung darf nur mit den Ausgaben belastet werden, deren 
Verrechnung zu Lasten des Baukontos durch die Bestimmungen des Rech
nungsgesetzes vom 27. März 1896, Art. 4 bis und mit 9, vorbehaltlich des 
Art. 24, Absatz 3, ausdrücklich gestattet ist, und es sind alle Beträge aus der 
Baurechnung zu entfernen, deren Verrechnung auf Baukonto durch die 
genannten gesetzlichen Bestimmungen untersagt ist. 

2. die Materialvorräte. 
Bezüglich der letzteren ist vorzubehalten, daß sie bei der Übergabe 

der Bahn an den Bund in einem für eine regelmäßige Betriebsführung aus-
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reichenden MaJ~e vorhanden S(•in müssen, andernfalls der Fehlbetrag gegen
über den Bnhngesellschaftcn, die nach dem Reinertrag zurückgekauft 
werden, von der Rückkaufssumme in Abzug· g·ebracht wird. 

Nicht zum Anlagekapital im Sin11e der Konzessionen gehören alle 
übrigen in der Bilanz der Bahngesellschaft aufgeführt(•n Aktivposten, als: 
noch nicht einbezahlte Anl(•ihen, Emissionsverluste auf den Aktien, zu 
amortisierende Verwendung·en, Verwendungen auf Nebengeschäfte, verfüg
bare Mittel ausschließlich der Materialvorriitc (KaRsenbestiinde, Wertschriften 
und Guthaben, verfügbare nicht zu Bahnanlagen verwendete Liegenschaften). 

II. 

Erneuerungsfonds. 

Für die Berel'hnung der Einlagen in den Erneuerungsfonds sind die 
Vorschriften der Art. 11 bis und mit 14 des Rechnungsgesetzes maßgebend. 
Für Ausmittlung der Höhe der Einlagen auf dieser gesetzlichen Grundlage 
wird eine besondere Schlußnahme vorbehalten. 

III. 

Reinertrag. 

Von den in den Jahresrechnungen der Bahngesellschaft enthaltenen 
Einnahme- und Ausgabeposten sind für den konzessionsgemäßen Reinertrag 
nur maßgebend die Betriebseinnahmen und die Betriebsausgaben, d. h. die 
mit dem Eisenbahnbetriebe, dem Transportgeschäfte im Zusammenhang 
stehenden Einnahmen und Ausgaben; dagegen fallen außer Betracht die 
Rechnungspostt>n, welche sich auf die Finanzverwaltung der Bahngesell
schaft beziehen. 

Der durchschnittliche Reinertrag ist in der Weise zu berechnen, daß 
der Überschuß der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben der zehn 
in Betracht fallroden Jahre zusammengezählt und der hieraus resultierende 
Gesamtüberschuß durch zehn dividiert wird. 

Für den konzessionsgemäßen Reinertrag· f11llen in Betracht: 

a) Betriebseinnahmen. 

1. Die Betriebseinnahmen in den Jahresrechnungen der Bahngesell
schaft; 

2. der Ertrag der von der Zentralbahn an die Gotthardbahn geleisteten 
Subvention; 

3. die Zuschüsse aus dem Erneuerungsfonds, und zwar sowohl die 
laut bisheriger Berechnung der Bahngesellschaft geleisteten, wie 
die zufolge des neuen Rechnungsgesetzes zu ermittelnden Er
gänzungszuschüsse; 

4. die Betriebssubventionen für besondere Zwecke; 
5. sonstige das Transportgeschäft betreffende Einnahmen. 

b) Betriebsausgaben. 

1. Die Betriebsausgaben in den Jahresrechnungen der Bahng·esell
schaft; 

2. die Einlagen in den Emeuerungsfonds, und zwar sowohl die laut 
bisheriger Berechnung· der Bahngesellschaft gemachten, wie die 
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;.r,uf'olge des nenen Rc('hnungsgeset;.r,es zn machentll·n Ergänzungs
Pinlagen; 

3. die Abzüge für den Ertrag· von verfügbaren Liegenschaften, inso
fern Einnahmen von solchen, welche nicht zn den Rückkaufsobjekten 
gehören, unter tlen Betriebseinnahmen verrt>chnet worden sind, out•r 
insofern auf denselben überhaupt kein Ertrag berechnet worden ist; 

4. Verluste, welche während der zehnjährigen für den Rückkauf maß
gebenden Periode abges~hriebcn, beziehungsweise dem Konto zu 
amortisierender Verwendung·en belastet werden mußten, insbeson
dere für: technische Vorstudien, Werte untergegangener Anlagen 
und Einrien.tungen, Beiträge an Straßen, Brücken und dergleichen; 

5. Ausgaben zu verschiedenen Zwecken, welche das Transportgeschäft 
betreffen, insbesondere: außerordentliche Beiträge an die Hilfskasse, 
welche für die zehnjährige Periode uachzuleisten sind; Ausgaben 
zufolge der geg·e11seitigen Versicherung für Haftpflichtfälle; Grati
fikationen an das Personal; Nachtragszahlungen und Rückvergü
tungen für Mitbenutzung von Bahnanlagen; jährliche Vergütung 
der Zentralbahn an die Nordostbahn für Abtretung der Linie 
Zofingen-Suhr-Aarau. 

Dagegen fallen für den konzessionsgemäßen Reinertrag n ich t in 
Betracht: 

a) Einnahmen. 

1. Der Saldo des Vorjahres vor Beginn der zehnjährigen für den 
Rückkauf maßgebenden Periode; 

2. der Ertrag der verfügbaren Kapitalien, mit Inbegriff von Zinsen 
auf den Betriebseinnahmen; 

3. Kursgewinne und Provisionen; 
4. Bauzinse; 
5. Zuachüsse aus Spezialfonds mit Ausschluß des Erneuerungsfonds; 
6. Zuschüsse aus Amortisations- und Baufcnds; 
7. Betriebssubventionen fii.r allgemeine Zwecke; 
8. sonstige die Finanzrechnung betreffende Einnahmen. 

b) Ausgaben. 

1. Verzinsung der schwebenden Schulden; 
2. Kursverluste, Finanzunkosten und Provisionen; 
3. Verzinsung der konsolidierten Anleihen; 
4. Einlagen in Spezialfonds mit Ausschluß des Erneuerungsfontls: 
5. Einlagen in Amortisations- und Baufonds; 
6. Tilgung alter Verluste, bei denen der Entstehungsgrund der Ab

schreibung vor die zehnjährige für den Riickkauf maßgebl'nde 
Pl'riode zurückfällt; 

7. Ausgaben zu verschiedenen Zwecken, welche die Finanzrechnung 
betreffen, insbesondere außerordentliche Beiträge an die Hilfskasse 
zur Deckung des vor der zehnjährigen Period~ entstandenen ver
sicherungstedmischen Defizits; Minderwertung verfügbarer Mittel; 

8. Aktiendividende; 
9. Saldovortrag auf neue Rechnung. 
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IV. 

Abzüge von der Rückkaufsentscbädigung. 

a) Von der entweder auf Grund des Anlagekapitals oder auf Grund des 
Reinertrages ermittelten Rückkaufssumme sind in Abzug zu bringen: 
1. der Erneuerungsfonds in demjenigen Betrage, welchen derselbe 

gemäß den Grundsätzen des neuen Rechnungsgesetzes ausmachen 
soll (Abzug für materiellen Minderwert der im Erneuerungsfonds 
berücksichtigten Rückkaufsobjekte); 

2. die Differenz zwischen dem wirklichen Werte und dem W ertc eines 
vollkommen befriedigenden Zustandes der im Erneuerungsfonds 
nicht berücksichtigten Rückkaufsobjekte (Abzug für materiellen 
Minderwert dieser Objekte); 

3. der laut den gesetzlichen Bestimmungen auf Betriebsrechnung oder 
auf Amortisationskonto zu buchende Anteil der Baukosten, welche 
erforderlich sind, um die Bahnanlagen auf den Zeitpunkt des Über
ganges an den Bund in vollkommen befriedigenden Zustand zu 
setzen, wie: Erweiterung von Bahnhöfen und Stationen, Anlage 
von Doppelgleisen, Vermehrung des Rollmaterials usw. 

b) Für den Fall des Rückkaufes der Bahn auf Grund des Reinertrages 
ist von der Rückkaufssumme ferner in Abzug zu bringen: 
4. der Betrag des auf Baukonto zu buchenden Anteiles drr in litt. a), 

Ziff. 3, rrwähnten Baukosten, immerhin in der Meinung, daß die 
Rückl,aufssumme nicht weniger betragen darf, als den auf Grund 
des Anlagekapitals gemäß litt. a), Ziff. 1, 2 und 3, berechneten 
Betrag. 

Dabei ist verstanden, daß der für künftige Verkehrsbedürf
nisse aufgewendete Anteil solcher Baukosten zu Lasten des Bundes 
fällt. 

Be r n, den 3. Dezember 1897. 

Im Nnmen des schweiz. Bundrsrntes, 

De1· Bundespräsident: 
Deucher. 

Der I. Vizekanzler: 
Schatzmann. 



A ul ag:e 2. (Zn Seite 70 gehörig). 

Ausziigc 
aus deu 

Urteilen des schweizerischen Bundesgerichtes, 

betreffend 

die Festsetzung der Grundsätze für die Berechnung des konzessions

gemäßen Reinertrages und des Anlagekapitals. 

I. 

"Crteil vom 18./21. Januar 1899 in Sachen gegen die Schweizerische 

Zentralbalm. (Reinertrag.) 

Bei der Prüfung, nach welchen Grundsätzrn der für die Bemessung 
<l<·r Rückkauf~entschädig·ung maßgebende Reinertrag im Sinne der 
Konzessionen festzusetzen sei, ist in erster Linie das Objekt zu bestimmen, 
dessen Reinertrng für die Berechnung der Rückkaufsentschiidigung maß
gebend sein soll. Dem Wortlaut der Konzessionen ist für die Beant
wortung dieser Frage nichts Bestimmtes zu entnehmen. Indessen gehen 
die Parteien selbst darin einig, daß nicht etwa der Reinertrng der geschäft
lichen Unternehm\lng der Bahngesellschaften im allgemeinen gemeint sei, 
sondern daß es vielmehr nur darauf ankomml', was das Transport
geschäft im engernSinne abwerfe. In der Tat konnte, wenn der 
Rückkaufspreis im Wege der Kapitalisierung eines Heinertr:1ges zu be
stimmrn war, hierbei doch nur der aus dem Kaufsobjekt selbst zu erzielende 
Reinertrag ins Auge gefaßt sein, also der Heinertrag aus dem bestimmungs
mäßigen Betriebe der Objeldc, welche der Bund nach den Konzessionen 
mittels des Rückkaufes an sich zieht, d. h. der Eisenbahn samt dl'm Material, 
den Gebäulichkeiten und den Yorräten, welche dazu gehören. Von dem 
gesamten Geschäftskreise der Bahngesellschaften muß somit, um die Basis 
fiir die hier in Rede stehende Art der Entschädig·ungsfeststellung zu ge
winnen, alles dasjenige ausgeschieden werden, was nicht zum Betriebe des 
lUi.ckkauftiobjt>ktes, d. h. zur Ausübun;!: drs Transportgewe1 bes mit den dem 
Rückkauf unterliegenden Bahnlinien bamt den genannten Zubehören, gehört. 
Die Ermittlung des Udnertrages im Sinne der Konzessionen erfordert dem
nach die Aufstellung- einer Sonderbilanz, in welche nur diejrnigen Faktoren 
nufzunehmen sind, welche sich auf den Betrieb der dem Rücl;kauf unter
liegenden Linicn beziehen, und durch deren Gegenüberstellung sich also 
das Verhältnis ergeben soll, in welchem der Bruttoertrag dieses Betriebes 
zu dem Aufwand steht, mit dem, nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Geschäftsführung, dieser Betrieb während der Rechnungsperiode zu belasten 
ist. Hieraus folgt denn ohne weiteres, daß für die Bestimmung des Rein
mtrages im Sinne der Konzessionen nicht entscheidend sein kann, '"as im 
nilgemeinen Sprachgebrauch unter Reinertrag· oder Reingewinn etwa ver
.>tanden wird, oder in welchem Sinne z. B. das eidgenössisch<· Obligationen-

Weißen bac h. j() 
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recht von Reingewinn ~pricht, indem es eben jeweilen für jeden einzelnen 
Fall darauf ankommt, ob es sich um das finanzielle Resultat der gesan1ten 
Geschäftsführung eines bestimmten Kaufmanns oder Unternehmers, oder 
um die Ertragsfahigkeit einer bestimmten gewerblichen Anstalt oder Anlag·c 
handle. Während im ersternFalle selbstverständlich ist, daß von Reingewinn 
nur gesprochen werden kann deducto aere alieno, so ist ebenso klar, daß, 
wo der Reinertrag eines bestimmten Objekts, bzw. des Betriebs einer be
stimmten industriellen Anlage in Frage steht, die zufälligen Schuldverhält
nisse des jeweiligen Inhabers nicht in Betracht zu ziehen sind. 

Nun hat in casu die Ermittlung des Reinertrages lediglich den Zweck, 
den Rückkaufswert der an den Bund übergehenden Objekte zu bestimmen, 
und es kann deshalb keine Rede davon sein, daß auf diese Ermittlung die 
zufälligen Schuldverhältnisse der betreffenden Bahngesellschaft einen Ein
fluß ausüben. Ob diese Bahngesellschaft die für die Erstellung der Anlagm 
und für die Bestreitung der Betriebsausgaben nötigen Gelder aus eigenen 
Mitteln, oder durch Aufnahme von Anlehen beschafft habe, ist für die Be
wertung der Rückkaufsobjekte völlig gleichgültig, und kann daher auch 
für die Frage, welches der Reinertrag aus dem Betrieb dieser Objekte 
sei, nicht in Betracht fallen. 

Bezüglich der schwebenden Schulden gibt dies die Bahnverwaltung 
zu; ein innerer Grund, rücksichtlich der konsolidierten Anleihen eine Aus
nahme zu machen (wie die Bahnverwaltung will), besteht aber nicht; denn 
wenn einmal an der oben bezeichneten Bedeutung des Reinertrages, als 
eines durch Sonderbilanz festzustellenden Bewertungsfaktors festgehalten 
werden muß, so fallen für dessen Ermittlung überhaupt alle Ausgaben des 
Gewerbeinhaber~, welche nicht zum Zwecke des Betrieb~s selbst oder zum 
Zwecke der Unterhaltung der Betriebsanlagen in dauernd betrieb~fähigem 

Zustande gemacht werden, außer Betracht und können daher für diese 
Ertragsberechnung die Auslag·en flir Schuldenverzinsung nicht berücksichtigt 
werden, gleichYiel ob die Betriebsanlagen für die betreffPnden Schulden 
verhaftet seien oder nicht. 

Dem gegenübrr kann es endlich auch nicht dnrauf ankommen, ob der 
Begriff drs Reinertrages bei Anwendung der Bestimmungen über den Bezug 
einer Konzessionsgebühr und über die Herabsetzung der konzessionsmäßigen 
Taxen nicht in einem andern Sinne aufzufassen, bzw. ob derselbe Yom 
Bundesrat anläßtich der Anwendung dieser Bestimmungen nicht in einem 
andt>rn Sinne aufgefaßt worden sei; denn diese Bestimmungen haben mit 
der Frage, nach welchen Grundsätzen die Rückkaufsentschädigung zu be· 
rechnen sei, nichts zu tun, und es geht daher nicht an, aus deren Inhalt 
oder aus der Anwendung, die sie in der Praxis des Bundesrates erfahren 
haben, einen Rückschluß darauf zu ziehen, welche Bedeutung dem Ergriff 
drs Reinertrages bei seiner Anwendung als Faktor für die Berechnung der 
Rückkaufsentschädigung zukomme. 

Der Standpunkt der Bahnverwaltung, daß bei der Reinertragsberech
nung die Verzinsung der konsolidierten Anleihen mit in Amchlag zu bringen 
sei, muß daher als unrichtig bezeichnrt, und demnach ihr Antrag auf Ein
reihung eines bezüglichen Postens in die Betriebsausgaben abgewiesen 
werden. (Was selbstverständlich zur Folge hat, daß, wie hier nkht näher 
auszuführen ist, für die Berechnung des Anlagekapitals nicht der Betrag 
des Aktien- und Obligationenkapitals maßgebend sein kann.) 
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Was nun die einzelnen Faktoren anbelangt, die fiir die Berechnung 
des Reinertrages im Sinne der Konzessiom•n in Betracht fallen, so steht 
unter den hierauf bezüglichen Streitpunkten irn Vordergrund die Frage nach 
der Bedeutung, welche dem Erneuerungsfonds bei der Feststellung des 
Reinertrages zukomm!', und zwar streiten ~;ich die Parteien dabei zunächst 
darüber, welcher Rechtsquelle die für die Beantwortung· dieser Frage ent
scheidenden Normen zu entnehmen seien. Während der Bundesrat die Vor
schriften als maßgebend betrachtt>t wissen will, welche das Rechnungsgesetz 
vorn 27. }lärz 1896 über die Bildung eines Erneuerungsfonds aufgestellt hat, 
behauptet die Bahnverwaltung, diese Vorschriften gelten nur für die 
Rechnungsstellung der Bahnen und haben keinerlei Bedeutung für die 
Berechnung des konzessionsmäßigen Reinertrages; die hierfür maßgebenden 
Grundsätze seien vielmehr ausschließlich den Konzessionen zu entnehmen. 
Es handelt sich demnach in erster Linie darum, das Verhältnis festzustellen, 
in welchem die Eisenbahnkonzessionen, ihrer rechtlichen Natur nach, zu der 
Bundesgesetzgebung stehen. In dieser Beziehung ist die bundesgerichtliche 
Praxis - in Übereinstimmung mit derjenigen Auffassung, welche heute 
wohl als die herrschende bezeichnet werden darf- davon ausgegangen, 
daß die Verleihungl'n an öffentliche Unternehmungen sich zwar als Rechts
akte des öffentlichen Rechts und nicht als Privatverträge darstellen, daß 
aber daraus gleichwohl Privatrechte für die Beliehenen 1·rwachsen können, 
insoweit nämlich, als sich diese Rechtsakte auf Vermögensrechte der Be
liehenen beziehen. Zu diesen Privatrechten gehört unzweifelhaft auch d1·r 
Anspruch des Beliehenen auf die Erfüllung der Bedingungen, zu welchen 
der Staat anläßlich der Verleihung sich den Rückkauf der für den Betrieb 
der Unternehmung erstellten Anlagen vorbehalten hat. Wenn nun dt>r ver
leihende 8taat diese Bedingungen einseitig auf dem Wege der Gesetzgebung 
feststellt, so greift er damit in das Gebiet der dem Konzessionsinhaber zu
stehenden Privatrechte ein; denn stehen diesem einmal solche Privatrech:e 
l':U, so folgt daraus auch das Recht, zu verlangen, daß im Streitfalle deren 
Inhalt durch den Richter, ohne Rücksicht auf die Auslegung der Parteien, 
festge~tellt werde. 

Aus der Souveränität des Staates folgt freilich, daß er bef'ttg't ist, 
sofern er es als im Intt>ress\' der allgemeinen W obifahrt lieg·(•nd findet, auch 
in wohlerworbene PrivatrPchte einzugTeifen, und es ist speziell dem 
schweizerischen Staatsrecht ein Rekursverfahren gegenüber gesctzgeberi
schen Erlassen der Bundes,·ersammlung nicht bekannt, in Art. 113 der 
Bundesverfassung vidmehr ansdrücklieh festgesetzt, daf~ für das Bundes
gericht die YOD der Bundesversammlung erlassenen Gesetze und allgemein 
verbindlichen V urschrifteil maf~gebend sei(•n, sodal~ somit keine Rede davon 
sein könnte, daJ~ das Bundesgericht kompetent wäre, über die Verbindlichkeit 
besteheuder bundesgesetzlicher Vorschriftf'n zu erkennen. Allein die Fälle, 
wo der Staat sich Yeranlaßt sieht, bei Erlat~ yon Spezialgesetzt•n sich über 
die Grundsätze der von ihm selbst gehandhabten Reehtsordnung hinweg
zusetzen, sind doch nur seltene Ausnahmen, und es muß daher bei der 
Gesetzesinterpretation, sowf!it nicht eine andere Willensmeinung unzwei
deutig erhellt, von der Annahme ausgegang·en werden, der Gesetzgeber 
habe mit seinem Erlaß wohlerworbene Privatrechte nicht verletzen wollen. 

Frägt es skh nun, ob unzweideutig dPr Wille des Gesetzgebers zu 
Tage liege, die für die Berechnung (\es Reinertrages und des Anlage-

10* 



kapitals maßgebenden Faktoren in einer auch für den Rüekkauf der Bahnen 
verbindlichen Weise festzusetzen, so ist allerdings nicht zu leugnen, daß die 
ganze Tendenz des Bundt>sgesetzes vom 27. März 1896 darauf gerichtet ist, 
den Rückkauf vorzubrreiten, indem es bei Aufstellung der Grund~ätze, nach 
wekhen Eisenbahngesellschaften bei ihrer Rechnungsführung zu verfahren 
haben, speziell darauf Rücksh:ht nimmt, daß die Rechnungsführung geei_:;·uet 
sei, als Basis für die Festsetzung der Rückkaufsentschädigung zu dienen, 
wie denn auch die Frist zur "Vorlage der konzessionsmäßig ausgeschiedenen 
Rechnungsausweise" dem näehsten Rückkaufstermin ang(•paßt ist, und 
indem das Gesetz endlich das Verfahren zur Ermittlung des Rückkaufs
wertes regelt. Es ist ferner richtig, daß die bundesrätliche Botschafr, um 
die Notwendigkeit einer Hevision des bisherigen Rechnungsgesetzes zu be
gründen, betont, es sei unerliißlich, daß über die infolge der wenig präzisen 
Fassung d('r Rückkaufsbestimmungen bestrittenen Begriffe des Reingewinnes 
und Anlagekapitals schon vor Ankündigung des Rückkaufes möglichst 
Klarheit geschaffen, und sie in einer für die Bahnrn beim Rückkauf 
verbindlichen W<'ise fPstgelegt w(•rdPn, wPshalb der lmnclc•srätlichc 
Geset~entwurf darauf abziele, vor allem eine Vorschrift aufzustellen, welche 
ermögliche, die Bahnunternehmungen schon yor Eintritt des Kündigungs
termins zur Vorlage der Nachw('ise über den jiihrlichen Reinertrag und das 
Anlagekapital nach Maßgabe der Konz·~ssionen am:uhalten, über deren 
Übereinstimmung mit den Rückkaufsbestimmungen der Konzessionen der 
Bundesrat und das Bundesgericht auf Grundlage der Bestimmungen des 
revidierten Rechnungsgesetzes zu entscheiden haben werden. Aus einer 
Reihe von VotPn, die anläßlich der parlamentarischen Beratung des 
Rechnungsgesetzes augegehen wurden, geht sodann hervor, daß auch in 
der gesetzgebt>nden Behörde die in der bundesrätlichen Botschaft ver
tretene Aufr'assung über Zweck und Bedeutung dil'ses Gesetzes geteilt und 
zum Ausdruck gebracht worden ist. Diesen Voten stehen freilich auch 
gegenteilige Äußerungen grgrnüber, und die Behauptung, daß sie den 
Standpunkt drr Mehrheit des gesetzg·ebenden Körpers bezeichnen, wäre 
wohl kaum vereinbar mit der Tatsache, daß der vom Nationalrat zuerst 
beschlossene Zusatz zu Art. 25 des Entwurfrs, daß die im Sinne des Art. 11 
berechneten normalen Einlagen in den Erneuerungsfunds bei der Ermittlung 
des konzessionsmäßigen Reinertrages auch für d··n bereits abgelaufenen 
Teil der maßgebenden zehnjährigen Rechnungsperiode als Betriebsausgaben 
in Rechnung gebracht werden Hollen, vom Ständerat abgelehnt und hierauf 
auch vom Nationalrat wieder fallen gelassen worden ist; denn die schließ
liehe Ablehnung dieses Zusatzes, mit welchem allerdings die Verbindlichkeit 
der Vorschriften des Rechnungsgesetzes fLir die Feststellung· des Rein
(·rtrages als Basis für die Berechnung df'r Rückkaur~entschädigung unzwei
deutig ausgesprochen gewesen wäre, kann doch nicht anders als dahin ver
standen Wßrden, daß der Gl',etzgeber der richterlkhen Entscheidung über 
diese Frage nicht habe vorgreifen, die Interprf'tation (]er Konzessionen also 
nicht habe beeinflussen wollen. Allein ganz abgesehen hiervon muß der 
'Ville des Ges('tzes vor allem aus dem Gesetze selbst, als dem einzig maß
geben ien 'Villensausdruck des Gesetzgebers, ermittelt werden. Darf schon 
int allgenwinen den soge·1annten Gesetzesvorarbeiten oder Gesetzes
materialien, speziell bei ge;;ctt:geberis .·hen Er!a::scn, die dem Heferendum 
unterliegen, für die Ermittlung des Gesetzesinhalts höchstens eine sekundiire 
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Bedeutung beigemessen werden, so können die::;e Materialien beim 1\•Iangel 
bestimmtPr, im Gesetze selbst lie).!;endet· Anhaltspunkte vollends nicht ent
scheidend sein für eine Interpretation des Gesetzes, nach welther da~selbe 
einen Eingriff in wohlerworbene Privatrechte in sich schlöss<·. Denn da 
dieser Wille beim Gesetzgeber nicht zu vermuten ist, muß bei der Inter
pretation davon ausgegang<·n werden, daß der Ge,etzgeber nicht ermangt'it 
haben würde, ihm im Gesetz klaren und unzweideutigen Ausdrw.:k zu 
verschaffen. Aus dem gleichen (;runde könnte auch die Betrachtung des 
allgemeinen Zwecks des Gesetzes den Schluß auf eine, von den allgemeinen 
Grundsätzen dm· Hechtsordnung abweicht'nde und im Gesetz selbst nicht 
unzweideutig zum Ausdruck gebrachte Willensrichtung desselben nur dann 
begründen, wenn sich anders ein vct·uünftiget· Zweck d<'s Gesetzes übPrhaupt 
nicht einsehen ließe. 

Nun enthält aber das Rechnungsgesetz YOm 27. März 1896 keine einzige 
Bestimmung, welche vorschriebe, daß die in demst·lben niedergelegten Grund
sätze über die Gestaltung des Rechnungswesens der Eisenbahnen auch 
unmittelbar maßg·ebend sein sollen für die Festsetzung der konzessions
mäßigen Rückkaufscntschädigung; ebenso findet ~ich darin überhaupt keine 
Bestimmung, welehe expressis verbis - abgesehen von dem zur Ermitte
lung des Rückkaufhwertes vorgezeichneten Verfahren - die Ermittelut1g 
der Rücl,kaufsentschiidigung· zum Gegenstand hiitte. Eine derartige Be
stimmung enthielt allerdings der bundesrätliche Entwurf, ind<·m Art. 15 
desselben festsetzte, daß bei Berechnung· der Rückkaufssumme naeh dem 
verwendeten Anlagekapital die indirekten Ausgaben, welche im Zeitpunkte 
des konzessionsmäßig-en Rückkaufs einer Bahn noch nicht amortisiert sein 
würden, zu Lasten des Käufers fallen, so)vie der bereits erwähnte, vom 
Nationalrat aufgenommene Zu~atz zu Art. 25. .Jener Art. 15 des bundes
rätlichen Entwurfes ist jedoch bei der Gesetzesberatung vom Stiinderat 
gestrichen worden, und zwar, wie dem Bericht des nationalrätlichen Bericht
erstatters zu entnehmen ist, in der Erwiigung, daß es sich um einen Punkt 
handle, der mit dem Rechnungswesen zunächst nichts zu tun habr. Der 
Nationalrat hat denn auch dem Antrag anf Streichung ohne weiteres bei
gestimmt. Ebenso ist, wie schon bemerkt, auch der in der ersten Beratung 
des Nationalrates angenommene Zusatz zu Art. 25, nnchdl'm er vom Ständerat 
gestrichen worden war, wieder fallen gelassen wordl'll. 

Soweit aber das Rechnungsgesetz Bestimmm1gen darüber trifft, wie 
bei der Rechnungsleg·ung der Eisenbahnen zu verfahren sei und nach 
welchen Grundsätzen die einzelnen Konti zu belasten seien, handelt E:'S sich 
um Vorschriften, deren Erlaß sich durch das bedeutende, auch abgesehen 
vom Rückkauf be:"tehende, öfft~utliche Interesse an einer richtigen Rech
uung·sführung der Eisenbahnen doch hinreichend erklärt, so daß kein 
zwingender Grund dafür vorliegt, diese Yor!!chriften auch dann als für die 
Berechnung der Rückkaufsentschädigung unmittelbar maßgebende Normen 
zu betrachten, wenn es im Gesetze selbst uicbt ausdrücklich gesagt ist. 

Eine solche ausdehnende Interpretation erscheint um so weniger dem 
Willen des Gesetzes entsprechend, als dieselbe dazu führen müßte, einem 
spP.ziellen Anwendungsfall dt•sselben eine ganz ungewöhnliche Tragweite 
zu verleihen, nämlich der in Art. 24 Abs. 4 des Rechnungsgesetzes geregelten 
Behandlung der Sekundärbahnen, rücksichtlich welcher der Bundesrat (bis 
zum Erlaß einPs Spezilllgesctzes) ermät:htigt ist, bei Anwendung des gegen-



wärtig·en Gesetzes nuf ihre besonderen Verhältnisse, namentlich bei Be
messung der normalen Einlagen in den Erneuerungsfonds, sowie bei der 
Amortisation allfälliger rückständiger Einlagen in denselben Riicksicht zu 
nehmen. 'Vären die Vorschriften des Rechnungsgesetzes, insbesondere also 
diejenigen über die normale Dotierung des Erneuerungsfonds unmittelbar 
auch für die Berechnung des Rül'kkaufswertes ''erbindlich, so würde aus 
dieser Bestimmung folgen, daß der Bundesrat ermächtigt wäre, den Se
kundiirbahnen auch eine bevorzugte Stellung in bezug auf den Rückkauf 
einzuräumen, was dorh kaum hat gewollt sein können. 

'Veun der Gesetzgeber mit dem Rechnung·sgesetz auch die materiellen 
Grundlag-en des Rückkaufs ordnen wollte, so wnr es insbesondere gegenüber 
der Art und Weise, wie Art. 20 Abs. 2 und 3 gefaßt ist, erforderlich, dieser 
Absicht unzweideutigen Ausdrul'k zu geben; denn Art. 20 Abs. 2 und 3, 
welcher das für die gegenwärtige Streitigkeit maßgebende \'erfahren regelt, 
sieht die Anbahnung einer Verständigung und sodann den Erlaß eines 
Entscheides des Bundesrates, eventuell des Bundesgerichts über die Grund
sät z e vor, nach welchen der Reinertrag und das Anlagekapital im Sinne 
der K o n z es s i o n e n festgesetzt werden sollen. Mangels jedes Vor· 
bebaltes in Betreff einer allfällig hierbei vorausgesetzten Berücl,sichtigung 
der die Materie berührenden Vorschriften des Rechnungsgesetzes kann diese 
Bestimmung ihrem Wortlaute nach nicht anders ausgelegt werden, als daß 
die Festsetzung jener Grundsätze im Sinne der Konzessionen zu erfolgen 
habe, d. h. daß zu ermitteln sei, welche Grundsätze sich hierfür aus den 
K o n z es s i o n e n ergeben. 

Entscheidend kommen demnach für die hier streitige Frage, in wie 
weit bei der Feststellung des konzessionsmäßigen Reinertrages der Er
neuerungsfonds zu bedenken sei, einzig die einschlägigen Konzessions· 
J.estimmungen in Betracht. Diese enthalten über die Berechnung des Rein
!'rtrages, welcher der Ermittlung der Entschädigungssumme zu Grunde zu 
legen ist, lediglich die eine Vorschrift, daß von diesem Reinertrage Summen, 
welche auf Abschreibung~rechnung getragen, oder einem Reservefonds ein
Yerleibt werden, in Abzug zu bringen seien. 'Vollte man nun aus dem 
Wortlaute dieser Vorschrift schließen, daß es bei der Berechnung des Rein
ertrnges nur auf die jeweilen wirklich auf Abschreibungsrechnung ge
tragenen, bz\1·. einem Reser\·efonds einverleibten Summen ankommen l~:önne, 
so würde eine solche Auslegung augenscheinlich gegen den allgemein 
anerkannten Grundsatz verstoßen, daß bei der Interpretation einer Willens
l'rklärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäb
lichen Sinne des Ausdruckes zu haften ist. Denn sofern für die Frage, in 
welchem Umfange jeweilen Snmmen auf Abschreibungsrechnung getragen 
oder einem Reservefond5 einverleibt werden sollen, ausschließlich das sub
je k t i v e Ermessen der Bahngesellschaft maßgebend wäre, so würde 
rloch kaum im Emste daran zu denken gewesen sein, daß eine Bahn
r.-ese.llschaft während der für die Berechnung der Rückkaufsentschädigung 
in Betracht kommenden 10 Jahre solche Abschreibungen bezw. Dotierungen 
vornehmen und dadurch aus freien Stücken Abzüge bei der Berechnung· 
der ihr zukommenden Entschädigungsumme provozieren werde. Unmöglich 
konnte bei der Verleihung der Konzessionen die Meinung obgewaltet haben, 
daß der Bund im Falle des Rückkaufs den 25 fachen Betrag des durch
I'Clmittlichen Reinertrag·s wiihrend der maßgebenden 10 Jahre ohne alle 



Hücksicht darauf zu bezahlen habe, ob während dieser Periode übcrhanJ t 
Abschreibungen gemacht worden seien odet· nicht. Die in Rede stehendc 
Bestimmung der Konzessionen kann daher vrrnünftigerweise garnicht ander~ 
ausgelegt werden, als so, daß dabd die Vornahme von Abschreibung·en, 
bzw. die Dotierung eines Reservefonds nach einem objektiven 1\1 aß· 
s t ab vorausgesetzt wird. Zieht man aber in Betracht, daß für die 
Interpretation der Konzessionen die Grundsätze d<'r bona fides leitend sein 
müssen, so steht von vornherein fest, daß sie jede auf falsehen Grundlag·en 
beruhende, zu illusorischrr Bewertung der Hückkaufsobjekte fü!Jrende 
Rentabilitätsberechnung für die Ermittelung der Rückkaufsentschädigung 
habe ablehnen wollen, und demnach voraussetzen, daß die Bahngesellschaften 
auch rücksichtlich der Abschreibungen nach den für eine gesunde, nach 
richtigen Geschäftsprinzipien geführte Venntltung geltenden Regeln ver
fahren werden. 

Es kann sich also nur fragen, ob die Grundsätze, welche der Bundes
rat, unter Bcrilftmg auf die einschlägigen Bestimmungen des Rechnungs
gesetzes vom 27. März 1896, bezüglich der Behandlung des Erneuerung,fonds 
Lei Feststellung des konzessionsmäßigen Reinertrags als maßgebend be
zrichnet, über diese im Interesse einer gedeihlichen Entwicklung der Bahn
unternehmung ~:u beobachtenden Verwaltungsgrundsätze hinausg·ehen oder 
nicht. Die Kontrolle für das wirtschaftliche Gedeihen einer gewerblichen 
Cnternehmung besteht i 1 der periodischen Erstellurg einer Bilanz, welche 
für Erwerbsgcsellschaften, insbewndere für Aktiengesellschaften, beknnnt
lich obligatorisch, in einzrlnrn Gesetzen, z. B. im deutschen Handel~grsetz· 
buch, sogar dem Einzelkaufmann vorgeschrieben ist (Deutsches Handels
grsetzbuch, Art. 30). Damit aber eine solche Kontrolle ihren Zweck erfülle, 
d. h. einen richtigen Maßstab für das Gedeihen oder den Rückgang des 
Unternehmens abgebe, ntüs~en bPi der periodischen Bilanzaufstellung die 
sämtlichen Yermögensstucke der Unternehmung nach demjenigen Werte 
angPsetzt werden, wekher ihnen zur Zeit der jeweiligen Aufstellung der 
Bilanz beizulegen ist (vgl. D. H. G. B. Art. 31). Dem entsprechend schreibt 
dt•nn auch das Bundesgesetz über das Obligationenreeht riieksichtlich der 
Grund~ätze über die Bilanzen der Aktiengesellschnften vor, daß Gmnd
stücke, Gebäude, l\Ias~hinen höchstens nach den Anschaffungskosten mit 
A b z u g d e r e r f o r d e r I i c h c n u n d d e n l" m s t ä n d e n a n g e m e s -
s e n e n Abschreibung c n ·anzusetzen seien (Art. 656 Ziff. 2 0.- R.), 
wiihrend das deutsche Handelsgesetzbuch bzw. das deutsche Reichsgesetz, 
betreffend d~e Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesell
schaften, vom 18. Juli 1884, im Hinblick auf die Übung, Abschrrilmngen 
auch in Form der Bildung besonderer Konti oder Fonds zum Ausdrutk zu 
bringen, bestimmt, daß Anlagen oder sonstige Gegenstände, weit'he dauernd 
zum Geschäftsbetrieb der Gesellschaft bestimmt sind, ohne Riitksicht auf 
c'ncn gering·eren \Vert zn dem Anschafl'ungs· oder Herstellungspreis angc
setzt werden dürfen, sofern ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in 
Abzug gebracht, oder ein derseI b e n e n t sprechender Ern e n c
r n n g s f o n d s in Ansatz gebracht wird. (D. H. G. B., Art. 185 a. Dafür, 
daß die Anlage von Erneuerungsfonds speziell auch bei den Eisenbahnver· 
wnltungen läng,;t in Übung ist, ygJ. u. a. Rö I I, Enzyklopädie des ge•amten 
Eisenbahnwesens, s. v. Erneuernngsfouds) 

In der Tat ist der Ern c u er u n g- s f o n d s nichts anderes als ein der 



Bewertung von Aktiven dienendes, die auf denselben erforderlichen Ab
schreibungen ersetzendcs Konto, also nicht etwa dne Rücklage, durch 
welche das in dem Unternehmen steckende Kapital vermehrt wird, sondern 
lediglich ein Bewertungskonto, das sich von den Abschreibungen nur durch 
die Buchform unterscheidet, und demnach auch keinen Teil des Reinge
winns bildet, sondern vielmehr denselben verkürzt, so daß ein Reingewiun 
erst vorhanden ist, nachdem der Erneuerungdonds richtig berechnet wor
dcn ist. 

Die Bildung des Erneuerungsfonds muß sich demnach nnch den gleichen 
Grundsätzen richten, nach welchen bei der Aufstellung einer ordnungs
mäßigen Bilanz die Abschreibungen vorzunehmen sind, mit andern Worten, 
es sind bei der Ermittelung des Reingewinns in der Jahresbilanz ,·orerst 
dil'jenigen Summen dem Erneuerungsfonds zuzuweisen, welche zur Aus
gleichung der auf das Rechnungsjahr entfallenden Wertverminderung der 
Betriebsanlage und Betriebsgegenstände erforderlich sind, und ni('ht am 
Werte derselben abgeschrieben werden odcr tatsächlich zu Erneuerungs
zwecken verwendet worden sind. Für die Höhe der jährlichen Einlagen in 
den Erneuerungsfonds, d. h. der Summen, welche jährlich auf dns Er
neuerungskonto gesetzt werden müssen, ist also gleich wie für die Höhe 
der jährlichen Abschreibungen der Umfang der jährlichen Wertver m in
der u n g maßgebend, soweit diese nicht durch Erneuerungen (Reparaturen, 
Ersatzanschaffungen u. dgl.) ausgeglichen worden ist. 

Der Umfang der Wertverminderung der dem Betrieb dienenden 
Objekte, auf welche bei den jährlichen Abschreibungen Bedacht genommen 
werden muß, ist nun aber nicht bloß dem Betrage gleich, zu welchem wäh
rend der jeweiligen Rechnungsperiode Erneuerungen infolge von Abnutzung 
erforderlich gewesen sind, da die Abnutzung der Anlagen und vieler Be
triebsgegenstände sich auf längere Zeit erstreckt. Dem Grundsatz, daß in 
den periodisch aufzustellenden Bilanzen der jeweilige bei Aufstellung der 
Bilanz vorhandene Wert dieser Ohjekte zum Ausdruek gebracht werden 
muß, entspricht es daher, daß bei den vorzunehmenden Abschreibungen 
(bzw. Einlagen in den Erneuerungsfonds) nicht nur der Betrag, um welchen 
die Brauch b a r k e i t der Betriebsanlagen und Betriebsgegenstände sich 
gemindert hat, in Anschlag gebracht, sondern auch auf diejenigen Wert
verminderungen Rücksicht genommen werde, welche erst in einem spiltern 
Zeitpunkt, vielleicht erst nach einer langen Reihe von Jahren, zur Not
wendigkeit von Erneuerungen führen. Es muß deshalb grundsätzlich bei 
der periodischen Bilanzziehung diejenige Summe auf Abschreibungsrech
nung bzw. auf Erneuerungskonto gesetzt werden, die dem Gesamtbetrag· 
der Wertverminderung, welche die einzelnen Objekte erleiden, im Verhält
nis zu der Anzahl Jahre, in denen die Wertverminderung sich vollzieht, 
entspricht. 

Wenn nun das Rechnungsgesetz vom 27. :März 1896 vorschreibt, es sei 
für die, einer wes e n t 1 i c h e n Abnutzung- unterworfenen Anlagen und 
Einrichtungen der Eisenbahnen, als Oberbau, RoHmaterial, Mobiliar und 
Gerätschaften ein Erneuerungsfonds anzulegen, dessen Bestand zu jeder 
Zeit dem vollen Betrage des durch Abnutzung oder andere Einwirkungen 
entstandenen materiellen Minderwerts dieser genannten Anlagen oder Gegen
stände entsprechen solle, und weiter bestimmt, die jährlichen Einlagen in 
diesen Fonds seien nach den Erstellungs- und Anschaffungskosten und der 



wahrscheinlichen Gebrauchsdauer der einzdnen Anlngen oder Gcgenstüt.de 
~u berechnen, so lieg't nach dem Gesagten hie1 in keine Anforderung an die 
Bahngesellschafteu, die üuer dasjeuige 1\laß hinamginge, nach welchem 
schon nach allg·emein anerkannten Grundsätzen in einer richtigen Verwal
tung bei Feststellung der .Jahresbilanz auf die dauernde Unterhaltung der 
bestritenden Anlagen und Einrichtungen zum Betriebe Bedacht g·enommen 
werden mul~. Die diesbezüglichen Vorschriften des Rechnungsgesetzes ent
halten vielmehr eine durl'haus milde AnwC'mlung dieser Grundsätz(·, indC'm 
zu gumten der Ertragsberechnung der Bahnen für die Bildung des Er
neueruugsfonds nicht alle einer Abnutzung unterliPgenden, sondern nur die 
einer wesentlichen -~bnutzung mlte1liegenden _\nlagen und Eiurich· 
tungen in Betracht fallen sollen. 

Daß endlich die jährlichen Eiulag·en in den Erneuerungsfonds ab 
Betriebsau s gaben zu behandeln sind, ergiut skh ohne weiteres 
daraus, daß es eben der Betrieb ist, welcher die Aufwendungen für dauernde 
Instandhaltung der dC'mselben dieneuden Anlagl'n und Einrichtungen zn 
decken hat. 

In bezug auf die übrigen unter den Partden noch streitigen Frageu 
rücksichtlich der Grundsätze, nach welchen der konzessionsmäßige Rein
ertrng berechnet werden soll, wurde bemerkt: 

1. Betreffend die Zinsen auf den monatlichen Betriebsüberschüssen 

bis Ende des Jahres. 

Während der Bundesrat behauptet, diese Zinsrrträgnisse haben mit 
dem Transportgeschäft nichts zu tun, soudem gehören znr Finanzverwaltung 
der Bahngesellschaft, macht die Bnhn\'erwaltung· geltend, daß die daherigen 
Einnahmen richtigerweise als Betriebseinnahmen zn behandeln seien, und 
es ist ihr hierin beizutretfn. Diese Ertrilgnisse werden dndnrch erzielt, daß 
die je am Ende eines Monats aus den laufenden Betriebseinnahmen nach 
Bestreitung der Ausgaben verbleibenden Betriebsgelder bis zum Schlusse 
des Rechnungsjahres zinstragend angelegt werden. Es handelt sieh somit 
um Einnahmen, die sich allerdings nicht umnittelbar aus dem Betriebe der 
Transportgeschäfte ergeben, indem sie zunächst durch ein Finanzgeschlift 
er~ielt werden; allein die Vornahme dieses Finanzgeschäftes wird doch 
uur durch eine Besonderheit des Betriebes ermöglicht, nämlich dadurch, 
daß bei den Eisenbahnt'n sofort eingeht, was durch den Betrieb verdient 
wird, so daß dC'r Betrieb sukzessive G(•ld(·r zur Verfügung stellt, welche 
nil'ht nur zur Bestrt'itung der laufenden Betriebsausgaben dienen, sondem 
überdies, soweit bei dfn monatlichen Abrechnungen Überschüsse verbleiben, 
bis zum jährlichen Abschluß der Betriebsrechnung zinstragend angeleg-t 
werden können. Die hieraus erziPlten Einnahmen stehen demnach mit der 
l'latur des Eisenbahnbetriebes in engem Zusammenhang; sie stellen sich, 
wenn auch nicht als direkte Betriebseinnnhmen, so doch als mittelbare Er
gebnisse des Betriebes dar, und müssen deshalb bei der Berechnung des 
konzessionsmüßigen Reinertrages in die Betriebsrechnung eingestellt werden. 

Aus der gleichen Erwiigung müssen dagegen umgekehrt auch unter 
die Au;;gaben der Betriebsrechnung· die Zinsen solcher Betriige aufgenommen 
werden, welche zu Anfang des Geschäftsjahres, so lange zur Deckung von 
Betriebsausgaben etwa noch nitht bert'its eingrp:angrne Betriebsgelder zm 
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Verfügung stehen, der Betriebsrechnung aus der allgemeinen Verwaltung 
Yorgeschosscn werd<•n müssen. 

2. Betreffend den Ertrag der von der Zentralbahn an die Gotthardbahn geleisteten 
Subvention. 

Aus den unbestrittenen Angaben der Rekursantwort ergibt sich, daß 
die Zentralbahn und die Nordostbahn im Jahre 1870 sich zur Leistung 
einer Subvention an die Gotthardbahn verpflichtet und die Bundesversamm
lung am 22. Juli 1870 beschlossen hat, insofern der Bund auf den 1. Mai 1888 
den Rückkauf der Nordostbahn oder der Zentralbahn oder beider erkläre, 
bezahle die Eidgenossenschaft den beiden Bahngesellschaften das von ihnen 
wirklich ausbezahlte Subventionskapital ohne Zinsen, wogegen bei der Aus
mittlung der Rückkaufssumme von dem Reinertrag der Durchschnittsjahre 
derjenige Nettogewinn abgezogen werde, welcher den genannten Bahn
gcsell~>chaften aus dem durch die Eröffnung der Gotthardbahn erzielten 
Mehrverkehr entstanden sein werde. Der in diesem Bundesbeschluß YOr

gesehene Fall ist, da der Rückkauf auf den genannten Termin nicht erklärt 
worden ist, nicht eingetreten. Der Bundesrat behauptet nun, jenem Bundes
ratsbeschluß, bzw. der Übereinkunft, aus welcher derselbe hervorgegangen 
sei, liege der Vertragswille zu Grunde, daß bei dem bevorstehenden Rück
kaufe die Rechte aus der SubYentionsleistung ohne weiteres auf den Bund 
übergehen, und da das darin vorgesehene Ausnahmeverhältnis dnhingefallen 
sei, trete somit das als Regel vorgesehene Verhältnis in Kraft, daß die von 
der Zentralbahn geleistete Gotthardsubvention ihren Gegenwert finde in der 
Steigerung der Betriebseinnahmen der Zentralbahn selbst und in den von 
der Gotthardbahn ausgerichteten Superdividenden, welche den Betriebs
einnahmen zuzuzählen sPien. Die Bahnverwaltung hat nicht in Widerspruch 
gesetzt, daß für den Fall, als ihre Ansprüche aus der Gotthardsubvention 
beim Rückkauf ohne weiteres an den Bund übergehen sollten, der Ertrag 
dieser SubYention bei Berechnung des konzessionsmäßigen Reinertrag~ in 
die Betriebst>innahmen einzustellen sei, dagegen bestreitet sie, daß der Bund 
heute, wenn er ihre Reehte aus der Subvention an sich ziehen wolle, dies 
in der von ihm vorgeschlagenen Weise tun könne, indem hierfür vielmehr 
eine besondere Verständigung erforderlich sei. 

Wie der Bundesrat selbst zugibt, kann der Anspruch, den die Bahn· 
Verwaltung neben den anderen Subvenienten der Gotthardbahn aus der von 
ihr geleisteten Subvention für diese Bahn besitzt, nicht als ein in den Kon
zessionen vorgesehenes Rückkaufsobjekt angesehen werden. Er stützt denn 
auch seine Behauptung, dnß dieser Anapruch anläßlich des Rückkaufs ohne 
weiteres auf den Bund übergehe, nicht auf die Konzessionen, sondern auf 
eine besondere Übereinkunft, und der Zusammenhang der auf die Gotthard
subvention bezüglichen Rechtsverhältnisse mit der Bemessung der Rück
kaufsentschädigung beruht lediglich darauf, daß für den Fall, als gestützt 
auf <iie vom Bundesrat behauptete Übereinkunft die genannten Ansprüche 
aus der Gotthardsubvention beim Rückkauf ohne weiteres auf den Bund 
übergehen, das Äquivalent hierfür, wie eventuell von der Zentralbahn 
nicht be:>tritten worden ist, in der Steigerung der Betriebseinnahmen der 
Zentralbahn selbst und in den von der Gotthardbahn ausgerichteten Super
dividenden bestehen sollen, welche den Betriebseinnahmen zuzuzählen sind. 



Die rechtliche Grundlage für <lie Behandlung· der Erträgnisse aus drr 
Gotthardsu\)\·ention besteht somit nicht in den Konzessionen, sondern in 
einer Lesondern C"bereinkunfr, so daß also in der Tat fiir die Berechnung 
des k o n z es s i o n s lll ii ß i g e n Reinertrages diese Erträgnisse nicht in Bc
tmcht fallen. Denn die Frnge. ob g·ewisse Einnahmen der BahngesellschaftE>n 
während der für den Rückkauf maßgebenden Hechnungsperiode aus dclll 
Grunrle in die Betriebsrechnung einzureihen seien, weil dies der Intention 
eines hesondern von den Parteien im Hinblick auf den Rückkauf abg·c
schlo>senen Rechtsgeschäfts entspricht, gehört nicht zur Feststellung des 
Reinertrags iln SinnE' der Konzessionen. E~ handelt sich dabei wohl um 
eine Rechnungsoperation zur Feststellung der im sprziellen Fall in Betracht 
kommenden Rückkaufssumme, aber nicht um eine Rechnungsoperation zum 
Zwecke der Fl'ststE>llnng rler konzessionsmäßigen Basis derselben. 

Der Antrag des Bundesrates, daß der Ertrag der von der Zentral
bahn nn die Gotthardbahn geleisteten SubYention unter die für den kon
zessionsmäßigrn Reinertrag in Betracht fallenden Betriebseinnahmen aufzu
nehmen sei, muß daher nbgewiesen werden, und es ist lediglich von dem 
Einverständnis der Pnrteien Vormerk zu nehmen, daß, wenn die Ansprüche 
nus der genannten Subvention beim Rückkauf ohne weiteres auf Grund der 
Yom Bundesrnt behaupteten Übereinkunft übergehen, der Ertrag dieser Sub
vention unter die Einnahmen nufzunehmen ist. 

3. Betreffend Beiträge an Straßen, Brücken u. dgl. 

Es handelt sich hier um Leistungen für Objekte, die im Eigentum 
Dritter sich befinden, und einher, da sie keine Vermögensstücke der Bahnen 
selbst bilden, auch nicht Gegenstand des Rückkaufes Bt'in können. 

Zu welchem Zwecke tat s H chIich solche Beiträge geleistet worden 
sind, ist in diesem Verfahren, das sich lediglich mit den Grundsätzen der 
Reinertrag·sberechnung zu befaBsen llnt, nicht zu erörtern, sondern einfach 
zn untersuchen, ob sie grundsätzlich dnzn gehören, und eventuell, unter 
welchen Voraussetzungen diPs der Fall sei. 

Die Beiträge von Bahngesellschaften an die Erstell n n g von 
Brücken, Straßen u. dgl. können nun aus verschiedenen Beweggründen ge
leistet werden, sei es aus reiner i\1unifizenz, sei es im Interesse der allge
meinen Finanzverwaltung oder auch speziell im Interesse des Betriebes, 
z. B. als Ersatz für eigene Konstruktionen, die der Bahnbetrieb sonst er
heischen würdP. In allen diesen Fällen aber handelt es sich nicht um 
Ausgaben, die auf Betriebsrechnung zu setzen wiiren. Denn sind dieselben 
überhaupt zu andern Zwecken, als denjrnigen des Betriebs und der Wert
erhöhung der Betriebsanlagen erfolgt, so können sie für die Festsetzung 
der Rückkaufssumme im Sinne der Konzessionen von vornherein nicht in 
Betraeht fallen; handelt es sich nber um Anlagen, welehe, wenn auch im 
Eige.ntum Dritter stehend, eigene Einrichtungen für den Betrieb der Bahnen 
zu ersetzen, oder sonst denselben zu fördern geeignet sind, so haben die 
Beiträge, welche seitens drr Bahngesellschaften an die Erstellung solcher 
Anlagen gemacht werden, den gleiclwn Charakter wie die Anfwendungen 
für die Erstellung von Betriebsanlagen überhaupt und gehören daher so 
wenig wie diese in die Betriebsrechnung. Für Verwendungen auf Anlagen, 
die dem Betriebe dienen. ist die Betriebsrechnnng nur zn belasten, soweit 
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es den Unterhalt, nicht aber soweit es die m~prüngliehe Herbteilung der 
Anlagen angeht. 

4. Betreffend Ausgaben zufolge der gegenseitigen Versicherung flir Haftpflichtfälle. 

In der Sache selbst muß dem Antrag des Bundesrates beig<·pflichtet 
werden. Darüber kann im Ernste kein Zweifel obwalten, daß Entschädi
gungen, welche die Bahngesellsehaften kraft ihrer g·esetzlichen Haftpflicht 
für die ökonomischen Folgen von Betriebsuntii!len zahlen müssen, auf dil' 
Betriebsrechnung fallen; denn es handelt sich dabei um Ausgaben, dif 
<lirekt durch den Betrieb verursacht werden und die denn auch, da sie er
t'ah mngsgemäß mit einer gewissen ·Wahrscheinlichkeit wiederzukehren 
pflegen, bei der Berechnung des durchschnittlichen Rrinertrages des Be
triebes richtigerweise in Anschlag zu bring·en sind. 

Ist also zuzugeben, daß tUe Haftpflichtentschädigungen die Betriebs
rechnungen belasten, so muß folgerichtig das gleiche gelten rücksichtlich 
der von der Bahngesellschaft bezahlten Priimien für die Versicherung gegen 
die Folgen ihrer Haftpflicht, also rih:ksichtlich der Ausgaben, welche 
bestimmt sind, die mutmaßlichen Aufwendungen für Haftptiichtentschädi
gnngen zu kompensieren. Auf welche Art diese Versicherung bewerkstelligt 
wird, ob im Wege einer gewöhnlichen Versicherung mit Prämienzahlung 
oder durch eine Versicherung· auf Gegenseitigkeit, l'ann aber für die Natur 
der dafür gemachten Aufwendungen, als Betriebsausgaben, keinen Unter
schied machen, wie es auch nicht darauf ankommen kann, ob die Bahn
gesellschaft die gewählte Versicherung- tatsächlich zu ihrem Vorteilabge
schlossen habe, oder ob sie sich ökonomisch besser gestellt haben würde, 
wenn sie eine andere Versicherungsart g·ewählt, oder endlich ga1· keine 
Versicherung abgeschlossen hätte. 

·wenn daher die Zentralbahn rücksichtlich de1· ein lJestimmtes Ent
schädigungsmaximum übe1 steigenden Betriebsunfälle mit andern Bahngesell
schaften eine Gefahrsgemeinschaft begründet hat, aus der sie verpflich:et 
wurde, an die Schäden aus Unfällen auf andern Bahnen Beiträge zu le;sten, 
so müssen somit diese Beiträge ihrer Betriebsrechnung belastet werden, 
ohne Rücksicht daraut~ in welchem Cmfang·e dagegen aus dieser Gefahrs· 
g·emeinschaft Schäden aus Unfällen auf ihrem eigenen Netze g·edeckt 
worden seien. 

Endlich ist unter den Parteien noch streitig, wie es sich mit der Be
rechnu11g des durchschnittlichen Reinertrages der zehn 
J a h r e verhalte. 

Nach den Konzessionen und der Üuereinkunft vom 1. Oktober 1889/ 
10. Januar 1890 ist die Höhe der Rückkaufsentschädigung zu ermitteln nach 
dem 25fachen ·wert des durchschnittlichen Reinertrag·es der Jahre 1888 Lis 
und mit 1897. Während aber der Bundesrat als durchschnittlichen Reinertrng· 
einfach den zehnten Teil der Summe der Reinerträgnisse dieser 10 Jahre 
nimmt, behauptet dagegen die Bahnvcrwaltnng·, es handle sich darum, fii1· 
jedes Jahr zu berechnen, wie viele Prozente des Anlagekapitals der Rein
ertrag ausmache, und aus den Prozentsätzen der 10 Jahre den Durchschnitt 
zu ziehen. Diese von der Bahnverwaltung vertretene Berechnungsa1 t steht 
mit der maßgebenden Bestimmung der Konzessionen, welche ganz einfach 
von dem durchschnittlichen R(•inertrng, und nicht etwa von dem durch-



schnittliehen prozentualen Yerhältuis des Reinertrages zum Anlagekapital 
als Basis für die Berechnung der Rückkaufsentschädigung spricht, im 
Widerspruch. Reinertrag im Sinne der Konzessionen bedeutet, wie bereits 
oben ausgeführt worden ist, dag Yerhältnis, in well'bem, währPnd einer 
gegebenen Rechnungsperiode, der Bruttoertrag dPs Betriebes der Rückkaufs
objekte zu dem Aufwand steht, den diesrr Betrieb samt dPr Sorge für 
dauernd betriebsfähigen Zustand der Anlagen erfordert hat. Reinertrag· 
eines Jahres ist also die Differenz dieser bt>iden Größen, d. h. der Betriebs
eiunahmen und Betriebsausgaben während cint>s Jahrt>s, und der durch
sdmittliche Reinertrag Yon 10 Jahren der zehnte Teil der Summe YOn den 
bO berechneten Reinerträgnissru der betreffenden 10 Jahre. Stehen einmal 
g·rnndsätzlich und dem ßctrag·e nach die Faktoren fest, nach welchen Be· 
triebseinnahmen und Betriebsausg·aben zu herednH'n ~ind, so handelt es 
skh somit bei der Ermittlung des Reinertrages eines Jabrc•s lediglich darum, 
diese beiden Größen einander g·pg·enüberzustellen, d. h. die Differenz der
selben auszurechnen, und bei der Ermittlung des durchschnittlichen Rein
ertrages einer Mehrzahl YOn Jahren, den Betrag, welchen die Summierung 
dit ser Differenzen ausmacht, durch di~ Zahl der Jahre zu di\·idieren. 'Yenn 
diP Zentralbahn die Berechnung der Rückkaufssumme von der Berül'kskh
tigung einer dritten Größe, d. h. dem Umfang· des Anlagekapitals 
abhängig machen, bzw. dieser Berel'hnung einen Durchsclmittsprozentsatz, 
b<~wgen auf das Anla)!.'ekapital des letzten Rrchnungsjahres, zu GrundE> 
h·gen will, so handelt es sich daher überhattpt nicht sowohl um einen Streit 
über die Methode der Reinertragsberechnung, als Yielmehr um einen Strt>it 
darüber, ob die Rückkaufssumme bloß nach dem Reinertrng·, oder danebPn 
r.oc:h auf Grund anderer Elemente zu berechnen sei. Nun sehen aber die 
I\ o:1zcssionen nur zwei einander geg·enseitig ausschlit>ßende Arten der Fest
~etzung del' Rückkaufsentschädigung· vor, niimlich die Festsetzung nach dem 
25t'achen \Vert des durchschnittlichen Reinertrages der 10 Jahre, die dem 
Zeitpunkte, in welchem der Bund den Rückkauf erklärt, unmittelbar voran
g·ehen, und die Festsetzung nach dem ursprünglichen AnlagekapitaL Für 
die Anwendung einer dritten, zwischen diesen beiden Berechnungsarten 
\ermittelnden Methode der Berechnung ist nach dem klaren 'Yortlaut dt>r 
l\ onzessionen kein Raum. Hiitte bei Erlaß der Konzessionen die Meinung: 
ohgewaltet, daß die Rückkaufsentschädigung nach :Maßg·abe des oben be
zeichneten Verhältnisses zwischen Reinertrag und An!agekapital zu bereduwn 
sd, so wäre es unmöglich angegang·en, einfach zu sagen, daß der 25-fach(• 
\Yert des durchschnittlichen Reinertrages der zehn in Betracht filllendt>n 
Jahre zu bezahlen sei, indem diese Fassung alsdann einen wesentlichet. 
Faktor für eine derartige Berechnung der Entschädigung einfach unterdrüd;:t 
l.iitte. 

Wenn schließlich die Bahnverwaltung darin, daß bei der Fe~tsetzung 
des durchschnittlichen Reinertrages auf den Umfang de:; Anlagekapital~ 

kt·ine Rücksicht genommen werden soll, eine Unbilligkeil erblickt, so greift 
diese Einwendung schon deshalb nicht durch, weil die Konzessionen der 
E,·entualität, daß die Beredmung nach dem Reinertrage zu Unbilligkeitelt 
führen könnte, geradl~ durch die\' orschrift begeg·net sind, wonach die Ent
st:hädigung5summe in keinem Falle wenig:er als das ursprünglich{' Anlage· 
I, apital betragen darf. 



I I. 

Urteil vom 18./Hl. Juli 1899 in Sachen gegen die Schweizerische 

N ordostbahn. (Anlagekapital.) 

Im Urteil gegen die Nordostbahn wurden speziell die das Anlag-e
kapital betreffenden Fragen behandelt. Das Bundesgericht führte ans, daJ~ 

sich die Konzessionen nicht näher darüber aussprechen, was unter dem 
Anlag·ekapital, das als Basis für die Berechnung der Rückkaufssumme 
dienen soll, zu verstehen sei. Ebenso fehle eine allgemein gültige Begriffs
bestimmung in der Wissenschaft, auf die in Ermangelung einer nähern 
Umschreibung· im Gesetze abgestellt werden könnte. "An sich kann de1· 
Ausdruck Anlagekapital zweierlei bedeuten: <>inmal den Inbegriff der Ver
mögenswerte, welcher in den Anlagen einer wirtschaftlichen Unternehmung 
verkörpert ist, das Kapital, welches diese Objekte vermöge ihrer Be
schaffenheit und Ertragsfähigkeit repräsentieren (objektiver Wert); dann 
aber amh den Inbegriff der Vermögenswerte, welche zum Zwecke der 
Her s t e 11 u n g bzw. Anschaffung dieser Objekte aufgewendet, an g-eIe g t 
worden sind. Es besteht nun unter den Parteien kein Streit, und kann in 
der Tat nicht zweifelhaft sein, daß die Konzessionen den Ausdruck Anlage
kapital im letzteren Sinne verwenden, daß sie darunter also nicht sowohl 
das Kapital verstehen, welches tatsächlich in der Bahn verkörpert ist, son
dern vielmehr das Ge I d k a p i t a I , welches zur Herstellung der Bahn auf
gewendet wurde. In den seit 1872 erteilten Konzessionen ist denn auch 
der Ausdruck "das ursprüngliche Anlagekapital" durch die \Vl•ndnng: "die 
nachgewiesenen erstmaligen Anlagekosten der bestehenden 
Ein r ichtun g e n" ersetzt worden, und die Parteien anerkennen, daß 
durch diese abweichende Ausdruckweise keine materielle Änderung· am 
Inhalt der Rückkaufsbestimmungen bezweckt und bewirkt worden sei. 
\V enn die Konzessionen nicht vorn Anlagekapital schlechthin, sondern vorn 
n r s p r ü n g I ich e n Anlagekapital reden, so hat dies, wie der Bundesrat 
selbst anerkennt, nicht den Sinn, daß bloß die Kosten der ursprünglichen, 
im Zeitpunkt der Inbetriebsetzung der Bahnlinien vorhandenen Anlagen in 
Betracht fallen, im Gegensatz zu erst später erstellten; sondern es wird 
damit der Geg('usatz der wirklichen ursprünglichen Anlagekosten zu dem 
Er~tellungskostenpreis zur Zeit der Übernahme durch den Bund hervor
gehoben (wie derselbe beim Rückkauf im 99. Jahre zu ermitteln wäre), und 
betont, daß der Se I b s t k o s t e n preis der Rückkaufsobjekte und nicht 
der Betrag, den die Erstellung dieser Objekte im Zeitpunkt der Übernahme 
durch den Bund kosten würde, zu vergüten sei. Bei der Feststellung der 
Grundsätze, nach denen das Anlagekapital im Sinne der Konzessionen 
festgesetzt werden soll, handelt es sich somit um die Darlegung der Normen, 
von denen die Berechnung der An I a gekost e n beherrsl'ht wird; es sind 
die Gesichtspunkte zu bestimmen, von welchen aus zu beurteilen ist, welche 
Kosten, die bei der Durchführung der Bahnunternehmung überhaupt ergangen 
sind, zu den An lagekosten gerechnet werden dürfen. 

Als wegleitend für diese Bestimmung muß nun vor allem die Er
wiigung platzgreifl'n, daß die in Art. 20 des Rechnungsgesetzes vorge
schriebene Festsetzung des Anlagekapitals zu dem g·Ieichen Zwel'ke erfolgt, 
wie die Festsetzung des konzessionsmäßigen Heinertrages, nämlich zur 
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Ermittlung· des Äquivalents für das Rückkaufsobjekt Wenn auch die Be
rechnungsart, nach welcher die dem Bunde obliegende Leistung ~ich nach 
der Größe des Anlagekapitals bestimmt, von den Regeln, wie im Verkehr 
bei Kaufsgeschäften Leistung und Gegenleistung gPgen einander abgewogen 
zu werden pflegen, abweicht, indem sie zugunsten der Bahngesellschaften 
von dem wirklichen Verkaufswerte des Kaufgegenstandes absieht, so 
handelt es sich dabei gTundsätzlich gleichwohl um die Ermittlung eines 
Äquivalents für die Überlassung des Rückkaufsgegenstandes. Wie die Fest
setzung des konzessionsmäßigen Reinertrages die Aufstellung· einer Souder
b i I an z erfordert, welche nur diejenigen Faktoren um faßt, die sich auf den 
Betrieb der dem Rückkauf unterliegenden Linien beziehen, und welche alle 
übrigen, die Verfolgung des Gesellschaftszweckes betreffenden Geschäfts
vorgänge ausschließt, so ist demnach auch hier von den persönlichen 
Schuldverhältnissen des Bahneigentümers g·änzlich abzusehen, und zur Er
mittlung der Anlagekosten eine Sonderrechnung aufzustellen, bei welcher 
alle Geschäftsvorgänge, welche die Finanzverhältnisse der Bahngesellschaft 
im allgemeinen betreffen, außer Betracht fallen. 

Hiervon ausgegangen, können nun diejenigen Aufwendungen, welche 
die Bahnvrrwaltung unter dem Begriff "An I a gekost e n im weiteren 
Sinne" zusammengefaßt hat, zum Teil gar nicht, und zum Teil nur be
dingt als Anlagekapital im Sinne der Konzessionen angesehen werden. 
Als nicht zum Anlagekapital gehörend erscheinen ohne weiteres die von 
der Bahnverwaltung ang·eführten Ge I d b es c h a f fu n g s kosten bei 
Emissionen von Aktien und Anleihen, und die Kursverluste auf 
Anleihen. Denn diese Kosten und Verluste betreffen lediglich die zu
fälligen Vermögensverhältnisse des Inhabers der Bahn; sie beruhen darauf, 
daß dieser zur Erreichung· des Gesellschaftszweckes fremdes Kapital in An
spruch nimmt, also auf einer Tatsache, die nach dem Gesagten ftir die Be
messung der Rückkaufsentschädigung vollständig irrelevant ist. Inwieweit 
die Ausgaben, welche die Bahnverwaltung unter dem Titel "Gründungs
k o s t e n" aufführt, als Anlagekosten zu betrachten seien, hängt von den 
Umständen des einzelnen Falles ab. Sie können als Bestandteil des 
Anlagekapitals erscheinen, insofern nicht von vornherein ausgeschlossen ist, 
daß sie für die Ermöglichung der Bahnbauten notwendig gewesen seien 
oder bei derselben nützliche Verwendung gefunden haben. Soweit diese 
Voraussetzung zutrifft, gehören sie zu dem Anlageknpital; soweit sie da
gegen nicht zutrifft, handelt es sich um Auslag·en, welche lediglich die 
persönlichen Vermögensverhältnisse der Bahngesellschaft angehen und daher 
für die Festsetzung der Rückkaufsents~hädigung nicht in Betracht fallen 
können. 

Ist nach dem vorstehenden davon auszugehen, daß zum Anlagekapital 
im Sinne der Konzessionen nur diejenigen Aufwendungen und Ausgaben 
gerechnet werden können, welche zur Herstellung der Bahn samt Zubehörden 
bzw. deren Anschaffung erfolgen, nicht aber auch diejenigen, welche dnzu 
gemacht werden, um das hierfür erforderliche Kapital beizubringen, so wiire 
es dagegen nicht gerechtfertigt, einen prinzipiellen Untl'rschied zwischen 
den Verwendungen und Auslagen zu mnchen, well'he speziell für die Her
stellung der die Bahnanlage samt Zubehörde darstellenden k ö r p er
l ich e n 0 b je k t e stattfinden, und denjenigen, welche die Bahnbaute 
neben der eigentlichen Bautiitigkeit für jeden Inhaber der Natur der SachP 
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nnch mit sich bringt. Vielmehr gehören zum Anlag-ekapital a II e Aufwen
dungen, die der Jnhabp.r der Bahn, mit wekhem der Bund das Rückkauf~
geschäft abschließt, auf das Kaufsobjekt zum Zwecke der Erstellung und 
Anschaffung und überhaupt im Interesse desselben gemacht h·lt. Unter 
das Anlagekapital fallen demnach unzweifelhaft auch die 13 a u zinsen; 
denn dieselben gehören zu den Aufwendungen, die die Erstellung der Bahn
bauten mit sich bringt und die unabhängig sind von den zufällig·en Ver
miigensverhältnis,;en des Eigentümers der Bahn, sondern zu den norma1en 
Ausgaben jeder Herstellung einer Bahnanlage gehör•·n. Die Einbeziehung 
der Bauzinsen unter das Anlagekapital ist denn auch vom Bundesrat grund
siit:;dich nicht bestritten. Derselbe macht gegenüber dem Antrag der Bahn
verwaltung, die Bauzinsrn unter dns Anlagekapital aufzunehmen, lediglich 
einen Vorbehalt mit bezug auf die Frage, wa'l unter den Ergänzungs
arbeiten, für welche sie ebenfalls zu berechnen sind; verstanden werden 
diirfe. Ebenso anerkennt der Bundesrat mit Recht, daß zum Anlagekapital 
g-•·hören: "0 r g an i s a t i o n s- und Ver w a I tun g s kosten, sowie 
technische und administrative Bauleitungskosten, 
wekhe mit der Anlage der Bahn und der Einrichttwg zum Betriebe, sowie 
mit spiiteren Erweiterungsbauten im Zusammenhang stehen," und bestreitet 
den diesbezüglichen Rekursantrag nur insoweit, als er sich auf solche 
Organisations-, Verwaltungs- und Bauleitungsm·beitcn hPzieht, die nach drl' 
Betriebseröffnung einer Bahn bei Ergänzungs- und Neuanlagen vorgenommen 
werden, und für welche keine eigentlichen Aus I a g e n erwachsen. Den 
Jptzteren Punkt betreffend macht er 1-!"eltend, wenn diese Verrichtung,'n von 
B :amten und Angestellten besord, t werden, wekhe so wie so für andere 
Funktionen da seien, ohne daß weiteres Hilfspersonal dafür nötig werde, 
oder daß überhaupt mehr Gehalte ausbezahlt werden müssen, als dies 
ohnehin der Fall wäre, so werden eben die Selbstkosten des betreffenden 
Objektes durch diese Verrichtungen nicht erhöht, und es könne daher aus 
diesem Grunde eine entsprechende Belastung des Bankontos nicht statt
findPn, auch wenn an und für sieh die bet1 elfende Leistung einen Kapital
wert repriisentiere. Hierauf kann jedoch nieht abgestellt werden. Eine 
Verwendung auf die Erstellung und Einrichtung- der Bahn ist nicht bloß in
soweit vorhanden, als dafür bares Geld ausgelegt wird, es kann darunter 
auch eine Arbeitsleistung Yerstanden werde11, ftir welche der Unternehmer 
keine bewnderen Auslagen zu machen hat. Wenn der Unternrhmer Ar
bdten zur Herstellung und Einrichtung der Bahnanlage durch Arbeitskräfte 
Y<Jrnehmen läßt, die er ohnehin Z'lr Verfügung hat, so dürfen diese Ver
wendungen grund~ätzlich nicht andrrs behandelt werden als diejenigen, die 
ihm eine bPsoud,·re Ausg .. bt~ verursachen, und es ist de,;halb da, wo die 
genannten nach der Betriebseröffnung stattgefundenen Ergänzungs- und 
Neubauten von dem schon vorhat1denen Dienstpersonal ausgeführt werden, 
ein verhiiltnismäßiger Anteil drr Dienstkosten auf Baurechnung zu nehmen. 

Auch die Leistung·en, welche die Gesellschaft ge
tn a c h t h a t, u m s i c h v o n I ä s t i g e n K o n z e s s i o n s b es t i m -
m u n g e 11 z u b e f r e i c n o d e r d i e B e w i ll i g· u n g e i n e r l) m ä n d e -
r u n g zu er h a I t e n, sind nach dem aufgestellten Grund,;atz nicht ohne 
"·eiteres von der Einbeziehung in da~ Anl11g·ekapital auszuschließen. 'Venn 
es sich dab ·i auch nicht um eigentliche Herstellungskosten der Bahn han
(I~It, so kiinncn solt·he Leistungnu immerhin im Interesse der Bahnanlag<", 
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z. B. um Ersparnisse auf Bau oder Betrieb derselben zu erzielen, gemat:ht 
worden sein, und soweit dies der Fall ist, hat man es mit Aufwendungen 
zu tun, welche nicht sowohl ditl finanziellen Verhältnisse des Bahneigen
tümers im allgemeinefl, als speziell das Rückkaufsobjekt angehen und daher 
bei Berechnung des für dit>ses zu bt>stimmenden Kaufpreises in Anschlag 
gebracht werden müssen. Der Rekursantrag, daß auf Baukonto genommen 
werden: "Leistungen, welche die Gesellschaft gemacht hat, um sich von 
lästigen Konzessionsbestimmungen zu befreien oder die Bewilligung einer 
Trnceänderung zu erhalten," ist demnach in dem Sinne g·utzuheißen, daß 
derartige Auslage11 zu den Anlagekosten zu zählen sind, soweit sie im 
Interesse der Bahnanlage erfolgen. 

Aus dem Begriff des Anlagekapitals als Inbegriff der Aufwendungen 
auf das Rückkaufsobjekt folgt ferner, daß zu demselben nkht gezählt wer
den kann der B a u w e r t u n t e r g e g· a n g e n e r o d e r b e s e i t i g t e r 
Bahn an I a g e n. Auch die Nordostbahn will den Bauwert solcher beim 
Rückkauf nicht mehr vorhandener und daher dem Rückkaufsgeschäft nicht 
nnterlieg·ender Objekte nicht schlechthin als mitbestimmend für die Höhe 
der Rückkaufs('ntschädigung betrachtet wissen, sondern nur soweit die Be
seitigung durch vermehrte Verkehrsbedürfnisse veranlaßt worden ist. Diese 
Unterscheidung ist jedoch rein willkürlich: wenn ausnahmsweise das Inter
esse der Baimanlage als eines l\littels zur Ausführung des Transportg·ewerbes 
nicht nur die Erstellung neuer oder Erweiterung bestehender Einrichtungen, 
sondern die Beseitigung einer früher einmal erstellten Anlage erfordert hat, 
so könnte dieser Umstand höchstens dazu führen, die Kosten der Bt·seitignng, 
so weit sie tatsächlich den Wert der Bahn erhöht hat, dem Anlagekapital 
zuzuschreiben, nicht aber die Kosten der ehemaligen Erstellung. Auch da, 
wo ehemalige Anlagen infolge vermehrter Verkehrsbedürfnisse beseitigt 
worden sind, ist somit die Situation mit Rücksicht auf die Bemessung von 
Leistung und Gegenleistung beim Rückkauf dics(•lbe, wie wenn gewisse 
Anlagen, die der Eig·entümer der Bahn einmal erstellt hat, aus irgend welchen 
andern Gründen nicht mehr vorhanden sind, und deshalb nicht GPgenstand 
des Rückkauf~ bilden können. Steht daher f'est, daß unter dem nach den 
Konzessionsbestimmungen zu vergütenden Anlag·ekapital nur solche Auf
wendungen zu verstehen sind, welche auf da'! Rückkaufsobjekt gemacht 
worden sind, FO kann der Bauwert untergegangener Anlagen unter keinen 
Umständen diesem Anlagekapital zugezählt werden. 

Übrigens ergibt sich die Unhaltbarkeit des Standpunktes der Bahn
Yerwaltung auch daraus, daß unter dem nach den Konzessionen zu vergüten
den Anla.gekapital, wie sie selbst anerkennt, "die nachgewieMenen erstmaligen 
Anlagekosten der bestehenden Einrichtung·en" zu verstehen sind, womit 
unzweideutig die Rücksichtnahme auf Anlagen, welche zur Zeit des Rück
kaufs nicht mehr bt>stehen, ausgeschlossen, und die von der Bahnverwaltung 
vertretene Ansicht widerlegt ist, daß bei dPr Festsetzung des Anlage
kapital~ verschiedene Epochen in der Lebensdauer der Bahn kumulativ 
berücksichtigt werden können. 

Irrtümlich wäre es dagegen allerdings, aus dem bezeichneten Begriff 
des Anlagekapitals folgern zu wollen, daß überhaupt nur Aufwendungen 
auf solche Anlagen in Betracht kommen können, an welchen die Gesellschaft 
juristisches Eigentum erworben hat. Die Nordostbahn macht geltend, sie 
habe an die E r r i c h t u n g v o n B r ü c k e n , S t r a ß e n , N e b e n -

Weißenbach. 11 
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b ahnen u. d g I. S u b v e n t i o n e n a fonds perdu g e 1 e i s t e t, und sei 
auch heute noch zu andern solchen Subventionen bedingt verpflichtet; sie 
verlangt, daß die schon geleisteten Subventionen dieser Art zum Anlage
kapital gerechnet werden, und daß der Bund auch für die Aufwendungen, 
welche in Erfüllung oder zur Ablösung der noch bestehellden Subventions
verpflichtungen gemacht werden müssen, E1satz leiste, oder daß er be~ 
Übernahme der Bahn auch diese Verpflkhtungen mit übernehme. Wie das 
BundPsgericht in seiner Entscheidung in Sachen der schweizerischen 
Zentralbahn ausgeführt hat, können solche Beiträge von den Bahngesell
schaften aus verschiedenen Bewt>ggründen gelehtet werden, entweder aus 
reiner Freigt>big·keit, oder im Interesse der allgemeinen Finanzverwaltung·, 
oder auch speziell im Interesse des Bahnbetriebes, z. B. als Er8atz für 
eigene Einrichtungen, die derselbe sonst erheischen würde. Trifft der 
letztere Fall zu, so charakterisieren sich die daherigen Leistungen der 
Gesellschaft als nützliche Aufwendungen für die eigene Bahnanlage, also 
als Aufwendungen, die im Interesse des Rückkaufsobjektes stattfinden, und 
müssen deshalb auch bei der Bestimmung des Kaufpreises für das letztere 
in Betracht fallen. Entscheidend ist, ob die betreffenden Aufwendungen 
..:ur Herstellm1g von Objekten erfolgten, welche, wenn sie im Eigentum 
des Bahninhabers ständen, als Bahnanlagen z•t betrachten wären; dienen sie 
in dauernder Weise den Inter<Jssen der Bahn, so ist es gleichgültig, ob 
jene Objekte auch rechtlich, als Eigentum des Inhabers der Bahn, der 
Bahnanlage einverleibt werden. Für den Wert eines Vermögensgegenstandes 
können auch rein tatsächliche Verhältnisse, die mit demselben in keinem 
besonderen rechtlichen Nexus stehen, bestimmend sein, und der Umstand, 
daß ein Rechtsanspruch auf den Fortbestand solcher tatsächlichen Ver
hältnisse nicht besteht, wird namentlich da nicht entscheidend in die Wag
schale fallPn könnPn, wo schon nach dem allgemeinen Lauf der Dinge auf 
die Dauer eines einmal geschaffenen faktischen Zustandl·s gerechnet werden 
kann. Dies ist aber gerade bei Anlagen, für welche die in Rede stehenden 
Subventionen gegeben worden, der Fall. Amtlog dem Entscheide, welchen 
das Bundesgericht in seinem Urteile vom 18./21. Januar 1899 über die Be
handlung dieser Subventionen rücksichtlich dPr Reinertragsberechnung ge
fällt hat, ist demnach in Bezug auf das Anlagekapital zu sagen, daß zu 
diesem Subventionen für Brücken, Straßt>n, Nebenbahnen u. dg·l. (mit Ein
schluß der diesbezüglichen von der Nordostbahn noch zu erfüllt>nden Ver
pflichtungen) insofern gehören, als sie irn Interesse der Bahnanlage gemacht, 
bzw. versprochen worden sind. 

Bloße Erneuerungskosten bilden keinen Be~tandteil dt>s Anlagekapitals, 
wndern gehören in die Betriebsreehnung, wohl aber sind dem Anlagekapital 
beizuzählen Aufwendungen für Erweiterung und für wesentliche Verbesse
rung der bisherigen Anlagen. Ob nach der Rel'hnungsführung der Bahnen 
die betreffenden Verwendungen vom Betriebe bestritten oder auf Baukonto 
getragen worden seien, kann für die Frage, wie sie anläßlich der Fest
stellung des konze3sionsgemäßen Anlagekapitals zu klassifizieren seien, 
nicht entscheidend sein. Der Bundesrat anerkennt denn auch, daß die in 
dem Rekursantrag genannten, "vom Betriebe bestrittenen Verwendungen 
auf Erweiterung und Verbesserung der Bahnanlagen" unter das Anlage
kapital fallen, sofern es sich um Ergänzungs- und Neuanlagen im Sinne von 
Art. 5 des Rechnungsgesetzes handelt. Nach Art. 5 des Rechnungsgesetzes. 
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dürfen nach Eröffnung· des Betriebes die Kosten der Ergänzungs- und Neu
anlagen oder der Anschaffung von Betriebsmaterial dem Baukonto nur be
la~tet werden, wenn dadurch eine Vermehrung oder w e s e n t l i c h e Ver
besserung der bestehenden Anlagen und Einrichtungen im Interesse des 
Betriebes erzielt wird. Diese Bestimmung i~t innerlich durchaus begründet; 
denn Erg·änznngs- und Umbauten, welche die bestehenden Anlagen nicht 
vermehren oder nicht wesentlich verbessern, fallen eben ihrer Natur nach 
unter drn Begriff von Aufwendungen für die Unterhaltung der bestehenden 
Anlagen, und sind deshalb durch den Betrieb zu bestreiten. Dies habeu die 
Bahnges<'llschaften übrigens ~elbst anerkannt, indem sie in ihrer Eingabe 
zum Entwurfe des Rechnungsgesetzes von 1883 der in Rede stehenden Be
stimmung beipflichteten, und sodamt in ihrer Eingabe zum Entwurf von 1895 
nicht weiter bestritten. Der Rekursantrag 1 ff. ist demnach in dem Sinue 
gutzuheißen, daß "vom Betrieb bestrittene VerwencTungen auf Erweiterung 
und Verbesserung der Bahnanlagen" zum Anlagekapital gehören, insofem 
durch dieselben eine Vermehrung odt>r wesentliche Verbesserung der be
stehenden Anlagen und Einrichtungen im Interesse des Betriebes erzielt 
wird. Den g·lekhen Vorbehalt h11t der Bundesrat bezüglich der "Bau
zinsen für größere Ergänzungsbauten" gemacht, von welchen 
bereits oben die Rede war, und es ist auch hier festzustellen, daß Bauzinse 
nur für solche Ergänzungsbauten zu verrechnen sind, durch welche eine 
Vermehrung oder wesentliche Verbesserung der bestehenden Anlagen und 
Einrichtungen im Interesse des Betriebs erzielt wurden. 

Einen besonderen Strdtpunkt bilden die Aufwendungen, welche für 
eine Verbesserung und Verstärkung des 0 b erbaue s ge
macht worden sind. Anschließend an den Hinweis darauf, daß diese Ver
wendungen nach der von !len Bahnen selbst befolgten Praxis von jeher 
aus dem Betrieb, bzw. dem Erneuerungsfonds bestritten worden seien, be
hauptet der Bundesrat, daß die Anlagekosten des derzeitigen Oberbaus, 
auch wo er objektiv wertvoller sei als der ursprüngliche, den Kost<'n der 
ersten Oberbauanlage wesentlich nachstehe. Die Bahnverwaltung hat diese 
Tatsache nicht in Abrede gestellt. Aus der~elben folgt, daß über die der 
Baurechnung belasteten Kosten der erstmaligen Erstellung des Oberbaus 
hinaus die Kosten für die spätere, bei Erneuerungen eingetretene Ver
besserung· und Verstärkung nicht zum Anlagekapital gerechnet werden 
können. Wie bereits ausgeführt worden ist, geht es nicht an, verschiedene 
Epochen der Lebensdauer der Bahnanlage kumulativ in Anschlag zu bring·en. 
Ein und derselbe Bestandteil der gesamten Anlage kann 1iicksichtlich der 
Herstellungskosten nur einmal in Betracht fallen. Entweder ist die Ver
gütung, welche der Bund zu leisten hat, zu berechnen nach den Her
stellungskosten der gegenwärtig·en Objekte, welche an Stelle der früheren, 
nunmehr beseitigten, getreten sind, oder nach den Herstellungskosten der 
frühern, welche bisher an Stelle der nunmehr vorhandenen da waren. Die 
eine Berechnungsart schließt aber die andere auH. Wenn daher die gegen
wärtigen Objekte, welche an die Stelle früherer, beseitigter, getreten 
sind, in Anschlag -zu bringen wären, so müßten die früheren, beseitigten, 
außer Betracht gelassen werden. Dies will jedoch die Bahnverwaltung 
nicht. Sie schließt sieh dem eventuellen Antrag des Bundesrates, daß die 
Herstellungskosten der g·eg·enwärtigen V!'rbesserten Anlagen berechnet, und 
dafür die ursprÜnglichen Oberbauanlagekosten in der Baurechnung abge-

11* 
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schrieben werden, nicht an, sondern beharrt darauf, daß die Kosten der 
ursprünglichen Anlage maßgebend seien, und von diesem Standpunkt aus 
erscheint das Begehren um Berücksichtigung der durch die Ersatzanlagen 
bewirkten Verbesserung· und Verstärkung des Oberbaus als unbegründet. 

Der letzte Posten, dessen Einbeziehung in die Baurechnung von der 
Bahnverwaltung beantragt wird, betrifl't den Fall, wo dem Bund als Rücl,;
k äufer n i c h t d e r e r s t e K o n z e s s i o n ii r , d e r d i e B a h n e r s t e II t 
hat, gegenübersteht, sondern ein Re c h t s nach f o I g er desselben, dem 
die Bahn mit Genehmigung der Bundesversammlung auf Grundlage der 
ursprünglichen Konzession übertrag·en worden ist. Die Frage, was unter 
dem ursprünglichen Anlngekapital im Sinne der Konzessionen zu verstehen 
sei, stellt sieh hier Yon einer andern Seite dar, als bei den bisherigen 
Streitpunkten, indem es sich nicht sowohl fragt, weichet· Natur die Ver
wendungen seien, die den Begriff des Anlagekapitals ausmachen, sondt•m 
v o n w e m die Verwendungen gemacht sein müssen. Am 18. Februar 1878 
ist nämlieh vom Schweizerischen Bundesgericht auf das Begehren betreibender 
Gläubiger die Zwangsliquidation über die Nationalbahngesellschaft ausge
sprocheu, und es sind infolgedessen die Bahnstrecken versteiget·t worden. 
Bei der Steigerung hat die eidgenössische Bank die Ostsektion erworben 
(um 3150000 Frcs.), ihre durch die Steigerung und naehtrligliche Ver
einbarungen mit d~m Bundesrat und Bundesgericht erworbenen Rechte 
auf diese Bahnstrecke jedoch am 17. Juni 18~0 durch Übereinkunft an die 
Nordostbahn abgetreten, worauf die Zufertigung direkt auf die Nordostbahn 
stattfand. Die Nordostbahn behauptet nun, zu den von ihr aus der Liqui
dation der Nationalbahn erworbenen Objekten gehören nicht bloß die 
Bahnbauten, Grund und Boden und das Betriebsmaterial, sondern das, was 
dieses zum Rechtsbegriff einer schweizerischen Eisenbahn verbinde und 
stemple, nämlich die Konzessionen der Nationalbahn. Es seien denn auch 
der Nordostbahn diese ursprünglichen Konzessionen mit etwelchen, von ihr 
begehrten unwesentlichen Modifikationen durch Bundest·atsbeschluß aus
drücklich übertragen worden; auch die vom Bundesgericht genehmigten 
Steigerungsbedingungen übertragen ausdrücklich die sämtlichen Kon
zessionen an die neuen Erwf'rber. Auf Grund dieser Tatsachen und der ge
schehenen' Bezahlung sei das Eigentum der Nationalbahn auf die Nordost
bahn übergegangen und seien die Vorschriften des Art. 33 des Bundes
gesetzes über die Zwang~liquidation der Eisenbahnen erfüllt worden, welcher 
bestimme, daß der Erwerber die Eisenbahn übernehme auf Grundlage der 
Konzession, welche dem früheren Inhaber gegeben wurde, untet· Vorbehalt 
der Genehmigung etc. Wenn nun der Bund die Nationalbahn zurückkaufe, 
so müsse er auch die für diese erteilte Konzession auslöHen, also mindestens 
das ganze Anlagekapital derselben, d. h. das ganze von dem Rechtsvorfahr 
der Nordostbahn veranlagte Kapital, und die seitherigen Verwendungen der 
letzteren zurück bezahlen. Denn speziell für die Berechnung des Rückkaufs
wertes erworbener Bahnen komme nur das 0 b j e k t und nicht die 
Person des Eigentümers in Betracht. In der Replik bemerkt die Nordost
bahn dann noch, durch den Bundesratsbeschluß vom 22. Februar 1898, be
treffend die Ankündigung des konzessionsgemäßen Rückkaufs gegenüber 
der Nordostbahngesellschaft seien die Ausführungen der Rekursschrift über 
diesen Gegenstand heute nur noch von praktiilcher Bedeutung für die ge
kündeten Linien Singen-Winterthur und Etzweilen-Konstanz samt dem 



Zweiggleise Emmishofen-Kreuzlingen, welche zusammen die sogenannte 
Ostsektion der ehemalig·en Schweizerischen Nationalbahn bildeten. Bezüglich 
der ehemaligen, nicht gekündeten Westsektion der Nationalbahn und für 
Effretikon- Hinwil und Sulgen-Gossau seien die Ausführungen in Rekur;; 
und Replik als "Rechtsverwahrung" aufreeht erhalten. Die Rekursbeant
wortung anerkennt, daß rlie prinzipielle Rechtsstellung der Bahnen gegen
über dem Bund beim Hückkauf durch solche Übt·rtragungen von Kon
zessionen nicht verändert werde. Auch die neueu Konzessionäre seien be· 
rechtigt, Ersatz der nachgewiesenen Anlagekosten der bestehenden Ein
richtungen zu verlangP-tJ. Aber diPse nachgewiesenen Anlagekosten können 
vernünftig·erweise nur darin bestehen, w a s d i es er K o n z e s s i o n ä r 
selbst ausgelegt habe, wie ja überh~tupt bei allen Konzessionen 
das Selbstkostenprinzip maßgebend sei. 

Dieser Ietztern Ansicht muß beigetreten werden. Soweit es sich um 
erworbene Bahnen handelt, ist die KonzessionHerteilung an die Bahnvn
waltung überall unter Verweisung auf den Inhalt der ursprünglichen Kon
zessionen erfolgt; d. h. die Konzession, welche dem Ersteller der Bahn ge
geben worden war, wurde auch gegenüber der Erwerberio als maßgebend 
erklärt. Diese Konzessionen sehen aber, wie alle übrigen Konzessionen, 
welche der Nordostbahn erteilt w,)rden sind, den Fall, daß sich der Bund 
anläßlh:h des Rückkaufs mit einem andern Rechtssubjekt als dem urspding
lichen Konzessionär auseinanderzusetzen habe, nicht vor, sie gehen von 
der Voraussetzung auo, daß die Konzes~i· n mir für den ursprünglicht>n Kon
ussionär bestimmt sei, wie denn auch nach dem Bundesgesetz über den Bau 
und Betrieb der Eisenbahnen ohne die ansdrückliehe Genehmigung des 
Bundes weder eine Konzession in ihrer Gesamtheit, noch einzel11e in rler
~elben enthaltene Rechte oder Pflichten in irgend welchn· Form an einen 
Dritten übertragen werden dürfen. Tm Hinblick auf den ursprünglichen 
Konzessionär, der dem Bunde g·egenüber als Verkäufer auftritt, bedeutet es 
nun aber offenbar das Gleiche, ob die Kon;~,ession bestimme, die Ent
schädigungssumme dürfe in keinem Fall weniger betragen als das ursprüng
liche Anlagekapital, oder ob sie bestimme, das Minimum der Entschädigungs
summe bestehe in der Summe, welche der Eigentümer der Bahn, d. h. der
jenige, welt-her sie an den Bund vt>rkaufen muß, als Anlagekapital auf
g·ewendet habe. Denn es ist ja nicht gedenkbar, daß das Anlagekapital von 
einem andern Rechtssubjekt beschafft werde, als eben vom Eigentümer. 
Für den ursprünglichen Eigentümer der Bahn besagt also die Zusicht'rung 
der bezeichneten Minimalentschädigung nicht mehr, als was der Bundesrat 
unter derselben versteht, d. h., daß ihm vergütet werde, was er selbst als An· 
lagekapital auf das Rückkaufsobjekt verw .. ndet hat. Ganz anders wäre die 
Tragweite der Zusicht>rung, daß alle~, was tatsächlich auf die Anlagen auf
gewendet worden ist, zu vergüten sei, dann, wenn sie einem späteren Er
werber der Bahn gegenüber abgegeben würde. Ihm gegenüber würde sie 
nicht bloß, wie gegenüber dem ursprünglichen Inhaber, bedeuten, daß er 
beim Rückkauf mindestens auf seine Kosten kommen werde, sondern er 
würde in die Lage versetzt, g·estützt auf diese Minimalgarantie unter Um
stnnden einen Gewinn zu machen, der für den ursprünglichen Inhaber bei der 
Berechnung nach dem Anlagekapital absolut ausgeschlossen wäre. Nun 
kann aber die Aufstellung· einer Minimalgarantie, wie sie die Kom:essionen 
vorsehen, doch kaum einen andern Grund haben, als den, daß der Inhaber 
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der Bahn, der s~in Eigentum nach einer gewissen Anzahl von Jahren an den 
Bund abtreten muß, nicht dadurch zu Schaden komme, daß ihm unter Um
ständen nicht einmal das von ihm aufgewendete Kapital zurückerstattet 
wird. Nur diese, von einem Bi II i g k e i t s g e fü h I eingegebene Er
wägung konnte dazu führen, den Kaufpreis nach den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten zu berechnen, also nach Faktoren, welche sonst nach 
allgemeiner Erfahrung für den Wert des Kaufgegenstandes und damit für 
die Höhe des zu bietenden Äquivalents nicht entscheidend sind, deren ein
seitige Berücksichtig.mg vielmehr die Gefahr in sil'h schließt, den Käufer 
unverhältnismäßig- zu benachteiligen. Ist aber die Bestimmung, daß jeden
falls das ursprüngliche Anlagekapital zu vergüten sei, in diesem Sinne, d. h. 
als eine lediglich auf Billigkeitsrütksichten beruhende Zusicherung an den 
Konzessionär zu betrachten, daß ihm zum mindesten das auf die Anschaffung 
bzw. Herstellung des Kaufobjekts ausgelegte Kapital zurückerstattet 
werde, so folgt daraus, daß die Nordostbahn auf Grund der Konzession, 
welche ursprünglich der Nationalbahn erteilt und dann auf sie übertragen 
"orde·· ist, als Minimalentschädigung auch nicht mehr als die Rück
er s tattun g der von ihr auf die Anschaffung und Herstellung der 
Bahnanlagen und Einrichtungen ausgelegten Gelder verlangen kann, und 
daß dagegen dasjenige, was die frühere Inhaberirr aufgewendet hat, für die 
Festsetzung der Minimalentschädigung nicht in Betracht kommt. 

Wenn die Nordostbahn erklärt, sie mache den Anspruch auf Ersatz 
der Aufwendungen des früheren Eigentümers "ex jure cesso" geltend, so 
beruht dieser Standpunkt auf einer rechtsirrtümlichen Auffassung des Rechts. 
aktes, durch welchen ihr die Konzession an Stelle des ursprünglichen Kon
zessionärs erteilt wurde. Völlig- unhaltbar ist zunächst die von der Bahn
verwaltung vertretene Ansicht, als ob die Konzession rechtlich als eine 
"Pertinenz" der Eisenbahn zu betrachten wäre, so daß mit dem Eigentums
erwerb an dem Bahnkörper auch Yon selbst eine Sukzession in die durch 
die Konzession begründeten privatrechtliehen Ansprüche des bisherig·eu 
Konzessionärs sich vollzög·e. Die Unzuverläs~igkeit dieser Analogie aus dem 
Sachenrechte erhellt ohne weiteres aus Art. 10 des Eisenbahngesetzes. Diese 
Gesetzesbestimmuug· läßt darüber keinen Zweifel, daß der Erwerber einer 
Eisenbahn durch das privatrechtliche Erwerbsgeschäft, dt•n Kauf, an sich 
keinerlei komwssionsmäßige Rechte erwirbt, sondern daJ~ es dazu eines be
sonderen, rechtsbegründenden Aktes bedarf; denn die Konzession ist ein 
höchst persönliches Recht; der Inhaber kann sie nicht einsdtig auf einen 
andern übertragen, und da er selbst dies nicht kann, so ist auch nicht ge
denkbar, daß eine Übertragung derselben mitteist der Zwangsvollstreckung 
in ,;ein Vermögen bewirkt werde. Um an Stelle des früheren Eigentümers der 
Bahn konzessionsmäßige Rechte auszuüben, bedarf der neue Erwerber viel
mehr, wie der ursprüng·!iche Inhaber, der s t a a t I i c h e n Gen e h m i g u n g. 
Es kann also keine Rede davon sein, daß der Rechtstitel, gestützt auf 
welchen die Nordostbahn die Konzession für den Bau und Betrieb der ehe
maligen Nationalbahnlinien besitzt, etwa in dem Steigerungsaktc, bzw. in 
dem auf Grund de~<selben abgeschlossenen Kaufsgeschäfte zwischen der Eid
genössischen Bank und der Nordostbahn zu erblicken wäre. Konzessionäriu 
dieser Linien wurde die Nordostbahn vielmehr einzig durch die Ge
n eh m i g u n g, welche die Bundesversammlung· jenen privatrechtliehen 
Rechtsgeschäften, nach Art. 10 des Eisenbahngesetzes, erteilt hat. Erst durch 
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diesen Akt der Staatshoheit erwarb die Nordostbahn konzessions
mäßil!'e Rechte; bis zu dt>ssen Vornahme standen ihr keine solchen zu, 
mochte immer das auf die Eigentumsübrrtragung an den Bahnanlagen ge
richtete privatrechtliche Rechtsgeschäft an sich Yüllig· in Ordnung sein. 
Nicht auf einen derivativen, sondern auf Pinen originären Rechtserwerb 
stützt sich mithin ihr Besitz der in Frage stehenden Konzession. Damit ist 
aber der Behauptung der Boden entzogen, daß die Konzession der Nordost· 
bahn ihrerSub stanz nach dieselbe sei, wie diejenige, welche ursprünglich 
der Nationalbahngesellschaft erteilt worden war. Für diese Behauptung 
bietrt der Umstand, daß nicht nur das Eisenbahngesetz, sondern auch der 
Steigerungsakt von einer "Übertragung der Konzessionen" spricht, keine 
genügende Stütze; denn eine Übertragung im Rechtssinne findet eben nicht 
statt, sondern der Vorgang, der mit dem genannten Ausdruck bezeichnet 
werden will, ist juristisch betrachtet einfach dn, daß das (freiwillige oder 
unfreiwillige) Aufgeben der konzessionsmäßigen Rechte in der Person des 
bisherigen Inhabers der Bahn die Möglichkeit und den Anlaß zu einerneuen 
Verleihung an eine andere Person, den Erwerber der Bahn, bietet, und die 
kompetente Staatsbehörde diese neue Verleihung nunmehr in Form der 
Genehmigung des abgeschlossenen Veräußerungsgeschäftes \'Ornimmt. 

Die Tatsache, daß der Nordostbahn die von ihr erworbene National
bahn "auf Grund der Konzession, welche dem früheren Inhabrr gegebeu 
wurde," übertragen worden ist, begründete demnach keine Rechtsnachfolge 
in Ansprüchr, die in der Person der Nationalbahng·ese!lschaft entstanden 
wären und nun in der Person der Nordostbahn fortdauern würden, sondern 
;,;ie bedeutet lediglich, daß der Narrlostbahn eine Komession g·Jeichen Inhaltes 
Brteilt worden ist, wie s. Z. der Nationalbahngesellschaft; mit a. W., daß die 
g I eichen Bestimmungen rücksichtlich der Verleihung der kon
zessionsmäßigen Rechte gelten, wie sie gegenüber dem früheren fnhaber der 
Eisenbahn gegolten haben. Die Bestimmungen bezüglich der Entschädigung 
im Falle des Rückkaufes sind also der Norrlostbahu gegenüber inhaltlich 
dieselben wie diejenigen, welche der Nationalbahn gegenüber festgesetzt 
worden sind. Und da, wie oben ausgeführt, die Zusicherung der nach dem 
Anlagekapital zu berechnenden Minimalentschädigung, wie sie in der ur
;,;prünglicht>n Konzession der Nationalbahn enthalten ist, nur die Rück
t>rstattung der vom Konzessionär selbstgemachten Aufwendungen urnfaßt, 
so hat somit die Nordostbahn durch die "Übertragung" der in Rede stehen· 
den Konzes,ion auch keinen weiterg·ehenden Anspruch erworben; es war 
bei der Übertragung der KonzeRsion deshalb auch ein Vorbehalt im Sinne 
der heutigen Auffassung des Bundesrates nicht notwendig. Der Antrag, daß 
der Bahnverwaltung auch das von dem früheren Inhaber aufgewendete 
Anlagekapital als Rückkaufsentschädigung bezahlt werde, muß also abge
wiesrn werden. 

In Bezug auf den Antrag der BahnvPrwaltnng· darüber, was nicht zum 
Anlagekapital gehöre, herrscht kein Streit. Ebenso ist unbestritten, daß auf 
den Anlagekosten keine Amor t i s a t i o n e n stattfinden. Unbestritten ist 
ferner, daß das "ur~prüngliche Anlagekapital" auf Mn Zeitpunkt des 
Übergangs der Bahn an den Bund festzustellen ist, und von selbst ver
steht sich, daß, soweit der vorliegende Entscheid mit dem zwischen dem 
Bundesrat und der Nordostbahn bei Bereinigung der Bilanz vereinbarten 
Protokolle vom 8./14. April 1885, und in der Folge auf Grund des Rech-
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nungsgesetzes stattgefundenen Buchführung- im Widerspruch steht, diese 
Protokolle und die bezeichnete Buchführung für die Ermittlung det· Rück
kaufsentschädigung nach dem Anlagekapital nicht maßgebend sind. Was 
sodann den Antrag der Bahnverwaltung betrifft, es dürfe an der auf Grund 
des ursprünglichen Anlagekapitals festzusetzenden Entschädigung der Er
neuerungsfonds nicht in Abzug gebracht werden, so gehört die Entscheidung 
hierüber in das in Art. 21 des Rechnungsgesetzes vorgezeichnete spätere 
Verfahren. Das Gleiche gilt bezüglich des Antrages, daß der Erneuerungs
fonds beim Rückkauf nur in Betracht kommen könne, soweit es sich um 
konzessionsgemäße Abzüge handle. 

III. 

Urteil vom 25. Juni 1901 in Sachen gegen die Gotthardbahn. 

Bezüglich der von der Gott h a r d b a h n noch aufgeworfenen Einzel
fragen entschied das Bundesgericht: 

a) In Bezug auf die Grat i f i k a t i o n e 11 au Beamte und Angestt'llte: 
Wie den Anbringen der BahnYerwaltung zu entnehmen ist, 

handrlt es sich hierbei um LeistungPn an da~ in ihrem Transport
geschäft angestellte Personal, 11nd zwar nicht um bloß geie~ entliehe 
GeRchenke, die etwa auf be~onderr, mit dem Transportgeschäfte in 
keiner Beziehung stehende Veranlassungen hin gegeben worden 
wären, sondern um Zuwendung·cn, deren sich das Personal seit 
längerer Zeit J::thr für Jahr erfreut, und deren Ausrichtung die 
Direktion der Gotthardbahn eingeführt hat "mit Rücksicht auf den 
g·roßen Verkehr und den guten Willen und Eifer ... ". Es sind 
also Ausgaben, die die Gotthardbahn teils zur Anerkennung der 
vom Betriebsper,;oual geleisteten Dienste, teils zur Aufmunterung 
des Dienstpersonals, und zwar s_.it 1889 zu diesem Zwecke ständig 
gemacht hat. Danach läßt sich der f'nge Zusammenhang dieser 
Ausgaben mit dem Interesse des Transportgewerbes nicht ver
kennen. Wenn auch die Gotthardbahn sich gegenüber dem Dienst
personal zu diesen Zuwendungen nicht vertraglich verpflichtet, die 
Angestellten also kein Recht auf deren Ausrichtung haben, und in 
dieser Beziehung allerdings ein Unterschied zu den eigentlichen 
Besoldungen besteht, so kommen sie doch ihrem Effekte nach rlen 
Be~oldungen nahe, liegt ihnen doch die gleiche Zwt>ckbestimmung 
zu Grunde, und müssen sie daher unter die BetriPbsausgaben Pin
gereiht werden. Sie bilden ihrPr Natur 1111d Zweckbestimmung 
nach eine Ergänzung der g·ewöhnlichen Besoldungen, und sind des
halb in die zu der Ermittlung des konzessionsmäßigen Reinertrag·es 
aufzustellende Sonderbilanz aufzunehmen, und zwar ohne Rück
sicht darauf, ob es sich dabei um eine 110twendige odrr frei
w i 11 i g e Ergänzung der vertragsmäßig festgestellten Besoldungen 
handelt. Deun für die Ermittlung des 25fachen Reinertrages der 
maßgebenden 10 Jahre kommt es nicht darauf an, wieviel die Bahn
gesellschaft innerhalb dieses Zeitraumrs n o t w e n d i g habe aus-
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geben müssen, um da~ Transportgewerbe zu betreiben, sondern 
entscheidend ist nach Wortlaut und Sinn der Konzession<>n schlecht
hin, was während dieser Zeit zu dem Zwecke tatsächlich aufge
w<>ndet worden ist. 

b) Erwägungen gleicher Art müssen dazu führen, das Rekursbegehren 
der Gotthardbahn auch hinsichtlich der Ausgaben für Privat
s c h u I e u abzuweitien. Laut ihren Angaben in der Replik unter
hält die Gotthardbahn seit Jahren Primarschulen in Chiasso, Bellin
zona und Biasca und Selmndarschulen in Bellinzona und Erstfeld 
mit G Lehrern, unterstützt die sogenannte Schweizerschule in Luino 
und zahlt regelmäßige Beiträge an die Vereinigungen junger Kauf
leute für Bildung·szwecke, wenn und soweit ihre jungen Angestellten 
ihnen angehören. Sie hat zwei einfathe Schulhäuser in Bellinzona 
und Erstfeld g<>baut, die etwa 90000 Frcs. gekostet haben, auf dem 
Liegenschaftskonto stehen und besteuert werden. Diese Schulen 
sind für die Kinder der Beamten errichtet und ~tehen ihnen unent
geltlich zur Verfügung, im Kanton Tessin im besondern den deutsch
sprechenden Kindern. Die Gesellschaft besoldet die Lehrer und 
sorgt für die Schulräume nnd das Schulinventar, und läßt durch 
Schulräte und einen Inspektor die Verwaltung und Aufsicht führen. 
Die Bahnverwaltung betont auch hier, daß es sich ganz und gar 
nm eine freiwillige Fürsorge der Bahngesellschaft handle, die sie 
an und für sich den Gemeinden und Kantonen, oder auch privaten 
Vereinigungen hätte überlassen können. Nun ist nicht zu bestreiten, 
daß die hier in Rede stehenden Wohlfahrtseinrichtungen nicht in 
einem n o t w e n d i g e n Zusammenhang mit dem Betriebe des 
Transportgewerbes, auth nicht mit dem Betriebe der Gotthardbahn 
spezit>ll stehen, die Bahnverwaltung also in diesem Sinne ihre Für
sorge für Schulunterricht mit Recht als eine freiwillige Leistung 
bezeichnet. Es kann auch nicht gesagt werden, daß jegliche Wohl
fahrtseinrichtungen, die eine Bahngesellschaft im Interesse ihrer 
Beamten und Angestellten trifft, schon um deswillen, weil sie für 
dieses ihr Pt•rsonal getroffen \1 erden, als zum Betriebe des Trans
portgewerbes gehörige Einrichtungen, und die daherigen Ausgaben 
deshalb als Betriebsansgaben zu betrachten seien. Auf der andern 
Seite darf aber doch nicht außer Acht gelassen werden, daß die 
Gotthardbahn bei der Gründung ihrer verschiedenen Schulen nicht 
ausRchließlich bloß das Interesse ihres Personals, sondern daneben 
auch ihr eigent>s Interesse im Auge gehabt hat. So wird im Ge
schäftsbericht der Direktion und de~ Verwaltungsrates der Gotthard
bahn für das Jahr 1892 zu den Au~gab('n für die deutschen Privat
schulen der Bahn im Tessin u. a. bemerkt: "Kurz nach der Eröff
nung des durchgehenden Betriebes zeigte es sich, daß sich in 
einigen Hauptstationen der südlichen Linien eine größere Anzahl 
deutschsprechender Angestellter mit ihren Familien befanden, und 
daß sich für die Kinder dieser Angestellten das Bedürfnis nach 
deutst:her Schulbildung geltend machte. Wir glaubten nicht bloß 
im Interesse der Beamten und Angestellten, sondern im eigenen 
Intere~se unserer Gesellschaft zu handeln, wenn wir solche schul
freundliche Bestrebungen unterstützten." Im Anschlusse hieran 
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wird gesagt, daß die Lehrer der Schulen in Bellinzona und Chiasso 
von der Bahnverwaltung gewählt und wie andere Bt'arntc (d. h. 
BahnlJeamte) betrachtet werden, und es wird sodann beigefügt: 
"Aber auch im Kanton Uri müssen besondere Einrichtungen ge
troffen werden, namentlich in Erstfeld. Wir dürfen uns einerseits 
im eigenen Interesse diesen Bedürfnissen gegenüber nicht ab
lehnend verhalten, und können andererseits nicht mit dem Begehren 
an die urnerischen Behörden gelangen, daß sie ihr Sch,tlwes~n dem 
Bedürfnisse unserer Angestellten anpassen, die doch nur einen 
kleinen Bruchteil der Bevölkerung bilden." Ohne Frage ist das 
eigene Interm·sc der Bahn an den Privatschulen, von denen hier 
gesprochen wird, auf einen Zusammenhang zurückzuführen, in 
welchem diese Anstalten mit der Förderung ihres Transportgewerbes 
stehen. Der Betrieb der Bahn bringt es mit sich, daß viPie ihrer 
Angestellten notwendig an verschiedenen Orten ihrer Linie nieder
gelassen sein müssen, und wenn die Bahnverwaltung von sich aus 
dafür sorgt, daß trotz den hierbei obwaltenden verschiedenartigen 
lokalen und namentlich sprachlichen Verhältnissen den individuellen 
Bedürfnissen und Ansprüchen ihrE'r Angestellten in Beziehung auf 
den Schulunterricht ihrer Kinder Rechnung getragen werde, so ver
bessert sie eben in nicht unerheblichem Maße die Anstellungsver
hältnisse für ihr Betriebsprrsonal und fördert dadurch mittelbar 
eigene, und zwar mit dem Betriebswesen verbundene Interessen. 
Zwischen den in Rede stehenden Ausgaben der Bahn und ihrem 
Transportgewerbe besteht demnach in der Tat ein innerer Zusammen
hang, der die Einbeziehung dieser Ansgaben in die für die Fest
stellung des konzessionsmäßigen Reinertrages aufzustellende Sonder
bilanz rechtfertigt. 

c) Das Lebensmitte I d e p o t in Bellinzona brtreffend, bringt die 
Bahnverwaltung an: Es handle sich hier um Lebensmittel, beson
ders Spezereiwaren, die die Gesellschaft eu gros einkaufe und an 
die Angestellten auf der g·anzen Linie zu Selbstkostenpreisen und 
unter unentgeltlicher Zuführung an deren Wohnort abgebe. Die 
Bahnverwaltung beanspruche, daß ihre daherig·en Baraus I a g e n , 
wesentlich bestehend in den Gehalten und Löhnen des Per8onals 
im Lebensmitteldepot (über 15 000 Frcs.), die in die Ausgaben der 
Betriebsrechnung eingestellt seien, von dieser in Abzug kommen. 
Aus dem Verzeichnisse der Waren gehe vor allem hervor, daß es 
sich nicht um diejenigen Lebensmittel handle, die eine Familie 
täglich für ihren Unterhalt braucht. Die besten K nnden des Ma
gazins finden sich auch nicht etwa auf den Bergstrecken, sondern 
im Tale, in Lugano und Bellinzona nnd anderswo, an Orten, wo 
man alle Waren des Magazins aueh sonst kanfen könnte. 

Die hier beschriebene Einrichtung der Gotthardbahn stellt 
sich, wie die von ihr errichteten Schulen, als eine für ihre Beamten 
und Angestellten bestimmte Wohlfahrtseinrichtung dar, unrl, wie 
überhaupt allgemein ge . .;agt werden kann, daß solche Einrichtungen, 
die ein Geschäftsherr zur Wohlfahrt seiner Arbeiter trifft, auch in 
seinem eigenen Interesse liegen, so ist nicht in Abrede zu stellen, 
daß das Bestehen der fraglichen Anstalt mittelbar auch wieder der 
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Bahngesellschaft selbst zugut kommt. Allein ein innerer Zusammen
hang speziell mit dem Betriebe des Transportgewerbes ist doch 
hier kaum vorhanden, und es ist denn auch mit Rücksicht hierauf 
die zwischen dem Kanton Tessin und der Gotthardbahn streitig 
gewordene Frage, ob das LebPnsmittelmagazin Daro auf Grund der 
Tessiner Konzession für die Gotthardbahu steuerpflichtig SPi, von 
dem hierfür bestellten Schiedsgericht durch Urteil vom 22. Mai 1896 
bejahend entschieden worden. Daß etwa die fragliche Einriehtung· 
sprziell wegen der besonderen BPtriebsYerhältnisse der Gotthard
bahn geboten ge"·esen oder von dPr Go1thardbahn wrsentlich auch 
im eigenen Interrsse, um auf vorteilhafte Weise ihre Anstellungs
verhältnisse günstiger zu gestaltPn, getroffen worden sei, ist nicht 
ersichtlich. Unter diesen Umständen erscheint es als gerechtfertigt, 
dem Rekursantrage der Gotthardbahn hinsiehtlieh der hier in Rede 
stehenden Leistungen Folge zu geben. 

d) Über die Natur der frei w i ll i g e n Geschenke und Unter
stütz u n g e n fehlen alle näheren Angaben. Sollte die Bahnver
waltung darunter Geschenke und t;nterstützungen an Beamte und 
Angestellte verstehen, die gemacht werden, um den Diensteifer 
derselben zu fördern, so würden sie gleich zu behandeln sein, wie 
die Gratifikationen. Anders dagegen, wenn sie erfolgten ledig·Iich 
aus Gründen der Wohltätigkeit oder zur Förderung von Wissen
schaft und Kumt. In diesem letzteren Falle gehören die dies
beziiglichen Ausgaben nicht zu den Betriebsausgaben und sind 
daher bei Feststellung des Reinertrages nicht in dieselben einzu
beziehen. Das hier in Rede stehende Rechtsbegehren der Gotthard
bahn ist daher in der Fassung zuzusprechen: Von den LJei Be
rechnung des konzessionsmäßigen Reinertrages in Betracht kom
menden Ausgaben sind auszuschließt>n die Ansgaben an freiwilligen 
Geschenken und Unterstützungen zu Zweckt>n, die dem Eisenhahn
transportwesen fremd sind. 

Was die Rekursbegehren, betreffend die Ermittlung der Rück
kaufsentsehädigung für die neuen Linien Lu zern-Imm c n s e (' 
und Zug-Go 1 da u anbelangt, so kann vorerst dem von der 
Gotthardbahn gestellten Antrag, die Behandlung· dieser Begehren 
dem ordentlichen, zur Feststellung der Rückkaufsentschädigung· 
nach Art. 21 des Rechnungsgesetzes stattfindenden Verfahren vor
zubehalten, keine Folge gegeben werden. Es handelt sich bei 
diesen Rekursbegehren um grundsätzliche Fragen, und nachdem 
diese einmal im Rekurse der richterlichen Entscheidung unterstellt 
worden sind, so müssen sie auch in dem hierfür durch das Rech
nungsgesetz (Art. 20) vorgezeichnett>n Verfahren zur Festsetzung 
der Grundsätze über die Berechnung des konzessionsmäßigen Rein
ertrages und Anlagekapitals behandelt und erledigt werden. 

Zu dem Antrag, die beiden iu Frage stehenden nördlichen Zufahrts· 
Iinien aus dem übrigen Rückkaufsobjekte auszuscheiden, und falls deren 
25 facher ReinertrAg geringer als die Erstellungskosten sein sollte, für diese 
Linien die letzteren zu vrrgüten, ist nun zu bemerken, daß nach den Kon
zessionen das ganze Netz der Gotthardbahn ein ein h e i t 1 ich es und 
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unteilbares Rückkaufsobjekt bildet und d11ß der Rückkaufspreis für das 
ganze nach einheitlichen Grundsätzen zu ermitteln ist. Denn die Konzessionen 
bestimmen allgemein und ohne jeden Vorbehalt bezüglich einzelnct· Linien, 
daß im Falle des Rückkaufes in 30, 45 und 60 J ahreu der 25 fache Wert des 
durchschnittlichen, von der Gesellschaft bezogenen Reinertrages derjenigen 
10 Jahre zu bezahlen sei, die dem Zeitpunkt, in welchem der Bund den 
Rückkauf erklärt, unmittelbar vorangehen, jedenfalls aber der Betrag des 
über die Subventionen hinaus verwendeten Anlagekapitals. Es kann hier
nach keinem Zweifel unterliegen, daß bei der Berechnung der Rüekkaufs
cntschädigung für die beiden genannten Zufahrtslinien die gleichen Grund
sätze maßgebend Fein müssen, wie für die übrigen Bestandteile de~ gesamten 
Netzes, und daß daher, wetill fiir den Rückkauf des gesamten Rückkaufs
objektes die Reinertrag~rechnung; maßgebend ist, diese Berechnung aul'h 
für jene Zufahrtslinien gelten muß. Der Antrag auf Ausscheidung der ge· 
nannten Linien aus llem übrigen Rül·kkaufsobjekt•\ kann somit, als mit dem 
klaren Sinn der Konzessionen in Widerspruch stehend, nicht gutgeheißen 
werden. Wenn sodann die Gotthardbahn enventuell eine Vergütung zur 
Ausgleichung dafür verbmgt, daß die Erträgnisse der beiden nördlichen 
Zufahrtslinien ihr nicht während der vollen, bei Festsetzung des erstmaligen 
Hückkauftermins vorgesehenen 30 (bzw. 28) Jahre, sondern bloß während 
nicht ganz 12 Jahre zufließen, so stellt sich dieses Begehren als eine 
Schadensersatzforderungo wegen vorzeitiger Inanspruchnahme dieser Linien 
durch den Bun•l dar. Nun bat das Bundesgeril'ht im gegenwärtigen Ver
fahren nach Art. 20 Abs. 3 dPs Bundesgesetzes über das Rechnungswesen 
vom 27. März 1896 nur über Streitigkeiten zu entscheiden, die sich auf die 
Feststellung des Reinertrages und des Anlagekapitals beziehen. Die von 
der Gotthardbahu gestellte Forderung berührt aber weder den Reinertrag 
noch das Anlagekapital irgendwie; denn mag über dieeelbe so oder anders 
•·ntschieden werden, so hat dies auf Reinertrag oder Anlagekapital absolut 
keinen Einfluß. Es ist deshalb auf das gestellte Eventualbegehren nicht 
einzutreten. 

Was nun binsichtlich der fraglichen Linien die Berechnung des 
25 fachen durchschnittlichen Reinertrages der der Rückkaufsankündigung 
vorausgehenden 10 Jahre anbelangt, so kann unmöglich dem Antrage der 
BahnveJ·"·altung beigetreten werden, wonach bei Festsetzung des für den 
Rückkauf maßgebenden Reinertrages diejenigen Reinerträgnisse zugrunde 
;.-:u legPn wären, die sich effektiv vom 1. Juni 1897 bis zum 1. Juli 1907 auf 
diesen Linien ergeben werden. Denn die Konzessionen bez<'ichnen klar 
und bestimmt als zeitliche Basis der Reinertragsrechnung das Dezennium, 
welches dem Zeitpunkt, in welchem der Bund den Rückkauf erklärt, un
mittelbar vorangeht, und was diesen letzteren Zeitpunkt anbelangt, so ist 
er in den Konzessionen nicht etwa so brmessen, daß er nach einer gewissen 
Dauer, in welcher die Rückkaufsobjekte bereits in Betrieb gestanden haben, 
eintreten sollte, soudem zum voraus kalendermäßig f~st bestimmt durch die 
Vorschrift, daß der Bund berechtigt sei, die in den Konzessionen erwähnten 
Eisenbahnen mit Ablauf der 30, 45, 60, 75, 90 und 99 clahre vom 1. Mai 1879 
an gerechnet, an sich zu ziehen, falls er die Gesellschaft jeweilen 5 Jahre 
zum voraus hiervon benachrichtigt hat. Daraus folgt einerseits, daß die 
konzessionsmäßige Berechnungszeit bei dem Rückkauf auf l. Mai 1909 un
bedingt am 1. Mai 1894 beginnt und am 30. April 1904 endigt, und es daher 
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schlechterdings nicht angeht, diese Periode auf ein späteres Datum hinam:
zurücken. Anderseits ergibt sich aus dieser Art der Fixierung der maß
gehenden Dekade, daß es nitht die Meinung der Konzessionen sein konnte, 
es sei der Berechnung der Rückkaufsentschädigung unter allen Umständen 
nur ein solcher Reinertrag zugrunde zu legen, der resultiere, wenn die be
treffenden Linien bereits eine längere Zeit in Betrieb gestanden haben; 
nach dem klaren Wortlaut der Konzessionnn kann für die Reinertrags
rechnung vielmehr kein anderer Ertrag maßgebend sein, als derjenige, der 
sich während der genannten, bestimmt vorgezeichneten Periode effektiv er
geben hat, bzw. ergeben haben würde, wenn die betrt>ffenden Linien während 
der ganzen Dauer die~er Periode in Betrieb gewesen wären. Es geht 
deshalb auch nicht an, der Gotthardbahn irgend ein Supplement dafür zu 
gewähren, daß die fraglichen Zufahrtslinien wegen ihrer späteren Betriebs
eröffnung sich während der maßgebenden Periode noch nicht genügend ent
wickelt haben. Dagegen setzt allerdings die vollständige Ermittlung des 
konzessionsmäßigen Reinertrages voraus, daß das Bahnnetz der betreffenden 
Gesellschaft während der ganzen zehnjährigen Periode den gleichen Um
fang gehabt habe. Wo dies, wie bei den hier in Rede stehenden Zufahrts
linien, nicht der Fall ist, kann die Lücke nicht anders ausgefüllt werden, 
als daß eine schätzungsweise Ermittlung des Reinertrages der in einzelnen 
Jahren fehlenden Linien vorgenommen wird. (In diesem Sinne hat sich 
aucli bereits die Botschaft des Bundesrates, betreffend den Rückkauf der 
s<"hweizerischen Hauptbahnen vom 25. März 1897, S. 145, ausgesprochen.) 
Die für Rückkauf maßgebende Betriebsrechnung des Gotthardbahnnetzes 
ist demnach rechnerisch so zu gestalten, wie sie sich voraussichtlich tat
sächlich gestaltet hätte, wenn die beiden nördlichen Zufahrtslinien Luzern
Immensee und Zug-Goldau während der Zeit vom 1. Mai 1894 bis 30. April 
1904 im Betrieb gewesen wären. 
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Anlage 3. (Zu S. 79 gehörig.) 

Vertrag 
zwischen 

den Vertretern des schweizerischen Bundesrates in Bern einerseits 

und 

dem Direktorium der Schweizerischen Zentralbahn in Basel anderseits. 

(Vom 5. November 1900.) 

Art i k e I 1. 

Die Schweizerische Zentralbahngesellschaft tritt ihr gesamtes beweg
liches und unbewegliches Vermögen in dem auf den Zeitpunkt der 
ÜbergabP (Artikel 5) sich ergebenden Bestande der Schweizerischen Eid
genossenschaft (dem Bunde) zu Eigentum ab, mit Inbegriff ihrer Anteile an 
den Gemeinschaftsbahnen (Bötzbergbahn, inklusive Koblenz-Stein, Aar
gauische Südbahn und Wohlen-Bremgarten), der aus der Gottbardsubvention 
abzuleitenden Rechte und der bezüglich der Bahnstrecke Aarau-Wöschnau 
der ZentralbahngesPllschaft gegenüber der Sch wrizerischen N ordostbahn
gcsellschaft laut Vertrag vom 20. November 1855 zustehenden Rechte, sowie 
mit Einschluß der vorhandenen Fonds. Vorbehalten bleiben nur die in 
Artikel 2 hiernach genannten Ansprüche. 

Der Bund übernimmt dieses Vermögen mit allen Rechten und Lasten 
und mit der Verpflichtung, sämtliche Verbindlichkeiten der Schweizerischen 
Zentralbahngesellschaft zu erfüllen. Er tritt somit auch in alle Verpflich
tungen der Gesellschaft, betreffend die Verzinsung und die Rückzahlung· 
der konsolidierten Anleihen ein. Dabei hat es die Meinung, daß die Gläubiger 
der Gesellschaft berechtigt sein sollen, ihre Ansprüche selbständig und 
direkt gegenüber dem Bund zu verfolgen (Artikel 128 0.-R.), und daß der 
Bund, falls die Gesellschaft belangt wird, auch die Vertretung der Ietztern 
auf seine Kosten übernimmt. 

Artikel 2. 

Als Gegenleistung übergibt der Bund der Schweizerischen Zentral
bahng·esellschaft spätestens drei Monate nach Irrkrafttreten dieses Vertrages 
100000 (hunderttausend) eidgenössische Rententitel auf je 30 Frcs. jährlicher 
Rente, laufend vom 1. Januar 1901 an, und halbjährlich auf 30. Juni und 
31. Dezember in eidgenössischer Währung und bei den für die Bundesbahn
obligation festgesetzten Zahlstellen zahlbar. Diese Rententitel sind seitens 
des Kreditors unkündbar, dagegen steht dem Bunde das Recht zu, dieselben 
nach Ablauf von zwanzig Jahren, nach vorausgegangener sechsmonatlicher 
Kündigung, jederzeit gänzlich oder teilweise abzulösen gegen Barzahlung 
von 750 Frcs. per Titel, erstmals am 31. Dezember 1920. 
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Überdies stellt der Bund innert der gleichen Frist (spätestens drei 
Monate nach lr.Jkrnfttreten dieses Vertrages) der Schweizerischen Zentral
bahnge~ellschaft in bar zur Verfügung den nicht zur Verteilung· gelangten 
Teil des Aktivsaldos der Gewinn- und Verlustrechnung pro 31. Dezember 
1899, betragend nach Abzug· der Dividende pro 1899 und der allgemeinen 
Gratifikation, 572 810,3o Frcs., und ferner eine Summe von 4 700 000 Frcs., auf 
welchen Betrag· der det Gesellschaft zukommende Teil des Ertrages des 
Jahtes 1900 von den Kontrahenten endgültig· festgesetzt wird. 

Artikel 3. 

Um der Gesellschaft die sofortige Aushing·abe des den Aktionären 
zukommenden Vermögens (vor Ablauf des in Artikel 667, Abs. 2, des 
Oblig·ationenrechts festgesetzten Termh1s und vor Erledigung der schweben
den und der allfällig streitigen Verbindlichkeiten) zu ermöglichen, verpflichtet 
sich der Bund, für alle noeh schwebenden oder streitigen Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft, namentlich auch für ihre noch nicht fälligen Anleihens
schulden, den Gläubigern im Sinne von Artikel 667, Abs. 4 des Obligationen
rechts Sicherheit zu leisten .. 

Art i k e 1 4. 

Die von der Gesellschaft zu ernennenden Liquidatoren werden behufs 
möglichster Verdnfachung des Verfahrens sich mit dem Bundesrate ins 
Einvernehmen setzen und namentlich bezüglich der zu erlassenden Publi
kationen uud Anzeigen dessen Ansicht einholen. 

Die Kosten der Liquidation trägt der Bund. 

Art i k e 1 5. 

Nach allseitig erfolgter Ratifikation dieses Vertl·ag·es und nach Er
füllung dl'r in Artikel 2 hiervor bedungemn Leistungen findet der Übergang 
der Unternehmung an den Bund ohne weiteres statt. 

Bis zu diesem Zeitpuukte wird die Gesellschaft fortfahren, das Uuter· 
nehmen in allen Teilen in eigenem Namen, aber für dep Fall der Genehmi
gung· des Vertrages vom 1. Januar 1901 an auf Rechnung des Bundes zu 
verwalten und zu oetreiben. Sie \1 ird dabei nach bestem Wissen und Ge
wissen und in gewohnter Weise verfahren. Immerhin sollen eingreifende 
Veränderungen am status quo des Gesellschaftsvermögens und außer
gewöhnliche Ausgaben, welche nicht gegenwärtig schon durch Gesetz oder 
Vertrag begründet sind oder auf genehmigten Bauvorlagen beruhen, nur 
mit Zustimmung des Bundesrates vorgenommen werden. 

:-lach erfolgtem Übergang der Unternehmung an den Bund wird das 
Direktorium dieselbe bis 31. Dezember 1901 für Rechnung des Bundes weiter 
verwalten und betreibPn, wobei verstanden ist, daß dem Direktorium, be
ziehungsweise den einzelnen Mitgliedern desselben, alle bisherigen Rechte 
und Kompetenzen zustehen ~ollen, und daß solche Gegenstände, welche jetzt 
der Genehmigung dPs Verwaltungsrates bedürfen, dem eidgenössischen 
Eisenbahndepartement, beziehungsweise vom 1. Juli 1901 an der General
direktion der Sehweit.erischen Bundesbahnen vorzulegen sind. 

Art ik e 1 6. 
lJer Bund verpflichtet sich, die Beamten und Angestellten der 

Schweizerischen Zentralbahn bis zum 1. Mai 1903 unter den bestehenden 
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Anstellungsbedingungen in seine Dienste zn übernehmen, und zwar, soweit 
immer möglich, in gleicher dienstlicher Stellung; vom genannten Zeitpunkte 
an finden die allgemeinen Normen der Bundesgesetzgebung, betreffend die 
Beamten und Angestellten der Bundesbahnen Anwendung. Diese Ver
pflichtung bezieht sich nicht auf die Mitglieder .fles Direktoriums. 

Auch anerkennt und bestätigt er, soweit es das Bundesbahnnetz be
trifft, diejenigen Rechte, welche durch den Freikartenvertrag des schweize
rischen Eisenbahnverbandes vom 24./25. November 1893, Artikel 5, den 
Direktionsmitgliedern und den Oberbeamten der Schweizerisch<·n Zentral
bahn zugesichert worden sind. 

Art i k e I 7. 

Der Bund erklärt, auch bezüglich der HUfskasse der Beamten der 
Zentralbahn in die Verpflichtungen der Zentralbahngesellschaft einzutreten. 

Art i k e I 8. 

Dieser Vertrag fällt dahin, wenn er nicht bis I. Januar 1901 endgültig 
die Genehmigung des Bundesrates und der Bundesversammlung, sowie die
jenige des Verwaltungsrates und der Generalversammlung der Schweize
rischen Zentralbahngesellschaft erhalten haben wird. 

Art i k e I 9. 

Allfällige Streitigkeiten über die Auslegung oder die Vollziehung 
dieses Vertrages entscheidet das Bundesgericht als einzige Instanz. 

Be r n und Base 1, den 5. November 1900. 

Zemp. 
Comtesse. 

Für das Direktorium 
d e r S c h w e i z e r. Z e n t r a I b a h n : 

Hensler. 
Oberer. 
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Anlage 4. (Zu S. 107 gehörig·.) 

(~eh a I t so r d n u n g 
fii.r die 

Beamten unrl ständigen Angestellten der schweizerischen Bundes

bahnen. 

(Vom 7. Januar 1902.) 

In Ausführung des Artikel 2 des Bundesgesetzes, betreffend die Be

soldungen der Beamten und Angestellten der schweizerisehen Bundes
bahnen, vom 29. Juni 1900 wird das Minimum und das Maximum der Besol
dung für jede einzelne Beamtung und Anstellung frstgcsetzt, "ie folg-t: 

A. A II g e m e i n e V e r w a I tu n g . 

I. Besoldungsklasse (10 000-15 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (12 000-15 000 Frcs.); 
Die Mitglieder der Generaldirektion. 

2. Gehaltsstufe (10 000-12 000 Frcs.): 
Die Mitglieder der Krcisdirektionen. 

II. Besoldungsklasse (6 000- 10 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (7 000-10 000 Frcs.): 
Keine. 

2. Gehaltsstufe (6 000-9 000 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Der Generalsekretär, der Vorstand der Ausgabenkontrolle, der Haupt
buchhalter, der Hauptkassier, der Vorstand des Personentarif
bureaus, der Vorstand des Gütertarifbureaus, dPr Vorstand der 
Einnahmenkontrol!P, der Yorstand des Rechtsbureaus. 

b) bei den Kreisdirektioneil: 
Keine. 

111. Besoldungsklasse (ö 000-8 000 Ft·cs.). 

1. Gehaltsstufe (5 600-8 000 Frcs.) : 
Keine. 

2. Gehaltsstufe (5 000-7 000 Frcs.): 
Keine. 

Weißenl>ach. 1~ 
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IV. Besoldungsklasse (4 000-7 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (4 800-7 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Der Vorstand des statistischen Bureaus, der Vorstand der Verwaltung 
der Pensions-, Hilfs- und Krankenkassen, die Stell\'ertreter des 
Generalsekretärs, des Vorstandes der Ausgabenkontrolle, des 
Hauptkassiers und des Hauptbuchhalters, die I. Stellvertreter der 
Vorstände des Personentarifbureaus, des Gütertarifbureaus und der 
Einnahmenkontrolle, sowie der Stellvertreter des Vorstandes des 
Rechtsbureaus. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Der Direktionssekretär, der Vor~tand des Rechnungsbm·paus, der 

Kassier, der Vorstand des Rechtsbureaus. 

2. Gehaltsstufe ( 4 500-6 500 Frce.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Der Vorstand des Frachtreklamationsbureaus. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Keine. 

3. Gehaltsstufe (4 000-6 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Il. Stellvertreter der Vorstände des Personentarifbureaus, des 
Gütertarifbureaus und der Einnahmenkontrolle. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Der Vorstand der Materialverwaltung-. 

4. Gehaltsstufe (4 000-5 200 Frcs.) : 
Keine. 

V. Besoldungsklasse (3 000-5 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (3 500-5 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Departementssekretäre, der KanzlPivorstand, der Reg·istrator, der 
Übersetzer, die Tarifbeamten. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Der Stellvertreter des Direktionssekretärs, der Stellvertreter des 

Vorstandes des Rechnungsbureau~, der Stellvertreter des Vorstandes 
des Rechtsbureaus, der Buchhalter, der Tarifbeamte. 

2. Gehaltsstufe (3 300-4 800 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Der Stellvertreter des Vorstandes des statistischen Bureaus, der 
Drucksachen\'erwalter, die Stationsrevisoren I. Klasse, der Stell
vertreter des \T orstandes des Frachtreklamatiousbureaus, der 
Stellvertreter des Vorstandes der Verwaltung rler Pensions-, Hilfs
und Krankenkassen. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die I. Departementssekretitre, der Kanzleivorstand, der Reg·istrator, 

der Grundbuchsekretitr, der Stellvertreter rles Vorstandes der 
~Iaterial verwaltung. 
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3. Gehaltsstufe (3 300-4 800 Frcs.) : 
a) bei det· Generaldirektion: 

Die Stationsrevisoren II. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Keine. 

4. Gehaltsstufe (3 000-4 200 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die II. Departementssekretäre. 

VI. Besoldungsklasse (2 400-4 800 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (2 700-4 800 Frcs): 
Keine. 

2. Gehaltsstufe (2 700-4 500 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Bureaugehilfen I. Klassr. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Keine. 

3. Gehaltsstufe (2 400-4 200 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Bureaugehilfen I. Klasse. 

4. Gehaltsstufe (2 400-4 000 Frcs.) : 
Keine. 

5. Gehaltsstufe (2 400-3 600 Frcs.) : 
Keine. 

VII. Besoldungsklasse (1 800-3 600 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (2 100-3 600 Frcs.) : 
Keinl'. 

2. Gehaltsstufe (2100-3 300 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Dill Bureaugehilfen II. Klasse; der Faktor der Billetdruckerei. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Bureaugehilfen II. Klasse. 

3. Gehaltsstufe (2 100-3 000 Fr es.) : 
Keine. 

4. Gehaltsstufe (1800-3 000 Frcs.): 
Keine. 

5. Gehaltsstufe (1800-2 700 Frcs.): 
Kl'ine. 

12* 
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6. Gehaltsstufe (1 8()(}--2 500 Frcs.) : 
Keine. 

7. Gehaltsstufe (1800-2 300 Frcs.): 
Keine. 

VIII. Besoldungsklasse (1 500-2 700 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (1 700-2 700 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Billetdrucker I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Keine. 

2. Gehaltsstufe (1 600-2 500 Frcs.) : 
Keine. 

3. Gehaltsstufe (1 500-2 400 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Hureaugehilfen III. Klasse, die Billetdrucker II. Klasse, die Haus
meister der Verwaltungsgebäude. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Bureaugehilfen III. Klasse, die Magaziniers der Materialverwal

tung, die Hausmeister der Verwaltungsgebäude. 

4. Gehaltsstufe (1500-2 300 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Abwarte der V erwaltungsgebäude. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Abwarte der Verwaltungsgebäude. 

5. Gehaltsstufe (l 500-2100 Frcs.): 
Keine. 

IX. Besoldungsklasse (1 200-2 200 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (1 400-2 200 Frcs.): 
Keine. 

2. Gehaltsstufe (1400-2 100 Frcs.): 
Keine. 

3. Gehaltsstufe (1 200-2 100 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Bureaugehilfen IV. Klasse, die Buchdrucker, die AntoHaphie
drucker, die Lithographen, die Buchbinder, die Bureaudiener. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Bureaugehilfen IV. Klasse, die Buchdrucker, die Autographie

drucker, die Lithographen, die Buchbinder, die Vorarbeiter der 
Materialverwaltung. die Magazingehilfen, die Bureaudiener. 
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4. Gehaltsstufe (1 300-2 000 Frcs.): 
Keine. 

5. Gehaltsstufe (l 200-2 000 Frcs.): 
Keine. 

6. Gehaltsstufe (I 200-1 900 Frcs.) : 
Keine. 

7. Gehaltsstufe (1200-1 800 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Fourgonführer. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Fonrg·onführer. 

8. Gehaltsstufe (1 200-1 700 Frcs.) : 
Keine. 

9. Gehaltsstufe (1200-1 600 Frcs.): 
Keine. 

10. Gehaltsstufe (1200-1500 Fr~s.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Ausläufer. 
b) bei denK reisdirektionen: 

Die Ausläufer. 

B. Bau, Unterhalt und Aufsicht der Bahn. 

II. Besoldungsklasse (6 000-10 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (7 000-10 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Der Oberingenienr. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Keine. 

2. Gehaltsstufe (6 000-9 000 Frcs.): 
a) bei der Geueraldirektion: 

Die Stellvertreter des Oberingenieurs. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Oberingenieure. 

111. Besoldungsklasse (ö 000-8 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (5 600-8 000 Fr es.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Stellvertreter der Obm·ingenieure. 
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2. Gehaltsstufe (5 000-7 000 Frcs.): 
Keine. 

IV. Besoldungsklasse (4 000-7 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (4 800-7 000 Frc8.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Ingenieure, Architekten und Elektrotechniker I. Klasse; der Vor
stand der Oberbaumaterialverwaltung; die Sektionsingenieure 
beim Bau. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Keine. 

2. Gehaltsstufe (4 500-6 500 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Ingenieure, Architekten und Elektrotechniker I. Klasse; die Bahn
ingenieure I. Klasse. 

3. Gehaltsstufe (4 000-6 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Geometer I. Klasse; der Stellvertreter des Vorstandes der Öber
baumaterialverwaltung. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Bahningenieure li. Klasse. 

4. Gehaltsstufe (4 000-5 200 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Geometer I. Klasse. 

V. Besoldungsklasse (3 000-ö 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (3 500-5 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Ingenieure, Architekten und Elektrotechniker II. Klasse; der 
Sekretär des Oberingenieurs. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Keine. 

2. Gehaltsstufe (3 300-4 800 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Geometer li. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Ingenieure, Architekten und Elektrotechniker II. Klasse; die 
Sekretäre der Oberingenieure. 
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a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Geometer II. Klasse. 

4. Gehaltsstufe (3 000-4 200 Frcs.) : 
Keine. 

VI. Besoldungsklasse (2 -!00-4 800 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (2 700-4 800 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Die technischen Gehilfen I. Klasse. 
b) hei den Kreisdirektionen: 

Keine. 

2. Gehaltsstufe (2 700-4 500 Frct<.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Bureaugehilfen I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Stellvertreter der Bahningenieure und die technischen Gehilfen 
I. Klasse. 

3. Gehaltsstufe (2 400-4 200 Frrs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Bureaugehilfen I. Klasse. 

4. Gehaltsstufe (2 400-4 000 Frcs.) : 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Sekt·etlire I. Klasse der Bahningenieun'. 

5. Gehaltsstufe (2 400-3 600 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Sekretäre II. Klasse der Bahningeuieure; die Bahnmeister 
I. Klasse. 

VII. Besoldungsklasse (1 800-3 600 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe 2100-3600 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

die technischen Gehilfen li. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die technischen Gehilfen II. Klasse. 
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2. Gehaltsstufe (2100-3 30J Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Bureaugehilfen II. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektioneu: 

Die Bureaugehilfen II. Klasse; die Bahnmeister I!. Klasse. 

3. Gehaltsstufe (2 100-3 000 Frcs.): 
Keine. 

4. Gehaltsstufe (1800- 3 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Stellwerkaufseher. 

5. Gehaltsstufe (1 800-2 700 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Bahnmeistergehilfen I. Klasse. 

6. Gehaltsstufe (I 800-2 500 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Brücken- und Stellwerkmonteure. 

7. Gehaltsstufe (1800-2 300 Frcs.): 
Keine. 

VIII. Besoldungsklasse (1 ö00-2 700 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (1 700-2 700 Frcs.): 
a) bei der Geueraldirektion: 

Die Zeichnrr I. Klassr; die technischen Gehilfen III. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die technischen Gehilfen IIL Klasse. 

2. Gehaltsstufe (1600-2 500 Frcs.): 
Keine. 

3. Gehaltsstufe (1500-2400 Frcs.); 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Zeichner I. Klasse. 

4. Gehaltsstufe (I 500-2 300 Frcs.): 
Keine. 

5. Gehaltsstufe (1500-2100 Frcs.): 
Keine. 
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IX. Besoldungsklasse (1 200-2 200 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe ( 1 400-2 200 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Zeichner If. Klasse; die Bureaugehilfen III. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Zei, hner II. Klasse; die Bureaug·ehilfen liT. Klasse der Ober
ingenieure; die Vorarbeiter I. Klasse. 

2. Gehaltsstufe (1 400-2 100 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Bahnmeistergehilfen li. KlassP. 

3. Gehaltsstufe (1200-2 100 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Bureau)! ehilfen III. Klasse der Bahningenieure. 

4. Gehaltsstufe (1 300-2 000 Fr es.): 
Keine. 

5. Gehaltsstufe ( 1 200-2 000 Frcs.): 
Keine. 

6. Gehaltsstufe (1200-1900 Frcs.): 
n) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Vorarbeiter II. Kla~se, <lie Tunnelwärter I. Klasse, die Barrieren
wärter Ia Klasse. 

7. Gehaltsstufe (1 20ü-l 800 Fr es.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Bahnwürter I. Klasse; die Barderenwärter Ib Kla~se: (\ie Blo<.:k
signnlwärter I. Klasse; die Tunnelwärter II. Klasse. 

8. Gehaltsstufe (1 200 -1 700 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirek tionen: 

Die Bahnarbeiter I. Klasse. 

9. Gehaltsstufe (1200-1600 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei de1\ Kreisdirektionen: 

Die Bahnwärter II. Klasse; die Barrieren- und Blocksignalwärter 
II. Klasse. 
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10. Gehaltsstufe (1200-1500 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Bahnarbeiter II. Klasse. 

C. Be t r i e b s d i e n s t. 

II. Besoldungsklasse (6 000-10 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (7 000-10 000 Frcs.): 

a) bei der Generaldirektion: 
Der Oberbetriebschef; der Obermaschineningenieur. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Keine. 

2. Gehaltsstufe (6 000-9 000 Frcs.): 

a) bei der Generaldirektion: 
Der Stellvertreter des Oberbetriebschefs; der Obertelegraphen

inspektor; der Stellvertreter des Obermaschineningenieurs. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Bt>triebschefs; die Obermaschineningenieure. 

111. Besoldungsklasse (5 000-8 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (5 600-8 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Stellvertreter der Obermaschineningenieure; die Werkstätten
Yorstände I. Klasse. 

2. Gehallsstufe (5 000-7 000 Frcs.): 

a) bei der Geneoraldirektion: 
Die Betriebsinspektoren. 

b) bei den Xreisdirektionen: 
Die Stellvertreter I. Klasse der Betriebschefs; die Werkstätten

vorstände IT. Klasse. 

IV. Besoldungsklasse (..J. 000-7 000 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (4800-7000 Frc~.): 

a) bei der Generaldirektion: 
Der Stellvertret1•r des Obertelegrapheninspcktors; die Maschinen

Ingenieure I. Klasse; die Elektrotechniker I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Stellvertreter der Werkstättenvorstände. 



187 

2. Gehaltsstufe (4500-6500 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Telegrapheninspektoren; die Bahnhofvorstände Ia Kla~se; die 
Maschineningenieure I. Klasse; die \'Verkstätteningenieure I. Klasse; 
die Elektrotechniker I. Klasse. 

3. Gehaltsstufe (4 000-6 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirekti on: 

Der Oberrepartiteur. 

b) bei den Kreisdirek tionen: 
Die Stellvertrrter II. Klasse der Betriebschefs, die Bahnhofvorstände 

Ib Klasse, die Verwalter I. Klasse der Lagerhäuser; die Depot
chefs I. Klassr. 

4. Gehaltsstufe (4 000-5 200 Frcs.): 
a) bei der Generaldi rektion: 

Keine. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Verwalter II. Kln~se der Lagerhänser. 

V. Besoldungsklasse (3 000-5 000 Frcs.J. 

1. Gehaltsstufe (3 500-5 000 Frcs.): 
a) bei der General<lirektion: 

Der Vorstand der Zentralwagenkontrolle; die Maschineningenieure 
II. Klasse, die Elrktrotechniker II. Kla~sr, drr Sekretär drs Ober
maschineningenieurs. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Vorstände der Dampfbootverwaltungen. 

2. Gehaltsstufe (3 300-4 800 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kr eisdirektionen: 

Die Bahnhofvorstände li. Klasse; die Maschineningeuieure II. Klasse, 
die Werkstättening·enieure II. Klasse, die Elektrotechniker II. Klasse, 
die Depotchefs II. Klasse, die Wagenmeister, die Sekrrtäre der 
Obermaschineningenieure. 

3. Gehaltsstufe (3 300-4 500 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den KHisdirektionen: 

Die Bureauvorstände bei den, Obermaschineningenieuren, die Loko
motivkontrolleurf', die Oberlokomotivführer, die Depotaufseher; ctie 
Werkführer. 

4. Gehaltsstufe (3 000-4 200 Frcs.): 
Keine. 
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VI. Besoldungsklasse (2 400-4 HOO Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (2 i00-4 800 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Bureauchef'~ heim Oberbetriebschef; die technischen Gehilfen 
I. Klasse beim Obertelegrapheninspektor; die technischen Gehilfen 
I. Klasse beim Obermasehineningenieur. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Bureauchefs bei den Betriebschefs, rlie Chefs I. Klasse der Güter· 

experlitionen, die Buchhalter und Rechnungsführer beim Ober
mns('hineningenieur und in den Werkstätten. 

2. Gehaltsstufe (2 700-4 500 Fr es.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Bureaugehilfen I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die techuischen Gehilfen I. Klasse bei den Telegrapheuinspektoren 
und bei dPn Obermaschineningenieuren. 

3. Gehaltsstufe (2 400-4 200 Frcs.): 
a) bei der Generaldir<~k tion: 

Keine. 
b) bei rlcn Kreisdirektionen: 

Die Bureaugehilfen I. Klasse, die Stellvertreter I. Klasse der Bahn
hofvorstänrle. 

4. Gehaltsstufe (2 400-4 000 Frcs.): 
a) bei dPr Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisrlirektionen: 

Die StationsvorstänrJp, I. Klasse, die Obergüterschaffner, die Stell
vertreter der Vorstände der Dampfbootverwaltungen. 

5. Gehaltsstufe (2 400-3 600 F rcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die technischen Gehilfen II. Klasse beim Oberteleg1·apheninspl·ktor. 
b) b<>i den Kreisdirektionen: 

Die Stellvertreter der Lagerhau~verwalter; die technischen Gehilfen 
II. Klasse bei den Telegrapheniuspektor('n. 

VII. Besoldungsklasse (1 800-3 600 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (2100-3 600 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die technischen Gehilfen IL Klasse beim Obermaschineningenieur. 
b) bei deu Kreisdirektionen: 

Die Stellvertreter li. Klasse der Bahuhofvorstände, die Chefs li. Klasse 
der Güterexpeditionen, die Chefs der Stationsbureaus, die Rechnungs
führer und Bureauchefs I. Klasse der Güterexpeditionen, die Auf
seher elektrischer Anlagt>n I. Klasse; die technischen Gehilfen 
li. Klasse bei deu Obermaschineningenieuren, die Magaziuiers 
I. Klasse des Fahrdienstes, die W erkführergehilfen. 
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2. Gehaltsstufe (2100-3 300 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Bureaugehilfen II. Klasse. 

b) bei tlen Kreisdirektionen: 
Die Bureaugehilfen II. Klasse, die Einnehmer I. Klasse, die ObN

zugführer; die Vorarbeiter I. Klass<' beim W erkstättedienst. 

3. Gehaltsstufe (2100-3 000 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 

b) bei den Kreisd irektionen: 
Die Zug~kontrolleure, die Wagenvisitenrc I. Klasse. 

4. Gehaltsstufe ( t 800-3 000 Frcs.): 
a) bei der Gcneraldirektion: 

Keine. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Stationsvorstände II. Klasse, die Stationsgehilfen I. Klasse, die 

Stellvertreter III. Klasse der Balmhofvorstände, die Gepäck
expedienten I. Klasse, die Telegraphisten I. Klasse, die Güter
expeditionsgehilfen I. Klasse, die Lagl'rhausgehilfen I. Kl~sse, die 
Rechnungsführer und Bureauchefs I I. KlasRe der Güterexpeditionen 
die Stellvertreter der Obergüterschaffner, die Dampfbootkapitäne 
I. Klasse; die Lokomotivführ!'r. 

5. Gehaltsstufe (1800-2 700 Fn:s.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Raugiermeister I. Klasse, die Gehilfen dPr Oberzugführer, die 

Aufseher elektrisehrr Anlagen JI. KlassP; die Magaziniers li. Klasse 
die Vorarbeiter II. Klasse beim Werkstättetlienst, die Monteure. 

6. Gehaltsstufe (1800-2 500 Frl's.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 

b) bei den Kreisdirektiont>n: 
Die Güterschaffner I. Klasse, die Wagenvisiteure II. Klasse, die 

Magazingehilfen I. Klasse beim Fahrdienst. 

7. Gehaltsstufe (1 800-2 300 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Portiers der Werkstätten. 

VIII. Besoldungsklasse (1 500-2 700 Frcs.). 

1. Gehaltsstufe (1 600-2 700 Frc~.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die technischen Gehilfen III. Klasse beim OIJermaschineningenieur. 
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b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Stationsvorstände III. Klasse, die Einnehmer II. Klasse, die 

Portiers Ia Klasse, die Dampfbootkapitäne II. Klasse, die tech
nischen Gehilfen III. Klasse bei den Obermaschineningenieuren, die 
Gasmeister. 

2. Gehaltsstufe (l 60ü-2 500 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Rechnungsführer und Bureauchefs III. Klasse der Güter
expeditionen; die Zugführer. 

3. Gehaltsstufe (1500-2 400 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Bureaugehilfen IIT. Klasse, die Zeichner I. Klasse. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Bureaugehilfen III. Klasse, die Stationsgehilfen II. Klasse, die 
Gepäckexpedienten li. Klasse, die Telegraphisten II. Klasse, die 
Güterexpeditionsgehilfen li. Klasse, die Lagerhausgehilfen I!. Klasse, 
dieWagen-und Schriftenkontrolleure I. Klasse, die Portiers Ib Klasse, 
die Magaziniers der Lagerhäuser, die Dampfbootmaschinisten, die 
Drahtzieher; die Zeichner I. Klasse. 

4. Gehaltsstufe (l 50ü-2 300 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Stationsvorstände IV. Klasse; die Vornrbeiter I. Klasse beim 
Fahrdienst. 

5. Gehaltsstufe ( 1 500--2 100 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die :\Iagazingehilfen li. Klasse. 

IX. Besoldungsklasse (1 200-2 200 Frcs.). 

1. Gehallsstufe (l 40ü-2 200 Frcs.): 

a) bei der Generaldirektion: 
Keine. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Raugiermeister II. Klasse, die Magaziniers bei den Telegrapheu

inspektionen. 

2. Gehaltsstufe (1400-2 100 Frcs.): 

a) bei der Generaldirektiou: 
Keine. 
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b) bei den KreisllirPktionen: 
Die Einnehmer IIT. Klasse, die Gütersl'haffner TI. Klasse, die Gepäck

expedienten IIJ. Kla~sP, die Frachtt>neinzüger, die Dampfbootsteuer
lente I. Klasse. 

3. Gehaltsstufe (1 200-2 100 Frc~.): 

a) bei (ler Generaldirektion: 
Die Bureaugehilfen IV. Klasse. 

h) bei df'n Kreisdirek tionen: 
Die Bureaugehilfen IV. Klasse. 

4. Gehaltsstufe (1 300-2 000 Frcs.): 

a) bei der Generaldirektion: 
Keine. 

h) bei den Kreisdirektionen: 
Die Vorarbeiter I. Klasse des Expeditionsdienstes, die Weiehen-, Über

gangs- und Signalwärter I. Klasse, die Drehscheiben- und Schiebe
bühnenwärter I. Klasse, die Wärtervorstände, die K!lmionneme, 
die Beleuchtung·swärter f. Klasst>, diP Vomrbeiter der Lagt>rhäuser; 
die Lokomotivheizer, die Voral·beiter H. Klasse beim Fahrdienst. 

5. Gehaltsstufe (1200-2000 Frcs.): 
a) bPi der Generaldi rektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Stationsgehilfen III. Klasse, die Teleg·raphisten III. Klasse, die 
Güterex peditionsg·ehilfen III. Klasst>,die Lagerhausgehilfen III. Klasse, 
die Wagen- und Schriftenkontrolleure II. Klasse, die Portiers li. Klasse, 
die Trajektbahn- und Schleppschifführer. 

6. Gehaltsstufe (1 200-1 900 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) b.ei den Kreisdirektionen: 

Die Arbeiter I. Klasse beim Rangier- und Gepäckdienst, die Vor
arbeiter II. Klasse des Expeditionsdienstes, die Kondukteure; die 
Vorarb(•iter III. KlaRse beim Fahrdienst, die Arbeiter I. Klasse 
beim Fahrdienst, die Magazing·ehilfen III. Klasse. 

7. Gehaltsstufe (1200-1 800 Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Die Zeichner II. Klasse beim Obermaschineningenieur. 

b) bei den Kreisdirektionen: 
Die Haltestellt>nvorstände, die Arbeiter I. Klasse beim Eilgutdienst, 

beim Güterdienst und beim Kamionnagedienst, die Beleuchtungs
wärter II. Klasse, die Weichen- und Übergangswärter Il. Klasse, 
die Drehscheiben- und Schiebebühnenwärter II. Klasse, die Dampf
bootsteuerleute II. Klasse, die Dampfbootkassiere I. Klasse; die 
Dampfbootheizer I. Klasse; die Zeichner II. Klasse bei den Ober
maschillening\'nieuren, die Ausläufer (Bureaudit>ner), die Nacht
wächter. 
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8. Gehaltsstufe (I :20C-I 7CO Frts.;: 
a) bei der GC'neraldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die Wag-cnrcinig-er, die Dampfbootkassi<'n· IL KlaSS(', die Dampf
boothC'izPr II. Klasse. 

9. Gehaltsstufe (1 200-l GOO Frcs.): 
a) bei der Generaldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirektionen: 

Die ArbPiter II. Klasse beim Rangier- und Gepiickdienst, beim Eil
gutdienst und beim Kamionnagedienst, die Bremser, die Matrosen; 
die Arbeiter ll. Klasse beim Fahrdienst 

10. Gehaltsstufe ( 1 200-1 500 Frrs.): 
a) bei der Gcneraldirektion: 

Keine. 
b) bei den Kreisdirekti onPn: 

Die Arbeiter II. Klasse beim Güterdienst, die Ptltzerinncn und 
Wärterinnen, mit Ausschluß der Barriercnwiirtcrinncn; die Arbeiter 
III. Klasse beim Fahrdienst. 

* * 
In diesen Gehaltsansätzen sind die Nebenbezüge für das Lokomoti\·

pcrsonal und das Zugspersonal nicht inbegriffen; dagegen sind in denselben 
die für Dienstwohnungen angerechneten Mietbeträge enthalten. 

B c r n, den 7. J:muar 1902. 

Im Namen des schwciz. Bundesrates, 

D c r B u n tl e s p r it s i d e n· t : 

Zemp. 

D ~r Kanzler der EidgC'nossenschaft: 
Ringier. 




